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40. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW am 12. April 2016 in Düsseldorf  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf die Einladung zu der o.a. Sitzung vom 12.01.2016 übersenden wir Ihnen heute 
die noch fehlenden Vorberichte zu TOP 3 „Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW“ 
und zu TOP 8 „Verschiedenes - Sachstand Prostituiertenschutzgesetz“ zur Kenntnisnahme.  
 
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, sich mit beigefügtem Rücksendebogen oder Online zur 
Sitzung anzumelden. Bisher liegen uns nur 14 Anmeldungen vor. Sofern Sie an der Sitzung nicht 
teilnehmen können, verständigen Sie bitte Ihre/n Stellvertreter/in. 
 
Wir wünschen eine gute Anreise. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 

 
 
Andreas Wohland 
 
 
Anlagen 
 
 
 

 

 

_ 
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17. Februar 2016 
 

 
Einladung zur 40 Sitzung des Gleichstellungsausschusses StGB NRW am 12. April 2016 
A C H T U N G: 
Verlegung des Termins 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf das Einladungsschreiben zur 40. Sitzung des Gleichstellungsausschus-
ses vom 12. Januar 2016, mit dem wir für die Sitzung am 24.02.2016 nach Düsseldorf in die 
Geschäftsstelle eingeladen hatten, teilen wir Ihnen mit, dass die Sitzung leider verschoben 
werden muss. Neuer Termin für die Sitzung ist  
 

Dienstag, 12. April 2016, 11.00 Uhr  
Geschäftsstelle des StGB NRW, 
Kaiserswerther Straße 199-201, 

40474 Düsseldorf, 
Tel.: 0211/4587-226. 

 
Es ist vorgesehen, in der nächsten Sitzung des Gleichstellungsausschusses über die Novel-
lierung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW zu beraten. Ursprünglich war uns gegen-
über angekündigt worden, dass bis zum 24. Februar 2016 die Ressortabstimmung bereits 
erfolgt sein würde. Jetzt sind wir kurzfristig darüber informiert worden, dass die Ressortab-
stimmung am 24.02.2016 noch nicht abgeschlossen sein wird. Nach der aktualisierten Zeit-
planung des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW 
soll das Kabinett in seiner ersten Sitzung im März über die Novelle entscheiden. Die Ver-
bändeanhörung soll sich dann unmittelbar anschließen. Vor diesem Hintergrund hat sich 
die Geschäftsstelle nach Rücksprache mit der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden da-
zu entschlossen, die nächste Sitzung des Gleichstellungsausschusses zu verschieben. Im 
anderen Fall hätte sich nach der ordentlichen Sitzung unmittelbar eine Sondersitzung an-
schließen müssen, da das Landesgleichstellungsgesetz unbedingt von dem Fachausschuss 
beraten werden müsste. 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.  
 
Es wird am Tag der Sitzung Gelegenheit gegeben, ab 10.00 Uhr eine Vorbesprechung der 
politischen Gruppen durchzuführen. Die Säle in der 3. Etage sind ausgeschildert. 
 

 

 

_ 
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Ihre Teilnahme bitten wir per Online-Formular, per beigefügtem Fax-Formular oder E-Mail:  
Evelin.Daburger@kommunen-in-nrw.de zu bestätigen. Bitte verständigen Sie Ihre Vertrete-
rin/Ihren Vertreter bei einer Nichtteilnahme. 
 
Wir wünschen Ihnen bereits jetzt eine gute Anreise und verbleiben  
 
 
mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 

 
 

 

(Andreas Wohland) 
 
Anlagen 
  

mailto:Evelin.Daburger@googlemail


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 

40. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW 

am 24. Februar 2016 in Düsseldorf 

 

 
1. Genehmigung der Niederschrift über die 39. Sitzung 

 
2. Wahl des/der Vorsitzenden  

 
3. Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW 

 
4. Frauen in der Feuerwehr 

 
5. Praxisbericht: Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern 

auf kommunaler und regionaler Ebene 
 

6. Flüchtlinge – Unterbringung, Betreuung, Integration 
 

7. KiBiz-Finanzierung 
 

8. Verschiedenes 
 

9. Zeit und Ort der nächsten Sitzung 
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ANMELDEVORDRUCK  

 

BITTE ZURÜCKSENDEN: FAX: 0211/4587-291 (Frau Evelin Daburger) 

 
An den 
Städte- und Gemeindebund NRW 
- Dezernat I/2 - 
Kaiserswerther Str. 199-201 
40474 Düsseldorf 
 
 
 
40. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW 
am 12.04.2016 in Düsseldorf, StGB-Geschäftsstelle,  

Kaiserswerther Str. 199-201, 40474 Düsseldorf 

 

VOR-/NACHNAME: 

FUNKTION: 

STRASSE: 

PLZ/ORT: 

TELEFON: 

TELEFAX: 

E-MAIL: 

 

 
 
An der o.g. Sitzung nehme ich 
 

 teil 

 

 nicht teil. Bitte verständigen Sie Ihre Vertreterin/Ihren Vertreter. 

 

 Ich komme mit Fahrer 

 
 
 
 
__________________________ _________________________________ 
 (Datum) (Unterschrift) 
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2.1. Beschlussvorschlag: 
 

Auf Vorschlag der CDU Gruppe ist der/die Vorsitzende des Gleichstellungsausschus-
ses des StGB zu wählen. 

 
2.2.  Begründung: 
 

Gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung des StGB NRW werden die Mitglieder und stellver-
tretenden Mitglieder der Fachausschüsse vom Präsidium für den Zeitraum gewählt, 
welcher der Wahlzeit des Rates in den Gemeinden entspricht, jedoch nicht über die 
Dauer ihres kommunalen Amtes oder Mandates hinaus. Der bisherige Vorsitzende 
des Gleichstellungsausschusses, Bürgermeister Moormann, Kaarst, ist mit Ende sei-
ner Wahlzeit zum 20.10.2015 in den Ruhestand getreten. Daher ist ein neuer/ eine 
neue Vorsitzende/r zu wählen. 
 
Die Fachausschüsse wählen nach der vom Präsidium vorgenommenen proportiona-
len Verteilung der Ausschussvorsitze den/die Vorsitzende/n und seine/ihre Stellver-
treter/in aus ihrer Mitte (§ 18 Abs. 2 S. 3 der Satzung des StGB NRW). Gemäß dieser 
Verteilung fällt der CDU-Gruppe der Vorsitz im Gleichstellungsausschuss zu.  
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3.1 Beschlussvorschlag: 
 

Der Ausschuss wird um Aussprache und Beschlussfassung gebeten. 
 
3.2 Begründung: 
 
3.2.1 Einführung 
 

Das Landeskabinett hat am 08. März 2016 die Einleitung der Verbändeanhörung zu 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts beschlos-
sen. Der Gesetzentwurf ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt. Die kommunalen 
Spitzenverbände haben Gelegenheit, bis zum 22. April 2016 zu dem Gesetzentwurf 
Stellung zu nehmen. 

 
Das bisher geltende Landesgleichstellungsgesetz (LGG) ist 1999 in Kraft getreten. 
Nach Auffassung der Landesregierung hat sich das Gesetz grundsätzlich bewährt. 
Die regelmäßigen Berichte zur Umsetzung des LGG, die – erstmalig zum Stichtag 
31.12.2003 und in der Folgezeit für jeweils einen Zeitraum von 3 Jahren – erstellt 
wurden, dokumentieren nach Einschätzung der Landesregierung neben den positi-
ven Entwicklungen aber fortbestehenden Handlungsbedarf, vor allem im Bereich 
der höheren Entgelt- und Besoldungsgruppen, in Führungsfunktionen und in Gremi-
en. 

 
Zur Aufarbeitung der Problematik hat die Landesregierung gutachterliche Experti-
sen eingeholt. Zu nennen sind hier die Gutachten von Prof. Hans-Jürgen Papier 
(Rechtsgutachten zur Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungspositionen 
im öffentlichen Dienst sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung) 
Prof. Ulf Papenfuß (Repräsentation von Frauen in wesentlichen Gremien öffentlicher 
Organisationen in NRW – eine Bestandsaufnahme) und Prof. Margarete Schuler-
Harms (Rechtsgutachten zur Frage der wirkungsvollen Ausgestaltung gesetzlicher 
Regelungen zur Realisierung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in 
Gremien).  
 

 

_ 
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Der vorliegende Gesetzentwurf soll diesen Befund durch die Weiterentwicklung be-
stehender Instrumentarien, insbesondere durch neue Quotierungsregelungen für 
Beförderungen und Höhergruppierungen sowie die Besetzung von Gremien, Rech-
nung tragen. Darüber hinaus soll die Position der Gleichstellungsbeauftragten deut-
lich gestärkt und Frauenfördermaßnahmen flexibilisiert werden. 

 
Zur besseren Übersicht über die vorgesehenen Änderungen ist dem Vorbericht zu-
sätzlich zu dem Gesetzentwurf eine Synopse beigefügt (Anlage 2), in der die Ände-
rungen durch Unterstreichung hervorgehoben sind.  
 
Nach Abschluss und Auswertung der Verbändeanhörung werden die Ergebnisse 
dem Landeskabinett erneut zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Zuleitung des 
Gesetzentwurfes an den Landtag Nordrhein-Westfalen zur Beratung und Verab-
schiedung soll noch vor der Sommerpause erfolgen. Eine Vertreterin des Ministeri-
ums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW (MGEPA) wird 
den Gesetzentwurf im Ausschuss vorstellen. 

 
3.2.2 Der Gesetzentwurf im Einzelnen 
 

Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich hierbei korrespondierend mit der 
festgestellten Problemlage insbesondere auf folgende vier Schwerpunkte:  

 
3.2.2.1 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen (§ 5 des 

Entwurfs) 
 

Der Frauenförderplan wird in einen Gleichstellungsplan umbenannt. Die Regelun-
gen werden entschlackt und flexibilisiert. Des Weiteren bestimmt § 5 Abs. 10 den 
Gleichstellungsplan als ein wesentliches Instrument der Personalplanung, insbeson-
dere der Personalentwicklung der Dienststelle. Seine Umsetzung und Überprüfung 
ist besondere Verpflichtung der Dienststellenleitung, der Personalverwaltung sowie 
der Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben. Mit § 6a führt der Ge-
setzentwurf eine Experimentierklausel ein, die es ermöglicht, anstelle des Gleich-
stellungsplans alternative Instrumente zu nutzen.  
 
Die vorgenannten Regelungen dienen einer flexiblen Handhabung des Gleichstel-
lungsplans und machen diesen ausdrücklich zum Bestandteil des kommunalen Per-
sonalmanagements. Die Experimentierklausel ermöglicht die Erprobung neuer In-
strumente zur Erreichung der mit dem Gleichstellungsplan beabsichtigten Ziele. 

 
3.2.2.2 Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und Übertragung 

höherwertiger Tätigkeiten (§ 7 des Entwurfs) 
 

Der Gesetzentwurf sieht eine Weiterentwicklung der bestehenden Quotenregelung 
für Beförderungen und Höhergruppierungen unter Ausschöpfung aller verfassungs-
rechtlichen Spielräume vor, um die beruflichen Entwicklungschancen von Frauen 
weiter zu verbessern. Dabei wird rechtliches Neuland betreten. Für den Beamtenbe-
reich wurde auf Basis des Gutachtens von Prof. Hans-Jürgen Papier im Rahmen des 
Entwurfs für ein Dienstrechtsmodernisierungsgesetz bereits in § 19 Abs. 6 eine Neu-
regelung für das Landesbeamtengesetz vorgelegt. (Anlage 3) Diese Lösung wird – 
angepasst auf den Tarifbereich – in das LGG übernommen. Kern der Neuregelung 
ist, dass Frauen bei im wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung zu bevorzugen sind, so lange der Frauenanteil im Bereich der betroffenen 
Vergleichsgruppe unter 50 % liegt. Ziel dieser Regelung ist es, den Frauenanteil auch 
in Führungsfunktionen zu erhöhen.  
 
Der Gleichstellungsausschuss hatte sich im Vorfeld der Novellierung des Landesbe-
amtengesetzes mit dem Gutachten von Prof. Papier auseinandergesetzt und sich für 
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die Übernahme von dessen Vorschlägen im öffentlichen Dienst ausgesprochen. Das 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz hat die von Prof. Papier vorgeschlagene Rege-
lung in § 19 Abs. 6 übernommen.  

 
Der Rechts-, Verfassungs-, Personal- und Organisationsausschuss hat sich hingegen 
auf seiner 33. Sitzung am 12. November 2015 für die Beibehaltung der bestehenden 
Regelungen im Landesbeamtengesetz ausgesprochen. Die bestehende Vorschrift sei 
von der Rechtsprechung nicht beanstandet bzw. sogar als verfassungskonform ge-
billigt worden, so dass man an ihnen festhalten solle. Andernfalls könnte der Ein-
druck entstehen, dass man das Merkmal „Frau“ doppelt benutze. Zunächst einmal, 
um eine nicht vorhandene Gleichgeeignetheit überhaupt erst herzustellen und 
dann, um aus einer solchermaßen bewirkten Gleichgeeignetheit den Vorsprung von 
Frauen bei Ernennungen zu folgern. Dies stehe nicht mehr mit dem Leistungsprinzip 
des Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz in Einklang und würde zudem erhebliches Kritikpo-
tential hervorrufen.  
 
Ein abschließendes Votum des StGB-Präsidiums steht noch aus. Aus Sicht der Ge-
schäftsstelle ist es jedenfalls unabdingbar, dass die Regelungen für Beamte und An-
gestellte vergleichbar ausgestaltet sind, um eine Gleichbehandlung von Beamten 
und Angestellten bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beförde-
rungen und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten zu gewährleisten. Sofern die 
Neuregelung des § 19 Abs. 6 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz somit umgesetzt 
wird, müsste dies folgerichtig ebenso für die Angestellten durch Umsetzung des § 7 
LGG-Entwurf geschehen. 

 
3.2.2.3 Quotierungsregelung für Gremien (§ 12 des Entwurfs) 

 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in sogenannten wesentlichen Gremien Frauen mit 
einem Mindestanteil von 40 % vertreten sein müssen. Dabei werden als wesentliche 
Gremien genannt Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare aufsichtführende 
Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung. 
Hierzu zählen laut Entwurf regelmäßig Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Ku-
ratorien. Weiterhin zählen dazu Gremien, die durch die obersten Landesbehörden 
im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Sofern 
die Gremien durch eine Wahlhandlung besetzt werden (sogenannte Wahlgremien) 
soll bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen der Anteil von Frauen mind. 40 
% betragen. 
 
Ausgenommen von der genannten Quotierung sind gemäß § 12 Abs. 2, Satz 5 die 
unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörper-
schaften der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Ausschüsse. Gemeint 
sind damit insbesondere die Räte und ihre Ausschüsse. 

 
Die Wesentlichkeit eines Gremiums ergibt sich nach der Gesetzesbegründung aus 
ihrer Stellung und Funktion als Kontrollorgan mit Entscheidungsbefugnissen von 
großer Bedeutung und Tragweite für die Unternehmen, für die sie tätig sind, bzw. 
aus der Tragweite ihrer Entscheidungen bzw. Empfehlungen für die Lebenssituation 
der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Wahlgremien sind zunächst Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie vergleichbare 
aufsichtführende Organe. Davon umfasst ist unter anderem die große Gruppe der 
entsprechenden Organe kommunaler Unternehmen, die vom Rat als seinerseits aus 
Wahlen hervorgegangenem Gremium gewählt werden. Die Regelung des § 12 gilt 
für die kommunalen Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unmittelbar, 
für die kommunalen Unternehmen in privat-rechtlicher Rechtsform besteht die Ver-
pflichtung, eine entsprechende Anwendung des § 12 in der Unternehmenssatzung 
zu regeln. 
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Keine Wahlgremien im Sinne dieser Vorschrift sind aus Volkswahlen unmittelbar 
oder mittelbar hervorgegangene politische Vertretungskörperschaften. Der Begriff 
bezeichnet Gremien, die sich aus gewählten unabhängigen Vertreterinnen und Ver-
tretern zusammensetzen, die in ihren Entscheidungen frei sind (freies Mandat). 
Unmittelbar aus Volkswahlen hervorgegangene Gremien in diesem Sinne sind laut 
Gesetzesbegründung die Räte. Mittelbar aus diesen volksgewählten Gremien gehen 
z.B. die Landschaftsversammlungen als Gremien von Gemeindeverbänden, den 
Landschaftsverbänden, hervor. Die Ausschüsse sind jeweils als Untergliederungen 
dieser Gremien ebenfalls in den Ausnahmetatbestand miteinbezogen. 

 
Die Regelung des § 12 ist aufgrund ihrer Länge und der Verwendung zahlreicher un-
bestimmter Rechtsbegriffe nur schwer lesbar und verständlich. Während beispiels-
weise Ratsausschüsse aus der Quotierungsregelung ausgenommen sind, gilt dies 
hingegen nicht für die Gremien in kommunalen Unternehmen, obwohl beide Gre-
mienarten im Wege der Verhältniswahl durch den Rat gemäß § 50 Abs. 3 und Abs. 4 
GO besetzt werden. In Bezug auf die Ausschüsse wird das freie Mandat der Ratsmit-
glieder somit nicht eingeschränkt, in Bezug auf die Drittgremien hingegen durch die 
Quotierungsvorgaben für die Listen.  

 
3.2.2.4 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten (§ 16 ff. des Entwurfs) 
 

Der Gesetzentwurf verfolgt des Weiteren eine Stärkung der Position der Gleichstel-
lungsbeauftragten insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle im Verhältnis zur Dienst-
stellenleitung. Dabei verzichtet das LGG weiterhin auf die Vorgabe eines Mindest-
stundenkontingents für kommunale Gleichstellungsbeauftragte.  
 
Der Entwurf enthält dabei folgende Regelungen: 
 

 Recht auf Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertre-
terinnen mind. einmal pro Jahr, § 16 Abs. 4 

 

 Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstandes, § 18 Abs. 7 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält das Recht, externen Sachverstand hin-
zuzuziehen, und wird insofern dem Personalrat gleichgestellt. Vorgaben zur 
Deckelung der Kosten sieht der Entwurf nicht vor. Nach der Gesetzesbegrün-
dung sollen die Kosten durch die Dienststelle jedoch nicht unbeschränkt und 
in jedem Falle erfolgen. Sie seien insbesondere dann nicht als notwendig zu 
beurteilen, wenn die Hinzuziehung externen Sachverstandes rein willkürlich 
erfolge. 

 

 Klagerecht der Gleichstellungsbeauftragten, § 19 a 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält nach dem Gesetzentwurf künftig ein 
Klagerecht, wenn sie sich nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens durch 
die Dienststelle in ihren Rechten verletzt sieht. Das Klagerecht soll der 
Gleichstellungsbeauftragten die tatsächliche Durchsetzbarkeit ihrer Rechte 
erleichtern und ist damit ein zentrales Element zur Stärkung ihrer Position 
bei der Aufgabenwahrnehmung. Zugleich wird damit die Verpflichtung der 
Dienststellenleitung untermauert, der Gleichstellungsbeauftragten die 
hiermit korrespondierenden Rechte zu gewährleisten.  
 
Obwohl das Bundesgleichstellungsgesetz und mehrere Landesgesetze eine 
Klagebefugnis der Frauen bzw. Gleichstellungsbeauftragten vorsehen, gibt 
es laut Gesetzesbegründung bundesweit nur wenige Urteile zu Klagen von 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Insofern sei auch für die Ebene des 
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LGG davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme des Klagerechts als ulti-
ma ratio nur besonderen Fällen von Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauftragten vorbehalten seien. 

 
 Ebenso wie bei der Hinzuziehung externen Sachverstandes wird die Gleich-

stellungsbeauftragte auch im Hinblick auf ihr Klagerecht dem Personalrat 
gleichgestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte als Einzelperson erhält somit 
als Einzelperson eine vergleichbar starke Rechtsposition wie der Personalrat 
als Kollegialorgan. 

 

 Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, § 18 
 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 sieht vor, dass die Gleichstellungsbeauftragte frühzeitig 
über beabsichtigte Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören ist. Hier sind 
alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist, vorzule-
gen. Mit dieser Regelung wird die Informationspflicht der Dienststelle als 
„Bringschuld“ ausgestaltet. § 18 Abs. 3 regelt, dass eine Maßnahme rechts-
widrig ist, sofern die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig 
an einer Maßnahme beteiligt worden ist. 
 

 Entscheidung über Vorrang der Aufgabenwahrnehmung; § 16 Abs. 1 Satz 2 
 
Die Regelung sieht vor, dass die Gleichstellungsbeauftragte über den Vor-
rang ihrer Aufgabenwahrnehmung selbst entscheidet. Damit erhält die 
Gleichstellungsbeauftragte insofern eine herausgehobene Position, als der 
Dienstvorgesetzte kein Letztentscheidungsrecht mehr bezüglich ihrer Auf-
gabenwahrnehmung mehr hat. 
 

Der Ausschuss wird um Diskussion und Beschlussfassung gebeten. 
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Gesetzentwurf  

der Landesregierung 

 

Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts 

 

A Problem 

 

Am 20.11.1999 trat das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in Kraft, das für den ge-

samten öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen gilt; seitdem ist es in sei-

nem Regelungsinhalt im Wesentlichen unverändert geblieben. Das Gesetz hat sich 

bewährt. Es zeigt sich allerdings, dass auch im öffentlichen Dienst in Nordrhein-

Westfalen nach wie vor eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter noch nicht 

erreicht ist. Fortbestehenden Handlungsbedarf dokumentieren insbesondere die re-

gelmäßigen Berichte zur Umsetzung des LGG, die – erstmalig zum Stichtag 

31.12.2003 und in der Folgezeit für jeweils einen Zeitraum von drei Jahren – seitens 

der Landesregierung gegenüber dem Landtag erstellt werden. Sie zeigen auf vielen 

Ebenen Fortschritte auf, belegen aber auch in bestimmten Bereichen den Fortbe-

stand struktureller Benachteiligungen zu Lasten von Frauen. So besteht nach wie vor 

eine deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in höheren Entgelt- und Besoldungs-

gruppen, in Führungsfunktionen und in Gremien. 

 

Zur Aufarbeitung der Problematik hat die Landesregierung gutachterliche Expertisen 

eingeholt. Zu nennen sind hier die Gutachten von Prof. Hans-Jürgen Papier (Rechts-

gutachten zur Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungspositionen im öf-

fentlichen Dienst sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung), Prof. 

Ulf Papenfuß (Repräsentation von Frauen in wesentlichen Gremien öffentlicher Or-

ganisationen in Nordrhein-Westfalen – Eine Bestandsaufnahme) und Prof. Margarete 

Schuler-Harms (Rechtsgutachten zur Frage der wirkungsvollen Ausgestaltung ge-

setzlicher Regelungen zur Realisierung eines ausgewogenen Geschlechterverhält-

nisses in Gremien). Darüber hinaus waren in einem partizipativen Prozess insbeson-

dere die Gleichstellungsbeauftragten unterschiedlichster Ebenen eingebunden. 

 

B Lösung 

 

Eine Reform des LGG soll diesem Befund durch die Weiterentwicklung bestehender 

Instrumentarien, insbesondere durch neue Quotierungsregelungen, Rechnung tra-

gen. Darüber hinaus geht es darum, die Position der Gleichstellungsbeauftragten 

deutlich zu stärken. Im Übrigen erfährt das Gesetz eine Modernisierung: Entwicklun-

gen in der Rechtsprechung werden aufgegriffen und der Katalog von Frauenförder-

maßnahmen flexibilisiert. 

 

Der öffentliche Dienst ist dem verfassungsrechtlichen Auftrag zur tatsächlichen 

Durchsetzung der Gleichberechtigung nach Art. 3 Abs. 2 GG in besonderer Weise 

verpflichtet. Die Reform des LGG kann einen Beitrag dazu leisten, diesen Auftrag 
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künftig noch wirkungsvoller umzusetzen. Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert 

sich hierbei korrespondierend mit der festgestellten Problemlage insbesondere auf 

drei Schwerpunkte: 

 

1. Die Weiterentwicklung der bestehenden Quotenregelung für Beförderungen 

und Höhergruppierungen soll unter Ausschöpfung aller verfassungsrechtlichen 

Spielräume die beruflichen Entwicklungschancen von Frauen weiter verbes-

sern. Dabei wird rechtliches Neuland betreten. Für den Beamtenbereich wur-

den auf Basis des Gutachtens von Prof. Hans-Jürgen Papier im Rahmen des 

Entwurfs für ein Dienstrechtmodernisierungsgesetz bereits Neuregelungen für 

das Landesbeamtengesetz vorgelegt; diese Lösung soll – soweit sie auf den 

Tarifbereich übertragbar ist – in das LGG übernommen werden. 

 

2. Zur Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten bedarf es mehr 

Klarheit insbesondere hinsichtlich ihrer Rolle im Verhältnis zur Dienststellenlei-

tung. Der Fokus der Neuregelungen liegt in einer Stärkung ihrer Position. Bei-

spielhaft genannt werden sollen hier die Festlegung der Rechtswidrigkeit einer 

Maßnahme bei nicht ordnungsgemäßer Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-

tragten, das Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstands und die Kodifi-

zierung des Klagerechts. Weitere Änderungen haben präzisierenden und kon-

kretisierenden Charakter, um die Klarheit und Sichtbarkeit der Vorgaben zu 

verbessern. 

 

3. Ebenfalls weiterentwickelt wird die Quotierungsregelung für Gremien. Grund-

lage dafür ist das vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 

Alter in Auftrag gegebene Gutachten von Prof. Margarete Schuler-Harms zu 

der Fragestellung der wirkungsvollen Ausgestaltung gesetzlicher Regelungen 

zur Realisierung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in Gremien, 

das hierfür den rechtlichen Rahmen aufzeigt. 

 

Die Vorgaben zur Erstellung sowie zu Inhalten und Maßgaben des Gleichstellungs-

plans (vormals Frauenförderplans) werden inhaltlich gestrafft und flexibler auf die 

Erfordernisse der Dienststelle ausgerichtet. Die Neueinführung einer Experimentier-

klausel soll zusätzlich die Erprobung alternativer Instrumente zum Gleichstellungs-

plan ermöglichen.  

 

C Alternativen 

 

Keine. 

 

D Kosten 

 

Durch neueingeführte Regelungen (u.a. Recht auf Fortbildung für Gleichstellungsbe-

auftragte und Stellvertreterinnen, Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstands, 
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Klagerecht) entstehen auf Ebene des Landes und der Kommunen Kosten (zu letzt-

genannten siehe hierzu Ausführungen unter F). Auf Landesebene ist von folgenden 

Auswirkungen auszugehen: 

 

Recht auf Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen   

(§ 16 Absatz 4) 

 

Basierend auf dem Durchschnittspreis des Seminarangebotes 2016 für Gleichstel-

lungsbeauftragte der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW (Mont-

Cenis) ist von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 600 EURO (einschließlich Rei-

sekosten) pro teilnehmender Person einer Fortbildungsmaßnahme auszugehen. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass auch ohne das nunmehr kodifizierte Recht auf Fort-

bildung die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen bereits bislang 

die Möglichkeit zur Fortbildung erhalten und auch in Anspruch genommen haben. 

Unter der Annahme, dass alle 572 auf Landesebene tätigen Gleichstellungsbeauf-

tragten eine Stellvertreterin haben und von den zukünftig anspruchsberechtigten 

1144 Personen ca. 2/3 pro Jahr von ihrem Recht auf Fortbildung Gebrauch machen 

(rd. 763 Personen), ergäben sich Kosten in Höhe von ca. 460.000 EURO für den 

Landeshaushalt. 

 

Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstandes (§ 18 Absatz 7) 

 

Das neu aufgenommene Recht der Gleichstellungsbeauftragten, bei Rechtsunsi-

cherheiten externen Sachverstand hinzuzuziehen, führt zu zusätzlichen Ausgaben 

insbesondere im Bereich Sachverständige. Mangels Erfahrungswerten ist eine ver-

lässliche Quantifizierung derzeit nicht möglich. Es ist aber zu erwarten, dass sich die 

zusätzlichen Ausgaben in einem geringen Rahmen halten werden. Ausgehend von 

den Erfahrungen der Vorjahre und unter Berücksichtigung des Rechtsanwaltsvergü-

tungsgesetzes entstehen Kosten zwischen rd. 200 und 1.000 Euro. Legt man als ge-

schätzten Durchschnittswert einer außergerichtlichen anwaltlichen Beratung einen 

Betrag vom 500 Euro zu Grunde, werden die Ausgaben landesweit einen Betrag von 

geschätzt 11.000 EURO p.a. nicht überschreiten. 

 

Klagerecht (§ 19a) 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält künftig ein Klagerecht, wenn sie sich nach Ab-

schluss des Widerspruchverfahrens durch die Dienststelle in ihren Rechten verletzt 

sieht. Als Durchschnittswert eines gerichtlichen Verfahrens (Gerichtskosten und 

Rechtsanwaltsgebühren) wurde ein Betrag von rd. 1.400 EURO ermittelt. Die Ausga-

ben werden einen Betrag von landesweit geschätzt 22.400 EURO p.a. nicht über-

schreiten.  

 

Des Weiteren führt der Gesetzentwurf nicht zu einem zusätzlichen Bedarf an (Plan-) 

Stellen im Landeshaushalt, da die Neuregelungen einschließlich der vorgesehenen 
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Pflicht zur Bestellung von Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen an Schu-

len (§ 15a) mit den bereits jetzt zur Verfügung stehenden (Plan-)Stellen umgesetzt 

werden können und daher haushaltsneutral sind. Dies gilt auch für den Bereich der 

Richterstellen, weil angesichts der zu erwartenden geringen Zahl an Klageverfahren 

diese im Rahmen der im richterlichen Dienst bereits derzeit vorhandenen Stellen be-

arbeitet werden können.  

 

Soweit Kosten für den Landeshaushalt entstehen, werden diese vollständig aus be-

reiten Mitteln im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel und (Plan-)Stellen der be-

troffenen Ressorts finanziert. 

 

E Zuständigkeit 

 

Zuständig ist das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Betei-

ligt sind die Ministerpräsidentin, die Staatskanzlei, das Ministerium für Schule und 

Weiterbildung, das Finanzministerium, Das Ministerium für Inneres und Kommunales, 

das Justizministerium, das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales, das Mi-

nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, 

das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung, das Ministerium für 

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport und das Ministerium für Wirtschaft, Ener-

gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und das Ministerium für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr. 

 

F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 

und Gemeindeverbände 

 

Hinsichtlich der den Kommunen entstehenden Kosten wurde eine Kostenfolgeab-

schätzung nach § 3 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) durchgeführt. 

 

Ergebnis ist, dass zukünftig jährliche Kosten in Höhe von rd. 712.000 EURO entste-

hen werden. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 

 

- Fortbildungskosten (einschließlich Reisekosten) in Höhe von 300.000 EURO 

- Kosten Hinzuziehung externen Sachverstands in Höhe von 11.000 EURO 

- Kosten Klageverfahren in Höhe von 22.400 EURO 

- Personal- und Sachkosten in Höhe von 378.897,78 EURO.  

 

Damit liegen die geschätzten jährlichen Kosten für die Kommunen deutlich unter der 

sogenannten Wesentlichkeitsschwelle des KonnexAG (0,25 EURO je Einwohnerin 

und Einwohner, bei 17,5 Mio. Einwohnern = 4,375 Mio. EURO p.a.). 

 

Darüber hinaus wird auch die Grenze des § 2 Absatz 5 Satz 2 KonnexAG mit dem 

vorliegenden Gesetz nicht erreicht. Im Bereich des Ministeriums für Gesundheit, 

Emanzipation, Pflege und Alter wurden im zu betrachtenden Zeitraum von 5 Jahren 
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keine Gesetze und Rechtsverordnungen erlassen, die sich auf diese Grenze auswir-

ken könnten. 

 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich parallel zum vorliegenden Gesetzesvor-

haben im Geschäftsbereich des MGEPA (Bereich Pflege) der Entwurf einer Verord-

nung über die Anerkennung niederschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote 

und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-

Westfalen (AnBEFVO) mit Kostenfolgen für die Kommunen in der Verbändeabstim-

mung befindet. Eine Kostenfolgeabschätzung wurde für die AnBEFVO erstellt. Hier-

nach bewegen sich die Kosten im Erstjahr in Höhe von rd. 1.083.000 EURO und be-

laufen sich auf rd. 568.000 EURO in den Folgejahren. Jedoch wird davon ausgegan-

gen, dass durch die Erhebung von maßvollen Gebühren für die Tätigkeiten, die eine 

Gebührenerhebung grundsätzlich rechtfertigen, eine vollständige Kostendeckung 

erreicht wird und folglich die AnBEFVO nicht zu Mehrbelastungen bei den Kommu-

nen führt. Aber auch unter der Annahme, dass keine vollständige Kompensation 

durch zukünftige Gebühreneinnahmen erfolgt, würde die Wesentlichkeitsschwelle in 

der Zusammenschau mit den durch das LGG entstehenden Kosten insgesamt nicht 

erreicht, da sich dann die Mehrbelastungen im Erstjahr auf 1.795.000 EURO 

(1.083.000 EURO + 712.000 EURO) und in den Folgejahren auf 1.280.000 EURO 

(568.000 EURO + 712.000 EURO) beliefen. 

 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 

 

Es sind keine Auswirkungen ersichtlich. 

 

H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 

 

Der Gesetzentwurf wird den Vorgaben des Gender Mainstreaming gerecht. Er dient 

der Beseitigung bestehender Nachteile von Frauen im öffentlichen Dienst. Die Rege-

lungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insbesondere in 

Führungspositionen, richten sich an Frauen und Männer, auch wenn faktisch zurzeit 

noch mehr Frauen betroffen sind. 

 

I  Befristung 

 

Mit dem Gesetzentwurf wird das Landesgleichstellungsgesetz geändert, das selbst 

nicht befristet ist. 
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Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts 

 
Vom …. 

 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 
 

Artikel 1 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes 

 
Das Landesgleichstellungsgesetz vom 9. November 1999 (GV. NRW. S. 590), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
a)  Die Angabe zu § 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1 Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze“. 
 
b) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen“. 
 
c) Die Angabe zu § 5a wird wie folgt gefasst: 

„§ 5a Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans“. 
 
d) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 6a Experimentierklausel“. 
 
e)  Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:  

„§ 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit“. 
 
f) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:  

„§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten“. 
 
g) Nach der Angabe zu § 15 wird folgende Angabe eingefügt:  

„§ 15a Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen“. 
 
h) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellver-
treterinnen“. 

 
i) Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 19a Rechtsschutz“. 
 
j)  Die Angaben zu § 24, § 25 und § 26 werden gestrichen. 
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
 

„§ 1 
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Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze“ 
 
b) In Absatz 3 werden die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Absatz 2“ und das 

Wort „und“ durch das Wort „sowie“ ersetzt sowie nach dem Wort „sind“ die Wör-
ter „Aufgabe der Dienststellen und dort“ eingefügt. 

 
3. § 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 2 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für  
 
1. die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und 

der sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,  

2. die Landesbetriebe sowie die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, 

3. die Gerichte, 
4. die öffentlichen Schulen, 
5. die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des Landes, die 

Universitätsklinika, die staatlichen Kunsthochschulen sowie die Fachhoch-
schulen für den öffentlichen Dienst, 

6. den Landesrechnungshof,  
7. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz und In-

formationsfreiheit,  
8. die Verwaltung des Landtages,  
9. die Sparkassen und  
10. die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse. 

 
Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband öffentlicher Versicherer. 

 
(2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände bzw. ihre Vertreterinnen und 
Vertreter in den Unternehmensgremien haben bei der Gründung von Unternehmen in 
Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür 
Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung dieses Gesetzes in der Unter-
nehmenssatzung verankert wird. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem 
Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die 
Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, 
wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die 
Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. Satz 2 gilt sowohl für unmittelbare als auch 
für mittelbare Beteiligungen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Unternehmen, die auf eine 
Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, sowie für Beteiligungen der 
NRW.BANK im Rahmen ihres Förderauftrages. 

 
(3) In dem Vertrag nach § 81 Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 547) soll mit der staatlich anerkannten Fachhochschule die ent-
sprechende Anwendung in den Bereichen vereinbart werden, in denen die Fach-
hochschule Zuschüsse nach § 81 Absatz 1 des Hochschulgesetzes erhält.“ 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Dienststellen für Lehrkräfte und das sonstige im Landesdienst beschäftigte 

pädagogische Personal an Schulen sind die Bezirksregierungen und Schuläm-
ter.“ 

 
b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter“ 

durch die Wörter „Personen in einem Arbeitsverhältnis“ ersetzt. 
 
c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

“(3) Stellen im Sinne des § 6 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 und des § 8 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 6 und 7 sind Planstellen und andere Stellen im Sinne von 
§ 17 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158).“ 
 

5. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Sprache 

 
 Gesetze und andere Rechtsvorschriften tragen sprachlich der Gleichstellung 

von Frauen und Männern Rechnung. Im dienstlichen Schriftverkehr ist die 
sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu beachten. In Vor-
drucken sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen zu verwenden. So-
fern diese nicht gefunden werden können, sind die weibliche und die männli-
che Sprachform zu verwenden.“ 

 
6. § 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 5 
Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstellungsplänen 

 
(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort. 
In anderen Dienststellen kann ein Gleichstellungsplan aufgestellt werden. In 
der Hochschule besteht der Gleichstellungsplan aus einem Rahmenplan für 
die gesamte Hochschule und aus den Gleichstellungsplänen der Fachberei-
che, der Verwaltung, der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der 
zentralen Betriebseinheiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden 
sind. Die Gleichstellungspläne der Fachbereiche können weiter differenziert 
werden. Mehrere Dienststellen können in einem Gleichstellungsplan zusam-
mengefasst werden. Die Zusammenfassung darf eine erhebliche Unterreprä-
sentanz von Frauen in einer Dienststelle nicht durch eine erhebliche Überre-
präsentanz von Frauen in anderen Dienststellen ausgleichen.  

 
(2) In der Landesverwaltung sind Gleichstellungspläne der Dienststelle vorzu-
legen, die die unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht über die Dienststellen 
ausübt, für die der Gleichstellungsplan aufgestellt ist. Über die Gleichstel-
lungspläne der Hochschulen beschließt der Senat. Widerspricht die Gleichstel-
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lungsbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle dem Gleichstellungsplan, 
ist der Gleichstellungsplan der Dienststelle nach Satz 1 zur Zustimmung vor-
zulegen. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule dem 
Gleichstellungsplan, ist der Gleichstellungsplan dem Senat zur erneuten Be-
schlussfassung vorzulegen; der Senat beschließt nach Maßgabe eines in der 
Grundordnung geregelten qualifizierten Quorums von mindestens zwei Dritteln 
seiner Stimmen. 
 
(3) Der Gleichstellungsplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem Land-
tagspräsidium aufgestellt. 
 
(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Gleichstellungspläne 
durch die Vertretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. 
 
(5) Gleichstellungspläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden im Benehmen mit 
deren verfassungsmäßig zuständigen obersten Organen aufgestellt. 
 
(6) Abweichend von Absatz 1 kann in begründeten Fällen die Laufzeit der be-
stehenden Gleichstellungspläne verlängert werden. Der neue Gleichstellungs-
plan ist spätestens sechs Monate nach Wegfall des Verlängerungsgrundes 
aufzustellen. Begründete Fälle nach Satz 1 können die Zusammenlegung oder 
Eingliederung von Dienststellen darstellen. 
 
(7) Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerreichung des Gleichstellungs-
plans zu überprüfen. Wird erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, 
sind Maßnahmen im Gleichstellungsplan entsprechend anzupassen bezie-
hungsweise zu ergänzen. Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(8) Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt, sind Einstellungen, Be-
förderungen und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum Inkrafttre-
ten des Gleichstellungsplans auszusetzen. Gleiches gilt, sofern von der Mög-
lichkeit eines alternativen Instrumentes nach § 6a Gebrauch gemacht wird. 
Ausgenommen sind Einstellungen, die aus zwingenden dienstlichen Gründen 
geboten sind. 
 
(9) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans im Hinblick auf Einstel-
lungen, Beförderungen von und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an 
Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist 
bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Hö-
hergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsen-
tiert sind, eine besondere Begründung durch die Dienststelle notwendig. 
 
(10) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Instrument der Personalpla-
nung, insbesondere der Personalentwicklung der Dienststelle. Seine Umset-
zung und Überprüfung ist besondere Verpflichtung der Dienststellenleitung, 
der Personalverwaltung sowie der Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Lei-
tungsaufgaben.“ 

 
7. § 5 a wird wie folgt gefasst: 
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„§ 5a 
Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Gleichstellungsplans hat die 
Dienststelle, die den Gleichstellungsplan aufstellt, einen Bericht über die Per-
sonalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und der 
nach § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschreibung 
des Gleichstellungsplans vorzulegen. Sind während der Geltungsdauer des 
Gleichstellungsplans ergänzende Maßnahmen im Sinne des § 5 Absatz 7 er-
griffen worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen.  
 
(2) Die Gleichstellungspläne, die Berichte über die Personalentwicklung und 
die nach Maßgabe des Gleichstellungsplans durchgeführten Maßnahmen sind 
in den Dienststellen, deren Personal sie betreffen sowie in den Hochschulen 
und Schulen bekannt zu machen. Sie können darüber hinaus zusätzlich öffent-
lich bekannt gemacht werden. Datenschutzrechtliche Vorschriften bleiben un-
berührt.“ 
 

8. § 6 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 6 
Inhalt des Gleichstellungsplans 

 
(1) Gegenstand des Gleichstellungsplans sind Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Abbau der 
Unterrepräsentanz von Frauen. 
 
(2) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Bestandsaufnahme und 
Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzenden 
Stellen und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen für den 
Zeitraum der Geltungsdauer. 
 
(3) Der Gleichstellungsplan enthält für den Zeitraum der Geltungsdauer kon-
krete Zielvorgaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, Be-
förderungen und Höhergruppierungen, um diesen in den Bereichen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen. Es ist festzulegen, 
mit welchen personellen, organisatorischen, sozialen und fortbildenden Maß-
nahmen die Zielvorgaben nach Satz 1 erreicht werden sollen. Ist absehbar, 
dass auf Grund personalwirtschaftlicher Regelungen Stellen gesperrt werden 
oder entfallen, soll der Gleichstellungsplan Maßnahmen aufzeigen, die geeig-
net sind, ein Absinken des Frauenanteils zu verhindern. Der Gleichstellungs-
plan enthält auch Maßnahmen zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwie-
gend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und der Arbeitszeitgestaltung.“ 
 

9. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 
 

„§ 6a 
Experimentierklausel 

 
(1) Der gemäß § 5 Absatz 1 zu erstellende Gleichstellungsplan kann im Ein-
vernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten und mit Zustimmung der ge-
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mäß § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle ganz oder teilweise durch ein neu-
es Instrument zur Erreichung der mit dem Gleichstellungsplan beabsichtigten 
Ziele ersetzt werden. In Fällen des § 5 Absatz 2 Satz 1 ist das Einvernehmen 
mit der dort zuständigen Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. Das für die 
Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium ist hierüber in 
Kenntnis zu setzen. § 5 Absatz 7 und 10 sowie § 5a gelten entsprechend. 
Werden die in Satz 1 genannten Ziele nicht erreicht, ist dies in dem Bericht 
nach § 5a darzulegen. 
 
(2) Das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten und die Information 
des für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministeriums sind 
aktenkundig zu machen. 
 
(3) Das für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium eva-
luiert die Auswirkungen dieser Vorschrift auf wissenschaftlicher Grundlage un-
ter Einbeziehung der Erfahrungen der Anwendungspraxis. Die Evaluation setzt 
fünf Kalenderjahre nach Inkrafttreten des Gesetzes ein.“ 
 

10. § 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 7 
Vergabe von Ausbildungsplätzen, 

Einstellungen, Beförderungen und Übertragung höherwertiger Tätigkei-
ten 

 
(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen bei 
Begründung eines Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßgabe der §§ 
14 Absatz 2 und 120 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes bevorzugt zu be-
rücksichtigen. Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6 des Landesbeamtenge-
setzes. 

 
(2) Bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, die im 
Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Einstiegsamt einer 
Ämtergruppe entspricht sowie bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen sind 
Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
einzustellen, solange im Bereich der hierfür zuständigen Dienststelle in der je-
weiligen Vergleichsgruppe weniger Frauen als Männer sind und sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bei der Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren Entgeltgruppe als der in 
Satz 1 genannten gilt Absatz 3 Sätze 1 bis 3 entsprechend. Konkurrieren bei 
der Begründung eines Arbeitsverhältnisses nach Satz 2 im Beamtenverhältnis 
beschäftigte Personen und Personen in einem Arbeitsverhältnis, ist Absatz 4 
entsprechend anzuwenden.   
 
(3) Für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger Vorge-
setzten- oder Leitungsfunktionen an Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis 
gilt, soweit eine Auswahlentscheidung zu treffen ist, dass Frauen bei im We-
sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu bevorzu-
gen sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Satz 1 findet Anwendung, solange der Frauenanteil im Bereich 
der für die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit zuständigen Behörde in-
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nerhalb der Vergleichsgruppe unter 50 Prozent liegt und den Frauenanteil der 
Entgeltgruppe unterschreitet, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten 
dem vergleichbaren Einstiegsamt einer Ämtergruppe entspricht. Liegt der 
Frauenanteil in einer Entgeltgruppe unterhalb der zu besetzenden Entgelt-
gruppe höher als der Frauenanteil der im Bereich der Beamtinnen und Beam-
ten dem vergleichbaren Einstiegsamt einer Ämtergruppe entsprechenden Ent-
geltgruppe, ist dieser maßgeblich für die Anwendung der Bevorzugung nach 
Satz 1 und 2. Erfolgt die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit oder der hö-
herwertigen Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen auf der Grundlage aktuel-
ler dienstlicher Beurteilungen, ist § 19 Absatz 6 Satz 3 des Landesbeamten-
gesetzes entsprechend anzuwenden.  

 
(4) Soweit im Beamtenverhältnis beschäftigte Personen und Personen in ei-
nem Arbeitsverhältnis um die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit oder 
eines höherwertigen Dienstpostens oder einer höherwertigen Vorgesetzten- 
oder Leitungsfunktion konkurrieren, ist § 19 Absatz 6 des Landesbeamtenge-
setzes entsprechend anzuwenden. 

 
(5) Vergleichsgruppe für die Anwendung der Absätze 2 bis 4 ist  

 
1. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, die 

im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Einstiegsamt 
einer Ämtergruppe derselben Fachrichtung und derselben Laufbahngruppe 
(Laufbahn) entspricht, die Gruppe der Personen im Arbeitsverhältnis in den 
der Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten,  

2. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer höheren Entgelt-
gruppe als der, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem ver-
gleichbaren Einstiegsamt einer Laufbahn entspricht, innerhalb der Gruppe 
der Personen im Arbeitsverhältnis in den der Laufbahn vergleichbaren Tä-
tigkeiten die Personen mit derselben  Entgeltgruppe, die im Arbeitsvertrag 
vereinbart werden soll, 

3. bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen die Gruppe der Personen im Aus-
bildungsverhältnis, die in einem Ausbildungsgang erfasst sind,  

4. bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger Vorge-
setzten- oder Leitungsfunktionen innerhalb der Gruppe der Personen im 
Arbeitsverhältnis in den der Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten die Per-
sonen in der Entgeltgruppe, die für die höherwertige Tätigkeit maßgebend 
ist oder die Gruppe der Personen in der höherwertigen Vorgesetzen- oder 
Leitungsfunktion. 
 

Sofern es in den Fällen der Ziffern 1 bis 4 zu Konkurrenzlagen zwischen Be-
amtinnen und Beamten und Personen in einem Arbeitsverhältnis kommt, setzt 
sich die Vergleichsgruppe aus den entsprechenden Beamtinnen und Beamten 
und den vergleichbaren Personen in einem Arbeitsverhältnis zusammen. Die 
Zuordnung von Entgeltgruppen zu Besoldungsgruppen ergibt sich aus der An-
lage zu diesem Gesetz und weiteren tarifvertraglich vereinbarten Eingruppie-
rungsregelungen. 
 
(6) Für nicht im Beamtenverhältnis beschäftigte Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie für wissenschaftliche, künstlerische und studentische Hilfs-
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kräfte gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich oder die Einheit gemäß 
§ 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 Absatz 4 des Kunsthoch-
schulgesetzes. Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht im 
Beamtenverhältnis beschäftigt werden sollen, werden Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis in die Berechnung nach Absatz 2 
einbezogen. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Entgeltgruppe, die wissen-
schaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte sowie die studentischen Hilfskräfte 
gelten jeweils als eine Vergleichsgruppe. 

 
(7) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der Übertragung eines hö-
herbewerteten Dienstpostens oder einer gleich bewerteten Vorgesetzten- oder 
Leitungsfunktion verbunden sind und für die Zulassung zum Aufstieg sind Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 Sätze 1 und 2 sowie Absätze 3 und 4 entsprechend 
anzuwenden. 

 
(8) Abweichungen von dem gemäß Absatz 1 bis 5 maßgeblichen Zuständig-
keitsbereich oder der Vergleichsgruppenbildung regelt die oberste Dienstbe-
hörde durch Rechtsverordnung unter Berücksichtigung von § 19 Abs. 6 Satz 7 
des Landesbeamtengesetzes.“ 

 
11. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsentiert 
sind, sind zu besetzende Stellen in allen Dienststellen des Dienstherrn bezie-
hungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers auszuschreiben. Im Be-
nehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer dienststellenüber-
greifenden Ausschreibung abgesehen werden. Bei befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen kann 
entsprechend Satz 1 verfahren werden. Die Vorgaben des Absatzes 4 Satz 1 
und der Absätze 5 und 6 gelten unbeschadet der Feststellung einer Unterre-
präsentanz und sind bei allen Ausschreibungen der Dienststelle zu berück-
sichtigen.“ 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder Arbeitgebers“ durch die Wörter „bezie-
hungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers“ ersetzt. 
 
bb) In Satz 2 wird das Wort „öffentlichen“ durch das Wort „wiederholten“ er-
setzt. 
 
cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Satz 1 findet keine Anwendung, sofern bereits die erste Ausschreibung  
 öffentlich erfolgt ist.“ 

 
c)  In Absatz 3 werden die Wörter „20 vom Hundert“ durch die Angabe „50 Pro-

zent“ ersetzt. 
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d) In Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „bei“ die Wörter „im Wesentlichen“ 
eingefügt.  

 
e) Absatz 7 wird aufgehoben. 
 
f)  Absatz 8 wird Absatz 7. 
 
g)  Absatz 9 wird aufgehoben. 
 
12. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder geplanten 
Schwangerschaft oder Elternzeit und danach, wie Familien- und Pflegeaufga-
ben neben der Berufstätigkeit gewährleistet werden können, sind unzulässig.“ 

 
13. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
 

„Liegen mehr Bewerbungen als zu besetzende Plätze vor und bereitet die 
Fortbildung auf eine Tätigkeit in einer Führungsposition vor, bei der Frauen un-
terrepräsentiert sind, werden Bewerberinnen bis zum Erreichen eines Anteils 
von 50 Prozent der an der Fortbildung Teilnehmenden bevorzugt berücksich-
tigt. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der Zulassung zur Fortbildung be-
reits ein anderes Auswahl- oder Zulassungsverfahren vorausgegangen ist.“ 

 
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „oder Arbeitgeber“ durch die Wörter „be-

ziehungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers“ ersetzt. 
 
c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungs-
maßnahmen einzusetzen, sofern nicht bereits ein ausgewogenes Verhältnis 
von Frauen und Männern erreicht wurde.“ 

 
14. § 12 wird wie folgt gefasst: 

„§ 12  
Gremien 

 
(1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent 
vertreten sein. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch auf- be-
ziehungsweise abzurunden. 
 
(2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare Aufsicht 
führende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Be-
deutung. Hierzu zählen regelmäßig Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Kurato-
rien. Weiterhin zählen dazu Gremien, die durch die obersten Landesbehörden im 
Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Wahlgremi-
en sind Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie andere wesentliche Gremien, deren 
Mitglieder ganz oder zum Teil gewählt werden. Ausgenommen sind die unmittelbar 
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oder mittelbar aus Volkswahlen hervorgegangenen Vertretungskörperschaften der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie deren Ausschüsse. 
 
(3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 gebildet 
oder wiederbesetzt, müssen die entsendenden Stellen zu mindestens 40 Prozent 
Frauen benennen. Besteht das Benennungsrecht nur für eine Person, sind Frauen 
und Männer alternierend zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Be-
gründung der Mitgliedschaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Dienststelle 
entsprechend. 
 
(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien mit Ausnahme 
der in Absatz 2 Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von Frauen mindestens 40 
Prozent betragen. 
 
(5) Von den Absätzen 1 und 3 darf nur aus zwingenden Gründen abgewichen wer-
den. Zwingende Gründe liegen insbesondere vor, soweit 
1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, 
2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von Mitgliedern Kraft ei-
nes Amtes oder einer besonderen Funktion (geborene Mitglieder) vorsieht oder  
3. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 3 aus tatsäch-
lichen Gründen nicht möglich ist. 
In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen Mitglieder bei der Berechnung 
des Mindestanteils von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. In den Fällen nach 
Nummer 3 ist von der entsendenden Stelle darzulegen, dass hinreichende Bemü-
hungen getroffen wurden, um die Mindestquote zu erfüllen. Die Dienststellenleitung 
der berufenden Stelle stellt fest, ob zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz ab-
weichend zu besetzen und macht ihre Entscheidung aktenkundig. Liegen keine 
zwingenden Gründe für die Abweichung vor, bleibt der Sitz bis zur quotenkonformen 
Nachbenennung frei, es sei denn, die Mindestquote nach Absatz 1 wird anderweitig 
bereits erfüllt.  
 
(6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungs-
räten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Wird der Min-
destanteil gemäß Absatz 1 Satz 1 bei einer Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. 
Gremien, die einer obersten Landesbehörde zugeordnet sind, berichten dieser im 
Abstand von einem Jahr über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht. Wird der 
Mindestanteil gemäß Absatz 1 unterschritten, ist dies gegenüber der obersten Lan-
desbehörde zu begründen. 
 
(7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitätisch besetzt werden. 
 
(8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch Dienststellen im 
Sinne des § 3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes sollen 
die entsendenden Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Besteht ein 
Benennungsrecht nur für eine Person, sollen Frauen und Männer alternierend be-
rücksichtigt werden. Bei ungerader Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die 
letzte Position.“ 
 
(9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur geschlechtergerechten Gre-
mienbesetzung bleiben unberührt. 
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15. § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Arbeitsmodelle und Teilzeit 

 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der 
Arbeitszeit sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder eine 
pflegebedürftige nahe Angehörige oder einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in 
der jeweils geltenden Fassung tatsächlich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu 
ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von Teilzeit 
informieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeitarbeits-
plätze anbieten. Dies gilt auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-
gaben. 
 
(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit bis auf 
die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 
Jahren oder einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
stellt in der Regel keinen entgegenstehenden zwingenden dienstlichen Belang dar. 
Die Ablehnung von Anträgen ist im Einzelfall schriftlich zu begründen. 
 
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträch-
tigen. Eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit ermäßigter wöchentli-
cher Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten mit regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit 
ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäf-
tigung darf sich nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 
 
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die Folgen der 
ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und 
rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen. 
 
(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 3 ist 
unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein 
organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 
 
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht 
mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist auf 
Antrag eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung zuzulassen. 
 
(8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und andere Arbeitsorganisationsformen stehen 
der Übernahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben grund-
sätzlich nicht entgegen und sind in Leitungsfunktionen für beide Geschlechter zu för-
dern.“ 
 
16. § 14 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 14 
Beurlaubung 

 
(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach § 7 Ab-
satz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen ist zu entspre-
chen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. § 13 Absatz 5 gilt 
entsprechend. 
 
(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder der Elternzeit sollen die Beschäftigten in 
der Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah eingesetzt werden. 
  
(3) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 und 
bei Inanspruchnahme von Elternzeit ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen.  
 
(4) Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 eine Beurlaubung oder Elternzeit in Anspruch 
nehmen, sind insbesondere Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig anzubie-
ten. Sie sind über das Fortbildungsangebot zu unterrichten. Im Rahmen des beste-
henden Angebotes sind ihnen Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die geeignet 
sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 

 
(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung oder der El-
ternzeit Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Be-
schäftigung nach der Beurlaubung beziehungsweise Elternzeit informiert werden. 
Wird wieder eine Beschäftigung in Vollzeit oder mit reduzierter Arbeitszeit angestrebt, 
gilt § 13 Absatz 7 entsprechend.“ 
 
17. § 15 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 15 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten  

 
(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine Gleichstellungs-
beauftragte und mindestens eine Stellvertreterin. Die Bestellung erfolgt nach vorheri-
ger Ausschreibung oder Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Die 
stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten haben im Vertretungsfall dieselben 
Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte selbst. Soweit auf Grund von 
Satz 1 eine Gleichstellungsbeauftragte nicht zu bestellen ist, nimmt die Gleichstel-
lungsbeauftragte der übergeordneten Dienststelle oder der Dienststelle, die die 
Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe wahr. 
 
(2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachliche Qualifika-
tion soll den umfassenden Anforderungen ihres Aufgabengebietes gerecht werden. 
 
(3) Bei der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen Dienststelle endet die 
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen spätestens 
sechs Monate nach Zusammenlegung der Dienststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
erfolgt die Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung in gegenseitigem Einvernehmen 
zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und Stellvertreterinnen. Die Bestellung 
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nach § 15 Absatz 1 muss rechtzeitig vor Ablauf von sechs Monaten nach Zusam-
menlegung der Dienststellen abgeschlossen sein. 
 
(4) Im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in zwei oder mehrere 
Dienststellen endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stell-
vertreterinnen spätestens sechs Monate nach dem Vollzug des Organisationsaktes. 
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(5) Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle eingegliedert, endet die Amts-
zeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterinnen der eingeglieder-
ten Dienststelle mit Vollzug des Organisationsaktes der Eingliederung.“ 
 
18. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt: 

 
„15a 

Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
 

(1) An den Schulen wird durch die Leiterin oder den Leiter nach Anhörung der Leh-
rerkonferenz eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und mindestens eine 
Stellvertreterin bestellt. Soweit die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen für 
die den Schulleiterinnen und Schulleitern übertragenen Dienstvorgesetztenaufgaben 
die Pflichtmitwirkungsaufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt, gelten 
§ 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 
2, Absätze 3 und 5, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 bis 3 und Absatz 2, 
§ 18 Absatz 1 bis 5 und § 19 entsprechend. 
 
(2) An den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, an denen die Konferenz 
des Zentrums dies beschließt, wird eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
bestellt. 
 
(3) Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und ihre Stellvertreterin haben im 
Rahmen der verfügbaren Mittel Anspruch auf Teilnahme an Fortbildungen, die die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse vermitteln.“ 
 
19. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Der Überschrift werden die Wörter „und ihrer Stellvertreterinnen“ angefügt. 
 
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der 
Verwaltung der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen frei 
und entscheidet insbesondere über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung. 
Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben soll ver-
mieden werden. Die Gleichstellungsbeauftragte darf nicht gleichzeitig dem 
Personalrat, dem Richterrat oder dem Staatsanwaltschaftsrat angehören.“ 

 
c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 3 werden die Angaben „a.“ durch die Angaben „1.“ und die Anga-
ben „b.“ durch die Angaben „2.“ ersetzt. 
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bb) In Satz 4 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „4“ ersetzt.  

 
d) In Absatz 3 wird das Wort „Stellvertreterin“ durch das Wort „Stellvertreterin-

nen“ ersetzt. 
 

e)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 

„(4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen haben das 
Recht, an mindestens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen, 
die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 
Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen 
Dienstpflichten freizustellen. Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung verrin-
gern sich dadurch nicht.“ 
 

f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
 
20. § 17 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
„(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle und 
wirkt mit bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und 
Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann ha-
ben oder haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich insbesondere auf 
 

1. personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Aus-
wahlverfahren und Vorstellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen,  
3. soziale Maßnahmen und 
4. die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die Er-

stellung des Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans o-
der die Konzeption von alternativen Modellen nach § 6a. 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurtei-
lungsbesprechungen.“ 

 
b)  In Absatz 2 werden nach dem Wort „Gleichstellung“ die Wörter „von Frau und 

Mann“ eingefügt. 
 
21. § 18 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 18 Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 
 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maßnahmen zu 
unterrichten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen 
sie zu beteiligen ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn von 
einer Maßnahme abgesehen werden soll. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch 
für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, 
die nicht in die engere Auswahl einbezogen werden, sowie für Personalakten nach 
Maßgabe der Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes. 



Stand 08.03.2016  

20 

 

 
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in 
der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen beträgt die 
Frist drei Arbeitstage. Die Personalvertretung kann in diesen Fällen zeitgleich mit der 
Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnah-
me einer anderen Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleichstel-
lungsbeauftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen. Bei fristlosen Entlassun-
gen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit unbeschadet des Vor-
liegens der Stellungnahme unverzüglich der zuständigen Dienststelle vorzulegen. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten 
zu dokumentieren. Sofern die Dienststelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen, 
die dem Inhalt der Stellungnahme entgegen steht, hat sie dies vor Umsetzung der 
Entscheidung gegenüber der Gleichstellungbeauftragten schriftlich darzulegen. 
 
(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an einer Maß-
nahme beteiligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 46 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine Maß-
nahme, an der die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt 
wurde, noch nicht vollzogen, ist sie auszusetzen und die Beteiligung ist nachzuholen; 
die Fristen des Absatzes 2 gelten entsprechend. Die Dienststellenleitung kann bei 
Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgül-
tigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauf-
tragten die vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei der 
Dienststellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Besprechungen ihrer 
Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs betreffen. Dies 
gilt auch für Besprechungen nach § 63 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert worden ist. 
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäftigten durch-
führen und einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten einberu-
fen. Sie kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges an andere Gleichstellungsbe-
auftragte und an die für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige oberste 
Landesbehörde wenden. 
 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststelle können Vereinbarungen 
über die Form und das Verfahren der Beteiligung treffen, die zu dokumentieren sind. 
Die Ziele dieses Gesetzes dürfen durch Verfahrensabsprachen nicht unterlaufen 
werden. Gesetzlich vorgegebene Beteiligungspflichten sind nicht abdingbar. Die 
gleichstellungsrechtliche Beteiligung, auch die Inanspruchnahme einer gleichstel-
lungsrechtlichen Zustimmungsfiktion, ist zu dokumentieren. Die Gleichstellungsbe-
auftragte kann jederzeit einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach Maßgabe dieses 
Gesetzes verlangen. 
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(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer Unterstützung externen Sachver-
stand hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlich ist. Die Kosten trägt die Dienststelle. 

 
(8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen bleiben unbe-
rührt.“ 
 
22. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar mit 
diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann, 
mit dem Gleichstellungsplan oder dem alternativen Instrument nach § 6a, kann 
sie innerhalb einer Woche nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widerspre-
chen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der 
Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. Die 
Dienststellenleitung entscheidet erneut über die Maßnahme. Die Entscheidung 
über den Widerspruch ergeht schriftlich. Bis zur erneuten Entscheidung ist der 
Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 3 wird das Wort „gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt. 
 
bb) Satz 4 wird aufgehoben. 
 
c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 

„(3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule legt den Wider-
spruch beim Rektorat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das Rektorat nimmt 
die Gleichstellungskommission zum Widerspruch Stellung. Auf der Grundlage 
der Stellungnahme entscheidet das Rektorat erneut. Über den Widerspruch 
gegen Maßnahmen des Rektorates, mit Ausnahme von Widerspruchentschei-
dungen nach Satz 3, entscheidet das für die Hochschulen zuständige Ministe-
rium, für die Fachhochschulen nach dem Fachhochschulgesetz öffentlicher 
Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 303), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, das 
gemäß § 29 Absatz 2 FHGöD zuständige Ministerium. Im Übrigen gelten die 
Regelungen der Absätze 1 und 2.“ 

 
23. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 
 

„§ 19a 
Rechtsschutz 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann innerhalb eines Monats nach Abschluss des 
Widerspruchsverfahrens das zuständige Verwaltungsgericht anrufen, wenn die 
Dienststelle  
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1. die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt oder 
 

2. einen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechenden Gleichstel-
lungsplan aufgestellt beziehungsweise ein unzureichendes alternatives In-
strument nach § 6a eingesetzt hat. 

 
(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
(3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden notwen-
digen Kosten.“ 
 
24. § 21 wird wie folgt gefasst: 

„§ 21 
Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte  

der Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbeauftragten 
der Gemeinden und Gemeindeverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 und 3 und  Absatz 2, § 
16 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 4, § 17, § 18, § 19 Absatz 1 und § 
19a Anwendung. § 20 findet insofern Anwendung, als dass sich die Beschäftigten 
unmittelbar an die für sie zuständige Gleichstellungbeauftragte oder an die für 
Gleichstellungsfragen zuständige oberste Landesbehörde wenden können.“ 
 
25. § 22 wird wie folgt geändert: 
 
a) Das Wort „drei“ wird durch das Wort „fünf“ ersetzt.“ 
 
b)  Folgender Satz wird angefügt:  
 

 „Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt der nächste Bericht mit dem Stich-
tag 31. Dezember 2017.“ 
 

26. § 23 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 
Verwaltungsvorschriften 

 
Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das für die Gleichstellung von 
Frau und Mann zuständige Ministerium. Die übrigen Ministerien können im Einver-
nehmen mit dem für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium 
ergänzende Regelungen für ihren Zuständigkeitsbereich erlassen. Soweit die Verwal-
tungsvorschriften sich auch auf die Gemeinden und Gemeindeverbände oder deren 
verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form erstrecken, bedarf es insoweit des Einvernehmens mit dem für Inneres zustän-
digen Ministeriums.“ 
 
27. Die §§ 24 bis 26 werden aufgehoben. 
 
28. Die Anlage aus dem Anhang zu diesem Gesetz wird angefügt. 
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Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 
1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 115 das Wort „Erprobungsver-
such,“ gestrichen. 
 
2. In § 16 Absatz 2 wird nach der Angabe „10“ ein Komma eingefügt. 
 
3. In § 21 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 20 Abs. 5“ durch die Angabe „§ 20 
Abs. 7“ ersetzt. 
 
4. In § 59 Absatz 5 Satz 4 wird das Wort „Frauenförderpläne“ durch das Wort 
„Gleichstellungspläne“ ersetzt. 
 
5. In § 65 Absatz 2 Nummer 18 wird das Wort „Wahl“ durch das Wort „Bestellung“ 
ersetzt. 
 
6. § 68 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), 
das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 499) geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 
 
7. In § 88 Absatz 3 Satz 3 Nr. 3 wird die Angabe „(§ 20 Abs. 5)“ durch die Angabe „(§ 
20 Abs. 7)“ ersetzt. 
 
8. In der Überschrift zu § 115 wird das Wort „Erprobungsversuch,“ gestrichen 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Düsseldorf, den  
 
 
 
 
 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
Die Ministerpräsidentin 

 
 
 



Stand 08.03.2016  

24 

 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
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Anlage zu § 7 Absatz 5 

Besoldungsgruppe 

Entgeltgruppe  

(Neueinstellungen 

ab 11/2006) 

Entgeltgruppe 

(Übergeleiteter 

Bestand / Altfälle) 

Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt   

A 16 AT vglb. A 16 E 15 Ü 

A 15 E 15 E 15  

A 14 E 14 E 14, E 13 Ü 

A 13 Einstiegsamt E 13 E 13  

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt   

A 13 Beförderungsamt E 13 vglb. g.D.* E 13 (Altfälle) 

A 12 E 12 E 12 

A 11 E 11 E 11 

A 10 E 10 E 10 

A 9 Einstiegsamt E 9 E 9  

Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt   

A 9 Beförderungsamt „kleine E 9“ E 9  

A 8 E 8 E 8 

A 7 E 7 E 7 

A 6 Einstiegsamt E 6, E 5, E 4 E 6, E 5, E 4 

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt   

A 6 Beförderungsamt -- -- 

A 4/A 5 -- -- 

A 3 Einstiegsamt E 3, E 2, E 2 Ü, E 1 E 2 Ü, E 2 
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* Abschn. 8 der Entgeltordnung  Konferenzdolmetscher/in, Überprüfer/in  
Übersetzer/in 

  Abschn. 9 der Entgeltordnung  Gartenbau-, landwirtschafts- und  
weinbautechnische Beschäftigte 

Abschn. 21 der Entgeltordnung Leitende Konzernprüfer/in, Betriebsprüfer/in 
für schwierigste Großbetriebe 

  Abschn. 22.1 der Entgeltordnung Ingenieurinnen und Ingenieure 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 
 
Am 20.11.1999 trat das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) in Kraft, das für den ge-
samten öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen gilt; seitdem ist es in sei-
nem Regelungsinhalt im Wesentlichen unverändert geblieben. 
 
Das Gesetz hat sich bewährt. Es zeigt sich allerdings, dass auch im öffentlichen 
Dienst in Nordrhein-Westfalen nach wie vor eine vollständige Gleichstellung der Ge-
schlechter noch nicht erreicht ist. Fortbestehenden Handlungsbedarf dokumentieren 
insbesondere die regelmäßigen Berichte zur Umsetzung des LGG, die – erstmalig 
zum Stichtag 31.12.2003 und in der Folgezeit für jeweils einen Zeitraum von drei 
Jahren – seitens der Landesregierung gegenüber dem Landtag erstellt werden. Sie 
zeigen auf vielen Ebenen Fortschritte auf, belegen aber auch in bestimmten Berei-
chen den Fortbestand struktureller Benachteiligungen zu Lasten von Frauen. So be-
steht nach wie vor eine deutliche Unterrepräsentanz von Frauen in höheren Entgelt- 
und Besoldungsgruppen, in Führungsfunktionen und in Gremien. 
 
Eine Reform des LGG soll diesem Befund durch die Weiterentwicklung bestehender 
Instrumentarien, insbesondere durch neue Quotierungsregelungen, Rechnung tra-
gen. Darüber hinaus geht es darum, die Position der Gleichstellungsbeauftragten 
deutlich zu stärken. Im Übrigen erfährt das Gesetz eine Modernisierung: Entwicklun-
gen in der Rechtsprechung werden aufgegriffen und der Katalog von Frauenförder-
maßnahmen wird flexibilisiert.  
 
II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: 
 
1. Die Weiterentwicklung der bestehenden Quotenregelung soll die beruflichen Ent-
wicklungschancen von Frauen verbessern und einen maßgeblichen Beitrag zur Er-
höhung des Frauenanteils in Führungspositionen leisten. Für den Beamtenbereich 
wurden auf Basis des Rechtsgutachten von Prof. Hans-Jürgen Papier zur Frage der 
Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst 
sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung von im Rahmen des 
Entwurfes für ein Dienstrechtmodernisierungsgesetz bereits Neuregelungen für das 
Landesbeamtengesetz vorgelegt; diese Lösung soll – soweit sie auf den Tarifbereich 
übertragbar ist – in das LGG übernommen werden. 

2. Zur Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten bedarf es einer Stär-
kung ihrer Rechtsstellung und mehr Klarheit hinsichtlich ihrer Rolle im Verhältnis zur 
Dienststellenleitung sowie in Bezug auf weitere dienstliche Aufgaben. Beispielhaft 
genannt werden soll hier die Festlegung der Rechtswidrigkeit einer Maßnahme bei 
nicht ordnungsgemäßer Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten, das Recht auf 
Hinzuziehung externen Sachverstands und die Kodifizierung des Klagerechts. Weite-
re Änderungen haben präzisierenden und konkretisierenden Charakter, um die Klar-
heit und Sichtbarkeit der Vorgaben zu verbessern. 
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3. Das rechtliche Instrumentarium zur Herbeiführung einer geschlechtergerechten 
Gremienbesetzung soll klarer adressiert und die Quotierungsregelung verbindlich 
gefasst werden. Grundlage für die Weiterentwicklung ist das vom Ministerium für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in Auftrag gegebene Gutachten von Prof. 
Margarete Schuler-Harms zu der Fragestellung der wirkungsvollen Ausgestaltung 
gesetzlicher Regelungen zur Realisierung eines ausgewogenen Geschlechterver-
hältnisses in Gremien, das hierfür den rechtlichen Rahmen aufzeigt. 

 
III. Erforderlichkeit 
 
Im Hinblick auf die Zielsetzung ist die Novellierung der bestehenden rechtlichen Re-
gelungen alternativlos. Nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes ist der 
Staat verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 
Die Beibehaltung der bisherigen Regelungen reicht hierfür nicht aus. 
 
IV. Gesetzesfolgen 
 
Durch beabsichtigte Neuregelungen ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen 
auf Ebene des Landes und der Kommunen. Diese resultieren aus dem Recht auf 
Fortbildung für Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen (§ 16 Absatz 
4), dem Recht auf Hinzuziehung externen Sachverstands (§ 18 Absatz 7) sowie dem 
Klagerecht (§ 19a).  
 
Auf die entsprechenden Ausführungen im Gesetzesvorblatt (Punkt D „Kosten“ und 
Punkt F „Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden 
und Gemeindeverbände“) wird Bezug genommen. 
 
Auf Unternehmen und Privathaushalte wirken sich die beabsichtigten Änderungen  
weder rechtlich, tatsächlich noch finanziell aus. 
 
V. Befristung 
 
Nicht erforderlich, da die Novellierung das seinerseits nicht befristete Landesgleich-
stellungsgesetz betrifft. 
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B. Besonderer Teil 
 

Artikel 1 
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes 

 
 
Zu Nummer 1  
 
Redaktionelle Anpassung des Inhaltsverzeichnisses an Änderungen im Gesetzes-
text. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1) 
 
a) Die redaktionelle Änderung dient der besseren Wiedergabe des Inhalts der Vor-
schrift, indem die Erfüllung des Verfassungsauftrags einerseits und die Umsetzung 
des LGG andererseits sprachlich stärker voneinander abgesetzt werden.  
 
b) Die Ergänzung in Absatz 3 hebt klarstellend hervor, dass beide Aufgaben den 
Dienststellen obliegen. Die ausdrückliche Adressierung der Dienststellen dient der 
Rollenklarheit im Verhältnis zwischen der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauf-
tragten und soll zugleich einen Beitrag zur Sicherung der Ressourcen der Gleichstel-
lungsbeauftragten leisten. 
 
Zu Nummer 3 (§ 2) 
 
Absatz 1 bestimmt wie bisher den Geltungsbereich des Gesetzes und fasst diesen 
zur besseren Übersichtlichkeit nunmehr in die Form der nummerierten Aufzählung. 
Hinsichtlich der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist präzisiert, dass nur diejenigen Einrichtun-
gen erfasst sind, die unter der alleinigen Aufsicht des Landes stehen. Zur Klarstel-
lung sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Gemeinden und Gemeindever-
bände (Ziffer 2) sowie öffentliche Schulen (Ziffer 4) jetzt ausdrücklich benannt. In Zif-
fer 5 wird der Begriff der Hochschule zur Vermeidung von Auslegungsfragen präzi-
siert und differenziert und es werden die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst 
(u. a. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Fachhoch-
schule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und Fachhochschule für Finanzen 
Nordrhein-Westfalen) ausdrücklich genannt. Zur Klarstellung erfolgt zudem eine ge-
sonderte Nennung der Universitätsklinika, um die Geltung des Gesetzes für alle Ak-
teurinnen und Akteure zu verdeutlichen. Soweit das Hochschulgesetz, das Studie-
rendenwerksgesetz und die Vorschriften über die Universitätsklinika gleichstellungs-
rechtliche Regelungen treffen, gehen diese dem LGG vor. Die Vorschriften des LGG 
ergänzen insoweit die spezialgesetzlichen Regelungen wie bisher. Die Krankenhäu-
ser des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden aus redaktionellen 
Gründen gestrichen, um Doppelungen zu vermeiden. Diese Einrichtungen fallen, je 
nach Rechtsform, entweder unter Absatz 1 Ziffer 1 oder Ziffer 2 oder unter Absatz 2 
der Vorschrift. Entsprechendes gilt für den Westdeutschen Rundfunk Köln, der als 
öffentlich-rechtliche Anstalt durch Ziffer 1 erfasst ist. Wie bisher bleibt der Verband 
öffentlicher Versicherer aufgrund rechtlicher Besonderheiten (vgl. Abkommen über 
die Ausübung der allgemeinen Staatsaufsicht über den Verband öffentlicher Lebens-
versicherungsanstalten in Deutschland und den Verband öffentlicher Unfall- und 
Haftpflichtversicherungsanstalten in Deutschland, beide Berlin/Düsseldorf vom 30. 
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August/13. September 1957, GV. NW. 1957 S. 253, berichtigt: GV. NW. 1957 S. 264) 
von der Anwendung des Gesetzes ausgenommen. Weitere Ausnahmen sind nicht 
mehr vorgesehen. Der bisherige Absatz 2 wurde gestrichen. Insbesondere sind die 
Sparkassen (Absatz 1 Ziffer 9), die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse (Absatz 
1 Ziffer 10) sowie die NRW.BANK nunmehr vollumfänglich in den Anwendungsbe-
reich des LGG einbezogen. Die öffentlichen Versicherungsunternehmen sind, je nach 
Rechtsform, von Absatz 1 oder Absatz 2 erfasst. 
 
Aufgrund seiner Bindung an den verfassungsrechtlichen Gleichstellungsauftrag 
kommt dem gesamten öffentlichen Dienst, einschließlich der mittelbaren Landesver-
waltung und der öffentlichen Unternehmen, eine besondere gleichstellungspolitische 
Verantwortung zu. Die geänderten rechtlichen Vorgaben für Privatunternehmen 
durch das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst („Teilhabege-
setz“ des Bundes) geben zudem besonderen Anlass, für die öffentliche Hand als 
Vorbild voranzugehen. Einzelne öffentliche Einrichtungen aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes auszunehmen ist hiermit nicht vereinbar. Die bisherige Regelung 
gründet sich ausschließlich auf die Erwägung, unvertretbare Wettbewerbsnachteile 
zu vermeiden. Aufgrund der nun allgemein geltenden politischen Vorgaben und ins-
besondere vor dem Hintergrund des zwischenzeitlich geltenden Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes sowie der Verpflichtungen des Teilhabegesetzes ist dies nicht 
mehr schlüssig. Die der bisherigen Ausnahmeregelung zugrunde liegenden Erwä-
gungen sind damit überholt. Durch die Ausweitung der anzuwendenden Vorschriften, 
insbesondere im Hinblick auf die in §§ 18 ff geregelten Rechte, erfahren die Gleich-
stellungsbeauftragten der betreffenden Einrichtungen eine deutliche Stärkung ihrer 
Position. Dies benötigen sie für eine effektive Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Das 
LGG kann sich als Landesgesetz nur an Institutionen richten, die der Landesgesetz-
gebung unterliegen. Diesem Umstand wird durch die Neuformulierung des Absatzes 
2 Satz 1 Rechnung getragen, wonach das Land und die Kommunen bei ihren priva-
ten Unternehmen für die Anwendung des LGG Sorge zu tragen haben. Es wird au-
ßerdem deutlich gemacht, dass die entsprechenden Akteurinnen und Akteure bei der 
Gründung eines privatrechtlichen Unternehmens nun generell und ohne Ausnahme-
möglichkeit dafür Sorge zu tragen haben, dass die Anwendung des LGG in der Un-
ternehmenssatzung verankert wird. Neu aufgenommen wurde, dass diese Verpflich-
tung auch bei Unternehmensgründungen in mittelbarer Beteiligung der öffentlichen 
Hand gilt. Die Vorgabe wurde dahingehend modifiziert, dass nunmehr die „entspre-
chende“ Anwendung in der Unternehmenssatzung zu verankern ist, um damit bei der 
Übertragung der gesetzlichen Regelungen etwaigen Besonderheiten, die mit der pri-
vatrechtlichen Organisationsform einhergehen, Rechnung tragen zu können. Die re-
daktionelle Anpassung dient der Klarstellung, dass die Handlungspflicht das Land, 
die Gemeinde oder den Gemeindeverband als direkte oder mittelbare Eigentümerin 
bzw. Eigentümer trifft. Satz 2 regelt wie bisher die Pflicht der Vertreterinnen und Ver-
treter des Landes, der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes, bei Mehrheitsbetei-
ligungen auf die Beachtung der Gesetzesziele im Unternehmen hinzuwirken. Der 
neue Satz 3 stellt klar, dass diese Hinwirkenspflicht auch für mittelbare Beteiligungen 
gilt. Umfasst sind hierbei (Mehrheits-)Beteiligungen bis zum Umfang von einhundert 
Prozent. Durch den neu eingefügten Satz 4 werden Unternehmen, die auf eine Be-
endigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, vom Anwendungsbereich der 
Sätze 1 und 2 ausgenommen. Diese Unternehmen unterliegen zumeist einem deutli-
chen Rückbauprozess. Ihre Zielsetzung ist schwerpunktmäßig auf einen möglichst 
kostenschonenden Abbau der Bilanzpositionen und des Personals bei gleichzeitigem 
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Erhalt der operativen Stabilität gerichtet. Insbesondere der kontinuierliche Abbau von 
Arbeitsplätzen, in dessen Rahmen auch spezifische gesetzliche und vertragliche 
Vorgaben zu beachten sind, stellt die Unternehmen vor schwierige personelle Her-
ausforderungen. Beförderungen und Neueinstellungen sind eher die Ausnahme. Die 
Unternehmen werden in der Regel kaum oder kein Neugeschäft tätigen. Die beson-
deren Umstände von Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit 
ausgerichtet sind, stehen vor diesem Hintergrund nicht im Einklang mit den auf beruf-
liche Entwicklungsperspektiven ausgerichteten Vorschriften des LGG. Auf Beteili-
gungen der NRW.BANK die im Rahmen ihres Förderauftrages gehalten und einge-
gangen werden, findet das LGG keine Anwendung. Diese Ausnahme ist erforderlich, 
um den spezifischen öffentlichen Förderauftrag der NRW.BANK nicht zu gefährden 
 
Durch den neuen Absatz 3 wird für die staatlich anerkannten Fachhochschulen, die 
nach § 81 HG refinanziert werden, analog zu dem in Satz 1 geregelten Verfahren die 
vertragliche Vereinbarung zur entsprechenden Anwendung des Gesetzes vorgege-
ben.  
 
Zu Nummer 4 (§ 3) 
 
a) Klarstellung des Geltungsbereichs 
 
b) Sprachliche Angleichung an die Begrifflichkeiten des TV-L und TVöD, die auch 
außertariflich Beschäftigte umfasst. 
 
c) Konkretisierung der Begrifflichkeit „Stellen“ durch Bezugnahme auf die Paragra-
phen, in denen diese im Sinne der genannten Definition verwendet wird. Im Übrigen 
erfolgt eine redaktionelle Änderung.  
 
Zu Nummer 5 (§ 4) 
 
Durch die Änderung der Soll-Regelung der Sätze 1 und 2 in eine Ist-Regelung wird 
größere Verbindlichkeit hergestellt. Es besteht kein rechtlicher Bedarf für Ausnah-
men. In Bezug auf Rechtsvorschriften begründet die Vorgabe keine isolierte Ver-
pflichtung zur Änderung, soweit diese noch nicht den Vorgaben entsprechen. Sofern 
sie jedoch aus anderen Gründen überarbeitet werden, ist den Grundsätze der ge-
schlechtergerechten Sprache hierbei Rechnung zu tragen.  
 
Zu Nummer 6 (§ 5) 
 
Der Frauenförderplan wird in Gleichstellungsplan umbenannt. Es erfolgt eine termi-
nologische Anpassung an die übrigen Bezeichnungen des Gesetzes. Die zentrale 
Zielsetzung des Abbaus der strukturellen Diskriminierung von Frauen bleibt davon 
unberührt.  
 
Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 bis 5 im Wesentlichen die Regelungen des bis-
herigen § 5a Absatz 1 bis 5. 
 
Gemäß Absatz 1 bleibt es für alle Dienststellen mit mindestens 20 Beschäftigten wie 
bisher bei der Verpflichtung zur Erstellung eines Gleichstellungsplans; jedoch wird 
die Laufzeit bzw. Geltungsdauer des Gleichstellungsplans von drei auf drei bis fünf 
Jahre erhöht. Durch die Flexibilisierung der Laufzeit soll den Dienststellen mehr 
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Spielraum eingeräumt werden. Insbesondere besteht so auch die Möglichkeit, die 
Laufzeit des Gleichstellungsplans mit anderen Instrumenten (z. B. Zielvereinbarun-
gen, (Landes)Hochschulentwicklungsplan) zu harmonisieren. Durch die Flexibilisie-
rung der Laufzeit wird der mit der Erstellung verbundene Verwaltungsaufwand für die 
Dienststellen reduziert. Da auch die Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten nun 
in größeren Abständen anfällt, bedeutet dies zugleich eine geringere Inanspruch-
nahme von Ressourcen der Gleichstellungsbeauftragten. Die Pflicht zur Fortschrei-
bung des Gleichstellungsplans wird aus Gründen der Klarheit in Satz 1 zusammen 
mit der Pflicht zur Erstellung geregelt. 
Der in Absatz 2 neueingefügte Satz 4 dient der Klarstellung für den Bereich der 
Hochschulen. Der Verweis auf den Hochschulbereich in Satz 3 wurde entsprechend 
gestrichen. Für den Bereich der Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst im 
Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17b Absatz 2 des Fachhochschulgesetzes 
öffentlicher Dienst (FHGöD) vorgesehen, dass zur Beratung und Unterstützung der 
Fachhochschule und der Gleichstellungsbeauftragten an der Fachhochschule eine 
Gleichstellungskommission gebildet werden soll, die insbesondere Aufstellung und 
Einhaltung der Frauenförderpläne überwacht und an der internen Mittelvergabe mit-
wirkt. Soweit die Gleichstellungbeauftragte einem unter Überwachung durch die 
Gleichstellungskommission durch die Fachhochschule aufgestellten Gleichstellungs-
plan widerspricht, richtet sich das weitere Verfahren nach der in § 5 Absatz 2 Satz 4  
des Landesgleichstellungsgesetzes normierten Regelung (vgl. auch § 17b Absatz 3 
FHGöD).   
 
Die übrigen Änderungen in Absatz 2 bis 5 sind redaktioneller Natur. Bisheriger Rege-
lungsort: § 5a Absatz 2 bis 5.  
 
Absatz 6 trägt mit einer neu eingeführten Ausnahmemöglichkeit von der regelmäßi-
gen Geltungsdauer den Fällen Rechnung, in denen sich innerhalb absehbarer Zeit 
nach zu erfolgender Fortschreibung die Beschäftigtenanzahl und /oder -struktur (z. B. 
durch organisatorische Eingliederungen oder Zusammenlegungen von Behörden) 
erheblich ändern. Es ist dann nicht sachgerecht, einen Gleichstellungsplan auf Basis 
einer Beschäftigtenstruktur fortzuschreiben, die bereits absehbare Zeit nach der 
Fortschreibung nicht mehr aktuell sein wird. Satz 3 nennt beispielhaft Anwendungs-
fälle für die Verlängerungsoption. Die Frist von sechs Monaten räumt den Dienststel-
len angemessen Zeit für die Aufstellung des neuen Gleichstellungsplans ein. Das 
Ende der Laufzeit des fortgeschriebenen Plans ist dann so festzulegen, als ob die 
Fortschreibung regulär erfolgt wäre. Die Geltungsdauer verkürzt sich dementspre-
chend gegenüber der Geltungsdauer gemäß § 5 Absatz 1.    
 
Durch die gesetzliche Verankerung einer Evaluationspflicht spätestens zwei Jahre 
nach Inkrafttreten des Gleichstellungsplans in Absatz 7 Satz 1 wird sichergestellt, 
dass ggf. notwendige Anpassungen oder Ergänzungen von Maßnahmen so rechtzei-
tig erfolgen, dass sie während der noch verbleibenden Laufzeit des Gleichstellungs-
plans Wirkung entfalten können. Für die Evaluation genügt eine summarische Prü-
fung. Satz 2 präzisiert die bisherige Regelung des § 6 Absatz 5. Um eine Kontrolle 
der Anpassungen bzw. Ergänzungen von Maßnahmen sicherzustellen, bestimmt 
Satz 3, dass hierfür das gleiche Verfahren gilt wie für die Aufstellung des Gleichstel-
lungsplans. 
 
Hinweis: 
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§ 5 a Absatz 7 alte Fassung entfällt ersatzlos. Es handelt sich um eine redaktionelle 
Anpassung, da § 5 (Leistungsorientierte Mittelvergabe) bereits durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 16. September 2014, GV. NRW. S. 547, in Kraft getreten am 1. Okto-
ber 2014, aufgehoben wurde.  
 
In Absatz 8 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit die bisherige Regelung des § 26 
Absatz 2 Satz 3 integriert. Im Hinblick auf die in § 6a neu eingeführte Experimentier-
klausel wird ergänzend geregelt, dass die Rechtsfolgen, die für das Fehlen eines gül-
tigen Gleichstellungsplans vorgesehen sind, für den Fall entsprechend gelten, dass 
sich die Dienststelle für dieses alternative Instrument entschieden hat, wenn und so-
lange die rechtzeitige Einsetzung unterbleibt. 
 
In Absatz 9 wird die bisherige Regelung des § 6 Absatz 6 übernommen.  
 
Die Regelung in Absatz 10 wird neu ins Gesetz eingeführt und definiert den Gleich-
stellungsplan ausdrücklich als Instrument der Personalplanung und insbesondere der 
Personalentwicklung der Dienststelle. Damit wird das Verhältnis von Gleichstellungs-
plan und Personalentwicklung klargestellt und verdeutlicht, dass die Gleichstellung 
von Frauen und Männern integraler Bestandteil des Personalmanagements ist. 
Nachfolgend stellt Satz 2 Rollenklarheit bezüglich der Zuständigkeit für die Umset-
zung und Überprüfung des Gleichstellungsplans her. Durch die ausdrückliche Adres-
sierung der Dienststellenleitung, der Personalverwaltung und der Beschäftigten mit 
Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben wird deren besondere Verantwortung hervor-
gehoben. 
 
Zu Nummer 7 (§ 5a) 
 
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung des § 5a Absatz 6 zum 
Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans. Aus Gründen der Klarheit wird 
die im bisherigen § 26 Absatz 2 Satz 2 verankerte Pflicht, den Bericht sechs Monate 
nach Ablauf des Gleichstellungsplans vorzulegen, in Satz 1 mit aufgenommen. Das 
Verfahren zur Fortschreibung des Gleichstellungsplans nach § 5 Absatz 2 bis 5 bleibt 
hiervon unberührt.  
 
In Absatz 2 Satz 1 soll auf die Veröffentlichungspflicht in den Hochschulen ebenso 
wie bei den Schulen hingewiesen werden. Im Übrigen entspricht Absatz 2 Satz 1 der 
bisherigen Regelung in § 5a Absatz 8.  
 
Die zusätzliche Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung der Gleichstellungs-
pläne, der Berichte über die Personalentwicklung und der nach Maßgabe des 
Gleichstellungsplans durchgeführten Maßnahmen in Absatz 2 Satz 2 unterstreicht die 
Bedeutung gleichstellungsbezogener Aktivitäten auch für die Außendarstellung der 
Dienststellen und appelliert in diesem Sinne an die Dienststellen, gleichstellungsbe-
zogene Aktivitäten stärker nach außen transparent zu machen. Der Hinweis auf da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen in Absatz 2 Satz 3 dient der Klarstellung. 
 
Zu Nummer 8 (§ 6) 
 
Absatz 1 Satz 1 regelt inhaltsgleich mit der bisherigen Regelung in § 6 Absatz 1 Satz 
1 den Gegenstand des Gleichstellungsplans.  
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567&vd_back=N547&sg=0&menu=1
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In Absatz 2 wird die bisherige Regelung aus § 6 Absatz 2 übernommen und dahin-
gehend präzisiert, dass sich die vorgeschriebene Prognose der zu besetzenden Stel-
len und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen auf den Zeitraum der 
Geltungsdauer des Gleichstellungsplans bezieht. 
 
Absatz 3 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung des § 6 Absatz 3 Satz 1 mit der 
redaktionellen Klarstellung, dass sich die Festlegung von Zielvorgaben auf den Zeit-
raum der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans bezieht. Dies ersetzt die bisherige 
Angabe eines konkreten Jahreszeitraumes. Die Zielgröße für den mit der Erhöhung 
des Frauenanteils angestrebten Frauenanteil von 50 Prozent erhält einen Zusatz und 
lautet jetzt „bis auf 50 Prozent“. Dadurch wird klargestellt, dass der Gleichstellungs-
plan auch Zwischenziele bzw. eine schrittweise Erhöhung vorsehen kann, wenn dies 
aufgrund der Ausgangslage in der jeweiligen Dienststelle sinnvoll ist. In Satz 2 wird 
die bisherige Vorgabe aus § 6 Absatz 4 Satz 1 zu den festzulegenden Maßnahmen 
übernommen und um soziale Maßnahmen ergänzt. Der Hinweis darauf, dass der 
Gleichstellungsplan auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf enthält, ist hier entbehrlich, da er bereits in Absatz 1 enthalten ist. Satz 3 ent-
hält die bisherige Regelung des § 6 Absatz 4 Satz 2. Satz 4 entspricht dem bisheri-
gen § 6 Absatz 4 Satz 3 und wurde nur redaktionell überarbeitet.  
 
Zu Nummer 9 (§ 6a) 
 
Die Vorschrift führt im Rahmen einer Experimentierklausel die neue Möglichkeit ein, 
anstelle des Gleichstellungsplans alternative Instrumente zu nutzen. Die Berichte zur 
Umsetzung des LGG zeigen, dass zwar die ganz überwiegende Anzahl der Dienst-
stellen einen Frauenförderplan aufgestellt hat; die Einzelvorgaben des Gesetzes 
werden jedoch häufig missachtet und Zielvorgaben, wo sie gesetzt sind, vielfach 
nicht erreicht. Ein Grund ist u. a. in den stark heterogen Strukturen der Verwaltungs-
bereiche und Dienststellen im Geltungsbereich des LGG zu vermuten, generell hin-
sichtlich der Personalstruktur als auch speziell hinsichtlich des Standes der Gleich-
stellung, z. B. in Bezug auf die Unterrepräsentanz. Insofern ist es plausibel, dass das 
sehr stark formalisierte und umfassend ausgerichtete Instrument des Frauenförder-
plans in der praktischen Handhabung bzw. Anwendung zum Teil Problemen begeg-
net oder auch im Hinblick auf die konkrete Situation nicht adäquat erscheint. Vor die-
sem Hintergrund soll die Erprobung alternativer Instrumente passgenaue Lösungen 
ermöglichen, sowohl hinsichtlich der Wahl des Instruments als auch der Maßnahmen 
und der für die Umsetzung verantwortlichen Akteurinnen und Akteure. Nach einem 
hinreichenden Erfahrungszeitraum sieht die Vorschrift eine wissenschaftliche Evalu-
ierung vor. Hieraus können ggf. neue Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Instrumente gezogen werden. 
 
Absatz 1 bestimmt in Satz 1 die Voraussetzungen, unter denen ein alternatives In-
strument eingesetzt werden kann. Innerhalb der Dienststelle ist zunächst das Einver-
nehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten herzustellen. Das Einvernehmen betrifft 
sowohl die Frage, ob von der Möglichkeit des alternativen Instruments Gebrauch 
gemacht werden soll, als auch die Frage der konkreten Ausgestaltung. Die Gleich-
stellungsbeauftragte kann somit den Einsatz solcher Instrumente verhindern, von 
deren Wirkung sie nicht überzeugt ist. Ihr kommt insoweit ein besonderer Grad an 
Mitwirkung zu. Denkbare Instrumente im Rahmen der Experimentierklausel sind z. B. 
Vereinbarungen zwischen der Dienststelle und den Dienstkräften mit Vorgesetzten- 
oder Leitungsaufgaben. Mögliche Ziel- und Schwerpunktsetzungen orientieren sich 



Stand 08.03.2016  

35 

 

dabei inhaltlich an den in § 6 Absatz 1 genannten Handlungsfeldern. Der Zustim-
mungsvorbehalt der nach § 5 Absatz 2 bis 5 für die Aufstellung zuständigen bzw. 
nächsthöheren Stelle stellt neben der Ressorthoheit sicher, dass die Inanspruch-
nahme der Experimentierklausel hinsichtlich des Verfahrens wie auch inhaltlich den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht. Satz 2 stellt klar, dass im Anwendungsbereich des 
§ 5 Absatz 2 Satz 1 das Einvernehmen mit der dort tätigen Gleichstellungsbeauftrag-
ten herzustellen ist. Aufgrund der nach Satz 3 vorgesehenen Informationspflicht ge-
genüber dem für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium er-
hält dieses einen Überblick darüber, welche alternativen Instrumente in welchem Um-
fang landesweit genutzt werden. Satz 4 bestimmt die entsprechende Anwendung 
einzelner Regelungen zum Gleichstellungsplan bei der Nutzung des alternativen In-
struments. Zum einen ist die Überprüfung der Zielerreichung analog § 5 Absatz 7 
vorzunehmen; zum anderen sind auch Maßnahmen im Sinne des § 6a gemäß § 5 
Absatz 10 als Teil der Personalentwicklung der Dienststelle zu behandeln und die 
Umsetzung eine besondere Obliegenheit der Dienststellenleitung, der Personalver-
waltung sowie der Führungs- und Leitungskräfte. Auch die Vorgaben gemäß § 5a 
zum Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans sind im Rahmen des § 6a 
gleichermaßen zu erfüllen. 
 
Die in Absatz 2 verankerte Pflicht zur Dokumentation des Einvernehmens der 
Gleichstellungsbeauftragten und der Information des für die Gleichstellung von Frau 
und Mann zuständigen Ministeriums dient der Transparenz und Rechtssicherheit des 
Verfahrens.  
 
Die in Absatz 3 vorgesehene Evaluierung soll Erkenntnisse zur Wirkung der Experi-
mentierklausel liefern. Der festgelegte Zeitpunkt für den Beginn der Evaluation be-
rücksichtigt dabei die fünfjährige Laufzeit der alternativen Instrumente und kann so-
mit auf den analog zu § 5a zu erstellenden Berichten aufbauen. 
 
Zu Nummer 10 (§ 7) 
 
Die Änderungen dienen der Weiterentwicklung der schon bisher in der Vorschrift ge-
regelten leistungsbezogenen Quotenregelung. Zum einen werden die durch das 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vorgesehenen Änderungen (dort § 19 Absatz 6 
LBG-E) zur Weiterentwicklung der Quotierungsregelung bei Beförderungen auf die 
Fälle der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten an Personen im Arbeitsverhältnis 
übertragen, zum anderen erfolgen notwendig gewordene – größtenteils begriffliche – 
Anpassungen an aktuelles Tarifrecht. 
 
Kern der Neuregelung in § 19 Absatz 6 LBG-E ist die Definition der „im Wesentlichen 
gleichen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung“ als Grundvoraussetzung für 
die Anwendung der Bevorzugungsregelung. Von ihr „ist in der Regel auszugehen, 
wenn die jeweils aktuelle dienstliche Beurteilung der Bewerberin und des Mitbewer-
bers ein gleichwertiges Gesamturteil aufweist“ (§ 19 Absatz 6 Satz 3 LBG-E). Der 
uneingeschränkte Rückgriff auf § 19 Absatz 6 LBG-E ist dementsprechend im Be-
reich der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis nur dann möglich, wenn die betreffenden 
Beschäftigten tatsächlich dienstlich beurteilt wurden, so dass die Übertragung der 
höherwertigen Tätigkeit auf der Grundlage dieser dienstlichen Beurteilung erfolgt o-
der wenn im Auswahlverfahren Beschäftigte im Arbeitsverhältnis mit Beschäftigten im 
Beamtenverhältnis konkurrieren, denn auch in diesen Fällen bedarf es gemäß dem 
Prinzip der Bestenauslese gem. Art. 33 Abs. 2 GG eines  Qualifikationsvergleichs auf 
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der Grundlage von dienstlichen Leistungseinschätzungen. Hierzu ist dann regelmä-
ßig eine der dienstlichen Beurteilung vergleichbare Leistungsbewertung zu erstellen, 
die dann im Rahmen der  analogen Anwendung von § 19 Absatz 6 LBG-E als Grund-
lage für den Qualifikationsvergleich zur Verfügung steht. Für den Fall, dass das Aus-
wahlverfahren ausschließlich unter Bewerberinnen und Bewerbern im Arbeitsverhält-
nis stattfindet und diese nicht über dienstliche Beurteilungen verfügen, ist ein unein-
geschränkter Rückgriff auf § 19 Absatz 6 LBG-E nicht möglich; hierfür trifft § 7 daher 
in Absatz 3 gesonderte Regelungen. 
 
Absatz 1 bleibt inhaltlich unverändert. Es erfolgt lediglich eine redaktionelle Anpas-
sung der zitierten Normen des Landesbeamtengesetzes; diese orientiert sich am 
Entwurf für das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz. 
 
Absatz 2 beinhaltet das bereits bisher geltende Gebot der Bevorzugung von Frauen 
bei Neubegründung eines Arbeitsverhältnisses. Neu ist hierbei die Differenzierung 
der Regelungen nach zwei Fallgruppen. Satz 1 betrifft den Fall, dass sich die Be-
gründung des Arbeitsverhältnisses auf eine Entgeltgruppe bezieht, die im Bereich der 
Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Einstiegsamt einer Laufbahn ent-
spricht. Wie bisher sind Frauen in diesen Fällen unter den Voraussetzungen der glei-
chen Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung sowie der Unterrepräsentanz be-
vorzugt zu berücksichtigen.  Als Anknüpfungspunkt für die Feststellung der Unterre-
präsentanz wird der bisherige Begriff der „Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer“ durch den Begriff der Vergleichsgruppe ersetzt. Die Vergleichsgruppe defi-
niert den Personenkreis, für den die Zielvorgabe festgelegt wird, bis zu deren Errei-
chen die Bevorzugung anzuwenden ist. Unterrepräsentanz liegt vor, solange die 
Zielvorgabe nicht erreicht ist. Im Rahmen von Absatz 2 bestimmt sich die  Unterre-
präsentanz wie bisher danach, ob in der Vergleichsgruppe ein Frauenanteil von 50 
Prozent erreicht wurde. Die Bestimmung der Vergleichsgruppe erfolgt in Absatz 5 
Ziffer 1. Maßgeblich ist danach der Frauenanteil in den Tätigkeiten, die im Bereich 
der Beamtinnen und Beamten in einer Laufbahn erfasst werden. Dies entspricht in-
haltlich im Wesentlichen der bisherigen Regelung in Absatz 3. Für die Vergabe von 
Ausbildungsplätzen gelten gemäß Satz 1 die gleichen Voraussetzungen für die An-
wendung der Bevorzugung wie für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses. Ver-
gleichsgruppe für die Feststellung der Unterrepräsentanz ist gemäß Absatz 5 Ziffer 3 
der Frauenanteil an allen Auszubildenden eines Ausbildungsganges. Unverändert gilt 
weiterhin die sogenannte „Härteklausel“, wonach sich in der Person eines männli-
chen Mitbewerbers liegende Gründe gegenüber dem Gesichtspunkt der Frauenförde-
rung durchsetzen können, wenn bei einer Einzelfallbetrachtung deutliche Unterschie-
de zu Gunsten des männlichen Bewerbers bestehen. Satz 2 regelt neu als gesonder-
ten Fall die Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren Entgeltgruppe 
als der in Satz 1 genannten. Es gelten dann die Regelungen für die Übertragung hö-
herwertiger Tätigkeiten nach Absatz 3, Satz 1 bis 3 entsprechend. Demgemäß stellt 
auch Absatz 5 Ziffer 2 hinsichtlich der Vergleichsgruppe nicht auf die gesamte Grup-
pe der einer Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten ab, sondern innerhalb dieser Grup-
pe auf die Entgeltgruppe, die im Arbeitsvertrag vereinbart werden soll. Satz 3 regelt 
darüber hinaus als Unterfall von Satz 2 die Konstellation, dass bei der Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit einer höheren Entgeltgruppe als der in Satz 1 genann-
ten im Auswahlverfahren Bewerberinnen oder Bewerber mit Beschäftigten im Beam-
tenverhältnis konkurrieren. Es ist dann Absatz 4 anzuwenden, der wiederum die ent-
sprechende Anwendung der beamtenrechtlichen Regelung des § 19 Absatz 6 vor-
sieht.  
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Absatz 3 regelt das Verfahren bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten und 
knüpft damit inhaltlich an den bisherigen Absatz 2 Satz 2 an. Der Unterfall, dass mit 
der Übertragung der höherwertigen Tätigkeiten zugleich die Übertragung einer Vor-
gesetzten- oder Leitungsfunktion verbunden ist, wird nun ausdrücklich genannt und 
zielt damit unmittelbar auf die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen ab. 
Mit der neu eingefügten Einschränkung der Geltung auf Verfahren, in denen eine 
Auswahlentscheidung zu treffen ist, wird klargestellt, dass der tarifrechtliche Höher-
gruppierungsanspruch durch „Hineinwachsen“ in eine höherwertige Tätigkeit unbe-
rührt bleibt. Es werden differenzierte Regelungen getroffen, je nachdem, ob die Über-
tragung der höherwertigen Tätigkeit auf der Grundlage einer dienstlichen Beurteilung 
erfolgt. Ist dies der Fall, ist gemäß Satz 4 § 19 Absatz 6 LBG-E entsprechend anzu-
wenden. 
 
Da die im Arbeitsverhältnis beschäftigten Personen nicht der beamtenrechtlichen 
Pflicht zur dienstlichen Beurteilung unterliegen, geschieht die Auswahl bei diesem 
Beschäftigtenkreis nur dann auf der Basis dienstlicher Beurteilungen, wenn die be-
treffenden Beschäftigten freiwillig an der Regelbeurteilung teilgenommen haben.  Für 
den Fall, dass keine dienstliche Beurteilung vorliegt, greift  Satz 1 den Grundgedan-
ken des § 19 Absatz 6 LBG-E auf, nämlich die Begrenzung der Ausdifferenzierung 
von Auswahlkriterien bei Beförderungsentscheidungen mit dem Ziel, die beiden Ver-
fassungsgrundsätze der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) und der Chancengleich-
heit (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) im Wege der praktischen Konkordanz optimal zur 
Wirksamkeit zu bringen. Dieses Erfordernis ist das zentrale Ergebnis des im Auftrag 
der Landesregierung erstellten Gutachtens von Prof. Hans-Jürgen Papier zur "Ziel-
quote für Frauen in Führungspositionen", das durch § 19 Absatz 6 LBG-E umgesetzt 
wird. In Anlehnung hieran wird das Merkmal der gleichen Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung in Satz 1 deshalb nun auch im Kontext der Übertragung höher-
wertiger Tätigkeiten durch den Zusatz "im Wesentlichen" modifiziert, um dem entge-
genzuwirken, dass eine Ausdifferenzierung der Leistungskriterien im Auswahlverfah-
ren im Ergebnis regelmäßig zu einer Reihung des Bewerberkreises führt und es so-
mit kaum mehr zur Einstufung "gleiche Qualifikation" und somit zur Anwendung der 
Bevorzugung kommt.  
 
Satz 2 und 3 regeln, wie lange die Bevorzugung anzuwenden ist und legen damit die 
Maßgaben für die Bestimmung der  Unterrepräsentanz fest. Die Vorgaben lehnen 
sich hierbei an die Regelung des § 19 Absatz 6 LBG-E an. Die Vergleichsgruppe be-
stimmt sich nach Absatz 5 Ziffer 4. Wie in Absatz 2 erfolgt eine Differenzierung nach 
Tätigkeiten, die im Beamtenbereich in Laufbahnen zusammengefasst sind. Innerhalb 
der so identifizierten Beschäftigtengruppe ist der Frauenanteil in der Entgeltgruppe 
festzustellen, die für die höherwertige Tätigkeit maßgebend ist. Obergrenze für die 
Anwendung der Bevorzugung ist wie bisher ein Frauenanteil von 50 Prozent in der 
Vergleichsgruppe. Im Übrigen ist die Bevorzugung solange anzuwenden, bis der 
höchste Frauenanteil, der in einer unterhalb der angestrebten Entgeltgruppe liegen-
den Entgeltgruppe festgestellt wird, erreicht ist. In der Regel wird das der Frauenan-
teil in der Entgeltgruppe sein, die dem Einstiegsamt einer Laufbahn entspricht.   
Ist die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit mit der Übertragung einer höherwer-
tigen Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion verbunden, folgt die Ermittlung der Unter-
repräsentanz dem gleichen Verfahren wie bei der Übertragung höherwertige Tätig-
keiten allgemein. Für die Feststellung der Unterrepräsentanz ist hier jedoch an Stelle 
des Frauenanteils in der Entgeltgruppe der Frauenanteil in der höherwertigen Vorge-
setzen- oder Leitungsfunktion maßgeblich. Dies dient in Anlehnung an § 19 Absatz 6 
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Satz 5 LBG-E dazu, der Frauenförderung gleichermaßen zur Geltung zu verhelfen, 
wenn in der angestrebten Entgeltgruppe die Zielvorgabe im Rahmen der Frauenför-
derung zwar bereits erfüllt ist, Frauen jedoch in der Funktion insgesamt noch unter-
proportional vertreten sind. Das mit der Vorschrift im LBG verfolgte Ziel der Erhöhung 
des Frauenanteils in Führungspositionen wird auf diesem Wege auch für Frauen, die 
in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt sind, gesetzlich umgesetzt. Für den Fall, dass 
dem Auswahlverfahren zur Übertragung der höherwertigen Tätigkeit dienstliche Be-
urteilungen, seien es Regelbeurteilungen oder Anlassbeurteilungen, zugrunde liegen, 
ist gemäß Satz 3 hinsichtlich der Qualifikationsbeurteilung § 19 Absatz 6 Satz 3 LBG-
E anzuwenden.  
 
Absatz 4 regelt die entsprechende Anwendung des § 19 Absatz 6 LBG-E für den 
Fall, dass sich Personen in einem Arbeitsverhältnis sowie Beamtinnen und Beamte in 
Konkurrenz auf die gleiche höherwertige Tätigkeit beziehungsweise den gleichen 
höherwertigen Dienstposten bewerben. 
 
Absatz 5 enthält die Vorschriften zur Vergleichsgruppenbildung. Satz 1 definiert die 
Gruppe der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis, die im Rahmen von Absatz 2 bis 4 
jeweils für die Festlegung der Unterrepräsentanz maßgeblich ist. Satz 2 bestimmt, 
dass im Falle einer Konkurrenzsituation von Beschäftigten aus dem Bereich der Be-
amtinnen und Beamten einerseits und dem Bereich der Beschäftigten in einem Ar-
beitsverhältnis andererseits die sich entsprechenden Vergleichsgruppen zusammen 
zu betrachten sind. Satz 3 verweist hinsichtlich der notwendigen Zuordnung von Ent-
geltgruppen und Besoldungsgruppen bei der Zusammenschau der Vergleichsgrup-
pen auf die Anlage zu diesem Gesetz und eröffnet die Anwendung spezifischer Vor-
gaben für den Lehrerbereich: In der Anlage zum Tarifvertrag über die Eingruppierung 
und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder vom 28.03.2015 sind für diese 
Beschäftigtengruppe abweichende Zuordnungen von Besoldungsgruppen zu Vergü-
tungsgruppen vereinbart. 
http://www.tdlonline.de/fileadmin/downloads/rechte_Navigation/K._EntgOL/EntgO_Le
hkr%C3%A4fte.pdf 
 
Absatz 6 entspricht inhaltlich der bisherigen Regelung des Absatzes 4. Redaktionell 
ist die Vorschrift an die Begrifflichkeiten das aktuellen Tarifrechts angepasst. Mit der 
Änderung in Satz 2 wird der bisher fehlgehende Verweis auf Absatz 1 korrigiert. Hin-
sichtlich der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis wird 
jetzt folgerichtig auf das Verfahren gemäß Absatz 2 verwiesen.  
 
Absatz 7 knüpft inhaltlich an den bisherigen Absatz 5 an und vervollständigt den dort 
geregelten Verweis hinsichtlich der Anwendungsfälle im Sinne der umfassenden 
Herstellung gleicher Chancen für Frauen bei der beruflichen Entwicklung. Die ent-
sprechende Anwendung der Bevorzugungsregelungen schließt künftig demgemäß 
neben Umsetzungen auch Versetzungen mit ein. Zudem sind nun auch die Fälle er-
fasst, in denen eine Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion übertragen wird, damit je-
doch keine Höherbewertung verbunden ist.  
 
Die Ermächtigung nach Absatz 8, Abweichungen vom Zuständigkeitsbereich oder in 
Bezug auf die Vergleichsgruppenbildung durch Rechtsverordnung zu regeln, trägt 
dem Bestehen ressortspezifischer Besonderheiten Rechnung. Der Hinweis auf die 
Berücksichtigung der gleichlautenden Ermächtigung in § 19 Absatz 6 Satz 7 LBG-E 
gewährleistet die Harmonisierung der darauf basierenden Einzelverordnungen. 
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Zu Nummer 11 (§ 8) 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte 
Sprache). Die Regelung im bisherigen Satz 2 wird mangels praktischer Relevanz 
gestrichen. Der Verweis im bisherigen Satz 5 wird ebenfalls gestrichen, da das Per-
sonaleinsatzmanagementgesetz außer Kraft getreten ist. Durch den neu aufgenom-
menen Satz 4 wird bestimmt, dass die Vorgaben zur Ausgestaltung der Ausschrei-
bung auch dann zu berücksichtigen sind, wenn in einem Bereich ohne Unterreprä-
sentanz von Frauen ausgeschrieben wird.  
 
b)  
aa) Sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte Sprache) 
 
bb) Der bisherige Satz 2 wird inhaltlich übernommen. Es wird sprachlich klargestellt, 
dass im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten von der in Satz 1 ver-
pflichtend geregelten wiederholten Ausschreibung abgesehen werden kann. 
 
cc) Der neu eingefügte Satz 3 entbindet die zuständige Stelle von der Verpflichtung 
der wiederholten Ausschreibung nach Satz 1, sofern bereits die erste Ausschreibung 
öffentlich erfolgt ist. Da in diesen Fällen eine nennenswerte Steigerung der Transpa-
renz des Auswahlverfahrens und der Größe des Kreises der Bewerberinnen und Be-
werber durch eine wiederholte Ausschreibung nicht zu erwarten ist, wird das Aus-
schreibungsverfahren an dieser Stelle entbürokratisiert. 
 
c) Mit der Neuregelung besteht die bisher bereits in Absatz 3 geregelte Verpflichtung 
zur öffentlichen Ausschreibung von Ausbildungsplätzen bereits dann, wenn der 
Frauenanteil in dem jeweiligen Ausbildungsgang weniger als 50 Prozent beträgt. 
Dies entspricht der Gesamtausrichtung des Gesetzes an der Zielgröße eines Frau-
enanteils von 50 Prozent.  
 
d) Folgeänderung zu § 7. 
 
e) Die Vorschrift des Absatzes 7 zur Geltung weitergehender Regelungen hat keine 
praktische Bedeutung erlangt und wird gestrichen. 
 
f) Folgeänderung zur Streichung des Absatzes 7. 
 
g) Das Personaleinsatzmanagementgesetz ist außer Kraft getreten. Der Verweis im 
bisherigen Absatz 9 ist zu streichen. 
 
Zu Nummer 12 (§ 9) 
 
Absatz 3 entspricht in seiner Zielsetzung dem bisherigen Absatz 3. In Konkretisie-
rung des Diskriminierungsverbots sind gemäß der Vorschrift bestimmte Fragen im 
Vorstellungsgespräch unzulässig. Dies betrifft Umstände, die nur oder typischerweise 
gegenüber Bewerberinnen thematisiert werden. Gegenüber der bisherigen Regelung 
wird die Aufzählung der unzulässigen Fragen zur besseren Veranschaulichung er-
weitert. Es handelt sich nach wie vor um eine beispielhafte Präzisierung. Im Einzelfall 
können sich auf der Grundlage des Diskriminierungsverbots auch Fragen nach sons-
tigen persönlichen Gegebenheiten gegenüber Frauen verbieten, wie zum Beispiel die 
Frage nach der Aufgabenverteilung innerhalb der Partnerschaft. 
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Zu Nummer 13 (§ 11) 
 
a) Bereits jetzt ist in Satz 1 normiert, dass Frauen mindestens entsprechend ihrem 
Anteil an den Bewerbungen für Fortbildungsmaßnahmen zuzulassen sind. Durch die 
Anfügung des neuen Satzes 2 wird darüber hinausgehend eine bevorzugte Berück-
sichtigung der Bewerbungen von Frauen bestimmt, wenn die Fortbildung auf eine 
Tätigkeit in einer Führungsposition vorbereitet, in der Frauen unterrepräsentiert sind.  
Sie dient damit dem Ziel, Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen 
abzubauen. Die Änderung trägt u. a. Erfahrungen aus der Praxis Rechnung, wonach 
in manchen Fällen Bewerbungen von geeigneten weiblichen Beschäftigten für Fort-
bildungsveranstaltungen, die auf die Übernahme von Führungs- und Leitungsfunktio-
nen vorbereiten, aufgrund einer begrenzten Platzzahl nicht angenommen wurden. 
Die Bevorzugungsregel greift nur bis zum Erreichen eines hälftigen Anteils von Frau-
en an der jeweiligen Fortbildungsmaßnahme, um männliche Bewerber nicht unver-
hältnismäßig zurückzudrängen.  
 
Satz 3 ist für die Fälle erforderlich, bei denen die Teilnahme an einer Führungsfortbil-
dung von einem vorgeschalteten Auswahl- oder Zulassungsverfahren abhängig ist. 
Bereits im Auswahl- oder Zulassungsverfahren wurde die Zielquote für Frauen in 
Führungspositionen nach § 19 Absatz 6 LBG-E oder § 7 berücksichtigt. Insbesonde-
re der erstmalige Wechsel in eine Führungsposition wird in der Regel durch die Teil-
nahme an „Pflichtfortbildungen“ begleitet. Die dafür erforderlichen Fortbildungskapa-
zitäten werden durch die Verwaltung bereitgestellt. 
 
b) Sprachliche Anpassung (geschlechtergerechte Sprache) 
 
c) Für den Landesbereich zeichnet sich bereits zu großen Teilen eine ausgewogene 
Berücksichtigung von Frauen und Männern als Referierende ab. Dennoch soll von 
der Vorgabe, verstärkt Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsveranstaltun-
gen einzusetzen, mit Blick auf die Vielfältigkeit der Fortbildungslandschaft und der 
Vielfalt an Fortbildungseinrichtungen auf Landesebene und im Bereich der Kommu-
nen derzeit (noch) nicht abgerückt werden. Den zu konstatierenden positiven Ent-
wicklungen wird mit der vorliegenden Modifizierung ausreichend Rechnung getragen. 
 
Zu Nummer 14 (§ 12) 
 
§ 12 knüpft an die schon bisher im Rahmen der Vorschrift getroffenen Regelungen 
zur geschlechtergerechten Gremienbesetzung an und entwickelt diese mit dem Ziel 
der besseren Wirksamkeit fort. Ausgerichtet am Gleichberechtigungsgebot des Arti-
kels 3 Absatz 2 des Grundgesetzes sind die neuen Vorgaben weiterhin auf die 
Überwindung faktischer Nachteile von Frauen ausgerichtet und finden hierin ihre ver-
fassungsrechtliche Legitimation. Bei Quotierungsregelungen für die Besetzung von 
Gremien sind je nach betroffenem Bereich verschiedene verfassungsrechtliche Ga-
rantien zu beachten wie etwa die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, die 
Wissenschaftsfreiheit oder auch das Distanzgebot der Rundfunkfreiheit. Für Wahl-
gremien sind insbesondere die Grundsätze des Demokratieprinzips von Bedeutung: 
Hier muss das Erfordernis der demokratischen Legitimation mit der Verfolgung des 
Gleichstellungsziels aus Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes in Einklang 
gebracht werden („praktische Konkordanz“). Diese verfassungsrechtlichen Garantien 
schließen Quotierungsregelungen nicht aus, beeinflussen allerdings ihre Ausgestal-
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tung, etwa im Hinblick auf Rechtsfolgen und Ausnahmemöglichkeiten. Dem trägt die 
Formulierung des § 12 Rechnung.  
 
Konkretes Ziel ist es, eine Mindestbeteiligung von 40 Prozent Frauen an den einzel-
nen Gremien zu erreichen und zu gewährleisten. Sie gelten für die in der Vorschrift 
bezeichneten wesentlichen Gremien. Soweit spezialgesetzliche Vorgaben für eine 
Geschlechterquote bestehen, gehen diese vor; dies gilt nicht für Regelungen, die  
lediglich allgemeine Vorgaben enthalten. Vorgehende spezialgesetzliche Regelungen 
finden sich derzeit beispielsweise im Landeshochschulrecht, im Landesrundfunkrecht 
(HochschulG, WDRG) sowie im Recht der Heilberufskammern (HeilBerG). Grund-
sätzlich empfiehlt sich aus Gründen der Sichtbarkeit, Passgenauigkeit und Wirksam-
keit mittelfristig auch in anderen Bereichen die Verankerung von Quotierungsrege-
lungen im Spezialrecht. Dies gilt etwa für Bereiche, in denen besondere Besetzungs-
logiken bzw. Besetzungsverfahren bestehen und insbesondere dann, wenn die Zu-
sammensetzung des in Frage stehenden Gremiums bereits fachrechtlich geregelt ist. 
Ebenso ist eine fachrechtliche Regelung angezeigt, wenn Bereiche öffentlicher Ver-
waltungs- oder Wirtschaftstätigkeit bereits in einem Spezialgesetz abschließend er-
fasst sind. Solange entsprechende Regelungen fehlen, fungiert § 12, auch in der ge-
änderten Fassung, im Hinblick auf die dort genannten Gremientypen als Auffangre-
gelung mit generellem Charakter. 
Die Einführung verbindlicherer, spezifischerer Vorgaben geht mit einer Beschränkung 
der Geltung auf wesentliche Gremien einher. Unabhängig von den spezifizierten Re-
gelungen bleibt es für alle Gremien im Geltungsbereich des Gesetzes bei der allge-
meinen Vorgabe der geschlechtsparitätischen Besetzung.  
 
Absatz 1 Satz 1 bestimmt als neue Zielgröße eine Quote von mindestens 40 Prozent 
Frauen. Die gewählte Mindestgröße von 40 Prozent lässt einerseits Raum für Flexibi-
lität bei der Ausgestaltung der Gremienbesetzung in der Praxis. Andererseits ist sie 
hinreichend groß, um das Ziel der Chancengleichheit im Hinblick auf eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen in wesentlichen Gremien darzustellen. Sie ist in dieser 
Größenordnung auch geeignet, einer Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes in 
diesem Handlungsfeld zu genügen. Die neue Vorgabe gilt für wesentliche Gremien. 
Wesentliche Gremien sind alle Gremien im Geltungsbereich des Gesetzes, die die 
Kriterien des Absatzes 2 erfüllen. Erfasst sind damit auch Wahlgremien. Gemäß Satz 
2 ist für die Umrechnung in eine konkrete Personenzahl aufzurunden, wenn der Wert 
für die der Quote entsprechende Personenzahl hinter dem Komma 5 oder größer 
lautet; abzurunden ist, wenn der Wert unter 5 liegt. 
 
Absatz 2 definiert den Begriff der wesentlichen Gremien. Die Definition knüpft dabei 
an die herausgehobene Bedeutung bestimmter Arten bzw. Gruppen von Gremien an. 
Satz 1 nennt an erster Stelle als besondere Typen von Gremien Aufsichts- und Ver-
waltungsräte, wie bereits bisher in § 12 Absatz 1 Satz 1 LGG, ergänzt um vergleich-
bare Aufsicht führende Organe. Die Wesentlichkeit ergibt sich hier aus ihrer Stellung 
und Funktion als Kontrollorgan mit Entscheidungsbefugnissen von großer Bedeutung 
und Tragweite für die Unternehmen, für die sie tätig sind. Die weiteren unter den Be-
griff der wesentlichen Gremien fallenden Gremien sind anhand ihrer besonderen tat-
sächlichen oder rechtlichen Bedeutung zu identifizieren. Von besonderer tatsächli-
cher Bedeutung sind Gremien, deren Entscheidungen bzw. Empfehlungen sich in 
besonderer Weise auf die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger auswirken. 
Besondere Bedeutung ist gemäß Satz 2 regelmäßig für die dort genannten Kommis-
sionen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien anzunehmen. Kriterium für die Einord-
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nung als wesentlich ist hier die Bezeichnung, die ein Indiz für die Wesentlichkeit ist. 
Die Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Die weitere Konkretisierung erfolgt in 
der Form, dass die obersten Landesbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reich weitere Gremien als wesentliche Gremien bestimmen. Das Verfahren zur Be-
stimmung regeln die Ressorts in eigener Verantwortung. Satz 3 bestimmt den Begriff 
der Wahlgremien, für die die Sonderregelungen nach Absatz 4 und Absatz 5 Satz 2 
Ziffer 1 gelten. Wahlgremien sind zunächst Aufsichts- und Verwaltungsräte sowie 
vergleichbare Aufsicht führende Organe. Davon umfasst ist u. a. die große Gruppe 
der entsprechenden Organe kommunaler Unternehmen, die vom Rat als seinerseits 
aus Wahlen hervorgegangenem Gremium gewählt werden. Ebenso umfasst sind die 
Aufsichtsorgane der Landesunternehmen. Soweit es sich um Organe öffentlich-
rechtlicher Einrichtungen handelt, gilt § 12 gemäß § 2 Absatz 1 unmittelbar. Für Or-
gane von Unternehmen in privatrechtlicher Organisationsform findet § 12 vermittelt 
durch die Unternehmenssatzung Anwendung; gemäß § 2 Absatz 2 Satz 1 besteht die 
Verpflichtung, die entsprechende Anwendung des Gesetzes in der Unternehmens-
satzung zu vereinbaren. Die weitere Konkretisierung der Wahlgremien im Sinne der 
Vorschrift erfolgt durch den Begriff der in den Sätzen 1 und 2 definierten Wesentlich-
keit in Verbindung mit dem Modus der Besetzung im Wahlverfahren. Als Wahlgremi-
en gelten auch Gremien, in denen nur ein Teil der Mitglieder durch Wahl bestimmt 
wird. Aus Volkswahlen hervorgegangene politische Entscheidungsgremien sind keine 
Wahlgremien im Sinne der Vorschrift. Keine Wahlgremien im Sinne dieser Vorschrift 
sind aus Volkswahlen unmittelbar oder mittelbar hervorgegangene politische Vertre-
tungskörperschaften. Der Begriff bezeichnet Gremien, die sich aus gewählten unab-
hängigen Vertreterinnen und Vertretern zusammensetzen, die in ihren Entscheidun-
gen frei sind. Unmittelbar aus Volkswahlen hervorgegangene Gremien in diesem 
Sinne sind die Räte. Mittelbar aus diesen volksgewählten Gremien gehen z. B. die 
Landschaftsversammlungen als Gremien von Gemeindeverbänden, den Land-
schaftsverbänden, hervor. Die Ausschüsse sind jeweils als Untergliederungen dieser 
Gremien ebenfalls in den Ausnahmetatbestand mit einbezogen.  
 
 
Absatz 3 regelt das bisher in Absatz 2 normierte Verfahren bei der Bildung oder Wie-
derbesetzung von Gremien. Satz 1 verpflichtet die entsendenden Stellen dazu, zu 
mindestens 40 Prozent Frauen zu benennen. Die bisherige Vorgabe, ebenso viele 
Frauen wie Männer zu benennen, wird damit an das neue Ziel eines Mindestfrauen-
anteils von 40 Prozent angepasst. Auch hinsichtlich des Grades der Verpflichtung 
wird die Regelung verbindlicher gefasst. An die Stelle der bisherigen „Sollregelung“ 
tritt eine uneingeschränkte Verpflichtung in Form der „Mussregelung“. Satz 2 ent-
spricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 2 und regelt das Verfahren für den Fall, dass 
das Benennungsrecht nur für eine Person besteht. Ist bzw. wird der betreffende 
Gremiensitz aktuell mit einem Mann besetzt, hat die entsendende Stelle beim jeweils 
nächsten Entsendungsvorgang eine Frau zu entsenden. Satz 3 orientiert sich am 
bisherigen Absatz 2 Satz 4 und bestimmt, dass die Vorgaben für Benennungen ent-
sprechend für die Begründung der Mitgliedschaft durch Berufungsakt einer Dienst-
stelle gelten. Damit wird sichergestellt, dass auch für diese Form der Begründung 
einer Mitgliedschaft die Quotenvorgabe gilt. Für Wahlgremien gilt Absatz 4. 
 
Absatz 4 greift die Regelung des bisherigen Absatzes 1 Satz 2 zur Quotierung von 
Wahlvorschlägen auf und fasst sie verbindlicher und präziser. Die Verpflichtung, dass 
bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen auf die paritätische Repräsentanz 
von Frauen geachtet werden soll, wird durch die Vorgabe ersetzt, dass der Anteil von 
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Frauen bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen mindestens 40 Prozent be-
tragen soll. Diese Regelung gilt für alle Wahlgremien im Sinne des Absatzes 2.  
 
Absatz 5 legt fest, dass nur ausnahmsweise aus zwingenden Gründen von den durch 
die Absätze 1 und 3 vorgegebenen Mindestquoten abgewichen werden darf und 
nennt hierzu Regelbeispiele. Nach Ziffer 1 ist eine Abweichung von der Mindestquote 
nach Absatz 1 ausnahmsweise zulässig und somit vom Gesetz gedeckt, wenn Mit-
glieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, z. B. die Vertreterinnen und Vertreter 
der Kommune im Aufsichtsrat eines kommunalen Unternehmens. Ziffer 2 regelt eine 
Ausnahme für den Fall, dass Regelungen, d. h. gesetzliche oder untergesetzliche 
verbindliche Vorgaben die Besetzung von Gremiensitzen kraft Amtes oder Funktion 
festlegen. Gemäß Satz 3 werden diese geborenen Mitglieder nicht in die Berechnung 
des Mindestanteils nach Absatz 1 einbezogen. In den Fällen, in denen mehrere Per-
sonen kraft Amt oder Funktion zur Verfügung stehen, muss die Auswahl entspre-
chend den Grundsätzen der geschlechtergerechten Gremienbesetzung erfolgen. Im 
Rahmen der Auswahl ist auch ohne gesetzliche Anrechnungspflicht auf das Errei-
chen der Mindestquote von 40 % für diesen Bereich hinzuwirken. Während sich die 
Ziffern 1 und 2 auf Abweichungen vom Mindestanteil nach Absatz 1 und somit auf 
das Gremium als Ganzes beziehen, benennt Ziffer 3 den Ausnahmetatbestand für 
Entsendungen. Ein zwingender Grund liegt danach vor, soweit der entsendenden 
Stelle die Einhaltung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Dieses setzt vo-
raus, dass sich die entsendende Stelle hinreichend um die Benennung von Frauen 
bemüht hat und dieses Bemühen erfolglos war. Gemäß Satz 4 ist dies gegenüber der 
berufenden Stelle darzulegen. Die Beurteilung der Frage, ob die Darlegung eine von 
Absatz 3 abweichende Benennung rechtfertigt, liegt gemäß Satz 5 bei der Dienststel-
lenleitung der berufenden Stelle. Um die Entscheidungsfindung transparent und 
nachvollziehbar zu machen, ist die Entscheidung aktenkundig zu machen. Werden in 
diesem Verfahren keine tatsächlichen Hinderungsgründe im Sinne von Satz 2, Ziffer 
3 festgestellt, bleibt der betreffende Sitz nach Satz 6 zunächst frei („leerer Stuhl“). 
Sobald eine quotenkonforme Nachbenennung erfolgt, kann der Sitz eingenommen 
werden. Die Rechtsfolge des leeren Stuhls gilt jedoch nicht, wenn die Mindestquote 
nach Absatz 1 durch anderweitige Entsendungen bzw. Berufungen bereits erfüllt 
wird. Auch hier zählen geborene Mitglieder bei der Berechnung nicht mit.  
 
Absatz 6 Satz 1 trifft Festlegungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Zu-
sammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten. Wird bei einer Wahl der Min-
destanteil von 40 Prozent Frauen nicht erreicht, ist dies im Rahmen der Unterrichtung 
anzugeben. Dies entspricht von der Zielrichtung her der Rechtsfolge, Ausnahmen 
aktenkundig zu machen, wie sie Absatz 5 Satz 4 für Entsendungen festlegt. Die Re-
gelung greift die sich aus dem Demokratieprinzip herleitende besondere Verantwort-
lichkeit der gewählten Institutionen und ihre Kontrolle durch die Öffentlichkeit auf und 
schafft insoweit eine adäquate Rechtsfolge für das Verfehlen des vorgeschriebenen 
Frauenanteils. Satz 3 schreibt besondere Berichtspflichten für Gremien vor, die einer 
obersten Landesbehörde zugeordnet sind und bestimmt, dass die Gremien der Be-
hörde einmal pro Jahr über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht berichten. Der 
festgelegte Jahres-Turnus für die Berichte orientiert sich an bereits bestehender Pra-
xis, die Zusammensetzung von Gremien hausintern jährlich abzufragen. Falls die 
Quotierungsvorgabe von 40 Prozent nicht erreicht wird, ist dies zusätzlich zu begrün-
den. 
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Absatz 7 greift die bisher in § 12 Absatz 1 Satz 1 geregelte allgemeine Vorgabe der 
geschlechtsparitätischen Besetzung auf. Der Regelung liegt ein weit gefasster Gre-
mienbegriff zugrunde und erfasst damit auch die Gremien, die nicht unter Absatz 2 
fallen, wie beispielsweise Projektgruppen und Ad-hoc-Gremien, die kurzfristig für ei-
nen Arbeitsauftrag gebildet werden. Für diese Gremien obliegt es den Dienststellen 
gemäß § 3, in eigener Verantwortung geeignete Verfahren zur Realisierung des Ziels 
der Vorschrift zu erarbeiten und anzuwenden.  
 
Absatz 8 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 3 und erstreckt die Be-
setzungsvorgaben auf Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern der Dienst-
stellen oder Einrichtungen im Sinne des LGG in Gremien außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Gesetzes. 
 
Absatz 9 stellt klar, dass, soweit Spezialregelungen zur geschlechtergerechten Be-
setzung von Gremien existieren, diese der Regelung in § 12 vorgehen, soweit sie 
über die im LGG gesetzten Mindeststandards hinausgehen. Die in § 12 verankerte 
Regelung zu Gremien stellt eine Auffangregelung dar, die gegenüber spezialgesetzli-
chen Regelungen nachrangig ist, soweit diese weitergehend sind. Dabei kann es in 
vielen Fällen sinnvoll oder sogar geboten sein, eine Vorschrift, die auf die geschlech-
tergerechte Besetzung von Gremien zielt, in einer Spezialregelung im Fachrecht zu 
verankern: Insbesondere die abschließende spezialgesetzliche Normierung eines 
Bereichs, festgelegte Besetzungslogiken oder aber auch die Relevanz besonderer 
verfassungsrechtlicher Prinzipien wie etwa der Wissenschaftsfreiheit im Hochschul-
recht legen es nahe, Spezialregelungen zu schaffen. Sie haben nicht nur den Vorteil, 
passgenaue Regelungen zu enthalten, die speziell auf den jeweiligen Bereich zuge-
schnitten sind; sie können auch in ihrer Ausgestaltung, insbesondere bezüglich der 
Höhe der Mindestquote, der vorgesehenen Verfahren oder auch der Rechtsfolgen 
bei ihrem Nichterreichen, weitergehend sein. Die Auffangregelung des allgemeinen 
Gleichstellungsrechts ist dagegen so formuliert, dass sie möglichst vielen verschie-
denen Gremien Rechnung trägt. Sie setzt den Mindeststandard. 
 
 
Zu Nummer 15 (§ 13) 
 
Die bisherige Bezeichnung „Arbeitszeit“  wird in der Überschrift durch die Bezeich-
nung „Arbeitsmodelle“ ersetzt.  
 
In Absatz 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung. Das generische Maskulinum wird 
durch eine Formulierung ersetzt, die der in § 64 Abs. 1 LBG entspricht.  
 
Absatz 3 Satz 1 wird sprachlich hinsichtlich einer Formulierung angepasst, die der in 
§ 64 Abs. 1 LBG entspricht. In Satz 2 wird in Bezug auf das Verfahren zur Beantra-
gung einer Arbeitszeitreduzierung klargestellt, dass die Wahrnehmung von Vorge-
setzten- und Leitungspositionen im Regelfall keinen entgegenstehenden zwingenden 
dienstlichen Belang darstellt. Ob dies zutrifft, ist vielmehr anhand der Umstände des 
Einzelfalls, d. h. anhand der Erfordernisse der konkret ausgeübten Tätigkeit und der 
damit verbundenen Anforderungen an die oder den Beschäftigten zu prüfen. Dabei 
ist eine sorgsame Abwägung der (möglicherweise) widerstreitenden Interessen 
durchzuführen. In der Praxis wird vielfach unterstellt, dass verantwortungsvolle bzw. 
mit Führung verbundene Aufgaben es regelmäßig erfordern, dass die oder der Be-
schäftigte in größtmöglichem Umfang und damit jedenfalls im Rahmen einer Vollzeit-
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tätigkeit anwesend und erreichbar ist. Dementsprechend ist eine Arbeitszeitreduzie-
rung in Führungspositionen nach wie vor die Ausnahme. Angesichts der Verfügbar-
keit moderner Kommunikationsmittel und Formen der Teilung von Aufgaben („Job-
sharing“) ist die dem zugrunde liegende Einschätzung jedoch nicht zeitgemäß. Sie 
bedeutet ein Hindernis für die Vereinbarkeit von Führungstätigkeiten mit familiären 
Belangen, dem die Vorschrift entgegentritt. Die Regelung gilt grundsätzlich für beide 
Geschlechter, zielt jedoch in Bezug auf die weiblichen Beschäftigten insbesondere 
auch auf eine vermehrte Teilhabe an Führungspositionen. Soweit dem Antrag einer 
oder eines Beschäftigten mit Familienaufgaben auf Reduzierung der regelmäßigen 
Arbeitszeit aufgrund entgegenstehender zwingender dienstlicher Belange nicht ent-
sprochen werden kann, verpflichtet der neu aufgenommene Satz 3 die Dienststelle, 
die Gründe hierfür im Einzelnen schriftlich darzulegen. Dies dient der Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit sowie der Rechtssicherheit des Verfahrens. Die Vorgabe zur 
Befristung der Teilzeitbeschäftigung (vormals § 13 Absatz 3 Satz 2) entfällt in Anpas-
sung an die durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz entsprechend geänderte 
Vorschrift im Landesbeamtengesetz. 
 
In Absatz 4 Satz 2 wird durch die Einfügung des Begriffs „wöchentlicher“ vor dem 
Begriff „Arbeitszeit“ klar gestellt, dass es sich um die aufgrund eines Antrags redu-
zierte wöchentliche Arbeitszeit handelt und nicht um eine aus anderen Gründen (Er-
mäßigung wegen Alters, Schwerbehinderung etc.) ermäßigte Arbeitszeit. 
 
Die Änderungen in Absatz 7 vollzieht die Verankerung eines entsprechenden An-
spruchs in § 64 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes nach. 
Der neu eingeführte Absatz 8 ergänzt die Vorschriften in Absatz 2 Satz 3 und Absatz 
3 Satz 2 sowie das Benachteiligungsverbot in Absatz 4 Satz 1 und bringt in besonde-
rer Weise zum Ausdruck, dass das Gesetzesziel, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer zu verbessern, nicht nur die Berufstätigkeit als solche 
umfasst, sondern auch eine verbesserte Vereinbarkeit von Karriere und Familie ein-
schließt. Es wird klargestellt, dass grundsätzlich weder eine Arbeitszeitreduzierung 
noch Telearbeit, Jobsharing oder andere besondere Formen der Arbeitsorganisation 
Hinderungsgründe für die Übernahme oder Wahrnehmung einer Vorgesetzen- oder 
Leitungsfunktion darstellen. Darüber hinaus wird die besondere Verpflichtung nor-
miert, diese Formen der Arbeitsgestaltung im Bereich von Leitungsfunktionen konkret 
zu fördern. Das Fördergebot bezieht sich ausdrücklich auf beide Geschlechter. Hier-
durch wird verdeutlicht, dass die Inanspruchnahme von Angeboten im Bereich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch und insbesondere bei den männlichen Be-
schäftigten mit Führungs- und Leitungsfunktionen ein erwünschtes Verhalten dar-
stellt. Da Männer noch selten solche Angebote nutzen, zumal in Führungspositionen, 
gilt es, insoweit Vorbilder zu schaffen. Der Förderauftrag soll außerdem dazu beitra-
gen, geeignete Modelle zu entwickeln, die sowohl den Interessen von Beschäftigten 
entgegen kommen, als auch die dienstlichen Belange berücksichtigen.  
 
Zu Nummer 16 (§ 14) 
 
Absatz 1 Satz 1 wird hinsichtlich einer geschlechtergerechten Formulierung ange-
passt. In Satz 2 wird der bisher in § 14 Absatz 3 geregelte Verweis auf die Informa-
tions- und Beratungspflichten des § 13 Absatz 5 übernommen und ist nun im Kontext 
der Vorschriften zum Antrag geregelt. Die Vorgabe zur Befristung der Beurlaubung 
(vormals § 14 Absatz 1 Satz 2) entfällt in Anpassung an die durch das Dienstrechts-
modernisierungsgesetz entsprechend geänderte Vorschrift im Landesbeamtenge-
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setz. Infolge der Änderung in Absatz 1 Satz 2 wird Absatz 3 gestrichen. Die Numme-
rierung der nachfolgenden Absätze rückt jeweils um eine Ziffer nach oben. 
 
In Absatz 2, 3 und 5 wird der Begriff „Erziehungsurlaub“ in Anpassung an die Termi-
nologie im Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz - BEEG) vom 5.12.2006 in der jeweils zutreffenden grammatikalischen 
Form durch den Begriff „Elternzeit“ ersetzt.  
 
Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 dient der Konkretisierung des Kreises der Adressa-
tinnen und Adressaten. Die Sätze 2 und 3 übernehmen den bisherigen Regelungsin-
halt des Absatzes 7. Die hiernach bestehende Verpflichtung der Dienststelle, Be-
schäftigte, die sich in einer Beurlaubung oder Elternzeit befinden, über das Fortbil-
dungsangebot zu unterrichten, ist jetzt strenger gefasst. Angesichts des hohen Stel-
lenwertes von Fortbildung für die Personalentwicklung, insbesondere auch, um wäh-
rend der Phasen von Elternzeit und Beurlaubung den beruflichen Anschluss zu hal-
ten, ist eine uneingeschränkte Geltung der Informationspflicht angemessen. 
 
In Absatz 5 werden die bisherigen Regelungen aus § 14 Absatz 6 und 8 übernom-
men und zusammengeführt. 
 
Zu Nummer 17 (§ 15) 
 
Die Überschrift wird redaktionell angepasst.  
 
In Absatz 1 Satz 1 wird durch das Einfügen des Wortes „mindestens“ vor „eine Stell-
vertreterin“ klar gestellt, dass neben der Gleichstellungsbeauftragten auch mehrere 
Stellvertreterinnen bestellt werden können. Die Stellvertretung kann nicht nur als Ab-
wesenheitsvertretung ausgestaltet, sondern es können zur Entlastung der Gleichstel-
lungsbeauftragten zwischen dieser und ihrer Stellvertreterin auch Aufgaben aufgeteilt 
werden. Dadurch wird vielfach bestehende Praxis rechtlich nachgezeichnet. Die Mo-
dalität der Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten wird durch die Übernahme von 
Satz 1 aus der Verwaltungsvorschrift Nr. 1.2 zu § 15 präzisiert und zur Nachzeich-
nung bestehender Praxis um die Möglichkeit der Durchführung eines Interessenbe-
kundungsverfahrens erweitert. Bei einer der Bestellung vorausgehenden Ausschrei-
bung steht es den Dienststellen frei, ob diese dienststellenintern oder –extern erfolgt. 
Der neu eingefügte Satz 3 stellt sicher, dass bei einer Ausgestaltung der Stellvertre-
tung als Abwesenheitsvertretung, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte im 
Vertretungsfall dieselben Rechte und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte 
hat. Sofern der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten bestimmte Aufgaben 
grundsätzlich zur Bearbeitung in eigener Zuständigkeit übertragen werden („Aufga-
benvertretung“), gilt das zur Abwesenheitsvertretung Gesagte entsprechend; sie hat 
dann in Bezug auf die ihr übertragenen Aufgaben dieselben Rechte und Pflichten wie 
die Gleichstellungsbeauftragte sie hätte. 
 
In Absatz 2 wird die bisherige Regelung aus § 15 Absatz 3 übernommen. 
 
Absatz 3 regelt den Fall der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen 
Dienststelle. Es handelt sich hierbei um eine neue Vorschrift, die sicherstellen soll, 
dass Zeiten, in denen mangels Amtsbesetzung den gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nicht nachgekommen werden kann, künf-
tig vermieden werden. Nach Satz 1 gilt für den Fall, dass Dienststellen zusammenge-
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legt werden, dass die amtierenden Gleichstellungsbeauftragten und Stellvertreterin-
nen bis spätestens sechs Monate nach Zusammenlegung der Dienststellen in ihrem 
Amt bleiben. Die Notwendigkeit einer solchen Regelung ergibt sich daraus, dass bei 
der Zusammenlegung von Dienststellen in der Praxis häufig eine zeitliche Vakanz 
eingetreten ist, in der weder das Amt der Gleichstellungsbeauftragten, noch das der 
Stellvertreterin besetzt war. Infolgedessen wurden häufig Entscheidungen getroffen 
und Maßnahmen durchgeführt, an denen keine Gleichstellungsbeauftragte beteiligt 
war. Gemäß Satz 2 erfolgt die Aufgabenaufteilung und -wahrnehmung bis zum Ende 
der Amtszeiten in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den Gleichstellungsbeauf-
tragten und Stellvertreterinnen. Für die Zeit zwischen Zusammenlegung von Dienst-
stellen und Bestellung einer neuen Gleichstellungsbeauftragten und Stellvertreterin 
bleiben die amtierenden Amtsinhaberinnen für die Beschäftigten der Dienststelle zu-
ständig, für die sie vor der Zusammenlegung zuständig waren. Sofern Entscheidun-
gen getroffen und Maßnahmen durchgeführt werden, die die gesamte neue Dienst-
stelle betreffen, sind alle Gleichstellungsbeauftragten zu beteiligen. Aufgaben und 
Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten ergeben sich aus den §§ 16 ff. 
LGG. Gemäß Satz 3 muss die Neubestellung nach Maßgabe des § 15 rechtzeitig vor 
Ablauf von sechs Monaten nach Zusammenlegung der Dienststellen abgeschlossen 
sein. 
 
Absatz 4 ist ebenfalls neu und regelt den Fall der Teilung oder Aufspaltung einer 
Dienststelle. Gemäß Satz 1 endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und 
die der Stellvertreterinnen im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in 
zwei oder mehrere Dienststellen spätestens sechs Monate nach dem Vollzug des 
Organisationsaktes. Satz 2 stellt für diesen Fall klar, dass Absatz 3 Satz 3 entspre-
chend gilt. 
 
Eine weitere Neuregelung ist in Absatz 5 enthalten, der den Fall der Eingliederung 
einer Dienststelle in eine andere Dienststelle regelt. In diesem Fall enden die Amts-
zeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterin (beziehungsweise 
der Stellvertreterinnen) der eingegliederten Dienststelle mit dem Vollzug des Organi-
sationsaktes der Eingliederung. Die neue Vorschrift erfasst auch den Fall, dass meh-
rere Dienststellen in eine andere Dienststelle eingegliedert werden. Sie soll Rechts-
unsicherheiten vermeiden, die bei Eingliederungen in der Vergangenheit häufig ent-
standen sind. Ebenso soll verhindert werden, dass Zeiten entstehen, in denen das 
Amt der Gleichstellungsbeauftragten und das der Stellvertreterin (beziehungsweise 
der Stellvertreterinnen) unbesetzt sind. Gleichzeitig wird klargestellt, dass das Amt 
der Gleichstellungsbeauftragten und das der Stellvertreterin (beziehungsweise der 
Stellvertreterinnen) der Dienststelle, in die eine andere Dienststelle eingegliedert 
wird, bestehen bleiben. 
 
Zu Nummer 18 (§ 15a) 
 
Die vorgesehene Pflicht zur Bestellung von Ansprechpartnerinnen für Gleichstel-
lungsfragen an Schulen ist eine notwendige Folge schulrechtlicher Änderungen nach 
Inkrafttreten des LGG 1999: Im Zusammenhang mit der Verlagerung der Zuständig-
keit für die Personalauswahl bei Lehrereinstellungsverfahren und für einzelne Dienst-
vorgesetztenaufgaben auf die Ebene der Schulleitungen (§ 57 Absatz 7, § 59 Absatz 
5 Schulgesetz NRW) wurde den Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen in 
diesem Rahmen die Wahrnehmung der Aufgaben der  Gleichstellungsbeauftragten 
übertragen (§ 59 Absatz 5 Satz 2 Schulgesetz NRW). 
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Die meisten Schulen haben inzwischen die bisherige Option zur Bestellung von An-
sprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen bereits genutzt. Mit der nun vorgese-
henen Bestellungspflicht wird dieser Stand der Praxis auf Normebene nachgezeich-
net und der Regelung des § 15 Absatz 1 LGG angepasst, die unter anderem darauf 
abzielte, Gleichstellungsbeauftragte an weitgehend allen Dienststellen mit Zuständig-
keiten für Personalentscheidungen zu installieren (Gesetzesbegründung 1999, 
Drucksache 12/3959, Seite 58). Zusätzliche Aufgaben werden mit der neu geregelten 
Verpflichtung zur Bestellung nicht übertragen. Die Neuregelung ist insofern haus-
haltsneutral. Der Entlastungsanspruch für Ansprechpartnerinnen an Schulen ist be-
reits in § 59 Absatz 5 Schulgesetz durch Verweis auf § 16 Absatz 2 Satz 2 LGG nor-
miert. Die Erfüllung ist weitergehend konkretisiert durch die Nutzungsmöglichkeit des 
Kontingents besonderer Anrechnungsstunden an Schulen (§ 2 Absatz 5 der Verord-
nung zu § 93 Absatz 2 Schulgesetz NRW). Daneben sind Entlastungen erreichbar 
durch organisatorische Maßnahmen wie z.B. durch Befreiung von Pausenaufsichten 
und Aufgaben bei schulischen Sonderveranstaltungen, Befreiung von Unterrichtsver-
tretungen, stundenplantechnische (Teil-)Freistellung an Tagen, die eine Mitwirkung in 
einer schulischen Auswahlkommission erfordern und durch die Bestellung mehrerer 
Stellvertreterinnen. Die Realisierung des Fortbildungsanspruchs ist weiterhin im 
Rahmen der jährlich bereitgestellten Mittel für Lehrerfortbildung zu gewährleisten.  
 
Aufgrund der qualitativen und quantitativen Beschränkung gleichstellungsrechtlicher 
Mitwirkung im Vergleich mit den umfassenden Aufgaben, Pflichten und Rechten der 
Gleichstellungsbeauftragten von Dienststellen gem. § 15 Absatz 1 LGG gelten für die 
Ansprechpartnerinnen folgende Regelungen entsprechend, soweit sie die Aufgaben 
der Gleichstellungsbeauftragten wahrnehmen: 
 

 § 15 Abs. 1 Satz 2: Bestellung nach vorheriger (interner) Ausschreibung oder 

Interessensabfrage 

 § 15 Absatz 1 Satz 3: gleiche Rechte der Stellvertreterin im Vertretungsfall, 

 § 15 Absatz 2 (neu): nur Frauen können für die Funktion bestellt werden; sie 

sollen über eine entsprechende fachliche Qualifikation verfügen, 

 § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 4: Definition der Aufgabenebene = „Verwaltungsmo-

dell“ ; Vorrang der Aufgabenwahrnehmung ; Verbot des Interessenwider-

streits; Ausschluss der Mitgliedschaft im Lehrerrat, 

 § 16 Absatz 2 Satz 2: Anspruch auf Entlastung „im erforderlichen Umfang (…) 

im Rahmen der verfügbaren Stellen“ (entspricht Verweis in § 59 Absatz 5 Satz 

3 Schulgesetz NRW),  

 § 16 Absatz 3: Benachteiligungsverbot in Bezug auf die Tätigkeit und die be-

rufliche Entwicklung; Tätigkeit wird bei der dienstlichen Beurteilung berück-

sichtigt,  

 § 16 Absatz 5: Pflicht zur Verschwiegenheit,  
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 § 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 bis 3 und Absatz 2:  Aufgaben-

rahmen (Kernaufgabe ist die Pflichtmitwirkung bei personellen, organisatori-

schen, sozialen Entscheidungen, soweit der Schulleitung übertragen, und die 

Beratung  in Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie; darüber hinaus 

unterrichts-/ schulfachliche Impulse vor dem Hintergrund der Generalklausel 

des Absatz 1 im Rahmen der Kapazitäten und des Rechts auf Schwerpunkt-

setzung), 

 § 18 Absatz 1 bis 5: Rechte (frühzeitige Unterrichtung, Akteneinsicht, Fristen 

zur Stellungnahme, Pflicht zur schriftlichen Dokumentation der Beteiligung, 

schriftliche Begründung seitens der Schulleitung bei abweichender Entschei-

dung, Folgen bzw. Heilung einer Nicht-Beteiligung, Vortragsrecht bei der Lei-

tung, Angebot von Sprechstunden für die Beschäftigten, Austausch und Ver-

netzung mit anderen GB und dem für Gleichstellung zuständigen Ministerium 

ohne Dienstweg),  

 § 19: Widerspruchsrecht und Recht auf Beiziehung der übergeordneten 

Dienststelle. 

Den Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen und ihren Stellvertreterinnen 
wird nunmehr ausdrücklich ein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an solchen 
Fortbildungen eingeräumt, die ihnen die erforderlichen Kenntnisse zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben vermitteln. 
Studienseminare als Einrichtungen der II. Phase der Lehramtsausbildung sind durch 
gesetzliche Regelung in Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) umbe-
nannt. Die Rolle der Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen ist an den ZfsL wei-
terhin angelegt als „verlängerter Arm“ der zuständigen Gleichstellungsbeauftragten in 
der Bezirksregierung, die dienstvorgesetzte Stelle sowohl der Beschäftigten als auch 
der Lehramtsauszubildenden ist. Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen am 
ZfsL berät die Beschäftigten in Angelegenheiten der Gleichberechtigung und der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie; daneben unterstützt und berät sie die Leitung 
des Zentrums und der Seminare bei der Implementation der Aspekte geschlechterge-
rechten Unterrichts in die Ausbildung. Aufgaben der Pflichtmitwirkung einer Gleich-
stellungsbeauftragten sind – anders als an Schulen gemäß § 59 Absatz 5 Schulge-
setz NRW - nicht übertragen. Es bleibt daher bei einer optionalen Bestellung. 
 
Zu Nummer 19 (§ 16) 
 
a) Die Überschrift wird hinsichtlich des Regelungsinhaltes des § 16 präzisiert. 
 
b) Der neu gefasste Satz 2 stellt klar, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei einer 
nur teilweisen Entlastung im Rahmen ihrer Weisungsfreiheit auch über den Vorrang 
ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet. Der für die Entlastung festgesetzte Um-
fang wird davon nicht berührt. Zur Vermeidung von Interessenkollisionen bestimmt 
der neu eingefügte Satz 4, dass die Gleichstellungsbeauftragte nicht der Personal-
vertretung, dem Richterrat oder dem Staatsanwaltschaftsrat angehören darf. 
 
c) Redaktionelle Anpassung 
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d) Folgeänderung zu der Änderung in § 15 Absatz 1 Satz 1. 
 
e) Absatz 4 regelt erstmalig den Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterin(nen), an mindestens einer Fortbildung pro Jahr teilzunehmen, um die 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Kenntnisse zu erwerben und zu vertie-
fen. Seit Inkrafttreten des Landesgleichstellungsgesetzes 1999 sind die Aufgabenbe-
reiche der Gleichstellungsbeauftragten gewachsen und komplexer geworden, die 
Anforderungen an die persönliche und fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbe-
auftragten gestiegen. Neben der Schaffung einer starken Rechtsposition durch ge-
setzliche Grundlagen sind daher flankierende Maßnahmen, die die Gleichstellungs-
beauftragten und ihre Stellvertreterin(nen) in ihrer täglichen Arbeit unterstützen, uner-
lässlich. Dazu gehört eine kontinuierliche Fortbildung, die Fachwissen, aber auch 
fachübergreifende Fähigkeiten (z. B. strategisches Handeln) und Kompetenzen (sog. 
„soft skills“) vermittelt. Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sind die 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin(nen) von ihren anderen Dienst-
pflichten freizustellen. Ihre sonstigen Ansprüche auf Fortbildung werden durch den 
Mindeststandard von einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr nicht berührt. 
 
f) In Absatz 5 wird die bisherige Regelung aus Absatz 4 übernommen. 
 
Zu Nummer 20 (§ 17) 
 
a) Die Ergänzung des Aufgabenspektrums in Absatz 1 Satz 1 um die beratende 
Funktion unterstreicht die Expertise der Gleichstellungsbeauftragten und ihre Bedeu-
tung für die Umsetzung des Gleichstellungsauftrags durch die Dienststelle. Die Neu-
strukturierung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten in Satz 2 dient der bes-
seren Übersichtlichkeit und enthält in Ziffer 4 eine Folgeänderung aufgrund des neu 
eingefügten § 6a. Die gleichberechtigte Teilnahme an Beurteilungsbesprechungen in 
Satz 3 entspricht der bisher in Absatz 1, 2. Halbsatz, Ziffer 1 geregelten Vorgabe. Die 
Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Auswahlkommissionen 
(vgl. den bereits in der Gesetzesbegründung zu § 17 des Landesgleichstellungsge-
setzes aus dem Jahr 1999 enthaltenen Hinweis). 
 
b) In Absatz 2 erfolgt eine Ergänzung dahingehend, dass Gegenstand der Beratung 
und Unterstützung der Beschäftigten Fragen der Gleichstellung von Frau und Mann 
sind. Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten wird damit klar von anderweitigen 
gleichstellungsnahen Aufgabenfeldern, z. B. in den Bereichen Gender Mainstreaming 
oder Diversity abgegrenzt. Dies dient der Rollenklarheit und der Sicherung von Res-
sourcen für die Wahrnehmung der originären Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten. 
 
Zu Nr. 21 (§ 18) 
 
In Absatz 1 Satz 1 wird die bisherige Regelung aus § 18 Absatz 2 Satz 1 über-
nommen. Gleichzeitig soll die umfassende und rechtzeitige Information (und ggf. An-
hörung) der Gleichstellungsbeauftragten sichergestellt werden, die sie für eine effek-
tive Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. ihrer Mitwirkungspflicht benötigt. In Satz 2 
wird daher zur Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten die Informati-
onspflicht der Dienststelle als „Bringschuld“ ausgestaltet. Satz 3 stellt klar, dass sich 
die Informationspflicht der Dienststelle gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten 
auch auf sogenannte „Negativentscheidungen“, d.h. Willensbildungsprozesse be-
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zieht, an deren Ende die Entscheidung der Dienststelle steht, von einer bestimmten 
Maßnahme gerade abzusehen. Satz 4 stellt eine redaktionelle Änderung aufgrund 
der Änderung des Landesbeamtengesetzes im Rahmen des Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes dar. 
 
In Absatz 2 wird die Vorgabe, dass „die Personalvertretung…. zeitgleich mit der Un-
terrichtung der Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden“ kann, dahingehend 
konkretisiert, dass dies nur bei fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündi-
gungen möglich ist. Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung, dass die bisherige 
Regelung in der Praxis häufig dahingehend missinterpretiert wurde, dass die Gleich-
stellungsbeauftragte generell erst zeitgleich mit dem Personalrat zu beteiligen sei. 
Durch den neu eingefügten Satz 6 wird klargestellt, dass die Beteiligung der Gleich-
stellungsbeauftragten zu dokumentieren ist. Elektronische Dokumente mit einer Be-
weiskraft nach § 371a Abs. 3 Satz 1 ZPO sind hiervon mitumfasst. Die Dokumentati-
on kann in Absprache mit der Gleichstellungsbeauftragten auch in Form der Mit-
zeichnung erfolgen. Der neu eingefügte Satz 7 verpflichtet die Dienststellen vor Um-
setzung einer Entscheidung, die dem Inhalt der Stellungnahme der Gleichstellungs-
beauftragten entgegensteht, diese gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten 
schriftlich darzulegen. 
 
Durch die Neufassung des Absatzes 3 Satz 1 wird unter Beibehaltung des bisherigen 
Inhalts im Übrigen als Rechtsfolge die Rechtswidrigkeit einer Maßnahme bestimmt, 
wenn die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig gemäß den Vorga-
ben der Absätze 1 und 2 beteiligt wurde. Hiermit wird die Rechtsprechung aufgegrif-
fen (vgl. Urteile des OVG NRW vom 24.02.2010 – 6 A 1978/07, Rn. 41, 19.06.2015 – 
6 A 589/12 -, Rn. 72). Satz 2 stellt klar, dass die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, 
der nicht nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden kann, weil die Beteili-
gung der Gleichstellungsbeauftragten nicht ordnungsgemäß erfolgte, wenn offen-
sichtlich ist, dass dies die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Die Hei-
lung einer nach Satz 1 rechtswidrigen Maßnahme wird gemäß Satz 3 für die Fälle 
eröffnet, in denen sie noch nicht vollzogen ist. Vor dem Hintergrund der neu einge-
führten Resonanzpflicht der Dienststelle in § 18 Absatz 2 Satz 7 und § 19 Absatz 1 
sowie der weitreichenden Folgen der Unwirksamkeit von Maßnahmen insbesondere 
im personalrechtlichen Bereich wurde bewusst die Folge der Rechtswidrigkeit ge-
wählt, und nicht die der – in der Rechtsfolgenbetrachtung deutlich weitergehenden - 
Unwirksamkeit. Während ein unwirksamer Verwaltungsakt keinerlei rechtliche Wir-
kung entfaltet, kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt hingegen ungeachtet seiner 
Rechtswidrigkeit wirksam werden. Die Wirksamkeit richtet sich hier nach der Be-
kanntgabe, § 43 Absatz 1 VwVfG. Bestandskräftig wird ein wirksamer, rechtswidriger 
Verwaltungsakt erst nach Eintritt der Unanfechtbarkeit, d.h. nach Verstreichen der 
Fristen zur Einlegung eines Rechtsmittels bzw. Rechtsbehelfs. 
 
In Absatz 4 erfolgen redaktionelle Änderungen. 
 
Die Übernahme der Regelung aus Nr. 1.5 der Verwaltungsvorschrift zu § 17 in den 
neuen Absatz 6 hebt die Möglichkeit von ressourcensparenden Verfahrensabspra-
chen stärker hervor. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die Vielzahl der in 
einigen Bereichen anfallenden Beteiligungsmaßnahmen von der bzw. den Gleichstel-
lungsbeauftragten nur durch Verfahrensabsprachen mit der Dienststelle zu bewälti-
gen sind. Verfahrensabsprachen dienen der Arbeitserleichterung und der Ressour-
censchonung bei häufig wiederkehrenden, in der Regel nicht streitbefangenen Ent-
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scheidungstatbeständen. Sie sind insbesondere sinnvoll bei Massenverfahren, an-
tragsgemäß erfolgenden Entscheidungen (z. B. bei antragsgemäßer Bewilligung ei-
ner Beurlaubung oder Arbeitszeitreduzierung) oder dort, wo aufgrund zwingender 
gesetzlicher Vorgaben kein Gestaltungsspielraum besteht (z. B. Festlegung von Mut-
terschutzfristen, Maßnahmen in Folge festgestellter Dienstunfähigkeit). Die Verfah-
rensabsprachen sind schriftlich festzuhalten, die gesetzeskonforme Ausgestaltung 
sicherzustellen. Im Lichte des Urteils des OVG NRW vom 19.06.2015 - 6 A 589/12 - 
wird klargestellt, dass gesetzlich vorgegebene Beteiligungsrechte nicht abdingbar 
sind. Auch für die Fälle einer vereinbarten generellen Zustimmung für bestimmte 
Fallgestaltungen hat die Gleichstellungsbeauftragte ein sog. Rückholrecht. Sie hat 
jederzeit die Möglichkeit, aus gegebenem Anlass eine Beteiligung nach den Vorga-
ben des LGG einzufordern, so dass die gesetzlich vorgesehene Kontroll- und Bera-
tungsfunktion im Einzelfall gesichert ist. Verfahrensabreden können nur einvernehm-
lich, also mit ausdrücklicher und dokumentierter Zustimmung der Gleichstellungsbe-
auftragten, erfolgen. Ein einseitiger Verzicht auf Beteiligung durch die Gleichstel-
lungsbeauftragte selbst ist nicht möglich (vgl. Urteil OVG NRW vom 13.02.2001 - 6 A 
3438/00 -.). Die Ministerien können ressortspezifische Ergänzungen zu Anwendungs-
fällen und Grenzen von Absprachen über Form und Verfahren für ihren Zuständig-
keitsbereich in Verwaltungsvorschriften vorsehen (vgl. § 23 Satz 2). 
 
Absatz 7 regelt, angelehnt an den entsprechenden Anspruch von Personalräten,  
erstmalig einen Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten, externen Sachverstand 
hinzuzuziehen. Hierdurch wird insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten mit der 
Dienststellenleitung ihre Position gestärkt. Die Ausführungen zur Erstattungsfähigkeit 
der Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten bei Personalräten zu § 40 Satz 1 
LPVG und Ziffer 8 des  RdErl. des Innenministeriums vom 22.03.1996 – II A 2 – 
7.03.02 -1/96 (MBl. S. 741) zu Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten des 
Personalrats sowie die Kommentierung in der PdK (Praxis der Kommunalverwaltung) 
gelten entsprechend. Die Übernahme derartiger Kosten durch die Dienststelle erfolgt 
nicht unbeschränkt und in jedem Fall. Sie sind insbesondere dann nicht als notwen-
dig zu beurteilen, wenn die Hinzuziehung externen Sachverstands rein willkürlich 
erfolgte. Diese Grundsätze sind auch in den Fällen anzuwenden, in denen die 
Gleichstellungsbeauftragte außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens externen Sach-
verstand hinzuzieht. 
 
In Absatz 8 werden die bisherigen Regelungen der §§ 24 und 25 LGG zusammenge-
führt. 
 
Zu Nummer 22 (§ 19) 
 
a) Als Folge der Neuregelung in § 6a, wonach auch alternative Instrumente zum 
Gleichstellungsplan zugelassen werden, wird ein Verstoß gegen diese Instrumente in 
den Katalog der Maßnahmen aufgenommen, gegen die die Gleichstellungsbeauftrag-
te Widerspruch einlegen kann. Außerdem wird neu geregelt, dass die Entscheidung 
der Dienststelle über einen Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten schriftlich 
zu erfolgen hat (Resonanzpflicht der Dienststelle). Hierdurch wird dem Widerspruch 
der Gleichstellungsbeauftragten mehr Gewicht verliehen und eine intensivere Ausei-
nandersatzung mit den Argumenten und Vorschlägen der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, als es bisher Praxis war, herbeigeführt. 
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b) Redaktionelle Änderung. Eine Spezialregelung zum Widerspruchsverfahren für die 
Hochschulen und Fachhochschulen des öffentlichen Dienstes findet sich nunmehr im 
neuen Absatz 3. 
 
c) Die Regelung trägt den besonderen organisatorischen und rechtlichen Bedingun-
gen der Hochschulen Rechnung und bezieht die an Hochschulen zu bildende Gleich-
stellungskommission in das Widerspruchsverfahren mit ein. Widerspricht die Hoch-
schulgleichstellungsbeauftragte einer Maßnahme des Rektorates selbst, so trägt die-
ses hochschulinterne Verfahren nicht alleine. Die Regelung erfolgt unter Bezugnah-
me auf die Erfahrungen mit § 47 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der 
Hochschulreform (Hochschulreform-Weiterentwicklungsgesetz) - HRWG - vom 30. 
November 2004 (GV. NRW. S. 752) und dementsprechende Forderungen der Hoch-
schulgleichstellungsbeauftragten. 
 
Zu Nummer 23 (§ 19 a) 
 
Durch den neueingeführten § 19a erhält die Gleichstellungsbeauftragte die ausdrück-
liche Befugnis, nach einem erfolglosen Widerspruchsverfahren gemäß § 19 den 
Verwaltungsrechtsweg zu beschreiten. Das zukünftig eindeutig als solches ausge-
wiesene Klagerecht soll der Gleichstellungsbeauftragten die tatsächliche Durchsetz-
barkeit ihrer Rechte erleichtern und ist damit ein zentrales Element zur Stärkung ihrer 
Position bei der Aufgabenwahrnehmung. Zugleich wird damit die Verpflichtung der 
Dienststellenleitung untermauert, der Gleichstellungsbeauftragten die hiermit korres-
pondierenden Rechte zu gewähren. Obwohl das Bundesgleichstellungsgesetz und 
mehrere Landesgesetze eine Klagebefugnis der Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauf-
tragten vorsehen, gibt es bundesweit nur wenige Urteile zu Klagen von Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten. Insofern ist auch für die Ebene des LGG davon auszu-
gehen, dass die Inanspruchnahme des Klagerechts als ultima ratio besonderen Fäl-
len von Meinungsverschiedenheiten zwischen der Dienststelle und der Gleichstel-
lungsbeauftragten vorbehalten sein wird. Die Zahl der tatsächlich zu erwartenden 
Klageverfahren ist als gering einzuschätzen. Unabhängig von der Inanspruchnahme 
erfährt die Rechtsposition der Gleichstellungsbeauftragten jedoch bereits aufgrund 
des klaren gesetzgeberischen Signals, dass von der Normierung des Klagerechts 
ausgeht, eine deutliche Stärkung. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind auch Amtswalterin-
nen und Amtswalter, denen im Zusammenhang mit ihrem Amt besondere Rechtspo-
sitionen zustehen, in einem Verfahren gegen die Behörde, der sie angehören, betei-
ligtenfähig. Dies ist bei Gleichstellungsbeauftragten der Fall (BVerwG Beschl. v. 
30.03.2006 – 2 B 8/06, Rn. 2). Insofern hat die Vorschrift klarstellenden Charakter.  
 
Das Klagerecht setzt gemäß Absatz 1 voraus, dass zunächst ein Widerspruchsver-
fahren gemäß § 19 erfolglos geendet hat und knüpft insofern an das  Widerspruchs-
recht an. Dieses bezieht sich gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 auf jedwede mit dem 
LGG, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und Mann oder mit dem 
Gleichstellungsplan unvereinbare Maßnahme. Die Klagebefugnis ist demgegenüber 
auf die in Absatz 1 ausdrücklich genannten Gründe beschränkt. Gemäß Nummer 1 
kann die Klage auf die Verletzung eigener Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 
gestützt werden. Dies umfasst auch das Recht auf Entlastung von den dienstlichen 
Aufgaben nach § 16 Absatz 2. Es handelt sich hierbei um ein organschaftliches 
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Recht der Gleichstellungsbeauftragten. Personelle Einzelmaßnahmen sind im Rah-
men von § 19a hingegen nicht überprüfbar. Vielmehr bleibt es den Betroffenen selbst 
vorbehalten, ihre Rechte zu sichern. Daher hat der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung gemäß Absatz 2 auch keine aufschiebende Wirkung. Verfahrensverzögerungen 
sind also nicht zu befürchten. Die Klage kann gemäß Nummer 2 zudem auf eine Ver-
letzung von Vorgaben zur Aufstellung des Gleichstellungsplans bzw. von Vorgaben 
zum Einsatz eines alternativen Instruments gemäß § 6a gestützt werden.  
 
Gemäß Absatz 3 sind die Kosten, die aufgrund des Klageverfahrens entstehen, 
durch die Dienststelle zu tragen. Dies entspricht inhaltlich der Kostentragungspflicht 
nach § 40  LPVG. Gemäß Nr. 8 des Anhangs 5.1 zur Durchführung des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes (LPVG), Runderlass des Innenministeriums vom 
22.03.1996 – II A 2 – 7.03.02 – 1/96 (MBl. S 741), gehören zu den durch die Dienst-
stelle zu tragenden Kosten auch die in einem Beschlussverfahren entstandenen Kos-
ten, insbesondere die Rechtsanwaltskosten. Entsprechend dieser Regelung kann die 
Dienststelle die Kostentragung nur verweigern, wenn die Einleitung des Klageverfah-
rens willkürlich erfolgte. 
 
Zu Nummer 24 (§ 21) 
 
Zur Stärkung der Position der Gleichstellungbeauftragten auf kommunaler Ebene, 
sowie zur Ressourcensicherung und Herbeiführung von Rollenklarheit sind die nach-
folgend aufgeführten Neuregelungen auch für Gleichstellungbeauftragte der Ge-
meinden und Gemeindeverbände anzuwenden. 
 
Es werden daher gemäß Satz 1 Regelungen 

 zur Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten sowie zur stellvertretenden 

Gleichstellungsbeauftragten (§ 15 Absatz 1 Satz 2 und 3),  

 zur Aufgabenwahrnehmung als Gleichstellungsbeauftragte (§ 16 Absatz 1 Satz 2 

Halbsatz 2), 

 zur Vermeidung von Interessenkollisionen (§ 16 Absatz 1 Satz 4), 

 zum Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot der Stellvertreterin(nen) (§ 16 

Absatz 3) 

 zur Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin(nen) (§ 

16 Absatz 4) 

 zur Beratung der Dienststelle (§ 17 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1) 

 zu Mitwirkungstatbeständen (§ 17 Absatz 1 Satz 2) 

 zur Mitgliedschaft der Gleichstellungsbeauftragten in Beurteilungsbesprechungen 

(§ 17 Absatz 1 Satz 3) 

 zur Ausgestaltung der Informationspflicht der Dienststelle als „Bringschuld“ (§ 18 

Absatz 1 Satz 2 und 3) 
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 zur Konkretisierung der Fälle, in denen die Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-

tragte zeitgleich mit der Unterrichtung des Personalrates erfolgen kann (§ 18 Ab-

satz 2 Satz 3) 

 zur Dokumentation der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten (§ 18 Absatz 

2 Satz 6) 

 zu schriftlichen Resonanzpflichten der Dienststelle (§ 18 Absatz 2 Satz 7 und § 19 

Absatz 1 Satz 4) 

 zur Sanktionierung der fehlenden oder nicht rechtzeitigen Beteiligung der Gleich-

stellungsbeauftragten an einer Maßnahme (§ 18 Absatz 3 Satz 1 und 2) 

 zu Verfahrensabsprachen zwischen Dienststelle und Gleichstellungsbeauftragter 

(§ 18 Absatz 6) 

 zur Hinzuziehung externen Sachverstands seitens der Gleichstellungsbeauftrag-

ten (§ 18 Absatz 7)  

 zur Möglichkeit des Widerspruchs, wenn die Gleichstellungsbeauftragte eine 

Maßnahme für unvereinbar mit dem alternativen Instrument nach § 6a hält sowie  

 zum Klagerecht (§ 19 a)  

in den Anwendungsbereich der Gemeinden und Gemeindeverbände neu aufgenom-
men. Inhaltlich wird auf die jeweilige Gesetzesbegründung im Abschnitt IV verwiesen. 
Die Anwendung des § 20 wird in Satz 2 sprachlich konkretisiert. Im Übrigen handelt 
es sich um redaktionelle Anpassungen. 
 
Zu Nummer 25 (§ 22) 
 
a) Der bisherige Berichtsturnus wird angepasst. Zukünftig erfolgt die Berichterstat-
tung der Landesregierung einmal pro Legislaturperiode.  
 
b) Als Stichtag für den ersten Bericht nach Inkrafttreten des Änderungsgesetzes wird 
der 31. Dezember 2017 bestimmt.  
 
Zu Nummer 26 (§ 23) 
 
In Satz 1 wird die Spezialermächtigung des für das Schulwesen zuständigen Ministe-
riums gestrichen. Stattdessen wird in Satz 2 eine generelle Ermächtigungsgrundlage 
zum Erlass spezifischer Regelungen eingeführt, die für alle Ressorts gelten soll. Im 
Verfahren zum Erlass ergänzender Regelungen ist das Einvernehmen mit dem für 
die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministerium herzustellen, um die 
Einhaltung der Grundsätze des Landesgleichstellungsgesetzes sicherzustellen. Die 
Einvernehmensregelung mit dem für Inneres zuständigen Ministerium in Satz 3 resul-
tiert aus der Ressortverantwortung dieses Ministeriums für den kommunalen Bereich. 
Der Terminus „verselbstständigte Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Form“ ist § 116 Absatz 2 GO NRW entnommen und dementsprechend 
korrespondierend auszulegen. 
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Zu Nummer 27 (§§ 24 bis 26 alt) 
 
Neuer Regelungsort der Regelungen in § 24 alt und § 25 alt ist § 18 Absatz 8. Para-
graph 26 alt wird mangels Regelungsinhalt aufgehoben. 
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Artikel 2 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 
Zu Nummer 1  
 
Redaktionelle Anpassung. Der Erprobungsversuch wurde mit dem 8. Schulrechtsän-
derungsgesetz vom 13. November 2012 (GV.NRW. S. 514) beendet. 
 
Zu Nummer 2 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
Zu Nummer 3 
 
Redaktionelle Anpassung infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. No-
vember 2013 (GV. NRW. S. 618). Die Änderungen der Absatzreihenfolge des § 20 
müssen in den Verweisungen nachvollzogen werden. 
Zu Nummer 4 
 
Redaktionelle Anpassung 
 
Zu Nummer 5 
 
Redaktionelle Anpassung. Im Rahmen des 12. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 
25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 499) wurden die Vorschriften zur Bestellung der Schul-
leiterin oder des Schulleiters geändert. 
 
Zu Nummer 6 
 
Die Bestellung durch die Schulleitung ist nun in § 15 a LGG-E geregelt. Damit ist 
klargestellt, dass vor dem Hintergrund des § 3 Absatz 1 Satz 2 LGG nicht die Be-
zirksregierung oder das Schulamt die Bestellung vorzunehmen hat. Die Bedingung 
eines Beschlusses der weiblichen Mitglieder des Lehrerkollegiums ist entfallen. 
 
Zu Nummer 7 
 
Redaktionelle Anpassung infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 5. No-
vember 2013 (GV. NRW. S. 618). Die Änderungen der Absatzreihenfolge des § 20 
müssen in den Verweisungen nachvollzogen werden. 
 
Zu Nummer 8 
Redaktionelle Anpassung. Der Erprobungsversuch wurde mit dem 8. Schulrechtsän-
derungsgesetz vom 13. November 2012 (GV.NRW. S. 514) beendet. 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Regelung zum Inkrafttreten der Änderungen des Landesgleichstellungsgesetzes. 
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Synopse zur Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)  
               

 

 
Ursprungsfassung 
 

 
Änderungen 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
 

 
§ 1 Ziel des Gesetzes Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze 

(1) Dieses Gesetz dient der Verwirklichung des Grundrechts der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern. Nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. 
Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für 
Frauen und Männer zu verbessern. 

(1) Dieses Gesetz dient der Verwirklichung des Grundrechts der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern. Nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und anderer Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen ab-
zubauen. Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie für Frauen und Männer zu verbessern. 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts nicht diskrimi-
niert werden. Eine Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn sich eine 
geschlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsächlich auf 
ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft 
auswirkt und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt 
ist. Maßnahmen zur Förderung von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich be-
stehende Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben unberührt. 

(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts nicht diskrimi-
niert werden. Eine Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn sich eine 
geschlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsächlich auf 
ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft 
auswirkt und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt 
ist. Maßnahmen zur Förderung von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich be-
stehende Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben unberührt. 

(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 des 
Grundgesetzes und die Umsetzung dieses Gesetzes sind besondere 
Aufgaben der Dienstkräfte mit Leitungsfunktionen. 

(3) Die Erfüllung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Absatz 2 des 
Grundgesetzes sowie die Umsetzung dieses Gesetzes sind Aufgabe der 
Dienststellen und dort besondere Aufgaben der Dienstkräfte mit Leitungs-
funktionen. 

 
§ 2 Geltungsbereich 
 

 

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für die Verwal-
tungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, für die Eigenbetriebe und 
Krankenhäuser des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
sowie für die Gerichte und Hochschulen, den Landesrechnungshof, die 

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit es nichts anderes bestimmt, für  
 

1. die Verwaltungen des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände und der sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts,  
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Landesbeauftragte und den Landesbeauftragten für den Datenschutz, die 
Verwaltung des Landtages und für den Westdeutschen Rundfunk Köln. 
Dieses Gesetz gilt nicht für die Provinzial-Versicherungsanstalten der 
Rheinprovinz und den Verband öffentlicher Versicherer. 
 
 

2. die Landesbetriebe sowie die Eigenbetriebe und eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen der Gemeinden und Gemeindeverbände, 

3. die Gerichte, 
4. die öffentlichen Schulen, 
5. die Universitäten und Fachhochschulen in der Trägerschaft des 

Landes, die Universitätsklinika, die staatlichen Kunsthochschulen 
sowie die Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst, 

6. den Landesrechnungshof,  
7. die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Daten-

schutz und Informationsfreiheit,  
8. die Verwaltung des Landtages und 
9. die Sparkassen und 
10. die LBS Westdeutsche Landesbausparkasse. 

 
Dieses Gesetz gilt nicht für den Verband öffentlicher Versicherer. 
Dieses Gesetz gilt nicht für die Provinzial-Versicherungsanstalten der 
Rheinprovinz und den Verband öffentlicher Versicherer. 

(2) Auf die Sparkassen, die NRW.BANK, die LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse, die Westfälischen Provinzial-Versicherungsanstalten und 
die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt finden die §§ 1 bis 4, § 5 
a Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7, die §§ 12 bis 14, § 15 Abs. 1 und 3 sowie § 17 
Anwendung. Die in Satz 1 genannten Stellen haben im Übrigen durch 
eigene ihren Aufgaben Rechnung tragende Regelungen zu gewährleis-
ten, dass das Ziel der Gleichstellung von Frau und Mann in gleicher oder 
besserer Weise verwirklicht wird. Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln 
findet Satz 1 Anwendung. 

(2) Auf die Sparkassen, die NRW.BANK, die LBS Westdeutsche Landes-
bausparkasse, die Westfälischen Provinzial-Versicherungsanstalten und 
die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt, finden die §§ 1 bis 4, § 
5 a Absatz 1, § 6 Absatz 1, § 7, die §§ 12 bis 14, § 15 Absatz. 1 und 3 
sowie § 17 Anwendung. Die in Satz 1 genannten Stellen haben im Übri-
gen durch eigene ihren Aufgaben Rechnung tragende Regelungen zu 
gewährleisten, dass das Ziel der Gleichstellung von Frau und Mann in 
gleicher oder besserer Weise verwirklicht wird. Auf den Westdeutschen 
Rundfunk Köln findet Satz 1 Anwendung. 

(3) Bei der Gründung eines Unternehmens in Rechtsformen des Privat-
rechts durch das Land, eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband soll 
die Anwendung dieses Gesetzes im Gesellschaftsvertrag vereinbart wer-
den. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband 
allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit 
der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, 
wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unter-
nehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. 

(3) (2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände bzw. ihre Ver-
treterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien haben bei der 
Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in un-
mittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die 
entsprechende Anwendung dieses Gesetzes in der Unternehmenssat-
zung verankert wird. Gehört dem Land, einer Gemeinde oder einem Ge-
meindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaf-
ten die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des 
privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass 
in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet werden. Satz 2 



Stand 08.03.2016 

 
3 

 

gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Satz 1 
und 2 gelten nicht für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Ge-
schäftstätigkeit ausgerichtet sind, sowie für Beteiligungen der NRW.BANK 
im Rahmen ihres Förderauftrages. 

 (3) In dem Vertrag nach § 81 Absatz 3 des Hochschulgesetzes vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S. 547) soll mit der staatlich anerkannten 
Fachhochschule die entsprechende Anwendung in den Bereichen verein-
bart werden, in denen die Fachhochschule Zuschüsse nach § 81 Absatz 
1 des Hochschulgesetzes erhält. 

 
§ 3 Begriffsbestimmung 
 

 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden und Ein-
richtungen des Landes und die in § 2 genannten Stellen. Dienststellen für 
die im Landesdienst beschäftigten Lehrkräfte sind die Bezirksregierungen 
und die Schulämter. 

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Behörden und Ein-
richtungen des Landes und die in § 2 genannten Stellen. Dienststellen für 
Lehrkräfte und das sonstige im Landesdienst beschäftigte pädagogische 
Personal an Schulen sind die Bezirksregierungen und Schulämter. 

(2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, 
Richterinnen und Richter, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 
Auszubildende. Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie 
Beamtinnen und Beamte, die nach § 37 des Landesbeamtengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 ( GV. NRW. S. 148) 
jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, sind 
keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) Beschäftigte im Sinne des Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, 
Richterinnen und Richter, Personen in einem Arbeitsverhältnis sowie 
Auszubildende. Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie 
Beamtinnen und Beamte, die nach § 37 des Landesbeamtengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 148) 1je-
derzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, sind kei-
ne Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes. 

(3) Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind Planstellen und andere Stellen 
im Sinne von § 17 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158). 

(3) Stellen im Sinne des § 6 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 3 und des § 8 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 6 und 7 sind Planstellen und andere Stellen 
im Sinne von § 17 der Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158). 

 
§ 4 Sprache 
 

 

Gesetze und andere Rechtsvorschriften sollen sprachlich der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern Rechnung tragen. Im dienstlichen Schrift-
verkehr ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Män-

Gesetze und andere Rechtsvorschriften tragen sprachlich der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern Rechnung tragen. Im dienstlichen Schrift-
verkehr ist die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu 

                                                 
1
 Fundstelle wird nach Verabschiedung des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes angepasst 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2252&vd_back=N148&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2255&vd_back=N158&sg=0&menu=1
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nern zu achten. In Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbe-
zeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, 
sind die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden. 

beachten. In Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbezeichnun-
gen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden werden können, sind die 
weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden. 

Abschnitt 2 
Maßnahmen zur Frauenförderung  

 

 
§ 5 
(aufgehoben) 
 

 

 
§ 5 a Erstellung und Fortschreibung von Frauenförderplänen 
 

 
§ 5 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von Gleichstel-
lungsplänen 
 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum 
von drei Jahren einen Frauenförderplan; in anderen Dienststellen kann 
ein Frauenförderplan aufgestellt werden. In der Hochschule besteht der 
Frauenförderplan aus einem Rahmenplan für die gesamte Hochschule 
und aus den Frauenförderplänen der Fachbereiche, der Verwaltung, der 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen und der zentralen Betriebs-
einheiten, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind. Die Frau-
enförderpläne der Fachbereiche können weiter differenziert werden. Meh-
rere Dienststellen können in einem Frauenförderplan zusammengefasst 
werden. Die Zusammenfassung darf eine erhebliche Unterrepräsentanz 
von Frauen in einer Dienststelle nicht durch eine erhebliche Überreprä-
sentanz von Frauen in anderen Dienststellen ausgleichen. Der Frauen-
förderplan ist fortzuschreiben. 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten erstellt im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum 
von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen 
nach Ablauf fort. In anderen Dienststellen kann ein Gleichstellungsplan 
aufgestellt werden. In der Hochschule besteht der Gleichstellungsplan 
aus einem Rahmenplan für die gesamte Hochschule und aus den Gleich-
stellungsplänen der Fachbereiche, der Verwaltung, der zentralen wissen-
schaftlichen Einrichtungen und der zentralen Betriebseinheiten, soweit 
mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind. Die Gleichstellungspläne der 
Fachbereiche können weiter differenziert werden. Mehrere Dienststellen 
können in einem Gleichstellungsplan zusammengefasst werden. Die Zu-
sammenfassung darf eine erhebliche Unterrepräsentanz von Frauen in 
einer Dienststelle nicht durch eine erhebliche Überrepräsentanz von 
Frauen in anderen Dienststellen ausgleichen. Der Frauenförderplan ist 
fortzuschreiben. 

(2) In der Landesverwaltung sind Frauenförderpläne der Dienststelle vor-
zulegen, die die unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht über die Dienst-
stellen ausübt, für die der Frauenförderplan aufgestellt ist. Über die Frau-
enförderpläne der Hochschulen beschließt der Senat. Widerspricht die 
Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle oder einer 
Hochschule dem Frauenförderplan, ist der Frauenförderplan der Dienst-
stelle nach Satz 1 zur Zustimmung vorzulegen. 

(2) In der Landesverwaltung sind Gleichstellungspläne der Dienststelle 
vorzulegen, die die unmittelbare allgemeine Dienstaufsicht über die 
Dienststellen ausübt, für die der Gleichstellungsplan aufgestellt ist. Über 
die Gleichstellungspläne der Hochschulen beschließt der Senat. Wider-
spricht die Gleichstellungsbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle 
oder einer Hochschule dem Gleichstellungsplan, ist der Gleichstellungs-
plan der Dienststelle nach Satz 1 zur Zustimmung vorzulegen. Wider-
spricht die Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule dem Gleichstel-
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lungsplan, ist der Gleichstellungsplan dem Senat zur erneuten Beschluss-
fassung vorzulegen; der Senat beschließt nach Maßgabe eines in der 
Grundordnung geregelten qualifizierten Quorums von mindestens zwei 
Dritteln seiner Stimmen. 

(3) Der Frauenförderplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem Land-
tagspräsidium aufgestellt. 

(3) Der Gleichstellungsplan beim Landtag wird im Benehmen mit dem 
Landtagspräsidium aufgestellt. 

(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Frauenförder-
pläne durch die Vertretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. 

(4) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden sind die Gleichstellungs-
pläne durch die Vertretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. 

(5) Frauenförderpläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden im Beneh-
men mit deren verfassungsmäßig zuständigen obersten Organen aufge-
stellt. 

(5) Gleichstellungspläne der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden im Beneh-
men mit deren verfassungsmäßig zuständigen obersten Organen aufge-
stellt. 

(6) Nach Ablauf des Frauenförderplans hat die Dienststelle, die den Frau-
enförderplan aufstellt, einen Bericht über die Personalentwicklung und die 
durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und der nach den Absätzen 2 
bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschreibung des Frauen-
förderplanes vorzulegen. Sind während der Geltungsdauer des Frauen-
förderplans ergänzende Maßnahmen im Sinne des § 6 Abs. 5 ergriffen 
worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen. 

(6) Nach Ablauf des Frauenförderplans hat die Dienststelle, die den Frau-
enförderplan aufstellt, einen Bericht über die Personalentwicklung und die 
durchgeführten Maß-nahmen zu erarbeiten und der nach den Absätzen 2 
bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam mit der Fortschreibung des Frauen-
förderplanes vorzulegen. Sind während der Geltungsdauer des Frauen-
förderplans ergänzende Maß-nahmen im Sinne des § 6 Abs. 5 ergriffen 
worden, sind die Gründe im Bericht darzulegen. 

(7) Der Bericht zum Frauenförderplan in Hochschulen und deren medizi-
nische Einrichtungen nimmt auch Stellung zu den durch die leistungsori-
entierte Mittelvergabe (§ 5) erreichten Fortschritten bei der Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrages und der Umsetzung dieses Gesetzes. 

(7) Der Bericht zum Frauenförderplan in Hochschulen und deren medizi-
nische Einrichtungen nimmt auch Stellung zu den durch die leistungsori-
entierte Mittelvergabe (§ 5) er-reichten Fortschritten bei der Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrages und der Umsetzung dieses Gesetzes. 

(8) Die Frauenförderpläne, die Berichte über die Personalentwicklung und 
die nach Maßgabe des Frauenförderplans durchgeführten Maßnahmen 
sind in den Dienststellen, deren Personal sie betreffen, und in den Schu-
len bekannt zu machen. 

(8) Die Frauenförderpläne, die Berichte über die Personalentwicklung und 
die nach Maßgabe des Frauenförder-plans durchgeführten Maßnahmen 
sind in den Dienststellen, deren Personal sie betreffen, und in den Schu-
len bekannt zu machen. 

 (6) Abweichend von Absatz 1 kann in begründeten Fällen die Laufzeit der 
bestehenden Gleichstellungspläne verlängert werden. Der neue Gleich-
stellungsplan ist spätestens sechs Monate nach Wegfall des Verlänge-
rungsgrundes aufzustellen. Begründete Fälle nach Satz 1 können die 
Zusammenlegung oder Eingliederung von Dienststellen darstellen. 

 (7) Nach spätestens zwei Jahren ist die Zielerreichung des Gleichstel-
lungsplans zu überprüfen. Wird erkennbar, dass dessen Ziele nicht er-
reicht werden, sind Maßnahmen im Gleichstellungsplan entsprechend 
anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Absätze 2 bis 5 gelten ent-
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sprechend.  

 (8) Solange kein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt, sind Einstellungen, 
Beförderungen und die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten bis zum 
Inkrafttreten des Gleichstellungsplans auszusetzen. Gleiches gilt, sofern 
von der Möglichkeit eines alternativen Instrumentes nach § 6a Gebrauch 
gemacht wird. Ausgenommen sind Einstellungen, die aus zwingenden 
dienstlichen Gründen geboten sind.  

 (9) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans im Hinblick auf Ein-
stellungen, Beförderungen von und die Übertragung höherwertiger Tätig-
keiten an Frauen innerhalb des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt 
worden sind, ist bis zur Erfüllung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, 
Beförderung und Höhergruppierung eines Mannes in einem Bereich, in 
dem Frauen unterrepräsentiert sind, eine besondere Begründung durch 
die Dienststelle notwendig. 

 (10) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Instrument der Perso-
nalplanung, insbesondere der Personalentwicklung der Dienststelle. Sei-
ne Umsetzung und Überprüfung ist besondere Verpflichtung der Dienst-
stellenleitung, der Personalverwaltung sowie der Beschäftigten mit Vor-
gesetzten- oder Leitungsaufgaben. 

  
§ 5a Bericht über die Umsetzung des Gleichstellungsplans 
 

 (1) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Gleichstellungsplans 
hat die Dienststelle, die den Gleichstellungsplan aufstellt, einen Bericht 
über die Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen zu 
erarbeiten und der nach § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle gemeinsam 
mit der Fortschreibung des Gleichstellungsplans vorzulegen. Sind wäh-
rend der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans ergänzende Maßnah-
men im Sinne des § 5 Absatz 7 ergriffen worden, sind die Gründe im Be-
richt darzulegen. 

 (2) Die Gleichstellungspläne, die Berichte über die Personalentwicklung 
und die nach Maßgabe des Gleichstellungsplans durchgeführten Maß-
nahmen sind in den Dienststellen, deren Personal sie betreffen sowie in 
den Hochschulen und Schulen bekannt zu machen. Sie können darüber 
hinaus zusätzlich öffentlich bekannt gemacht werden. Datenschutzrechtli-
che Vorschriften bleiben unberührt. 
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§ 6 Inhalt des Frauenförderplanes 
 

 
§ 6 Inhalt des Gleichstellungsplans 
 

(1) Gegenstand des Frauenförderplanes sind Maßnahmen zur Förderung 
der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum Ab-
bau der Unterrepräsentanz von Frauen. 
 

(1) Gegenstand des Gleichstellungsplans sind Maßnahmen zur Förde-
rung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum 
Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen. 

(2) Grundlagen des Frauenförderplanes sind eine Bestandsaufnahme und 
Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu besetzen-
den Stellen und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen. 

(2) Grundlagen des Gleichstellungsplans sind eine Bestandsaufnahme 
und Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu beset-
zenden Stellen und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierun-
gen für den Zeitraum der Geltungsdauer. 

(3) Der Frauenförderplan enthält für jeweils drei Jahre konkrete Zielvor-
gaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellungen, Beförderun-
gen und Höhergruppierungen, um den Frauenanteil in den Bereichen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind, auf 50 vom Hundert zu erhöhen. 
 

(3) Der Gleichstellungsplan enthält für den Zeitraum der Geltungsdauer 
konkrete Zielvorgaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei Einstellun-
gen, Beförderungen und Höhergruppierungen, um diesen in den Berei-
chen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen. 
Es ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen, sozialen 
und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben nach Satz 1 erreicht 
werden sollen. Ist absehbar, dass auf Grund personalwirtschaftlicher Re-
gelungen Stellen gesperrt werden oder entfallen, soll der Gleichstellungs-
plan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein Absinken des Frauen-
anteils zu verhindern. Der Gleichstellungsplan enthält auch Maßnahmen 
zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten 
Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 
Arbeitszeitgestaltung. 

(4) Im Frauenförderplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organi-
satorischen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben nach Absatz 
3 erreicht werden sollen. Ist absehbar, dass auf Grund personalwirtschaft-
licher Regelungen Stellen gesperrt werden oder entfallen, soll der Frau-
enförderplan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein Absinken des 
Frauenanteils zu verhindern. Der Frauenförderplan enthält auch Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestaltung und zur Auf-
wertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeits-
plätzen. 

(4) Im Frauenförderplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organi-
satorischen, sozialen und fortbildenden Maßnahmen die Zielvorgaben 
nach Absatz 3 erreicht werden sollen. Ist absehbar, dass auf Grund per-
sonalwirtschaftlicher Regelungen Stellen gesperrt werden oder entfallen, 
soll der Frauenförderplan Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, ein 
Absinken des Frauenanteils zu verhindern. Der Frauenförderplan enthält 
auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeitgestaltung und 
zur Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten 
Arbeitsplätzen. 

(5) Wird während der Geltungsdauer des Frauenförderplans erkennbar, 
dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind ergänzende Maßnahmen 

(5) Wird während der Geltungsdauer des Frauenförderplans erkennbar, 
dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind ergänzende Maßnahmen 
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zu ergreifen. zu ergreifen. 

(6) Wenn die Zielvorgaben des Frauenförderplans im Hinblick auf Einstel-
lungen, Beförderungen und Höhergruppierungen von Frauen innerhalb 
des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfül-
lung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergrup-
pierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert 
sind, eine besondere Begründung durch die Dienststelle notwendig. 

(6) Wenn die Zielvorgaben des Frauenförderplans im Hinblick auf Einstel-
lungen, Beförderungen und Höher-gruppierungen von Frauen innerhalb 
des vorgesehenen Zeitraumes nicht erfüllt worden sind, ist bis zur Erfül-
lung der Zielvorgaben bei jeder Einstellung, Beförderung und Höhergrup-
pierung eines Mannes in einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert 
sind, eine besondere Begründung durch die Dienststelle notwendig. 

  
§ 6a Experimentierklausel 
 

 (1) Der gemäß § 5 Absatz 1 zu erstellende Gleichstellungsplan kann im 
Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten und mit Zustimmung 
der gemäß § 5 Absatz 2 bis 5 zuständigen Stelle ganz oder teilweise 
durch ein neues Instrument zur Erreichung der mit dem Gleichstellungs-
plan beabsichtigten Ziele ersetzt werden. In Fällen des § 5 Absatz 2 Satz 
1 ist das Einvernehmen mit der dort zuständigen Gleichstellungsbeauf-
tragten herzustellen. Das für die Gleichstellung von Frau und Mann zu-
ständige Ministerium ist hierüber in Kenntnis zu setzen. § 5 Absatz 7 und 
10 sowie § 5a gelten entsprechend. Werden die in Satz 1 genannten Zie-
le nicht erreicht, ist dies in dem Bericht nach § 5a darzulegen. 
 

 (2) Das Einvernehmen der Gleichstellungsbeauftragten und die Informati-
on des für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständigen Ministeri-
ums sind aktenkundig zu machen. 
 

 (3) Das für die Gleichstellung von Frau und Mann zuständige Ministerium 
evaluiert die Auswirkungen dieser Vorschrift auf wissenschaftlicher 
Grundlage unter Einbeziehung der Erfahrungen der Anwendungspraxis. 
Die Evaluation setzt fünf Kalenderjahre nach Inkrafttreten des Gesetzes 
ein. 

§ 7 Vergabe von Ausbildungsplätzen,  
Einstellungen, Beförderungen und Übertragung höherwertiger Tä-
tigkeiten 

 

(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen 
bei Begründung eines Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßga-
be von § 15 Abs. 3, § 121 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes bevorzugt 

(1) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen 
bei Begründung eines Beamten- oder Richterverhältnisses nach Maßga-
be der §§ 14 Absatz 2 und 120 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
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zu berücksichtigen. Für Beförderungen gilt § 20 Abs. 6 des Landesbeam-
tengesetzes. 

bevorzugt zu berücksichtigen. Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6 des 
Landesbeamtengesetzes. 

(2) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind Frauen 
bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses bevorzugt einzustellen, soweit 
in dem Zuständigkeitsbereich der für die Personalauswahl zuständigen 
Dienststelle in der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer weniger Frauen als Männer sind, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Satz 1 gilt auch für die Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten, soweit in der damit verbundenen Ver-
gütungs- oder Lohngruppe der jeweiligen Gruppe der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer weniger Frauen als Männer sind. 

(2) Bei Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, die 
im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Einstieg-
samt einer Ämtergruppe entspricht sowie bei der Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung bevorzugt einzustellen, solange im Bereich der hierfür zu-
ständigen Dienststelle in der jeweiligen Vergleichsgruppe weniger Frauen 
als Männer sind und sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers lie-
gende Gründe überwiegen. Bei der Begründung eines Arbeitsverhältnis-
ses mit einer höheren Entgeltgruppe als der in Satz 1 genannten, gilt Ab-
satz 3 Sätze 1 bis 3 entsprechend. Konkurrieren bei der Begründung ei-
nes Arbeitsverhältnisses nach Satz 2 im Beamtenverhältnis beschäftigte 
Personen und Personen in einem Arbeitsverhältnis, ist Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden.   

(3) Gruppen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Angestell-
ten der Vergütungsgruppen des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) 
in Tätigkeiten, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten in einer Lauf-
bahn erfasst sind und deren Gruppenzugehörigkeit sich im Vergleich von 
Vergütungs- und Besoldungsgruppen unter Berücksichtigung des § 11 
BAT bestimmen lässt. Arbeiterinnen und Arbeiter bis Lohngruppe 2a so-
wie ab Lohngruppe 3 der Lohngruppenverzeichnisse zum Manteltarifver-
trag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb) 
und zum Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltun-
gen und Betriebe (BMT-G II) bilden jeweils eine Gruppe der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Zu den Angestellten, Arbeiterinnen und Arbei-
tern gehören auch die Auszubildenden. In Bereichen, in denen die ge-
nannten Tarifverträge nicht gelten, bilden eine Gruppe der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in artverwandten und in aufeinander aufbauenden Tätigkeitsberei-
chen, deren Tätigkeiten üblicherweise eine gleiche Vorbildung oder eine 
gleiche Ausbildung oder eine gleiche Berufserfahrung voraussetzen. 

(3) Für die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger 
Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen an Beschäftigte in einem Arbeits-
verhältnis gilt, soweit eine Auswahlentscheidung zu treffen ist, dass Frau-
en bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung zu bevorzugen sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Satz 1 findet Anwendung, solange der 
Frauenanteil im Bereich der für die Übertragung der höherwertigen Tätig-
keit zuständigen Behörde innerhalb der Vergleichsgruppe unter 50 Pro-
zent liegt und den Frauenanteil der Entgeltgruppe unterschreitet, die im 
Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Einstiegsamt 
einer Ämtergruppe entspricht. Liegt der Frauenanteil in einer Entgeltgrup-
pe unterhalb der zu besetzenden Entgeltgruppe höher als der Frauenan-
teil der im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren 
Einstiegsamt einer Ämtergruppe entsprechenden Entgeltgruppe, ist die-
ser maßgeblich für die Anwendung der Bevorzugung nach Satz 1 und 2. 
Erfolgt die Übertragung der höherwertigen Tätigkeit oder der höherwerti-
gen Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen auf der Grundlage aktueller 
dienstlicher Beurteilungen, ist § 19 Absatz 6 Satz 3 des Landesbeamten-
gesetzes entsprechend anzuwenden.  

(4) Für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis 

(4) Soweit im Beamtenverhältnis beschäftigte Personen und Personen in 
einem Arbeitsverhältnis um die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
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sowie für wissenschaftliche, künstlerische und studentische Hilfskräfte gilt 
als zuständige Dienststelle der Fachbereich oder die Einheit gemäß § 26 
Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 Absatz 4 des Kunsthoch-
schulgesetzes. Soweit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im 
Angestelltenverhältnis beschäftigt werden sollen, werden Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis in die Berechnung 
nach Absatz 1 einbezogen. Die Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben Vergü-
tungsgruppe, die wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte und 
die studentischen Hilfskräfte gelten jeweils als eine Gruppe der Arbeiter-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. 

oder eines höherwertigen Dienstpostens oder einer höherwertigen Vorge-
setzten- oder Leitungsfunktion konkurrieren, ist § 19 Absatz 6 des Lan-
desbeamtengesetzes entsprechend anzuwenden. 
 

(5) Die Absätze 1 Satz 2 und 2 Satz 2 gelten entsprechend für Umset-
zungen, soweit damit die Übertragung eines höherbewerteten Dienstpos-
tens verbunden ist, und für die Zulassung zum Aufstieg. 

(5) Vergleichsgruppe für die Anwendung der Absätze 2 bis 4 ist 
 
1. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer Entgeltgruppe, 
die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem vergleichbaren Ein-
stiegsamt einer Ämtergruppe derselben Fachrichtung und derselben 
Laufbahngruppe (Laufbahn) entspricht, die Gruppe der Personen im Ar-
beitsverhältnis in den der Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten,  
2. bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses in einer höheren Ent-
geltgruppe als der, die im Bereich der Beamtinnen und Beamten dem 
vergleichbaren Einstiegsamt einer Laufbahn entspricht, innerhalb der 
Gruppe der Personen im Arbeitsverhältnis in den der Laufbahn vergleich-
baren Tätigkeiten die Personen mit derselben Entgeltgruppe, die im Ar-
beitsvertrag vereinbart werden soll, 
3. bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen die Gruppe der Personen im 
Ausbildungsverhältnis, die in einem Ausbildungsgang erfasst sind,  
4. bei der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten oder höherwertiger Vor-
gesetzten- oder Leitungsfunktionen innerhalb der Gruppe der Personen 
im Arbeitsverhältnis in den der Laufbahn vergleichbaren Tätigkeiten die 
Personen in der Entgeltgruppe, die für die höherwertige Tätigkeit maßge-
bend ist oder die Gruppe der Personen in der höherwertigen Vorgeset-
zen- oder Leitungsfunktion. 
 
Sofern es in den Fällen der Ziffern 1 bis 4 zu Konkurrenzlagen zwischen 
Beamtinnen und Beamten und Personen in einem Arbeitsverhältnis 
kommt, setzt sich die Vergleichsgruppe aus den entsprechenden Beam-
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tinnen und Beamten und den vergleichbaren Personen in einem Arbeits-
verhältnis zusammen. 
Die Zuordnung von Entgeltgruppen zu Besoldungsgruppen ergibt sich 
aus der Anlage zu diesem Gesetz und weiteren tarifvertraglich vereinbar-
ten Eingruppierungsregelungen.  

 (6) Für nicht im Beamtenverhältnis beschäftigte Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie für wissenschaftliche, künstlerische und stu-
dentische Hilfskräfte gilt als zuständige Dienststelle der Fachbereich oder 
die Einheit gemäß § 26 Absatz 5 des Hochschulgesetzes oder § 24 Ab-
satz 4 des Kunsthochschulgesetzes. Soweit Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer nicht im Beamtenverhältnis beschäftigt werden sollen, 
werden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im Beamtenverhältnis 
in die Berechnung nach Absatz 2 einbezogen. Die Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
derselben Entgeltgruppe, die wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfs-
kräfte sowie die studentischen Hilfskräfte gelten jeweils als eine Ver-
gleichsgruppe. 
 

 (7) Für Versetzungen und Umsetzungen, die mit der Übertragung eines 
höherbewerteten Dienstpostens oder einer gleich bewerteten Vorgesetz-
ten- oder Leitungsfunktion verbunden sind und für die Zulassung zum 
Aufstieg sind Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Sätze 1 und 2 sowie Absätze 3 
und 4 entsprechend anzuwenden. 

 (8) Abweichungen von dem gemäß Absatz 1 bis 5 maßgeblichen Zustän-
digkeitsbereich oder der Vergleichsgruppenbildung regelt die oberste 
Dienstbehörde durch Rechtsverordnung unter Berücksichtigung von § 19 
Abs. 6 Satz 7 des Landesbeamtengesetzes. 

 
§ 8 Ausschreibung 
 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsen-
tiert sind, sind zu besetzende Stellen in allen Dienststellen des Dienst-
herrn oder Arbeitgebers auszuschreiben. Soweit Stellen auf Grund be-
sonderer fachspezifischer Anforderungen mit Absolventinnen und Absol-
venten einschlägiger Ausbildungsgänge besetzt werden müssen, die 

(1) In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 unterrepräsen-
tiert sind, sind zu besetzende Stellen in allen Dienststellen des Dienst-
herrn beziehungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers auszu-
schreiben. Soweit Stellen auf Grund besonderer fachspezifischer Anfor-
derungen mit Absolventinnen und Absolventen einschlägiger Ausbil-
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nicht in allen Dienststellen beschäftigt sind, sind diese in den jeweiligen 
Dienststellen des Dienstherrn oder Arbeitgebers auszuschreiben. Darüber 
hinaus kann im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten von 
dienststellenübergreifender Ausschreibung abgesehen werden. Bei be-
fristeten Beschäftigungsverhältnissen des wissenschaftlichen Personals 
an Hochschulen kann entsprechend den Sätzen 1 und 2 verfahren wer-
den. In Fällen des § 7 Abs. 1 des Personaleinsatzmanagementgesetzes 
NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) sind Stellen dienststellenin-
tern auszuschreiben. 

dungsgänge besetzt werden müssen, die nicht in allen Dienststellen be-
schäftigt sind, sind diese in den jeweiligen Dienststellen des Dienstherrn 
oder Arbeitgebers auszuschreiben. Darüber hinaus kann Im Benehmen 
mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer dienststellenübergrei-
fenden Ausschreibung abgesehen werden. Bei befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen 
kann entsprechend Satz 1 verfahren werden. In Fällen des § 7 Abs. 1 des 
Personaleinsatzmanagementgesetzes NRW vom 19. Juni 2007 (GV. 
NRW. S. 242) sind Stellen dienststellenintern auszuschreiben Die Vorga-
ben des Absatzes 4 Satz 1 sowie der Absätze 5 und 6 gelten unbescha-
det der Feststellung einer Unterrepräsentanz und sind bei allen Aus-
schreibungen der Dienststelle zu berücksichtigen. 

(2) Liegen nach einer Ausschreibung in allen Dienststellen des Dienst-
herrn oder Arbeitgebers keine Bewerbungen von Frauen vor, die die ge-
forderte Qualifikation erfüllen, und ist durch haushaltsrechtliche Bestim-
mungen eine interne Besetzung nicht zwingend vorgeschrieben, soll die 
Ausschreibung öffentlich einmal wiederholt werden. Im Einvernehmen mit 
der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer öffentlichen Ausschrei-
bung abgesehen werden. 

(2) Liegen nach einer Ausschreibung in allen Dienststellen des Dienst-
herrn beziehungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers keine 
Bewerbungen von Frauen vor, die die geforderte Qualifikation erfüllen, 
und ist durch haushaltsrechtliche Bestimmungen eine interne Besetzung 
nicht zwingend vorgeschrieben, soll die Ausschreibung einmal öffentlich 
wiederholt werden. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
kann von einer öffentlichen wiederholten Ausschreibung abgesehen wer-
den. Satz 1 findet keine Anwendung, sofern bereits die erste Ausschrei-
bung öffentlich erfolgt ist.  

(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben. Beträgt der Frau-
enanteil in einem Ausbildungsgang weniger als 20 vom Hundert, ist zu-
sätzlich öffentlich mit dem Ziel zu werben, den Frauenanteil zu erhöhen. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Ausbildungsplätze sind öffentlich auszuschreiben. Beträgt der Frau-
enanteil in einem Ausbildungsgang weniger als 50 Prozent, ist zusätzlich 
öffentlich mit dem Ziel zu werben, den Frauenanteil zu erhöhen. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.  

(4) In der Ausschreibung sind sowohl die männliche als auch die weibli-
che Form zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist un-
verzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. In der Ausschreibung ist 
darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-
wünscht sind und Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt werden, sofern nicht in der Person ei-
nes Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

(4) In der Ausschreibung sind sowohl die männliche als auch die weibli-
che Form zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist un-
verzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. In der Ausschreibung ist 
darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich er-
wünscht sind und Frauen bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt werden, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

(5) Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des 
zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes zu ori-
entieren. 

(5) Die Ausschreibung hat sich ausschließlich an den Anforderungen des 
zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes zu ori-
entieren. 

(6) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die (6) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10116&vd_back=N242&sg=0&menu=1
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Stellen einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-
gaben zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben. 

Stellen einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-
gaben zur Besetzung auch in Teilzeit auszuschreiben. 

(7) Weitergehende Vorschriften über eine Ausschreibung bleiben unbe-
rührt. 

(7) Weitergehende Vorschriften über eine Ausschreibung bleiben unbe-
rührt. 

(8) Von einer Ausschreibung im Sinne der Absätze 1 und 2 kann abgese-
hen werden bei  
1. Stellen der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 37 des Landes-
beamtengesetzes;  
2. Stellen, die Anwärterinnen und Anwärtern oder Auszubildenden vorbe-
halten sein sollen;  
3. Stellen, deren Besetzung nicht mit der Übertragung eines höherbewer-
teten Dienstpostens verbunden sind;  
4. Stellen der kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten.  

(7) Von einer Ausschreibung im Sinne der Absätze 1 und 2 kann abgese-
hen werden bei  
1. Stellen der Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 37 des Landes-
beamtengesetzes;  
2. Stellen, die Anwärterinnen und Anwärtern oder Auszubildenden vorbe-
halten sein sollen;  
3. Stellen, deren Besetzung nicht mit der Übertragung eines höherbewer-
teten Dienstpostens verbunden sind;  
4. Stellen der kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten. 

(9) Die Absätze 1 bis 3 und 7 bis 8 finden für das Verfahren der Stellen-
besetzung gemäß § 7 Abs. 2 bis 5 und Abs. 9 des Personaleinsatzma-
nagementgesetzes NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) keine 
Anwendung 

(9) Die Absätze 1 bis 3 und 7 bis 8 finden für das Verfahren der Stellen-
besetzung gemäß § 7 Abs. 2 bis 5 und Abs. 9 des Personaleinsatzma-
nagementgesetzes NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) keine 
Anwendung 

 
§ 9 Vorstellungsgespräch 
 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindes-
tens ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vor-
stellungsgespräch einzuladen, wenn sie die geforderte Qualifikation für 
die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes erfül-
len. 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindes-
tens ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vor-
stellungsgespräch einzuladen, wenn sie die geforderte Qualifikation für 
die Besetzung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes erfül-
len. 

(2) Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. 
Ist dies aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe akten-
kundig zu machen. 

(2) Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. 
Ist dies aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe akten-
kundig zu machen. 

(3) Fragen nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft so-
wie der Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit sind unzulässig. 

(3) Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder geplanten 
Schwangerschaft oder Elternzeit und danach, wie Familien- und Pflege-
aufgaben neben der Berufstätigkeit gewährleistet werden können, sind 
unzulässig. 

 
§ 10 Auswahlkriterien 
 

 

(1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
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sind ausschließlich die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes 
oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. Bei der Qualifikationsbeur-
teilung sollen Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kin-
dern und Pflegebedürftigen einbezogen werden, soweit diese für die zu 
übertragende Aufgabe von Bedeutung sind. 

sind ausschließlich die Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes 
oder des zu vergebenden Amtes maßgeblich. Bei der Qualifikationsbeur-
teilung sollen Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kin-
dern und Pflegebedürftigen einbezogen werden, soweit diese für die zu 
übertragende Aufgabe von Bedeutung sind. 

(2) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Er-
werbstätigkeit und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf 
Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger 
dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden. Die dienstrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. Familienstand, Einkommensverhältnisse des 
Partners oder der Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Per-
sonen dürfen nicht berücksichtigt werden. 

(2) Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Er-
werbstätigkeit und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf 
Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftiger Angehöriger 
dürfen nicht nachteilig berücksichtigt werden. Die dienstrechtlichen Vor-
schriften bleiben unberührt. Familienstand, Einkommensverhältnisse des 
Partners oder der Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Per-
sonen dürfen nicht berücksichtigt werden. 

 
§ 11 Fortbildung 
 

 

(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbildungsmaßnahmen, insbeson-
dere für Weiterqualifikationen, sind - soweit die erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind - weibliche Beschäftigte mindestens entsprechend 
ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der Fortbildungsmaßnahme zuzu-
lassen. 
 

(1) Bei der Vergabe von Plätzen für Fortbildungsmaßnahmen, insbeson-
dere für Weiterqualifikationen, sind - soweit die erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind - weibliche Beschäftigte mindestens entsprechend 
ihrem Anteil an den Bewerbungen zu der Fortbildungsmaßnahme zuzu-
lassen. Liegen mehr Bewerbungen als zu besetzende Plätze vor und be-
reitet die Fortbildung auf eine Tätigkeit in einer Führungsposition vor, bei 
der Frauen unterrepräsentiert sind, werden Bewerberinnen bis zum Errei-
chen eines Anteils von 50 Prozent der an der Fortbildung Teilnehmenden 
bevorzugt berücksichtigt. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der Zu-
lassung zur Fortbildung bereits ein anderes Auswahl- oder Zulassungs-
verfahren vorausgegangen ist. 
 

(2) Für weibliche Beschäftigte werden auch besondere Fortbildungsmaß-
nahmen angeboten, die auf die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten, 
bei denen Frauen unterrepräsentiert sind. 

(2) Für weibliche Beschäftigte werden auch besondere Fortbildungsmaß-
nahmen angeboten, die auf die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten, 
bei denen Frauen unterrepräsentiert sind. 

(3) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass 
Beschäftigten, die Kinder betreuen oder pflegebedürftige Angehörige ver-
sorgen, sowie Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme möglich ist. Entstehen 
durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen notwendige Kosten für 
die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren, so sind diese vom Dienst-
herrn oder Arbeitgeber zu erstatten. 

(3) Die Fortbildungsmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass 
Beschäftigten, die Kinder betreuen oder pflegebedürftige Angehörige ver-
sorgen, sowie Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme möglich ist. Entstehen 
durch die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen notwendige Kosten für 
die Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren, so sind diese vom Dienst-
herrn beziehungsweise der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers zu er-
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statten. 

(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen Gleichstel-
lung von Frau und Mann und Schutz vor sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Fortbildung von 
Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten, die im Orga-
nisations- und Personalwesen tätig sind. 

(4) In das Fortbildungsangebot sind regelmäßig die Themen Gleichstel-
lung von Frau und Mann und Schutz vor sexueller Belästigung am Ar-
beitsplatz aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Fortbildung von 
Beschäftigten mit Leitungsaufgaben und von Beschäftigten, die im Orga-
nisations- und Personalwesen tätig sind 

(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbil-
dungsmaßnahmen einzusetzen. 
 

(5) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbil-
dungsmaßnahmen einzusetzen, sofern nicht bereits ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern erreicht wurde. 

 
§ 12 Gremien 
 

 

(1) Kommissionen, Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonsti-
ge Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Bei der Aufstel-
lung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien und -organe soll auf 
die paritätische Repräsentanz geachtet werden. 

(1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 
40 Prozent vertreten sein. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen 
mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden. . 

(2) Werden bei Dienststellen nach § 3 Gremien gebildet oder wiederbe-
setzt, sollen die entsendenden Stellen ebenso viele Frauen wie Männer 
benennen. Besteht das Benennungsrecht nur für eine Person, sollen 
Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei ungerader 
Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. Die Sätze 1 
bis 3 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft in einem Gremium 
durch Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend. Weitergehende Vor-
schriften bleiben unberührt. 

(2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleich-
bare Aufsicht führende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächli-
cher und rechtlicher Bedeutung. Hierzu zählen regelmäßig Kommissio-
nen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien. Weiterhin zählen dazu Gremi-
en, die durch die obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer fachlichen 
Zuständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Wahlgremien sind Auf-
sichts- und Verwaltungsräte sowie andere wesentliche Gremien, deren 
Mitglieder ganz oder zum Teil gewählt werden. Ausgenommen sind die 
unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen hervorgegangenen Vertre-
tungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie de-
ren Ausschüsse. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Entsendung von Vertreterinnen und 
Vertretern durch Dienststellen oder Einrichtungen im Sinne des § 3 in 
Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes. 

(3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 
gebildet oder wiederbesetzt, müssen die entsendenden Stellen zu min-
destens 40 Prozent Frauen benennen. Besteht das Benennungsrecht nur 
für eine Person, sind Frauen und Männer alternierend zu berücksichtigen.  
Die Sätze 1 und 2 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft in einem 
Gremium durch Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend 

(4) Die Umsetzung der Bestimmungen zur Gremienbesetzung ist in den 
Frauenförderbericht aufzunehmen 

(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien mit 
Ausnahme der in Absatz 2 Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von 
Frauen mindestens 40 Prozent betragen. 
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 (5)   
Von den Absätzen 1 und 3 darf nur aus zwingenden Gründen abgewi-
chen werden. Zwingende Gründe liegen insbesondere vor, soweit 
 

1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, 
2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von Mit-

gliedern Kraft eines Amtes oder einer besonderen Funktion (gebo-
rene Mitglieder) vorsieht oder  

3. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben des Absat-
zes 3 aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. 

 
In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen Mitglieder bei der 
Berechnung des Mindestanteils von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. 
In den Fällen nach Nummer 3 ist von der entsendenden Stelle darzule-
gen, dass hinreichende Bemühungen getroffen wurden, um die Mindest-
quote zu erfüllen. Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, 
ob zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu besetzen 
und macht ihre Entscheidung aktenkundig. Liegen keine zwingenden 
Gründe für die Abweichung vor, bleibt der Sitz bis zur quotenkonformen 
Nachbenennung frei, es sei denn, die Mindestquote nach Absatz 1 wird 
anderweitig bereits erfüllt. 

 (6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und 
Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu 
unterrichten. Wird der Mindestanteil gemäß Absatz 1 Satz 1 bei einer 
Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. Gremien, die einer   obersten 
Landesbehörde zugeordnet sind, berichten dieser  im Abstand von einem 
Jahr über ihre Zusammensetzung nach Geschlecht. Wird der Mindestan-
teil gemäß Absatz 1 unterschritten, ist dies gegenüber der obersten Lan-
desbehörde zu begründen. 

 (7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitätisch besetzt werden. 

 (8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch Dienst-
stellen im Sinne des § 3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes sollen die entsendenden Stellen ebenso viele Frauen 
wie Männer benennen. Besteht ein Benennungsrecht nur für eine Person, 
sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei unge-
rader Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position. 
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 9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur geschlechterge-
rechten Gremienbesetzung bleiben unberührt. 

 
§ 13 Arbeitszeit und Teilzeit 
 

 
§ 13 Arbeitszeit und Teilzeit Arbeitsmodelle und Teilzeit 

(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Rege-
lungen der Arbeitszeit sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 
18 Jahren oder einen pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsäch-
lich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 

(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Rege-
lungen der Arbeitszeit sind Beschäftigten, die mindestens ein Kind unter 
18 Jahren oder eine pflegebedürftige nahe Angehörige oder einen pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitge-
setzes vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden 
gültigen Fassung tatsächlich betreuen oder pflegen, Arbeitszeiten zu er-
möglichen, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, so-
weit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von 
Teilzeitbeschäftigung informieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Be-
darf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze anbieten; dies gilt auch für Ar-
beitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Möglichkeiten von 
Teilzeitbeschäftigung informieren. Sie sollen den Beschäftigten dem Be-
darf entsprechend Teilzeitarbeitsplätze anbieten. Dies gilt auch für Ar-
beitsplätze mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Ar-
beitszeit bis auf die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege min-
destens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen sons-
tigen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. Die Teilzeitbeschäftigung ist bis zur Dauer 
von fünf Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu befristen. 
 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmäßigen Ar-
beitszeit bis auf die Hälfte zur tatsächlichen Betreuung oder Pflege min-
destens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach § 7 
Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen nahen Angehörigen ist 
zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
stellt in der Regel keinen entgegenstehenden zwingenden dienstlichen 
Belang dar. Die Teilzeitbeschäftigung ist bis zur Dauer von fünf Jahren 
mit der Möglichkeit der Verlängerung zu befristen. Die Ablehnung von 
Anträgen ist im Einzelfall schriftlich zu begründen. 

(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht 
beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit 
ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten mit regelmäßiger Ar-
beitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfer-
tigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf die dienstliche 
Beurteilung auswirken. 

(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkommen nicht 
beeinträchtigen. Eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten mit 
ermäßigter wöchentlicher Arbeitszeit gegenüber Beschäftigten mit regel-
mäßiger wöchentlicher Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende sach-
liche Gründe sie rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nach-
teilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die 
Folgen der ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten-, ar-
beits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen. 

(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind auf die 
Folgen der ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die beamten, ar-
beits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen hinzuweisen. 
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(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absat-
zes 3 ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein 
personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne des Absat-
zes 3 ist unter Ausschöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein 
personeller, sonst ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Um-
fang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, soll eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung vorrangig zugelassen 
werden. 

(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Um-
fang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, ist auf Antrag eine Änderung des Umfangs der Teilzeit-
beschäftigung oder der Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zuzulassen. 

 (8) Teilzeit, Telearbeit, Jobsharing und andere Arbeitsorganisationsfor-
men stehen der Übernahme und Wahrnehmung von Vorgesetzten- und 
Leitungsaufgaben grundsätzlich nicht entgegen und sind in Leitungsfunk-
tionen für beide Geschlechter zu fördern. 

 
§ 14 Beurlaubung 
 

 

(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Be-
treuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung 
ist bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu 
befristen. 

(1) Anträgen von Beschäftigten auf Beurlaubung zur tatsächlichen Be-
treuung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder einer 
oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen ist zu entsprechen, soweit zwingende dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung ist bis zur Dauer von drei 
Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu befristen. § 13 Absatz 5 
gilt entsprechend. 

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder des Erziehungsurlaubes sol-
len die Beschäftigten in der Regel wieder am alten Dienstort oder wohnor-
tnah eingesetzt werden. 

(2) Nach Beendigung der Beurlaubung oder der Elternzeit sollen die Be-
schäftigten in der Regel wieder am alten Dienstort oder wohnortnah ein-
gesetzt werden. 

(3) § 13 Abs. 5 gilt entsprechend. (3) § 13 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und bei Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub ist unter Aus-
schöpfen aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst 
ein organisatorischer Ausgleich vorzunehmen. 

(3) Bei Beurlaubungen aus familiären Gründen im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und bei Inanspruchnahme von Elternzeit ist unter Ausschöpfen 
aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organi-
satorischer Ausgleich vorzunehmen.  

(5) Beurlaubten Beschäftigten im Sinne des Absatzes 4 sind insbesonde-
re Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. 
 

(4) Beurlaubten Beschäftigten, die gemäß Absatz 3 eine Beurlaubung 
oder Elternzeit in Anspruch nehmen, sind insbesondere Urlaubs- und 
Krankheitsvertretungen vorrangig anzubieten. Sie sind über das Fortbil-
dungsangebot zu unterrichten. Im Rahmen des bestehenden Angebotes 
sind ihnen Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die geeignet sind, einen 
Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 
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(6) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung 
und des Erziehungsurlaubes Beratungsgespräche zu führen, in denen sie 
über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung infor-
miert werden. 
 

(5) Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung o-
der der Elternzeit Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über die 
Möglichkeiten ihrer Beschäftigung nach der Beurlaubung beziehungswei-
se Elternzeit informiert werden. Wird wieder eine Beschäftigung in Vollzeit 
oder mit reduzierter Arbeitszeit angestrebt, gilt § 13 Absatz 7 entspre-
chend. 

(7) Beschäftigte, die sich im Erziehungsurlaub oder in einer Beurlaubung 
befinden, sollen über das Fortbildungsangebot unterrichtet werden; im 
Rahmen des bestehenden Angebotes sind ihnen Fortbildungsmaßnah-
men anzubieten, die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu 
erleichtern. 

(7) Beschäftigte, die sich im Erziehungsurlaub oder in einer Beurlaubung 
befinden, sollen über das Fortbildungsangebot unterrichtet werden; im 
Rahmen des bestehenden Angebotes sind ihnen Fortbildungsmaßnah-
men anzubieten, die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu 
erleichtern. 

(8) Streben beurlaubte Beschäftigte wieder eine Vollzeit- oder Teilzeitbe-
schäftigung an, gilt § 13 Abs. 7 entsprechend. 

(8) Streben beurlaubte Beschäftigte wieder eine Vollzeit- oder Teilzeitbe-
schäftigung an, gilt § 13 Abs. 7 entsprechend. 

Abschnitt 4 
Gleichstellungsbeauftragte 

 

 
§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und der Ansprech-
partnerinnen für Gleichstellungsfragen 
 

 
§ 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und der Ansprech-
partnerinnen für Gleichstellungsfragen 
 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine 
Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin. Soweit auf Grund 
von Satz 1 eine Gleichstellungsbeauftragte nicht zu bestellen ist, nimmt 
die Gleichstellungsbeauftragte der übergeordneten Dienststelle oder der 
Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe wahr. 
 

(1) Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten bestellt eine 
Gleichstellungsbeauftragte und mindestens eine Stellvertreterin. Die Be-
stellung erfolgt nach vorheriger Ausschreibung oder Durchführung eines 
Interessenbekundungsverfahrens. Die stellvertretenden Gleichstellungs-
beauftragten haben im Vertretungsfall dieselben Rechte und Pflichten wie 
die Gleichstellungsbeauftragte selbst. Soweit auf Grund von Satz 1 eine 
Gleichstellungsbeauftragte nicht zu bestellen ist, nimmt die Gleichstel-
lungsbeauftragte der übergeordneten Dienststelle oder der Dienststelle, 
die die Rechtsaufsicht ausübt, diese Aufgabe wahr. 

(2) An Schulen und Studienseminaren, an denen die weiblichen Mitglie-
der der Lehrerkonferenz oder der Seminarkonferenz dies beschließen, 
wird eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen bestellt. 

(2) An Schulen und Studienseminaren, an denen die weiblichen Mitglie-
der der Lehrerkonferenz oder der Seminarkonferenz dies beschließen, 
wird eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen bestellt. 

(3) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fachli-
che Qualifikation soll den umfassenden Anforderungen ihres Aufgaben-
gebietes gerecht werden. 

(3) (2) Als Gleichstellungsbeauftragte ist eine Frau zu bestellen. Ihre fach-
liche Qualifikation soll den umfassenden Anforderungen ihres Aufgaben-
gebietes gerecht werden. 

 (3) Bei der Zusammenlegung von Dienststellen zu einer neuen Dienststel-
le endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stell-
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vertreterinnen spätestens sechs Monate nach Zusammenlegung der 
Dienststellen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Aufgabenaufteilung und 
-wahrnehmung in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den Gleichstel-
lungsbeauftragten und Stellvertreterinnen. Die Bestellung nach § 15 Ab-
satz 1 muss rechtzeitig vor Ablauf von sechs Monaten nach Zusammen-
legung der Dienststellen abgeschlossen sein. 

 (4) Im Falle der Teilung oder Aufspaltung einer Dienststelle in zwei oder 
mehrere Dienststellen endet die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten 
und die der Stellvertreterinnen spätestens sechs Monate nach dem Voll-
zug des Organisationsaktes. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

 (5) Wird eine Dienststelle in eine andere Dienststelle eingegliedert, endet 
die Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten und die der Stellvertreterin-
nen der eingegliederten Dienststelle mit Vollzug des Organisationsaktes 
der Eingliederung. 

  
§ 15a Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
 

 (1) An den Schulen wird durch die Leiterin oder den Leiter nach Anhörung 
der Lehrerkonferenz eine Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 
und mindestens eine Stellvertreterin bestellt. Soweit die Ansprechpartne-
rin für Gleichstellungsfragen für die den Schulleiterinnen und Schulleitern 
übertragenen Dienstvorgesetztenaufgaben die Pflichtmitwirkungsaufga-
ben einer Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt, gelten § 15 Absatz 1 
Satz 2 und 3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1 Satz 1 bis 4, Absatz 2 Satz 2, 
Absätze 3 und 5, § 17 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Nummern 1 bis 3 und 
Absatz 2, § 18 Absatz 1 bis 5 und § 19 entsprechend. 

 (2) An den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, an denen die 
Konferenz des Zentrums dies beschließt, wird eine Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen bestellt. 

 (3) Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und ihre Stellvertrete-
rin haben im Rahmen der verfügbaren Mittel Anspruch auf Teilnahme an 
Fortbildungen, die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse vermitteln. 

 
§ 16 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 
 

 
§ 16 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer 
Stellvertreterinnen 
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(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der 
Verwaltung der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen 
frei. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Aufgaben 
soll vermieden werden. 
 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt ihre Aufgabe als Angehörige der 
Verwaltung der Dienststelle wahr. Dabei ist sie von fachlichen Weisungen 
frei und entscheidet insbesondere über den Vorrang ihrer Aufgabenwahr-
nehmung. Ein Interessenwiderstreit mit ihren sonstigen dienstlichen Auf-
gaben soll vermieden werden. Die Gleichstellungsbeauftragte darf nicht 
gleichzeitig dem Personalrat, dem Richterrat oder dem Staatsanwalt-
schaftsrat angehören. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen sächlichen Mitteln auszustatten und bei Bedarf personell zu 
unterstützen. Sie ist im erforderlichen Umfang von den sonstigen dienstli-
chen Aufgaben im Rahmen der verfügbaren Stellen zu entlasten. Die Ent-
lastung soll in der Regel betragen 
a. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit, 
b. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten mindestens die volle 
regelmäßige Arbeitszeit. 
In Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist die Zahl der Beschäftigten der nach-
geordneten Dienststellen oder der Dienststellen, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen, bei der Entlastungsregelung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich zu berücksichtigen. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen sächlichen Mitteln auszustatten und bei Bedarf personell zu 
unterstützen.  
Sie ist im erforderlichen Umfang von den sonstigen dienstlichen Aufgaben 
im Rahmen der verfügbaren Stellen zu entlasten. Die Entlastung soll in 
der Regel betragen 
 

1. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten mindestens die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, 

2. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten mindestens die 
volle regelmäßige Arbeitszeit. 
 

In Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 4 ist die Zahl der Beschäftigten der nach-
geordneten Dienststellen oder der Dienststellen, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen, bei der Entlastungsregelung der zuständigen 
Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich zu berücksichtigen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch 
für ihre berufliche Entwicklung. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen dürfen we-
gen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt 
auch für ihre berufliche Entwicklung.  

 (4) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen haben das 
Recht, an mindestens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzu-
nehmen, die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte von ih-
ren anderen Dienstpflichten freizustellen. Ihre anderen Ansprüche auf 
Fortbildung verringern sich dadurch nicht. 

(4) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegen-
heit über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere 
vertrauliche Angelegenheiten zu wahren. 

(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegen-
heit über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere 
vertrauliche Angelegenheiten zu wahren. 
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§ 17 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt 
mit bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und 
Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben oder haben können; dies gilt insbesondere für 

 
1. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließ-

lich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungs-
gespräche; die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes 
Mitglied von Beurteilungsbesprechungen; 
 

2. die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie die 
Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförder-
plans. 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt und berät die Dienststelle 
und wirkt mit bei der Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften 
und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben oder haben können. Ihre Mitwirkung bezieht sich insbeson-
dere auf 
 

1. personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, 
Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche, 

2. organisatorische Maßnahmen,  
3. soziale Maßnahmen und 
4. die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die 

Erstellung des Berichts über die Umsetzung Gleichstellungsplans 
und oder der Konzeption von alternativen Modellen nach § 6a. 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurtei-
lungsbesprechungen.  

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die 
Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstel-
lung. 

(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die 
Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstel-
lung von Frau und Mann. 

 
§ 18 Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 
 

 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die Maß-
nahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist. Bei Personalentschei-
dungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von 
Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezo-
gen werden, sowie für Personalakten nach Maßgabe der Grundsätze des 
§ 84 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes. 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maß-
nahmen zu unterrichten und anzuhören. Ihr sind alle Akten, die Maßnah-
men betreffen, an denen sie zu beteiligen ist, vorzulegen. Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend, wenn von einer Maßnahme abgesehen werden 
soll. Bei Personalentscheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterla-
gen, einschließlich der von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in 
die engere Auswahl einbezogen werden, sowie für Personalakten nach 
Maßgabe der Grundsätze des § 83 Absatz 2 des Landesbeamtengeset-
zes. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maß-
nahmen zu unterrichten und anzuhören. Ihr ist innerhalb einer angemes-

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist innerhalb einer angemessenen 
Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit 



Stand 08.03.2016 

 
23 

 

senen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und 
außerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage; die 
Personalvertretung kann zeitgleich mit der Unterrichtung der Gleichstel-
lungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer anderen 
Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleichstellungsbe-
auftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen; bei fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angelegenheit unbe-
schadet des Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich der zuständigen 
Dienststelle vorzulegen. 
 

zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und außeror-
dentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. Die Personal-
vertretung kann in diesen Fällen zeitgleich mit der Unterrichtung der 
Gleichstellungsbeauftragten beteiligt werden. Soweit die Maßnahme einer 
anderen Dienststelle zur Entscheidung vorgelegt wird, kann die Gleich-
stellungsbeauftragte eine schriftliche Stellungnahme beifügen. Bei fristlo-
sen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Angele-
genheit unbeschadet des Vorliegens der Stellungnahme unverzüglich der 
zuständigen Dienststelle vorzulegen. Aus Gründen der Rechtssicherheit 
ist die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentieren. 
Sofern die Dienststelle beabsichtigt, eine Entscheidung zu treffen, die 
dem Inhalt der Stellungnahme entgegen steht, hat sie dies vor Umset-
zung der Entscheidung gegenüber der Gleichstellungbeauftragten schrift-
lich darzulegen. 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer Maß-
nahme beteiligt, ist die Entscheidung über die Maßnahme für eine Woche 
auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei außerordentlichen 
Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die Frist drei Arbeitsta-
ge. Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sa-
che nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vor-
läufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten die 
vorläufige Regelung mitzuteilen und zu begründen. 
 

(3) Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an ei-
ner Maßnahme beteiligt, ist die Maßnahme rechtswidrig. § 46 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) geändert worden ist, bleibt unberührt. Ist eine Maßnahme, an der die 
Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig beteiligt wurde, 
noch nicht vollzogen, ist sie auszusetzen und die Beteiligung ist nachzu-
holen; die Fristen des Absatzes 2 gelten entsprechend. Die Dienststellen-
leitung kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen 
treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige Regelung 
mitzuteilen und zu begründen. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Dienststellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Be-
sprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten ihres Auf-
gabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 (GV. 
NRW. S. 148). 
 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht bei 
der Dienststellenleitung. Ihr ist Gelegenheit zur Teilnahme an allen Be-
sprechungen ihrer Dienststelle zu geben, die Angelegenheiten ihres Auf-
gabenbereichs betreffen. Dies gilt auch für Besprechungen nach § 63 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 1999 (GV. 
NRW. S. 148) vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
547) geändert worden ist. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2252&vd_back=N148&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2252&vd_back=N148&sg=0&menu=1
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(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäf-
tigten durchführen und einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen 
Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhaltung des Dienstwe-
ges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäf-
tigten durchführen und einmal im Jahr eine Versammlung der weiblichen 
Beschäftigten einberufen. Sie kann sich ohne Einhaltung des Dienstwe-
ges an andere Gleichstellungsbeauftragte und an die für die Gleich-
stellung von Frau und Mann zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

 (6) Die Gleichstellungsbeauftragten und die Dienststelle können Verein-
barungen über die Form und das Verfahren der Beteiligung treffen, die zu 
dokumentieren sind. Die Ziele dieses Gesetzes dürfen durch Verfahrens-
absprachen nicht unterlaufen werden. Gesetzlich vorgegebene Beteili-
gungspflichten sind nicht abdingbar. Die gleichstellungsrechtliche Beteili-
gung, auch die Inanspruchnahme einer gleichstellungsrechtlichen Zu-
stimmungsfiktion, ist zu dokumentieren. Die Gleichstellungsbeauftragte 
kann jederzeit einzelfallbezogen ihre Beteiligung nach Maßgabe dieses 
Gesetzes verlangen. 

 (7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zu ihrer Unterstützung externen 
Sachverstand hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Kosten trägt die Dienststelle. 

 (8) Die Rechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen bleiben 
unberührt. 

 
§ 19 Widerspruchsrecht 
 

 

(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar 
mit diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und 
Mann oder mit dem Frauenförderplan, kann sie innerhalb einer Woche 
nach ihrer Unterrichtung der Maßnahme widersprechen; bei außeror-
dentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen ist der Widerspruch 
spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. Die Dienststel-
lenleitung entscheidet erneut über die Maßnahme. Bis zur erneuten Ent-
scheidung ist der Vollzug der Maßnahme auszusetzen. § 18 Abs. 3 Satz 
3 und 4 gelten entsprechend. 
 

(1) Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar 
mit diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frau und 
Mann, mit dem Gleichstellungsplan oder dem alternativen Instrument 
nach § 6a, kann sie innerhalb einer Woche nach ihrer Unterrichtung der 
Maßnahme widersprechen. Bei außerordentlichen Kündigungen und frist-
losen Entlassungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei 
Kalendertagen einzulegen. Die Dienststellenleitung entscheidet erneut 
über die Maßnahme. Die Entscheidung über den Widerspruch ergeht 
schriftlich. Bis zur erneuten Entscheidung ist der Vollzug der Maßnahme 
auszusetzen. § 18 Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachge-
ordneten Dienststelle nicht abgeholfen, kann sie innerhalb einer Woche 
nach der erneuten Entscheidung der Dienststelle nach Absatz 1 Satz 2 
nach rechtzeitiger Unterrichtung der Dienststellenleitung eine Stellung-

(2) Wird dem Widerspruch der Gleichstellungsbeauftragten einer nachge-
ordneten Dienststelle nicht abgeholfen, kann sie innerhalb einer Woche 
nach der erneuten Entscheidung der Dienststelle nach Absatz 1 Satz 2 
nach rechtzeitiger Unterrichtung der Dienststellenleitung eine Stellung-
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nahme der übergeordneten Dienststelle einholen. Bei fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Stellungnahme inner-
halb von drei Kalendertagen einzuholen; in diesen Fällen gilt die beab-
sichtigte Maßnahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von drei Kalender-
tagen eine Stellungnahme der übergeordneten Dienststelle vorliegt. Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. Zum Widerspruch der Gleich-
stellungsbeauftragten an einer Hochschule nimmt die Gleichstellungs-
kommission, ansonsten der Senat Stellung. 

nahme der übergeordneten Dienststelle einholen. Bei fristlosen Entlas-
sungen und außerordentlichen Kündigungen ist die Stellungnahme inner-
halb von drei Kalendertagen einzuholen; in diesen Fällen gilt die beab-
sichtigte Maßnahme als gebilligt, wenn nicht innerhalb von drei Kalender-
tagen eine Stellungnahme der übergeordneten Dienststelle vorliegt. Ab-
satz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Zum Widerspruch der Gleichstel-
lungsbeauftragten an einer Hochschule nimmt die Gleichstellungs-
kommission, ansonsten der Senat Stellung. 

 (3) Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte einer Hochschule legt den 
Widerspruch beim Rektorat ein. Im Falle der Nichtabhilfe durch das Rek-
torat nimmt die Gleichstellungskommission zum Widerspruch Stellung. 
Auf der Grundlage der Stellungnahme entscheidet das Rektorat erneut. 
Über den Widerspruch gegen Maßnahmen des Rektorates, mit Ausnah-
me von Widerspruchentscheidungen nach Satz 3, entscheidet das für die 
Hochschulen zuständige Ministerium, für die Fachhochschulen nach dem 
Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV. NRW. S. 
303), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist, das gemäß § 29 Absatz 2 
FHGöD zuständige Ministerium. Im Übrigen gelten die Regelungen der 
Absätze 1 und 2. 

  
§ 19a Rechtsschutz 
 

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann innerhalb eines Monats nach 
Abschluss des Widerspruchsverfahrens das zuständige Verwaltungsge-
richt anrufen, wenn die Dienststelle  

 
1. die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten verletzt oder 
2. einen den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechen-

den Gleichstellungsplan aufgestellt beziehungsweise ein unzu-
reichendes alternatives Instrument nach § 6a eingesetzt hat. 

 

 (2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. 

 (3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehen-
den notwendigen Kosten. 
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§ 20 Anrufungsrecht der Beschäftigten 
 

Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige 
Gleichstellungsbeauftragte, darüber hinaus an die Gleichstellungsbeauf-
tragten der übergeordneten Dienststellen oder an die für Gleichstellungs-
fragen zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

Die Beschäftigten können sich unmittelbar an die für sie zuständige 
Gleichstellungsbeauftragte, darüber hinaus an die Gleichstellungsbeauf-
tragten der übergeordneten Dienststellen oder an die für Gleichstellungs-
fragen zuständige oberste Landesbehörde wenden. 

 
§ 21 Vorschriften für Gleichstellungsbeauftragte  
der Gemeinden und Gemeindeverbände 
 

 

Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbe-
auftragten der Gemeinden und Gemeindeverbände § 15 Abs. 3, § 16 
Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 und 4, § 17, § 18, § 19 Abs. 1 und § 
20 1. und 3. Alternative Anwendung. 

Von den Vorschriften des Abschnittes IV finden für die Gleichstellungsbe-
auftragten der Gemeinden und Gemeindeverbände § 15 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 2, § 16 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 2, Absatz 3 und 
4, § 17, § 18, § 19 Absatz 1 und § 19a Anwendung. § 20 findet insofern 
Anwendung, als dass sich die Beschäftigten unmittelbar an die für sie 
zuständige Gleichstellungbeauftragte oder an die für Gleichstellungsfra-
gen zuständige oberste Landesbehörde wenden können. 

Abschnitt 5 
Berichtspflicht, Übergangsvorschriften, Schlussvorschriften 

 

 
§ 22 Berichtspflicht 
 

 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von drei Jahren 
über die Umsetzung dieses Gesetzes in der Landesverwaltung. 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Abstand von fünf Jahren 
über die Umsetzung dieses Gesetzes in der Landesverwaltung. Nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt der nächste Bericht mit dem Stichtag 
31. Dezember 2017. 

 
§ 23 Verwaltungsvorschriften 
 

 

Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlassen hinsichtlich des § 15 
Abs. 2 das für das Schulwesen, im Übrigen das für die Gleichstellung von 
Frau und Mann zuständige Ministerium. 
 

Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erlässt das für die Gleichstel-
lung von Frau und Mann zuständige Ministerium. Die übrigen Ministerien 
können im Einvernehmen mit dem für die Gleichstellung von Frau und 
Mann zuständigen Ministerium ergänzende Regelungen für ihren Zustän-
digkeitsbereich erlassen. Soweit die Verwaltungsvorschriften sich auch 
auf die Gemeinden und Gemeindeverbände oder deren verselbstständig-
te Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form 



Stand 08.03.2016 

 
27 

 

erstrecken, bedarf es insoweit des Einvernehmens mit dem für Inneres 
zuständigen Ministeriums. 

 
§ 24 Rechte des Personalrates 
 

 
§ 24 Rechte des Personalrates 

Die Rechte der Personalvertretungen bleiben unberührt. Die Rechte der Personalvertretungen bleiben unberührt. 

 
§ 25 Rechte der Schwerbehinderten 
 

 
§ 25 Rechte der Schwerbehinderten 

Die Rechte der Schwerbehinderten bleiben unberührt. Die Rechte der Schwerbehinderten bleiben unberührt. 

 
§ 26 Übergangsregelungen 
 

 
§ 26 Übergangsregelungen 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Vertreterin und die Ansprechpart-
nerin für Gleichstellungsfragen sind innerhalb von vier Monaten nach In-
krafttreten dieses Gesetzes, im Übrigen innerhalb von vier Monaten nach 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 zu bestellen. Dies gilt auch für 
Nachbesetzungen. 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte, ihre Vertreterin und die Ansprechpart-
nerin für Gleichstellungsfragen sind innerhalb von vier Monaten nach In-
krafttreten dieses Gesetzes, im Übrigen innerhalb von vier Monaten nach 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 zu bestellen. Dies gilt auch für 
Nachbesetzungen. 

(2) Der Frauenförderplan nach § 5 a Abs. 1 ist erstmals innerhalb von 
zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erstellen. Sechs 
Monate nach Ablauf des Frauenförderplans ist der Bericht nach § 5 a 
Abs. 6 vorzulegen. Wird der Frauenförderplan nicht fristgemäß aufgestellt, 
sind Einstellungen, Beförderungen und Übertragungen höherwertiger Tä-
tigkeiten im Tarifbereich bis zum In-Kraft-Treten des Frauenförderplans 
auszusetzen; dies gilt nicht für Einstellungen, die aus zwingenden dienst-
lichen Gründen geboten sind. 

(2) Der Frauenförderplan nach § 5 a Abs. 1 ist erstmals innerhalb von 
zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erstellen. Sechs 
Monate nach Ablauf des Frauenförderplans ist der Bericht nach § 5 a 
Abs. 6 vorzulegen. Wird der Frauenförderplan nicht fristgemäß aufge-
stellt, sind Einstellungen, Beförderungen und Übertragungen höherwerti-
ger Tätigkeiten im Tarifbereich bis zum In-Kraft-Treten des Frauenförder-
plans auszusetzen; dies gilt nicht für Einstellungen, die aus zwingenden 
dienstlichen Gründen geboten sind. 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Personalmaßnahmen 
werden nach den Vorschriften dieses Gesetzes weitergeführt. 

Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Personalmaßnahmen wer-
den nach den Vorschriften dieses Gesetzes weitergeführt 
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4.1.  Beschlussvorschlag: 
 
 Kenntnisnahme und Diskussion 
 
4.2: Begründung: 
 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es insgesamt 29.900 hauptberufliche Feuer-
wehrleute, davon 404 Frauen. In der freiwilligen Feuerwehr engagieren sich bundes-
weit rund 1 Mio. Menschen, davon 84.869 Frauen.  
 
In Nordrhein-Westfalen gibt es 8.948 hauptberufliche Feuerwehrleute, davon 124 
Frauen. In der freiwilligen Feuerwehr in NRW ist der Frauenanteil deutlich höher. Von 
85.204 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten sind 4.553 Frauen. Das entspricht einem An-
teil von 5,34 %. 
In der Jugendfeuerwehr ist der Frauenanteil sogar auf 15,88 % angestiegen. Von 20.326 
Jugendlichen sind 3.228 weiblich. 
 
Warum der Frauenanteil in der Feuerwehr so gering ist, dürfte auf mehreren Faktoren 
beruhen. Zunächst ist festzustellen, dass das Ansehen der Feuerwehr eher durchwach-
sen ist. Dies ist insbesondere auf das Bild vieler Freiwilliger Feuerwehren für Außenste-
hende zurückzuführen. Darüber hinaus gibt es wenige Informationen über den Beruf 
des Feuerwehrmenschen in der Bevölkerung. Im Vergleich zu anderen uniformierten 
Berufsgruppen ist die Feuerwehr insgesamt selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Große 
Hürden bei der Berufsfeuerwehr sind zudem die hohen körperlichen Anforderungen bei 
den Einstellungstests. Auch verlangen viele Feuerwehren eine handwerkliche Ausbil-
dung oder ein technisches Studium. In den dafür in Frage kommenden Berufen und 
Studiengängen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Von den wenigen Frauen, 
die es dort gibt, sind sich noch weniger bewusst, dass man mit dieser Voraussetzung 
zur Feuerwehr gehen kann und eine noch geringere Zahl hätte auch Interesse daran.  
 
Um die Handlungsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr in NRW nachhaltig zu stärken, 
hat das Ministerium für Inneres und Kommunales das Gemeinschaftsprojekt „Feuer-
wehrensache“ gemeinsam mit dem Verband der Feuerwehren in NRW ins Leben geru-
fen. Die Zielsetzung des Projekts besteht darin, das Ehrenamt in der freiwilligen Feuer-
wehr zu stärken und mehr Menschen für die freiwillige Feuerwehr zu begeistern. Mit 

 

 

_ 
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dem Projekt sollen auch die Rahmenbedingungen für Frauen in der freiwilligen Feuer-
wehr verbessert werden. Ein wichtiger Baustein ist es, die Vereinbarkeit des Ehrenam-
tes mit Familie und Beruf zu verbessern. 

 
 Die für die Feuerwehr zuständige Abteilungsleiterin im Ministerium für Inneres und 

Kommunales, Ministerialdirigentin de la Chevallerie, wird über Aktivitäten der Landes-
regierung im Bereich der Feuerwehr berichten. 
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5.1 Beschlussvorschlag: 
 
  Der Ausschuss wird um Diskussion gebeten. 
 
5.2 Begründung: 
 

Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist die europaweite Organisati-
on der in den Mitgliedsstaaten der EU vorhandenen kommunalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften. In einigen Mitgliedsstaaten – so auch in Deutschland – gibt es 
neben den kommunalen Spitzenverbänden eine eigene nationale Sektion des Rates 
der Gemeinden und Regionen Europas. Innerhalb des internationalen RGRE wurde im 
Jahre 2006 eine Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
auf kommunaler und regionaler Ebene entwickelt (siehe Anlage). Die Kommunen Eu-
ropas werden aufgerufen, die Charta zu unterzeichnen und sich damit zu den darin 
enthaltenen Grundsätzen und Verpflichtungen zu bekennen. 
 
Die Charta gliedert sich in drei Teile: Teil I umfasst 6 allgemein gehaltene Grundsätze 
zur Gleichstellung von Männern und Frauen. 
 

  Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht. 
 

  Vielfältige Diskriminierungen und Benachteiligungen müssen bekämpft wer-
den,  um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu garantieren. 

 
  Die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an Entscheidungs-

prozessen ist eine der Grundbedingungen einer demokratischen Gesellschaft. 
 

  Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen ist von grundlegender Bedeu-
tung für die Gleichstellung von Männern und Frauen. 

 
  Die Einbeziehung der Geschlechterperspektiven aller Aktivitäten von Lokal- 

und Regionalregierungen ist für die Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern erforderlich. 

 

 

_ 
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  Entsprechend dotierte Aktionspläne und Programme sind notwendige Instru-

mente zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. 
 

Teil II enthält Vorgaben für die Umsetzung der Charta und der darin enthaltenen 
Verpflichtungen. Danach verpflichten sich die Unterzeichner der Charta vor allem 
dazu, innerhalb von höchstens zwei Jahren einen sog. Gleichstellungsaktionsplan 
zu entwickeln und umzusetzen. In diesen Plan sind Ziel und Prioritäten, die ge-
planten Maßnahmen und die bereitzustellenden Ressourcen festzulegen, um die 
Charta und die darin enthaltenen Verpflichtungen in Kraft zu setzen. Vor der 
Verabschiedung des Plans soll eine „Vielzahl von Meinungen“ eingeholt werden. 
Der Plan ist möglichst weit zu verbreiten. Über seine Umsetzung ist regelmäßig 
zu berichten. Überdies erklären sich die Unterzeichner bereit, ihre Pläne und de-
ren Umsetzung der Prüfung eines noch zu schaffenden Bewertungssystems zu 
unterwerfen. 
 
Teil III enthält in 30 Artikeln konkrete Gleichstellungsverpflichtungen zu prak-
tisch allen Tätigkeitsfeldern der Kommunen. 
 
Das Präsidium der Deutschen Sektion RGRE hat die Erarbeitung der Europäischen 
Charta zwar vom Grundsatz her begrüßt, jedoch auch unterstrichen, dass es der 
Entscheidung der einzelnen Kommunen überlassen sein muss, inwiefern bzw. in 
welchem Umfang sie sich durch Unterzeichnung der Charta konkret auf deren 
Umsetzung verpflichtet. 
 
Der Gleichstellungsausschuss hatte sich bereits in seiner 24. Sitzung am 
25.04.2007 mit der EU‘-Charta befasst und folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Gleichstellungsausschuss nimmt die Europäische Charta für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene zur Kenntnis. Der Gleichstel-
lungsausschu sieht davon ab, den Mitgliedsstädten und –gemeinden des StGB 
NRW die Unterzeichnung der Charta zu empfehlen.“ 
 
Folgende Gesichtspunkte waren im Ausschuss für die Beschlussfassung maßgeb-
lich: 
 
Das Verfahren zur Umsetzung der Charta ist ausgesprochen bürokratisch und 
schwerfällig ausgestaltet. Die Entwicklung eines Gleichstellungsaktionsplans, 
insbesondere die dabei vorgeschriebene Einbeziehung Dritter, seine Verbreitung, 
die Verpflichtung, über seine Umsetzung zu informieren sowie die Unterwerfung 
unter ein externes Evaluationssystem bedeuten einen erheblichen administrati-
ven Aufwand, der außer Verhältnis zu dem zu erwartenden rechtlichen und poli-
tischen Ertrag zu stehen scheint. Fraglich ist auch, ob sich die Kommunen bei der 
ohnehin schon bestehenden Vielzahl der zwingenden europäischen Vorgaben 
auch noch freiwillig gemeinschaftsweit vereinbarte Verpflichtungen eingehen 
sollen. Hinzukommt, dass zahlreiche der in der Charta niedergelegten Grundsät-
ze und Verpflichtungen dem für Deutschland maßgeblichen rechtlichen und tat-
sächlichen Standard entsprechen. Das Grundrecht auf Gleichberechtigung etwa 
ergibt sich ebenso wie die die Kommunen treffende Pflicht zur Förderung der tat-
sächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern be-
reits aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz und bedarf keiner Bekräftigung durch 
eine freiwillige, auf europäischer Ebene erarbeitete Charta. Auch soweit die Char-
ta konkretere Gleichstellungsverpflichtungen enthält, bestehen im deutschen 
Rechtssystem keine Lücken.  
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In der letzten Sitzung des Gleichstellungsausschusses am 18.08.2016 wurde aus 
dem Kreis des Ausschusses der Wunsch geäußert, sich nochmal mit der EU-
Charta zu befassen und Erfahrungen aus der Praxis einzuholen. Die Stadt Wup-
pertal hat die EU-Charta im Jahre 2009 unterzeichnet. Frau Roswitha Bocklage, 
Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Wuppertal wird 
über ihre Erfahrungen mit der Umsetzung berichten. 

 
Es wird um Diskussion gebeten. 
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EUROPÄISCHE CHARTA

 FÜR DIE GLEICHSTELLUNG

von Frauen und Männern 

auf lokaler Ebene
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Auf der Hauptversammlung des RGRE in Innsbruck, 

Mai 2006, vorgestellt

Verfasst im Rahmen des 5. Aktionsprogramms der Gemeinschaft 

für die Gleichstellung von Frauen und Männern

Kontakt: Sandra Ceciarini

sandra.ceciarini@ccre.org



Eine Charta für die Lokal- und Regionalregierungen Europas zur 
Förderung des Einsatzes ihrer Kompetenzen und Partnerschaften mit 

dem Ziel der Schaffung von mehr Gleichheit für ihre Bevölkerung

Erarbeitet und gefördert vom

Rat der Gemeinden und Regionen Europas und seinen Partnern

EUROPÄISCHE CHARTA FÜR 
DIE GLEICHSTELLUNG VON 

FRAUEN UND MÄNNERN AUF 
LOKALER EBENE[ [





Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf lokaler Ebene wendet sich an die Lokal- 

und Regionalregierungen Europas und lädt sie ein, die 

Charta zu unterzeichnen, sich formell und öffentlich zum 

Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern 

zu bekennen und die in der Charta niedergelegten 

Verpflichtungen innerhalb ihres Gemeindegebiets 

umzusetzen.

Um die Umsetzung dieser Verpflichtungen zu 

unterstützen, erklären sich die unterzeichnenden 

Gebietskörperschaften bereit, einen Gleichstellungs-

Aktionsplan zu erarbeiten, der die für diesen Zweck 

vorgesehenen Prioritäten, Aktivitäten und Ressourcen 

darlegt.

Darüber hinaus verpflichten sich die unterzeichnenden 

Gebietskörperschaften, alle Institutionen und 

Organisationen in ihrem Gemeindegebiet einzubeziehen, 

um die Erreichung echter Gleichstellung in der Praxis 

sicherzustellen.

Die Charta wurde im Rahmen eines Projekts (2005-2006) 

erarbeitet, das vom Rat der Gemeinden und Regionen 

Europas zusammen mit zahlreichen nachstehend 

aufgeführten Partnern durchgeführt wurde. Das Projekt 

wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen 

des 5. Aktionsprogramms der Gemeinschaft für die 

Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt.

• • •

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein 

Grundrecht aller Menschen sowie ein Grundwert jeder 

Demokratie. Um dieses Ziel zu erreichen, muss dieses 

Recht nicht nur vor dem Gesetz anerkannt sein, sondern 

wirksam auf alle Bereiche des Lebens angewendet 

werden: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

Trotz vielfältiger formaler Anerkennung und zahlreicher 

Fortschritte ist die Gleichstellung von Frauen und Männern 

im Alltag noch immer nicht Realität geworden. Frauen 

und Männer genießen in der Praxis nicht dieselben 

Rechte. Gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche 

und kulturelle Ungleichheiten bestehen weiterhin, etwa 

bei Löhnen und Gehältern sowie bei der politischen 

Vertretung, in der Frauen unterrepräsentiert sind.

Diese Ungleichheiten sind das Ergebnis sozialer 

Konstrukte, die auf zahlreichen Stereotypen in den 

Bereichen Familie, Bildung, Kultur, Medien, Arbeitswelt, 

gesellschaftliche Organisation usw. beruhen. Es existieren 

nach wie vor viele Felder, in denen Handlungsbedarf 

besteht, in denen neue Ansätze und strukturelle 

Veränderungen eingeführt werden können.

Als die den BürgerInnen am nächsten stehende 

Regierungsebene sind Lokal- und Regionalbehörden 

am besten geeignet, die Fortdauer und Neubildung 

von Ungleichheiten zu bekämpfen und eine wahrhaft 

egalitäre Gesellschaft zu fördern. Durch ihre 

Kompetenzbereiche und Kooperationen mit der ganzen 

Bandbreite lokaler AkteurInnen können sie konkrete 

EINLEITUNG[ ]
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Aktionen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern durchführen.

Darüber hinaus ist das Subsidiaritätsprinzip für die 

praktische Umsetzung des Rechts auf Gleichstellung 

von Frauen und Männern besonders wichtig. Dieses 

Prinzip gilt für alle Regierungsebenen – die europäische, 

nationale, regionale und lokale. Während den Lokal- 

und Regionalregierungen Europas unterschiedliche 

Verantwortungsbereiche zukommen, können und 

müssen sie alle eine positive Rolle in der Förderung der 

Gleichstellung spielen, und zwar in praktischer Weise, 

die sich auf das tägliche Leben ihrer Bevölkerung 

auswirkt.

Die Prinzipien der lokalen und regionalen Selbstbestim-

mung sind eng mit dem Subsidiaritätsprinzip verbunden. 

Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung 

des Europarats aus dem Jahr 1985, welche von einer 

großen Mehrheit europäischer Staaten unterzeichnet und 

ratifiziert wurde, betont „das Recht und die tatsächliche 

Fähigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften, 

im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der 

öffentlichen Angelegenheiten in eigener Verantwortung 

zum Wohl ihrer EinwohnerInnen zu regeln und zu 

gestalten.“ Die Umsetzung und Förderung des Rechts 

auf Gleichstellung muss im Zentrum dieses Konzepts 

kommunaler Selbstverwaltung verankert sein.

Die lokale oder regionale Demokratie muss sicherstellen, 

dass hinsichtlich ganz konkreter Aspekte des täglichen 

Lebens wie etwa Wohnraum, Sicherheit, öffentliche 

Verkehrsmittel, Arbeitswelt oder Gesundheit die 

sinnvollsten Entscheidungen getroffen werden.

Außerdem ermöglicht die umfassende Einbeziehung 

von Frauen in die Entwicklung und Umsetzung lokaler 

und regionaler Politiken eine Berücksichtigung ihrer 

Lebenserfahrungen, Kenntnisse und Kreativität.

Wenn wir eine Gesellschaft schaffen wollen, die 

auf Gleichstellung beruht, müssen Lokal- und 

Regionalregierungen die Genderdimension in ihrer 

Politik, Organisation und praktischen Arbeit umfassend 

berücksichtigen. In der Welt von heute und morgen 

ist eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern 

auch der Schlüssel zu unserem wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Erfolg – nicht nur auf europäischer oder 

nationaler Ebene, sondern auch in unseren Regionen, 

Städten und Gemeinden.

• • •

Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas und 

sein Ausschuss gewählter Vertreterinnen lokaler und 

regionaler Behörden treten seit vielen Jahren aktiv für die 

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

auf der lokalen und regionalen Ebene ein. Im Jahr 2005 

stellte der RGRE ein konkretes Instrument für Lokal- 

und Regionalbehörden in Europa vor: die „Stadt der 

Gleichstellung“. Durch Aufzeigen von guten Beispielen in 

bestimmten europäischen Städten und Gemeinden gibt 

uns die „Stadt der Gleichstellung“ eine Methodik an die 

Hand, mit der Politiken zur Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf der lokalen und regionalen Ebene 

umgesetzt werden können. Die vorliegende Charta baut 

auf dieser Arbeit auf.

Die Rolle der Lokal- und Regionalregierungen für 

die Gleichstellungsförderung wurde in der 1998 

angenommenen weltweiten Erklärung der IULA 

(International Union of Local Authorities) über Frauen 

in der Lokalregierung bestätigt. Die neue weltweite 

Organisation United Cities and Local Governments 

bezeichnet die Gleichstellung von Frauen und Männern 

als eines ihrer Hauptziele.

> Einleitung



Nationale Vereinigung der Gemeinden der Republik 

Bulgarien (NAMRB)

Union der Gemeinden Zyperns (UCM)

Union der Städte und Gemeinden der Tschechischen 

Republik (SMO CR)

Vereinigung finnischer Lokal- und Regionalbehörden 

(AFLRA)

Französische Sektion des RGRE (AFCCRE)

Deutsche Sektion des RGRE

Zentralvereinigung der Gemeinden und Kommunen 

Griechenlands (KEDKE)

Ungarische Nationalvereinigung lokaler 

Gebietskörperschaften (TÖOSZ)

Italienische Sektion des RGRE (AICCRE)

Toskanische Föderation der AICCRE

Vereinigung luxemburgischer Städte und Gemeinden 

(SYVICOL)

Vereinigung polnischer Städte (ZMP)

Spanischer Bund der Gemeinden und Provinzen 

(FEMP)

Baskische Gemeindevereinigung (EUDEL)

Stadt Wien (Österreich)

Stadt Saint Jean de la Ruelle (Frankreich)

Stadt Frankfurt am Main (Deutschland)

Stadt Cartagena (Spanien)

Stadt Valencia (Spanien)

Haus für Zeit und Mobilität Belfort-Montbéliard 

(Frankreich)

Ständiger Ausschuss der Euro-Mediterranen 

Partnerschaft lokaler und regionaler 

Gebietskörperschaften (COPPEM)
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im Bewusstein, dass die Europäische Gemeinschaft und die 

Europäische Union auf Grundrechten und Grundfreiheiten 

gründen, zu denen auch die Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern zählt, und die europäische 

Gesetzgebung die Basis für die auf diesem Gebiet in 

Europa erzielten Fortschritte geliefert hat;

im Bewusstsein des internationalen Gesetzesrahmens für 

Menschenrechte der Vereinten Nationen und insbesondere 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der 

1979 angenommenen Konvention über die Abschaffung 

aller Formen von Diskriminierung gegen Frauen;

unter Betonung des wesentlichen Beitrags des Europarats 

zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern und der kommunalen Selbstverwaltung;

in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und 

Männern den Willen voraussetzt, in den drei einander 

ergänzenden Bereichen Maßnahmen zu setzen, die zu 

ihrer Erreichung nötig sind, nämlich in der Abschaffung 

direkter Ungleichheiten, der Beseitigung indirekter 

Ungleichheiten und der Schaffung eines politischen, 

rechtlichen und gesellschaftlichen Umfelds, das die 

proaktive Entwicklung einer egalitären Demokratie 

fördert;

im Bedauern über die noch immer vorhandene Diskrepanz 

zwischen der gesetzlichen Anerkennung des Rechts auf 

Gleichstellung und der tatsächlichen und praktischen 

Anwendung dieses Rechts;

in der Erwägung, dass Lokal- und Regionalregierungen 

in Europa eine entscheidende Rolle für ihre BürgerInnen 

und EinwohnerInnen spielen und spielen müssen, um 

das Recht auf Gleichstellung – insbesondere von Frauen 

und Männern – in allen ihren Verantwortungsbereichen 

umzusetzen;

in der Erwägung, dass eine ausgewogene Mitwirkung 

und Vertretung von Frauen und Männern in 

Entscheidungsprozessen und Führungspositionen von 

wesentlicher demokratischer Bedeutung ist;

inspiriert vor allem durch die 1979 angenommene 

Konvention über die Abschaffung aller Formen von 

Diskriminierung gegen Frauen, die Erklärung und 

Aktionsplattform der Vereinten Nationen von Beijing aus 

dem Jahr 1995 sowie die Beschlüsse der 23. Sondersitzung 

der UNO-Generalversammlung im Jahr 2000 (Beijing +5), 

die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die 

Empfehlung des Ministerrates vom Dezember 1996 über 

die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern 

an Entscheidungsprozessen und die weltweite Erklärung 

der International Union of Local Authorities aus dem 

Jahr 1998 über Frauen in der Lokalregierung;

im Wunsch, an den fünfundzwanzigsten Jahrestag des 

Inkrafttretens der UN-Konvention über die Abschaffung 

aller Formen von Diskriminierung gegen Frauen im 

September 1981 zu erinnern;

diese Europäische Charta für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf lokaler Ebene erarbeitet und 

fordert die Lokal- und Regionalregierungen Europas auf, 

diese Charta zu unterzeichnen und umzusetzen.

> Präambel



Grundsätze

Wir, die UnterzeichnerInnen dieser Charta über die 

Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler 

Ebene, anerkennen folgende Punkte als Grundsätze 

unseres Handelns:

1.  Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein 

Grundrecht

Dieses Recht muss von Lokal- und Regionalregierungen 

in allen ihren Verantwortungsbereichen umgesetzt 

werden, wozu auch die Verpflichtung zählt, alle 

Formen der direkten oder indirekten Diskriminierung 

abzuschaffen.

2.  Vielfältige Diskriminierungen und Benachteiligungen 

müssen angesprochen werden, um die Gleichstellung 

von Frauen und Männern zu garantieren

Vielfältige Diskriminierungen und Benachteiligungen, 

die neben dem Geschlecht von Personen auch auf Rasse, 

Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, genetischen 

Merkmalen, Sprache, Religion oder Glauben, politischen 

oder sonstigen Überzeugungen, Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt, Behinderung, 

Alter, sexueller Ausrichtung oder sozioökonomischem 

Status beruhen, sind bei der Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern zu berücksichtigen.

3.  Die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und 

Männern an Entscheidungsprozessen ist eine 

der Grundbedingungen einer demokratischen 

Gesellschaft

Das Recht auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 

setzt voraus, dass Lokal- und Regionalbehörden alle 

entsprechenden Maßnahmen treffen und alle geeigneten 

Strategien anwenden, um die ausgewogene Vertretung 

und Mitwirkung von Frauen und Männern in allen 

Bereichen der Entscheidungsfindung zu fördern.

4.  Die Beseitigung von Geschlechterstereotypen ist von 

grundlegender Bedeutung für die Gleichstellung von 

Frauen und Männern

Lokal- und Regionalbehörden müssen die Beseitigung 

von Stereotypen und Hindernissen fördern, auf denen 

die Ungleichheiten im Hinblick auf Status und Situation 

von Frauen beruhen und die eine unausgewogene 

Einschätzung der Rollen von Frauen und Männern in 

Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur zufolge 

haben.

�
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5.  Die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle 

Aktivitäten von Lokal- und Regionalregierungen ist 

für die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern erforderlich

Die Geschlechterperspektive muss in der Gestaltung von 

Politiken, Methoden und Instrumenten berücksichtigt 

werden, die das tägliche Leben der Bevölkerung 

beeinflussen, etwa durch den Einsatz von Gender 

Mainstreaming1 und Gender Budgeting2 . Zu diesem 

Zweck müssen die Erfahrungen von Frauen auf 

lokaler Ebene unter Einbeziehung ihrer Lebens- und 

Arbeitsbedingungen analysiert und berücksichtigt 

werden.

1 Gender Mainstreaming: Im Juli 1997 definierte der Wirtschafts- und 

Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) das Gender Mainstreaming-

Konzept wie folgt: „Mainstreaming als Geschlechterperspektive ist ein Prozess 

zur Bewertung der Auswirkungen aller geplanten Aktionen einschließlich 

von Gesetzen, Politiken oder Programmen auf Frauen und Männer. Es ist eine 

Strategie, um die Belange und Erfahrungen von Frauen wie Männern so zu 

einem integralen Teil der Planung, Umsetzung, Überprüfung und Bewertung 

von Politiken und Programmen in allen politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Bereichen zu machen, dass Frauen und Männer gleichviel Nutzen 

daraus ziehen und die Ungleichheit nicht länger bestehen bleibt. Das 

ultimative Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.“

2 Gender Budgeting: „Gender Budgeting ist eine Anwendung von Gender 

Mainstreaming im Haushaltsverfahren. Es ist eine geschlechterspezifische 

Bewertung der Haushaltspolitik, d.h. die Einbeziehung der 

Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsverfahrens und die 

Umstrukturierung der Ausgaben und Einnahmen mit Blick auf die Förderung 

der Geschlechtergleichstellung.“

6.  Entsprechend dotierte Aktionspläne und Programme 

sind notwendige Instrumente zur Förderung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern

Lokal- und Regionalregierungen müssen Aktionspläne 

und -programme zur Gleichstellung erarbeiten und mit 

den Finanzmitteln und Humanressourcen ausstatten, die 

für ihre Umsetzung erforderlich sind.

Diese Grundsätze stellen die Basis für die im nachfol-

genden Teil III aufgeführten Artikel dar.
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Umsetzung der Charta und der darin 
enthaltenen Verpflichtungen

Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, die nachfolgend beschriebenen Schritte zur 

Umsetzung der Bestimmungen der vorliegenden Charta 

durchzuführen:

(1)  Innerhalb eines vernünftigen Zeitraums (nicht mehr 

als zwei Jahre) ab Unterzeichnungsdatum entwickelt 

jeder Unterzeichner dieser Charta einen eigenen 

Gleichstellungs-Aktionsplan, nimmt diesen an und 

setzt ihn um.

(2)  Der Gleichstellungs-Aktionsplan legt die Ziele und 

Prioritäten der Unterzeichnerin/des Unterzeichners, 

die geplanten Maßnahmen und bereitzustellenden 

Ressourcen fest, um die Charta und die darin 

enthaltenen Verpflichtungen in Kraft zu setzen. Der 

Plan muss auch den geplanten Zeitrahmen für seine 

Umsetzung darlegen. Falls ein Unterzeichner bereits 

über einen Gleichstellungs-Aktionsplan verfügt, 

muss er diesen überprüfen, um sicherzustellen, dass 

alle gemäß dieser Charta relevanten Themen darin 

aufgegriffen werden.

(3)  Jede/r Unterzeichner/in holt eine Vielzahl von 

Meinungen ein, bevor der Gleichstellungs-Aktionsplan 

angenommen wird, und sorgt für die weite 

Verbreitung des Plans nach Annahme. Außerdem  

 

 

 

 

berichtet jede/r Unterzeichner/in regelmäßig und 

öffentlich über die bei der Umsetzung des Plans 

gemachten Fortschritte.

(4)  Jede/r Unterzeichner/in revidiert den Gleichstellungs-

Aktionsplan je nach Erfordernis und entwickelt jeweils 

neue Pläne für nachfolgende Perioden.

(5)  Jede/r Unterzeichner/in erklärt sich grundsätzlich 

bereit, mit einem geeigneten, noch zu schaffendem 

Bewertungssystem zu kooperieren, um die Fortschritte 

bei der Umsetzung dieser Charta beurteilen zu können 

und es Lokal- und Regionalregierungen in ganz 

Europa zu ermöglichen, voneinander zu lernen, wie 

die Gleichstellung von Frauen und Männern besser 

erreicht werden kann. Zu diesem Zweck stellt jede/r 

Unterzeichner/in den Gleichstellungs-Aktionsplan 

sowie andere relevante, öffentlich zugängliche 

Materialien zur Verfügung.

(6)  Jede/r Unterzeichner/in informiert den Rat der 

Gemeinden und Regionen Europas schriftlich davon, 

dass und an welchem Tag die Charta unterzeichnet 

wurde, und gibt gleichzeitig Kontaktdaten für weitere 

Zusammenarbeit im Hinblick auf die Charta an.

�

> Teil II

Umsetzung der Charta und der darin enthaltenen Verpflichtungen

8

TEIL II[ ]



Demokratische Verantwortung

Artikel 1

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass das Recht auf die Gleichstellung von Frauen 

und Männern eine der Grundbedingungen einer 

demokratischen Gesellschaft darstellt und eine 

demokratische Gesellschaft nicht auf die Fähigkeiten, 

Kenntnisse, Erfahrungen und Kreativität von 

Frauen verzichten kann. Zu diesem Zweck muss 

sie auf Grundlage der Gleichstellung die Teilhabe, 

Vertretung und Einbeziehung von Frauen mit 

unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen 

Alters in allen Bereichen politischer und öffentlicher 

Entscheidungsprozesse sicherstellen.

(2)  Als demokratisch gewähltes Gremium, dessen 

Aufgabe das Wohlergehen der Bevölkerung 

und des Gemeindegebiets ist, verpflichtet sich 

die Unterzeichnerin/der Unterzeichner daher 

als demokratische/r Repräsentant/in der lokalen 

Gemeinschaft, Erbringer und Auftraggeber von 

Leistungen, Planer und Regulierungsbehörde sowie 

Arbeitgeber, die praktische Anwendung dieses Rechts 

in allen seinen Aktivitätsbereichen zu fördern und 

zu unterstützen.

Politische Rolle

Artikel 2 – Politische Vertretung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Frauen und Männern die gleichen aktiven und 

passiven Wahlrechte zukommen.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Frauen und Männern die gleichen Rechte 

zukommen, an Politikgestaltung und -umsetzung 

teilzuhaben, öffentliche Ämter zu bekleiden und alle 

öffentlichen Funktionen auf allen Regierungsebenen 

wahrzunehmen.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner 

anerkennt den Grundsatz der ausgewognen 

Vertretung in allen gewählten und öffentlichen 

Entscheidungsgremien.

(4)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich 

zur Durchführung aller angemessenen Maßnahmen 

zur Unterstützung der oben erwähnten Rechte und 

Grundsätze, darunter auch folgender Schritte:

•  Frauen aufzufordern, sich in Wählerlisten eintragen 

zu lassen und ihr aktives und passives Wahlrecht 

wahrzunehmen;
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•  politische Parteien und Gruppierungen aufzufordern, 

den Grundsatz der ausgewogenen Vertretung 

von Frauen und Männern anzuwenden und 

umzusetzen;

•  zu diesem Zweck politische Parteien und 

Gruppierungen aufzufordern, alle gesetzlich 

zulässigen Schritte zu unternehmen – wozu, falls 

erforderlich, auch Quotenregelungen zählen –, 

um die Anzahl von Kandidatinnen bei Wahlen zu 

erhöhen;

•  die eigenen Verfahren und Verhaltensstandards 

so zu regeln, dass potenzielle Kandidatinnen und 

gewählte Vertreterinnen nicht durch stereotype 

Verhaltensformen, sprachliche Wendungen oder 

Belästigungen abgeschreckt werden;

•  Maßnahmen zu treffen, um es gewählten 

Vertreterinnen zu ermöglichen, Privatleben, 

Arbeit und öffentliche Aufgaben miteinander 

zu vereinbaren, etwa in dem Zeitpläne, 

Arbeitsmethoden und Betreuungseinrichtungen 

allen gewählten VertreterInnen uneingeschränkte 

Teilhabe ermöglichen.

(5)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich zur Förderung und Anwendung des Grundsatzes 

der ausgewogenen Vertretung in den eigenen 

Entscheidungs- und Beratungsgremien sowie bei der 

Entsendung von Personen in externe Gremien.

Falls die Behörde derzeit keine ausgewogene Vertretung 

von Frauen und Männern wahrnimmt, wird sie diese 

so einführen, dass jenes Geschlecht, das derzeit in der 

Minderheit ist, wenigstens genauso gut vertreten sein 

wird wie dies im Augenblick der Fall ist.

(6)  Weiterhin verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in 

dafür zu sorgen, dass keine öffentliche oder politische 

Stellung, für die ein Vertreter/eine Vertreterin bestellt 

oder gewählt wird, grundsätzlich und in der Praxis 

auf nur ein Geschlecht beschränkt ist oder aufgrund 

von stereotypen Ansichten als normale Rolle nur eines 

Geschlechts betrachtet wird.

 

Artikel 3 – Mitwirkung am politischen und 

zivilgesellschaftlichen Leben

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass das Recht von BürgerInnen auf Mitwirkung an 

öffentlichen Angelegenheiten einen Grundsatz jeder 

Demokratie darstellt, und dass Frauen und Männer 

das Recht haben, in gleichem Maße an der Regierung 

und dem öffentlichen Leben ihrer Region, Kommune 

und lokalen Gemeinschaft mitzuwirken.
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(2)  Im Hinblick auf die verschiedenen Formen der  

öffentlichen Mitwirkung an den eigenen 

Angelegenheiten, etwa in Beiräten, Nach-

barschaftsräten, E-Partizipation oder Planungs-

vorhaben mit Bürgerbeteiligung, verpflichtet sich 

die/der Unterzeichner/in dafür zu sorgen, dass Frauen 

und Männer in der Praxis gleiche Möglichkeiten der 

Mitwirkung genießen. Führen bestehende Formen 

der Mitwirkung nicht zu dieser Gleichstellung, 

verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, neue 

Methoden zu entwickeln und zu erproben.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, die aktive Mitwirkung am politischen und 

zivilgesellschaftlichen Leben für Frauen und Männer 

aus allen Gruppen der Gemeinschaft, insbesondere 

von Frauen und Männern aus Minderheiten, die sonst 

vielleicht ausgeschlossen wären, zu fördern.

Artikel 4 – Öffentliches Engagement für 

Gleichstellung

(1)  Als demokratische/r Repräsentant/in und Vertreter/in 

der Gemeinde und des Gemeindegebiets verpflichtet 

sich die/der Unterzeichner/in formell und öffentlich 

dem Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und 

Männern auf lokaler Ebene, wozu auch folgende 

Schritte zählen:

•  Ankündigung der Unterzeichnung dieser Charta 

durch die/den Unterzeichner/in nach einer Diskussion 

im höchsten Gremium des Unterzeichners und nach 

Annahme der Charta durch dieses Gremium;

•  Verpflichtung zur Umsetzung dieser Charta sowie 

öffentliche und regelmäßige Berichterstattung 

über die bei der Umsetzung des Gleichstellungs-

Aktionsplans erzielten Fortschritte;

•  Verpflichtung zur Einhaltung und Durchsetzung 

eines Verhaltenskodex betreffend die 

Geschlechtergleichstellung durch die/den 

Unterzeichner/in und die Mandatsträger.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner nützt ihr/sein 

demokratisches Mandat, um andere politische und 

öffentliche Institutionen, private Einrichtungen und 

zivilgesellschaftliche Organisationen aufzufordern, in 

ihrem Handeln das Recht auf die Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Praxis sicherzustellen.

Artikel 5 – Zusammenarbeit mit Partnern zur 

Förderung der Gleichstellung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, mit allen PartnerInnen aus dem öffentlichen 

und privaten Sektor sowie zivilgesellschaftlichen 

Organisationen zusammenzuarbeiten, um die 
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Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 

Bereichen des Lebens im eigenen Hoheitsgebiet zu 

fördern. Insbesondere versucht die/der Unterzeichner/

in, zu diesem Zweck mit den Sozialpartnern zu 

kooperieren.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner zieht bei der 

Entwicklung und Überprüfung des Gleichstellungs-

Aktionsplans sowie hinsichtlich aller anderen 

wichtigen Fragen, welche die Gleichstellung betreffen, 

Partnergremien und -organisationen einschließlich 

der Sozialpartner zu Rate.

Artikel 6 – Kampf gegen Stereotype

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, Vorurteile, Praktiken und sprachliche Wendungen 

sowie Bilder zu bekämpfen und so weit wie möglich 

zu verhindern, welche auf der Vorstellung der 

Über- oder Unterlegenheit eines Geschlechts oder 

auf stereotypen Geschlechterrollen für Frauen oder 

Männer beruhen.

(2)  Zu diesem Zweck sorgt die/er Unterzeichner/in 

dafür, dass die eigenen öffentlichen und internen 

Mitteilungen dieser Verpflichtung voll entsprechen 

und positive Geschlechterbilder und -beispiele 

befördern.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner unterstützt des 

weiteren die MitarbeiterInnen durch Ausbildungs- und 

andere Maßnahmen in der Erkennung und Beseitigung 

stereotyper Einstellungen und Verhaltensweisen 

und regelt auch die Verhaltensstandards in dieser 

Hinsicht.

(4)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner führt 

Aktivitäten und Kampagnen durch, um das 

Bewusstsein für den schädlichen Einfluß von 

Geschlechterstereotypen auf die Gleichstellung von 

Frauen und Männern zu schärfen.

Artikel 7 – Gute Verwaltungs- und 

Konsultationsverfahren

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

das Recht von Frauen und Männern auf gleiche, 

unparteiische, faire und möglichst schnelle 

Behandlung in allen Angelegenheiten, zu denen 

auch folgende Rechte zählen:

•  Recht auf Anhörung vor jeder Entscheidung, die 

negative Konsequenzen für eine Person haben 

könnte;

•  Verpflichtung der jeweiligen Behörde zur Anführung 

von Gründen für ihre Entscheidung;

1�

> Teil III

 > Polotische Rolle

12



•  Recht auf relevante Informationen über eine Person 

betreffende Fragen.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass die Qualität der Politiken und Entscheidungen 

im gesamten eigenen Kompetenzbereich mit 

großer Wahrscheinlichkeit gesteigert wird, wenn 

alle unter Umständen betroffenen Personen zu 

einem frühen Zeitpunkt zu Rate gezogen werden, 

und dass Frauen und Männer in der Praxis gleichen 

Zugang zu relevanten Informationen sowie gleiche 

Antwortmöglichkeiten erhalten müssen.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, je nach 

Erfordernis folgende Schritte zu unternehmen:

•  Sicherstellen, dass Informationsverfahren die 

Bedürfnisse von Frauen und Männern berücksichtigen, 

wozu auch der Zugang zu Informations- und 

Kommunikationstechnologien zählt;

•  Sicherstellen, dass bei Konsultationsverfahren auch 

jene Stimmen in gleichem Maße Gehör finden, die 

sonst oft übergangen werden, und dass gesetzlich 

zulässige positive Maßnahmen ergriffen werden, 

um diesen Verlauf zu garantieren;

•  Falls angebracht, Durchführung von getrennten 

Konsultationsverfahren für Frauen.
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Allgemeiner Rahmen für die 
Gleichstellung

Artikel 8 – Allgemeine Verpflichtungen

(1)  Im Hinblick auf den gesamten eigenen 

Kompetenzbereich anerkennt, achtet und fördert 

die/der Unterzeichner/in die entsprechenden Rechte 

und Grundsätze der Gleichstellung von Frauen und 

Männern und bekämpft geschlechterspezifische 

Benachteiligung and Diskriminierung.

(2)  Die in dieser Charta dargelegten Verpflichtungen 

gelten für eine/n Unterzeichner/in nur dann, wenn 

sie bzw. ihre relevanten Aspekte in den eigenen 

rechtlichen Kompetenzrahmen fallen.

Artikel 9 – Gleichstellungsprüfung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, im Hinblick auf den gesamten eigenen 

Kompetenzbereich Gender Assessments (Bewertung 

geschlechterspezifischer Auswirkungen) wie in diesem 

Artikel beschrieben durchzuführen.

(2)  Zu diesem Zweck verpflichtet sich die/der 

Unterzeichner/in, ein Umsetzungsprogramm für 

Gender Assessments entsprechend den eigenen 

Prioritäten, Ressourcen und Zeitplänen durchzuführen 

und in den Gleichstellungs-Aktionsplan aufzunehmen 

bzw. darin zu berücksichtigen.

(3)  Um Relevanz zu erlangen, sollen Gender Assessments 

folgende Schritte enthalten:

•  Prüfung bestehender Politiken, Verfahren, Praktiken, 

Schemata und Anwendungshäufigkeiten, um zu 

klären, ob diese unfaire Diskriminierungen in sich 

tragen, auf Geschlechterstereotypen beruhen oder 

ob sie die besonderen Bedürfnisse von Frauen und 

Männern entsprechend berücksichtigen;

•  Prüfung der Zuteilung von finanziellen und anderen 

Ressourcen für die genannten Zwecke;

•  Herausarbeiten der Prioritäten und – falls erforderlich 

– Ziele, um mit den sich aus diesen Prüfungen 

ergebenden Resultaten umgehen und erkennbare 

Verbesserungen in der Leistungserbringung erzielen 

zu können;

•  frühzeitige Durchführung einer Einschätzung 

aller wesentlichen Vorschläge für neue oder 

abgeänderte Politiken, Verfahren und Änderungen 

in der Ressourcenzuteilung, um deren potenzielle 

Auswirkungen auf Frauen und Männer erkennen 

und endgültige Entscheidungen im Lichte dieser 

Einschätzung treffen zu können;
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•  Berücksichtigung der Bedürfnisse oder Interessen von 

Personen, die vielfältigen Diskriminierungen oder 

Benachteilungen ausgesetzt sind.

Artikel 10 – Vielfältige Diskriminierungen oder 

Benachteiligungen

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, 

der Rasse, der ethnischen oder sozialen Herkunft, 

genetischer Merkmale, der Sprache, der Religion 

oder des Glaubens, politischer oder sonstiger 

Überzeugungen, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 

einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Ausrichtung verboten ist.

(2)  Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/in, 

dass viele Frauen und Männer trotz dieses Verbots 

vielfältigen Diskriminierungen und Benachteiligungen 

ausgesetzt sind, wozu auch sozioökonomische 

Benachteiligungen zählen, welche ihre Fähigkeit, 

die anderen in dieser Charta dargelegten und 

erwähnten Rechte wahrzunehmen, unmittelbar 

beeinträchtigen.

(3)  Die/der Unterzeichner/in verpflichtet sich, im Rahmen 

des eigenen Kompetenzbereichs Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Auswirkungen vielfältiger 

Diskriminierungen oder Benachteiligungen zu 

bekämpfen, einschließlich:

•  Sicherzustellen, dass die Probleme vielfältiger 

Diskriminierungen und Benachteiligungen im 

Gleichstellungs-Aktionsplan und in der Bewertung 

geschlechterspezifischer Auswirkungen aufgegriffen 

werden;

•  Sicherzustellen, dass die Probleme vielfältiger 

Diskriminierungen und Benachteiligungen bei 

der Durchführung von Aktionen oder Maßnahmen 

gemäß anderen Artikeln dieser Charta berücksichtigt 

werden;

•  Durchführung öffentlicher Informationskampagnen 

zur Bekämpfung von Stereotypen und Förderung 

der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, 

die vielfältigen Diskriminierungen und Benach-

teiligungen ausgesetzt sind;

•  Durchführung spezieller Maßnahmen für die 

besonderen Bedürfnisse von Migrantinnen.
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Rolle als Arbeitgeber

Artikel 11

(1)  In der Rolle als Arbeitgeber anerkennt die/der 

Unterzeichner/in das Recht auf Gleichstellung von 

Frauen und Männern betreffend alle Aspekte der 

Beschäftigung einschließlich Arbeitsorganisation und 

Arbeitsbedingungen.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

das Recht auf die Vereinbarkeit von Beruf, 

gesellschaftlichem und Privatleben und Privatsphäre 

sowie das Recht auf Würde und Sicherheit am 

Arbeitsplatz.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner 

verpflichtet sich, alle vernünftigen Maßnahmen 

einschließlich gesetzlich zulässiger positiver 

Unterstützungsmaßnahmen zu treffen, um die oben 

erwähnten Rechte zu unterstützen.

(4)  Die in Punkt (3) erwähnten Maßnahmen 

beinhalten:

(a)  Prüfung der relevanten Politiken und Verfahren 

im Hinblick auf die Beschäftigung innerhalb der 

eigenen Organisation sowie Entwicklung und 

Umsetzung der die Beschäftigung betreffenden 

Abschnitte im Gleichstellungs-Aktionsplan, um 

Ungleichheiten innerhalb eines zumutbaren  

 

 

Zeitraums zu beseitigen, wobei unter anderem 

folgende Punkte zu berücksichtigen sind:

•  gleiche Bezahlung einschließlich gleicher 

Bezahlung für gleiche Arbeit;

•  Vorkehrungen für die Prüfung von Lohn-, 

Gehalts- und Pensionssystemen;

•  Maßnahmen zur Sicherstellung fairer 

und transparenter Beförderungs- und 

Karrierechancen;

•  Maßnahmen zur Sicherstellung einer 

ausgewogenen Vertretung von Frauen und 

Männern auf allen Ebenen, insbesondere zur 

Beseitigung von Unausgewogenheiten auf der 

Führungsebene;

•  Maßnahmen zur Beseitigung geschlechter-

spezifischer Aufteilungen von Berufsfeldern 

und zur Förderung von Personen, die sich für 

nichttraditionelle Berufe entscheiden;

•  Maßnahmen zur Sicherstellung fairer Ein-

stellungsverfahren;

•  Maßnahmen zur Sicherstellung angemessener, 

gesunder und sicherer Arbeitsbedingungen;
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•  Verfahren zur Konsultation von MitarbeiterInnen 

und ihrer Gewerkschaften, wodurch eine 

ausgewogene Vertretung von Frauen und 

Männern in allen Konsultations- oder 

Verhandlungsgremien sichergestellt werden 

soll;

(b)  Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz durch Klarstellung, dass solche 

Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind, durch 

die Unterstützung von Opfern, die Einführung 

und Umsetzung transparenter Strategien für den 

Umgang mit Tätern sowie die Schärfung eines 

entsprechenden Problembewusstseins;

(c)  Aufbau eines Personalbestandes auf allen 

Organisationsebenen, der die soziale, 

wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt der lokalen 

Bevölkerung widerspiegelt;

(d)  Unterstützung der MitarbeiterInnen bei der 

Vereinbarkeit von Beruf, gesellschaftlichem Leben 

und Familie durch:

•  Einführung von Politiken, die gegebenenfalls eine 

Anpassung der Arbeitszeit sowie Regelungen 

für die Betreuung von Familienmitgliedern von 

MitarbeiterInnen vorsehen;

•  Ermutigung männlicher Mitarbeiter, ihre 

Möglichkeiten auszuschöpfen, sich zur 

Kinderbetreuung beurlauben zu lassen.
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Öffentliches Beschaffungs- und 
Vertragswesen

Artikel 12

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass er/sie in der Ausübung ihrer/seiner Aufgaben 

und Pflichten im Bereich des öffentlichen 

Beschaffungswesens einschließlich der Verträge 

für die Lieferung von Waren, Erbringung von 

Dienstleistungen oder Durchführung von Arbeiten 

Verantwortung hat, die Gleichstellung von Frauen 

und Männern zu fördern.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass diese Verantwortung von besonderer Bedeutung 

ist, wenn es um die Beauftragung einer externen 

Rechtspersönlichkeit mit der Erbringung einer 

wichtigen öffentlichen Dienstleistung geht, für die 

die Unterzeichnerin/der Unterzeichner nach dem 

Gesetz Verantwortung trägt. In diesem Fall muss 

die/der Unterzeichner/in dafür Sorge tragen, dass 

die Rechtspersönlichkeit, die den Zuschlag erhält 

(egal, welche Eigentümerstruktur sie aufweist), 

dieselbe Verantwortung für die Sicherstellung 

oder Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern übernimmt, wie sie dem Unterzeichner bei 

eigener Leistungserbringung zugekommen wäre.

(3)  Darüber hinaus unternimmt die/der Unterzeichner/

in, soweit sie/er es für angebracht hält, folgende 

Schritte:

(a)  bei jedem wichtigen Vertrag, den sie/er 

abzuschließen plant, sind die relevanten 

geschlechterspezifischen Auswirkungen zu 

bedenken und die Möglichkeiten für die gesetzliche 

Förderung der Gleichstellung zu prüfen;

(b)  es ist sicherzustellen, dass die Leistungsbeschreibung 

die Gleichstellungsziele im Rahmen des Vertrags 

berücksichtigt;

(c)  es ist sicherzustellen, dass alle sonstigen 

Bestimmungen des jeweiligen Vertrags diese Ziele 

berücksichtigen und widerspiegeln;

(d)  Befugnisse nach dem EU-Recht für das öffentliche 

Auftragswesen zu nutzen, um im Vertrag 

Leistungsbedingungen hinsichtlich sozialer 

Aspekten niederzulegen;

(e)  jenen MitarbeiterInnen oder BeraterInnen der 

Unterzeichnerin/des Unterzeichners, die mit 

Aufgaben des öffentlichen Beschaffungswesens und 

der Auftragsvergabe befasst sind, muss Bewusstein 

für die Dimension der Geschlechtergleichstellung 

in ihrer Arbeit vermittelt werden, auch durch 

entsprechende Weiterbildung;
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(f)  sicherzustellen, dass in den Bestimmungen eines 

Hauptvertrags auch Auflagen für Subunternehmer 

enthalten sind, entsprechenden Verpflichtungen zur 

Förderung der Gleichstellung nachzukommen.

Rolle als Dienstleistungserbringer

Artikel 13 – Bildungswesen und lebenslanges Lernen

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

das Recht aller Menschen auf Bildung sowie auf 

Zugang zu Berufs- und Weiterbildung. Die/der 

Unterzeichner/in anerkennt die bedeutsame Rolle 

der Bildung in allen Lebensphasen für die Schaffung 

echter Chancengleichheit durch die Vermittlung 

grundlegender Qualifikationen für Leben und Beruf 

sowie durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten der 

beruflichen Entfaltung.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs den 

gleichberechtigten Zugang zu Schul-, Berufs- und 

Weiterbildung für Frauen und Männer, Mädchen und 

Jungen sicherzustellen und zu fördern.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

die Notwendigkeit, stereotype Rollenkonzepte von 

Frauen und Männern in allen Bereichen der Bildung 

zu beseitigen. Zu diesem Zweck verpflichtet sie/er 

sich, folgende Maßnahmen durchzuführen bzw. zu 

fördern:

•  Prüfung von Lehrmitteln an Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen sowie von Lehrmethoden, 

um sicherzustellen, dass diese stereotypen Haltungen 

und Praktiken entgegenwirken;
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•  Durchführung spezieller Aktionen zur Förderung 

nichttraditioneller Entscheidungen in der 

Berufswahl;

•  In Kurse für politische Bildung und Neubürger-

Innen ausdrückliche Einbeziehung von Elementen, 

welche die Bedeutung der gleichen Mitwirkung von 

Frauen und Männern an demokratischen Prozessen 

betonen.

(4)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass die Organisation von Schulen und anderen 

Bildungseinrichtungen ein wichtiges Modell für 

Kinder und Jugendliche darstellt. Daher verpflichtet 

sie/er sich, die ausgewogene Vertretung von Frauen 

und Männern auf allen Ebenen der Schulverwaltung 

und -leitung zu fördern.

Artikel 14 – Gesundheit

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das 

Recht aller Menschen auf ein hohes Niveau körperlicher 

und geistiger Gesundheit und bekräftigt, dass für 

den Genuss dieses Rechts der Zugang zu qualitativ 

hochwertigen Gesundheitsdiensten, medizinischer 

Behandlung und Präventivgesundheitsdiensten für 

Frauen und Männer unabdingbar ist.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass die Sicherstellung gleicher Chancen auf einen 

guten Gesundheitszustand und gute medizinische 

und Gesundheitsdienste für Frauen und Männer die 

unterschiedlichen Bedürfnisse beider Geschlechter 

berücksichtigen muss. Darüber hinaus anerkennt 

sie/er, dass diese Bedürfnisse sich nicht nur aus 

biologischen Unterschieden ergeben, sondern auch aus 

unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen 

und aus stereotypen Haltungen und Vorurteilen.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner erklärt, im 

eigenen Verantwortungsbereich alle angemessenen 

Maßnahmen ergreifen zu wollen, um das höchst 

mögliche Gesundheitsniveau der BürgerInnen 

zu fördern und sicherzustellen. Zu diesem Zweck 

verpflichtet sie/er sich, folgende Maßnahmen 

durchzuführen bzw. zu fördern:

•  Einbeziehen eines Genderansatzes in die Planung, 

Finanzierung und Erbringung von Gesundheits- und 

medizinischen Diensten;

•  Sicherstellen, dass gesundheitsfördernde 

Aktivitäten wie etwa die Anregung gesunder 

Ernährungsweisen und körperlicher Bewegung auch 

die unterschiedlichen Bedürfnisse und Einstellungen 

von Frauen und Männern berücksichtigen;
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•  Sicherstellen, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen 

sowie in der Gesundheitsförderung verstehen, wie 

das Geschlecht medizinische und Gesundheitsdienste 

beeinflusst, und die unterschiedlichen Erfahrungen 

von Frauen und Männern mit Gesundheitsdiensten 

berücksichtigen;

•  Sicherstellen, dass Frauen und Männer Zugang 

zu sachgemäßen Gesundheitsinformationen 

erhalten.

Artikel 15 – Sozialhilfe und soziale Dienste

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das 

Recht aller Menschen auf die nötigen Sozialdienste 

sowie auf soziale Unterstützung im Notfall.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Frauen und Männer unterschiedliche Bedürfnisse 

haben, die sich aus Unterschieden in ihrer sozialen 

und wirtschaftlichen Situation sowie anderen 

Faktoren ergeben können. Um daher sicherzustellen, 

dass Frauen und Männer den gleichen Zugang zu 

Sozialhilfe und Sozialdiensten haben, unternimmt 

die/der Unterzeichner/in alle angemessenen 

Maßnahmen, um:

•  einen Genderansatz in die Planung, Finanzierung 

und Erbringung von sozialer Unterstützung und 

Sozialdiensten einzubeziehen;

•  sicherzustellen, dass Beschäftigte im Sozialbereich 

und in den Sozialdiensten verstehen, wie das 

Geschlecht diese Dienste beeinflusst, und die 

unterschiedlichen Erfahrungen von Frauen und 

Männern mit diesen Diensten berücksichtigen.

Artikel 16 – Kinderbetreuung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner 

anerkennt die wesentliche Rolle, die qualitativ 

hochwertige, erschwingliche und allen Eltern und 

Erziehungspersonen jeglicher Einkommensgruppe 

offen stehende Kinderbetreuung für die Förderung 

echter Gleichstellung von Frauen und Männern 

spielt, und dass diese ermöglicht, Arbeit, öffentliches 

und Privatleben zu vereinbaren. Darüber hinaus 

anerkennt die/der Unterzeichner/in den Beitrag, den 

eine solche Kinderbetreuung zum wirtschaftlichen 

und sozialen Leben sowie zum Zusammenhalt lokaler 

Gemeinschaften wie der Gesellschaft im Ganzen 

leistet.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, die Bereitstellung und Förderung einer solchen 

Kinderbetreuung – entweder selbst oder durch andere 
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Leistungserbringer – zu einer Priorität zu machen, 

und verpflichtet sich des weiteren zur Förderung 

einer solchen Kinderbetreuung durch andere, wozu 

auch die Bereitstellung oder Unterstützung von 

Kinderbetreuung durch lokale Arbeitgeber zählt. 

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

darüber hinaus, dass die Kindererziehung eine 

Arbeitsteilung zwischen Männern, Frauen und 

der Gesellschaft im Ganzen erforderlich macht, 

und verpflichtet sich, dem stereotypen Bild 

entgegenzuwirken, nach dem Kinderbetreuung vor 

allem als Aufgabe oder Verantwortung von Frauen 

betrachtet wird.

Artikel 17 – Betreuung anderer Familienmitglieder

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Frauen und Männer neben Kindern auch für 

andere Familienmitglieder sorgen müssen, und dass 

diese Verpflichtung sie daran hindern kann, ihre Rolle 

im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben voll 

auszuschöpfen.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

darüber hinaus, dass diese Betreuungspflichten 

unverhältnismäßig oft von Frauen wahrgenommen 

werden und daher die Gleichstellung von Frauen und 

Männern behindern.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet sich, 

dieser Ungleichheit wie folgt entgegenzuwirken:

•  die Bereitstellung und Förderung qualitativ 

hochwertiger, leistbarer Betreuung von 

Familienmitgliedern – selbst oder durch andere 

Leistungserbringer – ist zu einer Priorität zu 

machen;

•  Personen, welche infolge ihrer Betreuungstätigkeit 

in soziale Isolation geraten sind, sind zu unterstützen 

und müssen bessere Chancen erhalten;

•  der stereotypen Vorstellung ist entgegenzuwirken, 

nach der die Betreuung von Familienmitgliedern vor 

allem eine Verantwortung der Frauen darstellt.

Artikel 18 – Soziale Zusammenarbeit

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

das Recht aller Menschen auf Schutz vor Armut und 

sozialer Ausgrenzung sowie auch, dass Frauen im 

Allgemeinen häufiger von sozialer Ausgrenzung 

bedroht sind, da sie geringeren Zugang zu Ressourcen, 

Waren, Dienstleistungen und Chancen haben als 

Männer.

(2)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/

in, im Rahmen der eigenen Dienstleistungs- und 
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Tätigkeitsbereiche und in Zusammenarbeit mit 

den Sozialpartnern Maßnahmen im Rahmen eines 

allgemein koordinierten Ansatzes zu treffen, um

•  den effizienten Zugang aller in sozialer Ausgrenzung 

oder Armut lebenden bzw. davon bedrohten 

Personen zu Beschäftigung, Wohnraum, Berufs- 

und Schulausbildung, Kultur, Informations- und 

Kommunikationstechnologien, sozialer und 

medizinischer Hilfe zu fördern;

•  die besonderen Bedürfnisse und besondere Situation 

sozial ausgegrenzter Frauen zu erkennen;

•  die Integration von Migranten/-innen unter 

Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse 

zu fördern.

Artikel 19 – Wohnraum

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das 

Recht auf Wohnraum und bekräftigt, dass Zugang 

zu qualitativ hochwertigem Wohnraum eines der 

menschlichen Grundbedürfnisse darstellt und für 

das Wohlbefinden der Person und ihrer Familie 

unabdingbar ist.

(2)  Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/

in, dass Frauen und Männer oft speziellen und 

unterschiedlichen Wohnbedarf haben, was unter 

Einbeziehung folgender Faktoren umfassend 

berücksichtigt werden muss:

(a)  Im Durchschnitt verdienen Frauen weniger 

als Männer und benötigen daher für sie 

erschwinglichen Wohnraum.

(b)  In den meisten Familien mit nur einem Elternteil 

stehen Frauen dem Haushalt vor und benötigen 

daher Zugang zu Sozialwohnungen.

(c)  Unter den obdachlosen Personen sind Männer aus 

Risikogruppen oft überrepräsentiert.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in wie 

folgt:

(a)  allen Menschen Zugang zu Wohnraum von 

ausreichender Größe und Ausstattung sowie 

ein zumutbares Lebensumfeld und Zugang zu 

Grunddienstleistungen zu gewähren bzw. diesen 

Zugang zu fördern;

(b)  Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, 

dass Menschen ihre Wohnung verlieren, und 

insbesondere obdachlose Personen nach den 

Kriterien des Bedarfs, des potenziellen Risikos 

und der Nichtdiskriminierung zu unterstützen;
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(c)  im Rahmen des eigenen Kompetenzbereichs 

zu erschwinglichen Preisen für Wohnraum für 

Menschen ohne ausreichende finanzielle Mittel 

beizutragen.

(4)  Darüber hinaus verpflichtet sich die/der Unterzeichner/

in, das gleiche Recht von Frauen und Männern 

sicherzustellen bzw. zu fördern, eine Wohnung zu 

mieten, zu kaufen oder in anderer Form zu erwerben, 

sowie Befugnisse oder Einfluss einzusetzen, um 

sicherzustellen, dass Frauen den gleichen Zugang 

zu Hypotheken und anderen Formen der finanziellen 

Unterstützung und Kreditaufnahme für Wohnraum 

haben wie Männer.

Artikel 20 – Kultur, Sport und Freizeit

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das 

Recht aller Menschen auf Mitwirkung an kulturellem 

Leben und Kunstgenuss.

(2)  Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/

in die Rolle des Sports als Beitrag zum Leben einer 

Gemeinschaft und zur Sicherstellung des Rechts auf 

Gesundheit gemäß Artikel 14. Außerdem anerkennt 

die/der Unterzeichner/in das Recht von Frauen und 

Männern auf gleichen Zugang zu Kultur-, Freizeit- 

und Sportaktivitäten und -einrichtungen.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Frauen und Männer unterschiedliche Erfahrungen 

und Interessen im Hinblick auf Kultur, Sport und 

Freizeit haben und diese das Ergebnis stereotyper 

Haltungen und Handlungen sein können, und 

verpflichtet sich daher, Maßnahmen durchzuführen 

bzw. zu fördern, zu denen je nach Erfordernis die 

folgenden zählen:

•  sicherzustellen, dass Frauen und Männer, Jungen 

und Mädchen so weit wie möglich die gleichen 

Möglichkeiten und den gleichen Zugang zu Sport-, 

Freizeit- und Kultureinrichtungen und -aktivitäten 

haben;

•  Frauen und Männer, Jungen und Mädchen 

zu ermutigen, gleichermaßen an Sport- und 

Kulturaktivitäten teilzunehmen, und zwar auch 

an jenen, die traditionell als vor allem „männlich“ 

bzw. „weiblich“ betrachtet werden;

•  KünstlerInnen sowie Kultur- und Sportvereine 

anzuregen, kulturelle und sportliche Aktivitäten 

zu fördern, die stereotypen Bildern von Frauen 

und Männern entgegenwirken;

•  öffentliche Bibliotheken anzuregen, Geschlechter-

stereotype in ihren Beständen an Büchern 
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und sonstigen Materialien sowie in ihren 

Werbeaktivitäten in Frage zu stellen.

Artikel 21 – Sicherheit

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt das 

Recht aller Menschen auf persönliche Sicherheit und 

freie Bewegung und erklärt, dass dieses Recht nicht 

frei oder gleich ausgeübt werden kann, wenn Frauen 

oder Männer im öffentlichen oder privaten Raum 

nicht sicher sind oder sich nicht sicher fühlen.

(2)  Darüber hinaus anerkennt die/der Unterzeichner/in, 

dass sich Frauen und Männer – teilweise aufgrund 

unterschiedlicher Verpflichtungen oder Lebensweisen 

– oft unterschiedlichen Sicherheitsproblemen 

gegenübersehen, die angepasst werden müssen.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in,

(a)  die Statistiken über Ausmaß und Ereignismuster 

von Vorfällen (einschließlich schwerer Verbrechen 

gegen Personen), welche die Sicherheit von 

Frauen und Männern beeinträchtigen, aus einer 

Geschlechterperspektive heraus zu analysieren 

und, falls sinnvoll, Ausmaß und Art der Angst 

vor Verbrechen oder sonstiger Quellen von 

Unsicherheit zu messen;

(b)  Strategien, Politiken und Aktionen einschließlich 

besonderer Verbesserungen des Zustands 

oder der Gestaltung der lokalen Umwelt (z.B. 

Umsteigeplätze von öffentlichen Verkehrsmitteln, 

Parkhäuser, Straßenbeleuchtung) bzw. von Polizei- 

und verwandten Diensten zu entwickeln und 

umzusetzen, die praktische Sicherheit von Frauen 

und Männern zu erhöhen und die Wahrnehmung 

unzureichender Sicherheit bei Frauen und 

Männern möglichst zu senken.

Artikel 22 – Geschlechterspezifische Gewalt

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass 

geschlechterspezifische Gewalt, der vor allem Frauen 

zum Opfer fallen, eine Verletzung grundlegender 

Menschenrechte darstellt und gegen die Würde und 

körperliche und emotionale Integrität von Menschen 

verstößt. 

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass sich geschlechterspezifische Gewalt auf der 

Täterseite aus der Vorstellung von der Überlegenheit 

eines Geschlechts über das andere im Rahmen eines 

ungleichen Machtverhältnisses ergibt.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, 

Politiken und Aktionen gegen geschlechterspezifische 
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Gewalt ins Leben zu rufen und zu intensivieren, zu 

denen auch die folgenden zählen:

•  Bereitstellung oder Unterstützung von spezifischen 

Hilfsstrukturen für Opfer;

•  Bereitstellung öffentlicher Informationen über im 

Gebiet vorhandene Hilfseinrichtungen in allen vor 

Ort hauptsächlich gesprochenen Sprachen;

•  Sicherstellen, dass professionelle MitarbeiterInnen 

für das Erkennen und die Unterstützung von Opfern 

ausgebildet sind;

•  Sicherstellen, dass die entsprechenden Dienste, 

d.h. Polizei, Gesundheits- und Wohnungsbehörden, 

effizient koordiniert sind;

•  Förderung von Bewusstseinsbildungskampagnen 

und Informationsprogrammen für potenzielle und 

tatsächliche Opfer und Täter.

Artikel 23 – Menschenhandel

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass das Verbrechen des Menschenhandels, dem 

vor allem Frauen und Mädchen zum Opfer fallen, 

eine Verletzung grundlegender Menschenrechte 

darstellt und gegen die Würde und körperliche und 

emotionale Integrität von Menschen verstößt.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, Politiken und Aktionen zur Verhinderung des 

Menschenhandels einzurichten und zu verstärken, 

zu denen auch die folgenden zählen:

•  Informations- und Bewussteinsbildungs-

kampagnen;

•  Ausbildungsprogramme für professionelle 

MitarbeiterInnen, deren Aufgabe das Erkennen 

und die Unterstützung von Opfern ist;

•  Maßnahmen zur Bekämpfung der Nachfrage;

•  sachgerechte Maßnahmen zur Unterstützung von 

Opfern einschließlich des Zugangs zu medizinischer 

Behandlung, angemessenem und sicherem 

Wohnraum und Übersetzungsdiensten.
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Planung und nachhaltige 
Entwicklung

Artikel 24 - Nachhaltige Entwicklung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung bei 

der Planung und Entwicklung von Zukunftsstrategien 

für das eigene Gemeindegebiet umfassend beachtet 

werden müssen, wozu auch die ausgewogene 

Integration der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 

und Umweltdimension und insbesondere die 

Notwendigkeit zählt, die Gleichstellung von Frauen 

und Männern zu fördern und anzustreben.

(2)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, den 

Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern 

als grundlegende Dimension in allen Planungen 

oder Strategieentwicklungen für die nachhaltige 

Entwicklung des eigenen Gemeindegebiets zu 

berücksichtigen.

Artikel 25 – Stadt- und Lokalplanung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

die Bedeutung der Raumplanungs-, Verkehrs-, 

Wirtschaftsentwicklungs- und Bodennutzungspläne 

und -politiken für die Schaffung eines Rahmens, 

innerhalb dessen das Recht auf die Gleichstellung von 

Frauen und Männern auf lokaler Ebene umfassender 

umgesetzt werden kann.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich sicherzustellen, dass bei der Erstellung, Annahme 

und Umsetzung dieser Politiken und Pläne

•  die Notwendigkeit der Förderung echter 

Gleichstellung in allen Bereichen der lokalen Ebene 

umfassend berücksichtigt wird;

•  die besonderen Bedürfnisse von Frauen und 

Männern z.B. im Hinblick auf Beschäftigung, 

Zugang zu Dienstleistungen und Kultur, Bildung 

und familiäre Pflichten auf Grundlage relevanter 

lokaler und sonstiger Daten einschließlich der 

Bewertung geschlechterspezifischer Auswirkungen 

des Unterzeichners angemessen berücksichtigt 

werden;

•  qualitativ hochwertige Gestaltungslösungen 

angenommen werden, welche die besonderen 

Bedürfnisse von Frauen und Männern 

berücksichtigen.

Artikel 26 – Mobilität und Verkehr

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass Mobilität und Zugang zu Verkehrsmitteln 

grundlegende Bedingungen für Frauen und Männer 

darstellen, um viele ihrer Rechte, Aufgaben und 

> Teil III

> Planung und nachhaltige Entwicklung



Aktivitäten wahrnehmen zu können, wozu auch der 

Zugang zu Arbeit, Bildung, Kultur und wichtigen 

Dienstleistungen zählt. Außerdem anerkennt die/der 

Unterzeichner/in, dass die Nachhaltigkeit und der 

Erfolg einer Gemeinde oder Region in wesentlichem 

Ausmaß von der Entwicklung einer effizienten, 

qualitativ hochwertigen Verkehrsinfrastruktur und 

öffentlicher Verkehrsdienste abhängt.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

darüber hinaus, dass Frauen und Männer in der Praxis 

oft unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungsarten 

von Mobilität und Verkehrsmitteln aufweisen, was sich 

aus Faktoren wie Einkommen, Betreuungsaufgaben 

oder Arbeitszeiten ergibt, und dass Frauen öffentliche 

Verkehrsmittel tendenziell intensiver nutzen als 

Männer.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in,

(a)  die entsprechenden Mobilitätsbedürfnisse 

und Nutzungsarten von Frauen und Männern 

aus städtischen wie ländlichen Kommunen zu 

berücksichtigen;

(b)  sicherzustellen, dass die den BürgerInnen im 

Hoheitsgebiet des Unterzeichners zur Verfügung 

stehenden Verkehrsdienst dazu beitragen, 

besondere wie gemeinsame Bedürfnisse von 

Frauen und Männern abzudecken und echte 

Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

lokaler Ebene zu erreichen.

(4)  Darüber hinaus verpflichtet sich die/der Unterzeichner/

in, die fortschreitende Verbesserung der öffentlichen 

Verkehrsdienste in bzw. für das Gemeindegebiet 

einschließlich intermodaler Verbindungen zu 

fördern, um so den besonderen wie gemeinsamen 

Bedürfnisse von Frauen und Männern im Hinblick 

auf zuverlässige, erschwingliche, sichere und 

zugängliche Verkehrsdienste Rechnung zu tragen 

und zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen.

Artikel 27 – Wirtschaftliche Entwicklung

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, dass 

eine ausgewogene und nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung ein wesentliches Merkmal jeder 

erfolgreichen Gemeinde oder Region darstellt und die 

eigenen Aktivitäten und Dienstleistungen auf diesem 

Gebiet beträchtlich zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern beitragen können.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

die Notwendigkeit, die Beschäftigungsquote und 

-qualität von Frauen zu erhöhen, sowie auch, 
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dass das Armutsrisiko im Zusammenhang mit 

Langzeitarbeitslosigkeit und unbezahlter Arbeit für 

Frauen besonders hoch ist.

(3)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, hinsichtlich der Aktivitäten und Dienstleistungen 

auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung die 

Bedürfnisse und Interessen von Frauen und Männern 

sowie die Chancen zur Förderung der Gleichstellung 

umfassend zu berücksichtigen und entsprechende 

Handlungen zu setzen, z.B.:

•  Unterstützung von Unternehmerinnen;

•  Sicherstellen, dass finanzielle und sonstige Formen 

der Unternehmensförderung auch die Gleichstellung 

der Geschlechter unterstützen;

•  Ermutigung weiblicher Auszubildender, 

Qualifikationen in Berufen anzustreben und zu 

erreichen, die traditionell als „männlich“ gelten 

und umgekehrt;

•  Ermutigung von ArbeitgeberInnen, weibliche 

Lehrlinge und Auszubildende mit Fähigkeiten, 

Qualifikationen und Profilen einzustellen, 

die traditionell als „männlich“ gelten und 

umgekehrt.

Artikel 28 – Umwelt

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt 

ihre/seine Verpflichtung, auf ein hohes Maß an Schutz 

und Verbesserung der Umweltqualität im eigenen 

Gemeindegebiet hinzuarbeiten, wozu auch lokale 

Politiken in den Bereichen Abfall, Lärm, Luftqualität, 

Biodiversität und Auswirkungen der Klimaänderung 

zählen. Er/Sie anerkennt das gleiche Recht von Frauen 

und Männern, Nutzen aus den umweltrelevanten 

Dienstleistungen und Politiken zu ziehen.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt, 

dass die Lebensweisen von Frauen und Männern in 

vieler Hinsicht unterschiedlich sind, und dass Frauen 

und Männer lokale Dienstleistungen und öffentliche 

oder offene Räume oft unterschiedlich nutzen 

bzw. sich unterschiedlichen Umweltproblemen 

gegenübersehen.

(3)  Daher verpflichtet sich die/der Unterzeichner/in, bei 

der Entwicklung der eigenen Umweltpolitiken und 

-dienstleistungen die besonderen Bedürfnisse und 

Lebensweisen von Frauen und Männern sowie den 

Grundsatz der Solidarität zwischen den Generationen 

gleichermaßen zu berücksichtigen.
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Rolle als Regulierungsbehörde

Artikel 29 – Die Lokalregierung als 

Regulierungsbehörde

(1)  Bei der Durchführung der Aufgaben und 

Wahrnehmung der Kompetenzen als 

Regulierungsbehörde für entsprechende Aktivitäten 

im eigenen Gemeindegebiet anerkennt die/der 

Unterzeichner/in die wichtige Rolle, die effiziente 

Regulierungsfunktionen und Konsumentenschutz für 

Sicherheit und Wohlergehen der lokalen Bevölkerung 

spielen, und ist sich bewusst, dass Frauen und Männer 

von verschiedenen Regulierungsaktivitäten unter 

Umständen unterschiedlich betroffen sind.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, bei der Durchführung der Regulierungsaufgaben 

die besonderen Bedürfnisse, Interessen und 

Lebensbedingungen von Frauen und Männern zu 

berücksichtigen.

Städtepartnerschaften und 
internationale Kooperationen

Artikel 30

(1)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner anerkennt den 

Nutzen von Städtepartnerschaften und europäischen 

wie internationalen Kooperationen zwischen Lokal- 

und Regionalregierungen zur Knüpfung engerer 

Kontakte zwischen der Bevölkerung und Förderung 

gegenseitigen Lernens und Verständnisses über 

Landesgrenzen hinweg.

(2)  Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner verpflichtet 

sich, in allen Aktivitäten auf dem Gebiet der 

Städtepartnerschaften und europäischen wie 

internationalen Kooperationen

•  Frauen und Männer mit unterschiedlichem 

Hintergrund in gleichem Maße zu fördern;

•  die Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften, 

europäischen und internationalen Partnerschaften 

als Plattform für den Austausch von Erfahrungen 

und gegenseitige Lernprozesse betreffend Fragen 

der Gleichstellung von Frauen und Männern zu 

nützen;

•  die Dimension der Gleichstellung der Geschlechter 

in dezentralisierte Kooperationsaktivitäten 

einzubringen.
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Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) ist der grösste Verband lokaler und regionaler 

Gebietskörperschaften in Europa.

Mitglieder sind die nationalen Verbände der Städte und Regionen in mehr als dreissig europäischen Ländern.

Der Leitgedanke des RGRE liegt in der Förderung eines einigen und starken Europa, gestützt auf kommunale 

und regionale Selbstverwaltung und Demokratie, ein Europa in dem die Entscheidungen so weit wie möglich 

in Bürgernähe und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips getroffen werden.

Die Aktivitäten des RGRE umfassen einen weitgespannten Tätigkeitsbereich mit Themen wie öffentliche 

Dienstleistungen, Verkehr, Regionalpolitik, Umwelt, Gleichstellung von Männern und Frauen und weitere mehr.

Der RGRE tritt auch auf internationaler Bühne auf. Er bildet die europäische Sektion der Weltorganisation 

Vereinigte Städte und Lokale Gebietskörperschaften (UCLG / CGLU).
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6.1 Beschlussvorschlag: 
 
6.1.1 Der Gleichstellungsausschuss begrüßt die Absicht des Landes, in den landeseigenen 

Flüchtlingseinrichtungen Maßnahmen und Strukturen zu etablieren, die präventiv 
gegen Gewalt in Flüchtlingsunterkünften wirken und den besonderen Bedürfnissen 
von (traumatisierten) Flüchtlingsfrauen gerecht werden sollen.  

 
6.1.2 Der Gleichstellungsausschuss ist der Ansicht, dass eine Residenzpflicht bzw. eine 

Wohnsitzauflage in vielfältiger Hinsicht ein geeignetes Mittel für den Umgang mit 
den Herausforderungen der Flüchtlingskrise sein kann. So kann sie eine Konzentration 
von Menschen andersartiger kultureller Prägungen an wenigen Orten verhindern. 
Dies bedeutet, dass sie für die Integration der Menschen vor Ort vorteilhaft sein kann. 
Zugleich ist sie ein geeignetes Mittel zur Steigerung der kommunalen Planungssi-
cherheit, da andernfalls die langfristige Nutzung ihrer vielfältigen und kostenträchti-
gen Investitionen für die Integration nicht gewährleistet seien könnte. 

 
6.1.3 Eine Residenzpflicht ist aus Sicht des Gleichstellungsausschusses unter folgenden 

kumulativen Voraussetzungen denkbar: 
 

a. Die Residenzpflicht muss verfassungsgemäß sein und mit europa- und völkerrecht-
lichen Bestimmungen in Einklang stehen. 

b. Eine solche Verpflichtung muss bundesweite Gültigkeit haben. 
c. Die Residenzpflicht muss für einzelne Kommunen und nicht nur für eine Region 

ausgesprochen werden. 
d. Mit der Residenzpflicht muss ein Infrastrukturprogramm einhergehen. Kreisange-

hörige Städte und Gemeinden müssen so in die Lage versetzt werden, wirtschaft-
lich mit den Ballungszentren Schritt zu halten.  

e. Die Residenzpflicht muss von einem zweiten Arbeitsmarkt flankiert werden.  
f. Bund und Land müssen die Kosten der Integration - insbesondere für zusätzliche 

Plätze in Kindertagesstätten und Schulen - übernehmen.  
 

 
 
 

 

 

_ 
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6.2 Begründung: 
 
6.2.1 Unterbringung von weiblichen Flüchtlingen 

 
Unter den Flüchtlingen sind auch viele Frauen und ihre Kinder, die aus unterschiedli-
chen Krisengebieten der Welt geflohen sind. In den Aufnahmeeinrichtungen für 
Flüchtlinge gibt es nur selten besonders geschützte Räume für sie. Bei ihrer Unter-
bringung kann wegen des akuten Mangels an Unterkünften nicht immer ausge-
schlossen werden, dass traumatisierte Frauen, die sich in einer besonderen schutzbe-
dürftigen Situation befinden, ungenügend betreut werden, auch weil die Betroffenen 
meist sprachliche Barrieren überwinden müssen. Durch die teilweise mehrfachen 
Weiterverweisungen von Flüchtlingen aus Erstaufnahmeeinrichtungen in die Zuwei-
sungskommunen und in unterschiedliche Unterkünfte, ist es ebenfalls schwierig, die 
Betroffenen zahlenmäßig zu erfassen.  

 
Insbesondere Frauen, denen in der Vergangenheit schreckliche Erlebnisse widerfah-
ren sind, die sexuelle Gewalt erleiden mussten, Opfer von Menschenhandel zum Zwe-
cke sexueller Ausbeutung wurden, geschlechtsspezifisch verfolgt wurden, Frauen die 
körperlich und seelisch krank sind und deshalb besonderem Schutz bedürfen (Auf-
nahmerichtlinie 2013/33/EU des europäischen Parlaments und des Rates) haben ei-
nen besonderen Schutz- und Beratungsbedarf. Gleiches gilt für Frauen, die Opfer von 
Gewalt in und außerhalb der Flüchtlingsunterkünfte geworden sind, so z.B. im Falle 
häuslicher Gewalt.  
 
Die Landesregierung will in den landeseigenen Einrichtungen Maßnahmen und Struk-
turen etablieren, die präventiv gegen Gewalt in Flüchtlingsunterkünften wirken und 
den besonderen Bedürfnissen von (traumatisierten) Flüchtlingsfrauen gerecht wer-
den sollen.  
 
Dabei handelt es sich konkret um folgende Rahmenbedingungen zur Gewährleistung 
eines effektiven Gewaltschutzes für die Unterbringung in Sammelunterkünften des 
Landes: 

 

  Schlafbereiche müssen nach Einzelpersonen, Familien, Männern und Frauen ge-
trennt sein. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass sich Frauen in den Fami-
lien- und Frauenbereichen sicher bewegen können. Problembereiche sind oft die 
Toiletten- und Duschbereiche sowie die Wege dahin, vor allem nachts. Schlafbe-
reiche für alleinreisende Frauen dürfen nicht unmittelbar an die Bereiche der 
Männer grenzen (Männer, Familien, Frauen), Männer dürfen diese Bereiche gar 
nicht betreten.  
 

  In Schlaf-, Toiletten- und Duschbereichen sind Notrufsysteme zu installieren, da-
mit Frauen bei Bedrohung die Sicherheitsdienste zur Hilfe holen können. 
 

  Da wo es machbar ist, müssen Frauen in eigenen Leichtbauhallen, mit eigenen 
Toiletten- und Duschbereichen untergebracht werden.  
 

  Es muss „Frauenschutz- und Frauenrückzugsräume“ in Form von „Frauencafés“ 
geben, in denen Frauen stillen und sich zurückziehen können. Dieser Bereich darf 
von außen nicht einsehbar sein. Er muss ebenfalls mit einem Notrufsystem gesi-
chert sein. 

 

  Nach Männern und Frauen getrennte Umkleidekabinen, Toiletten (evtl. Toilet-
tenwagen) und Duschen müssen für Frauen gefahrlos erreichbar und abschließ- 
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 bar sein. Sollte eine Trennung der Duschbereiche temporär nicht möglich sein, 

muss der Schutz von Frauen anders sichergestellt werden. Hierzu können unter-
schiedliche Duschzeiten für Männer und Frauen eingerichtet oder andere Maß-
nahmen, wie z.B. weibliche Sicherheitskräfte für den Sanitärbereich, implemen-
tiert werden. Klar ist, gerade Toiletten und Duschen sind ebenso wie „Dunkelräu-
me“ erhöhte Gefahrenbereiche. 

 

  Die Mitarbeiter der Einrichtungen müssen geschlechtersensibel geschult sein. So 
können Rundgänge durch Männer in den Hallenbereichen, in denen Frauen un-
tergebracht sind, nicht einfach stattfinden, vor allem nicht im Dunkeln. Die Pri-
vatsphäre muss geschützt sein. 

 

  Schon bei der Ankunft sollten alleinreisende Frauen bewusst wahrgenommen 
werden. So sollten nicht nur Familien, sondern auch alleinreisende Frauen mit Pri-
orität registriert werden, damit nicht einzelne Frauen mit einer großen Zahl von 
alleinreisenden Männern über lange Zeit auf die Registrierung warten müssen. 
 

  Jenseits der Beschwerdestellen sollten in jeder Unterbringung feste Ansprechper-
sonen, die geschult im Umgang mit Opfern von sexualisierter Gewalt und trau-
matisierten Menschen sind, erreichbar sein. Zahlreiche Schulungsangebote bezo-
gen auf den Umgang mit und die Bedarfe von traumatisierten Frauen werden be-
reits jetzt über das MGEPA finanziert. 
 
Auch wenn diese Rahmenvorgaben lediglich für die Landesunterkünfte verpflich-
tend eingeführt werden sollen, können sie bei der Erarbeitung von Gewaltschutz-
konzepten in kommunalen Einrichtungen Vorbildfunktion haben. 

 
6.2.2 Residenzpflicht für Flüchtlinge 
 

Der Zustrom von Flüchtlingen stellt für Deutschland eine immense Herausforderung 
dar. Eine Integration der Flüchtlinge kann u.a. dann gelingen, wenn eine gleichmäßige 
und gerechte Verteilung auf alle Regionen Deutschlands sichergestellt ist. Es besteht 
die berechtigte Sorge, dass Flüchtlinge, welche derzeit keiner rechtlichen Residenz-
pflicht unterliegen, sich selbst bei Einsatz positiver Anreizsysteme für eine bestimmte 
Wohnsitzaufnahme verstärkt nur in bestimmten Gebieten ansiedeln. Dies birgt die 
Gefahr, dass sie dann dort einen Bevölkerungsanteil darstellen, der aus Sicht der 
Flüchtlinge eine Integration in die hiesige Gesellschaft mit ihren vielschichtigen kultu-
rellen Unterschieden nicht mehr notwendig erscheinen lässt. Wenn ein positives An-
reizsystem nicht die nachhaltige Wirkung für eine freiwillige Steuerung entfaltet und 
auch keine gesetzliche Residenzpflicht besteht, besteht für die Städte und Gemeinden 
schließlich auch die Gefahr, dass sie ihre regelmäßig kostenträchtigen kommunalen 
Investitionen für die vielfältigen Integrationsmaßnahmen gar nicht mehr sinnvoll 
planen können bzw. solche Einrichtungen später nicht mehr benötigt werden und so 
mitunter einen nicht hinnehmbaren Leerstand verursachen.  

 
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit sind im Wesentlichen folgende Vor- bzw. 
Nachteile einer Residenzpflicht angeführt: 

 
Vorteile: 

 

 Gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene. 
Allerdings stellt sich die Frage, wer nach welchen Schlüsseln eine solche Verteilung 
anordnen kann. Denkbar ist, die Residenzpflicht an den Ort der Zuweisung nach 
dem FlüAG anzuknüpfen.  
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 Bessere Planungsgrundlagen für die mittelfristige Unterbringung und Betreuung so-
wie Integration der Flüchtlinge (betrifft insbesondere die städtebauliche Entwick-
lung). 

 Bessere Integrationsmöglichkeit bei „kleineren Fallzahlen“. 

 Dem Entstehen von „Agglomerationszentren“ wird entgegengewirkt, die Gefahr des 
Entstehens von Parallelgesellschaften wird minimiert. 

 Wo eine große Zahl von Menschen der gleichen Ethnie zusammen leben, gibt es für 
die Ausländer/Flüchtlinge keine Motivation zur Integration. Man kommt auch inner-
halb seiner Ethnie gut zurecht. 

 Der ländliche Raum könnte eine Chance haben, dem demographischen Wandel ent-
gegenzuwirken (dies setzt aber begleitende Infrastrukturprogramme zur Erhöhung 
der Wettbewerbschancen voraus). 

 
Nachteile: 

 

 Einschränkung der Freizügigkeit. 

 Freizügigkeit und Integration auf dem Arbeitsmarkt bedingen sich wechselseitig (oh-
ne Arbeitsplatz keine Integration). 

 Ausweichbewegungen lassen sich nicht verhindern (Menschen haben pro forma ei-
nen Wohnsitz entsprechend der Zuweisung, leben aber tatsächlich woanders). 

 Umfangreiche bürokratische Vorgaben, deren Umsetzung in der Praxis nicht kontrol-
liert und durchgesetzt werden dürfte. Dies haben die Vertreter der Ausländerbehör-
den im Hinblick auf die dreimonatige Residenzpflicht nach § 61 AufenthG bestätigt.  

 Ohne existierende ethnische Netzwerke müssen die Kommunen Bedarfe in allen 
möglichen Lebenslagen decken. 

 (Groß-) Familien werden getrennt und die Integrationshilfestellungen innerhalb der 
Großfamilien werden erschwert.  

 Verbandspolitische Überlegungen. Ohne eine Residenzpflicht würden wohl unter dem 
Strich die Ausländer/Flüchtlinge vermehrt in den kreisfreien Bereich bzw. die Bal-
lungszentren abwandern. Der Mitgliederbereich würde von Integrationsmaßnahmen 
mittelfristig entlastet. 

 
Von entscheidender Bedeutung ist, wie eine solche Residenzpflicht ausgestaltet wird. Ohne 
eine bundesweite Residenzpflicht besteht die Gefahr der Abwanderung der Flüchtlinge in 
bestimmte Bundesländer, vor allem in die Ballungszentren von Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Baden-Württemberg und Bayern. Erforderlich ist aber auch, dass eine solche Verpflich-
tung sich auf eine einzelne Kommune und nicht auf eine Region bezieht. Sonst besteht 
nämlich die Gefahr einer Bündelung der Flüchtlinge in den Mittel- und Oberzentren.  

 
Insbesondere im Hinblick auf eine kommunale Planungssicherheit wäre eine solche Pflicht 
so auszugestalten, dass die betreffenden Personen für mehrere Jahre einen festen Wohnort 
zugewiesen bekommen. Dies muss in der Regel der Ort sein, welchen sie von den zuständi-
gen Stellen während ihrer Anerkennungsverfahren vor dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zugewiesen wurden.  
 
Mit der Residenzpflicht muss schließlich ein Infrastrukturprogramm einhergehen. Denn 
gerade so werden kreisangehörige Städte und Gemeinden in die Lage versetzt, wirtschaft-
lich mit den Ballungszentren Schritt zu halten. Eine zwangsweise Ansiedlung von Flüchtlin-
gen ist auch nur dann sachgerecht, wenn sie dauerhaft eine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
haben und deshalb gerade nicht staatliche Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen müs-
sen. Dies gelingt allerdings vorwiegend nur, wenn die Residenzpflicht von einem zweiten 
Arbeitsmarkt flankiert wird. Schließlich müssen Bund und Land die Kosten der Integration - 
insbesondere für zusätzliche Plätze in Kindertagesstätten und Schulen – übernehmen. Denn 
die Städte und Gemeinden sind nicht in der Lage, die Kosten für diese vielfältige gesamt-
staatliche Aufgabe mit kommunalen Finanzmitteln dauerhaft zu tragen. 
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Selbstverständlich muss schließlich eine solche gesetzliche Regelung verfassungskonform 
sein. Insoweit sind entsprechende Regelungen insbesondere im Lichte von Art. 6 GG (Ehe, 
Familie, nicht eheliche Kinder), Art. 12 GG (Berufsfreiheit) sowie dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit (Art. 20 Abs. 3 GG) zu beschließen. Darüber hinaus hat der Bund dafür 
Sorge zu tragen, dass eine solche Verpflichtung auch europa- und völkerrechtlich Bestand 
hat. 
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7.1 Beschlussvorschlag: 
 
 Kenntnisnahme und Diskussion.   
 
7.2 Begründung: 
 
 Bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Reform des Kinderbildungsgeset-

zes (Stufe II) ist intensiv die Bestimmung des § 19 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz disku-
tiert worden, welche vorsieht, dass Kindpauschalen jährlich in einer gesetzlich festge-
legten Höhe, und zwar um 1,5 % jährlich, fortgeschrieben werden. Diese Regelung hat 
das Ziel, eine gewisse Anpassung an Preissteigerungen, insbesondere Personalkosten, 
zu realisieren. Der Gesetzgeber hatte sich seiner Zeit bewusst dagegen entschieden, die 
Erhöhung der Pauschale an anderen Parametern – etwa dem Personalkostenindex – zu 
binden.  

 
 Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes hat sich in seiner Sitzung am 

18.11.2015 in Düsseldorf mit der Thematik beschäftigt und folgenden Beschluss ge-
fasst:  

 
Das Präsidium beauftragt die Geschäftsstelle, mit dem Jugendministerium NRW in 
Verhandlung zur Anpassung der KiBiz-Pauschale und der Dynamisierungsklausel von 
1,5 % einzutreten. Ziel der Verhandlung muss es sein, dass die wegen einer erhebli-
chen Unterfinanzierung der Tageseinrichtungen dringend notwendigen Änderungen 
spätestens im Kindergartenjahr 2016/2017 wirksam werden.  
 
Das Präsidium erwartet darüber hinaus kurzfristig eine grundlegende Reform der 
KiBiz-Finanzierung einzuleiten. In diesem Zusammenhang sollte insbesondere der 
vergleichsweise hohe kommunale Anteil abgesenkt und wieder landesweit einheitli-
che Elternbeiträge eingeführt werden. Darüber hinaus müsste im Rahmen der Re-
form auch berücksichtigt werden, dass zahlreiche Kommunen im nicht unerhebli-
chen Umfang Trägeranteile von Dritten übernehmen. 

 
 Zwischenzeitlich fanden Verhandlungen mit den beiden Regierungsfraktionen im 

Landtag statt, an denen alle drei kommunalen Spitzenverbände beteiligt waren. Die 
Kommunale Seite hat sich nachdrücklich dafür eingesetzt, dass das Land die freiwer-
denden Bundesmittel für das Betreuungsgeld in Höhe von 430 Mio. Euro ungeschmä-
lert den Kommunen weiterleitet. Der als Anlage beigefügten Vereinbarung kann ent-
nommen werden, dass der Forderung der kommunalen Seite entsprochen worden ist. 
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 Die Mittel in Höhe von 331 Mio. Euro werden dazu verwendet, dass das Land den Lan-

desanteil an der Kindpauschale um rd. 7,5 % anhebt. Dies wird nach Mitteilung des 
Landes eine Erhöhung der Kindpauschale von 2,5 bis 2,8 % zur Folge haben. Eine Mitfi-
nanzierung der Kommunen bzw. der Träger ist insoweit nicht vorgesehen.  

 
 Die restlichen 100 Mio. Euro aus den Mitteln des Betreuungsgeldes des Bundes werden 

dazu verwendet, ein Investitionsprogramm speziell für den Ü3-Bereich aufzulegen. Dies 
ist aus kommunaler Sicht sinnvoll, da in der Vergangenheit im erheblichen Umfang Ü3-
Plätze in den Kommunen fehlen, nachdem die Bemühungen der Kommunen in den 
letzten Jahren vornehmlich auf den U3-Ausbau gerichtet waren, um den neu einge-
führten U3-Rechtsanspruch erfüllen zu können.  

 
 Im Gegenzug dazu erklärte sich die kommunale Seite bereit, die Dynamisierung befris-

tet bis zum Kindergartenjahr 2018 von 1,5 % auf 3 % - bei paritätischer Finanzierung - 
anzuheben.  

 
 Die kommunalen Spitzenverbände haben sich mit den Vertreterinnen und Vertretern 

der Regierungsfraktionen ferner darauf verständigt, unverzüglich Gespräche für eine 
grundlegende Bearbeitung des KiBiz und der ihm zugrundeliegenden Finanzierungs-
strukturen aufzunehmen. Hierbei sollen alle mit der Finanzierungsstruktur zusammen-
hängenden Fragestellungen Berücksichtigung finden. 

 
 Über die Einzelheiten wird die Geschäftsstelle anlässlich der Sitzung des Gleichstel-

lungsausschusses informieren.  
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Sachstand Prostituiertenschutzgesetz 
 
Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hatte am 
31.07.2015 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewer-
bes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz) 
vorgelegt. Die Beratungen des Gesetzentwurfs im Bundestag gerieten rasch ins stocken, da 
erhebliche Divergenzen zwischen den Koalitionsfraktionen insbesondere in der Frage von 
Auflagen und Vorgaben für Prostituierte zu Tage traten. Schließlich legte das BMFSFJ Ende 
November letzten Jahres einen überarbeiteten Gesetzentwurf vor, der in den strittigen Fra-
gen der Auflagen und Vorgaben deutliche Erleichterungen gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf vorsah (Gültigkeit von Anmeldungen, Intensität der gesundheitlichen Beratung), 
die von der CDU/CSU-Fraktion jedoch abgelehnt wurden. 
 
Nachdem es zunächst nach einem Scheitern des Gesetzesvorhabens ausgesehen hat, haben 
sich die Koalitionsfraktionen am 2. Februar 2016 nun doch auf einen Entwurf geeinigt. (An-
lage) 
 
Die Koalitionsfraktionen haben sich nach längeren Verhandlungen auf die Inhalte eines 
Gesetzentwurfs zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie Schutz von in der Prosti-
tution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz) verständigt. Kernelement soll eine 
Erlaubnispflicht für Bordelle und andere Formen des Prostitutionsgewerbes sein. An den 
zentralen Elementen der Anmeldepflicht und gesundheitlichen Beratung für Prostituierte 
wird festgehalten, allerdings wurden Kritikpunkte, unter anderem der kommunalen Spit-
zenverbände, an einem zu bürokratischen Verfahren aufgegriffen und entschärft. Aus Sicht 
der Geschäftsstelle ist der Kompromiss zu begrüßen. Mit Blick auf die Kosten für die Umset-
zung des Gesetzes hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine Gebühr in Form einer 
Konzession durch die Bordellbetreiber ins Gespräch gebracht. Ansonsten stehen die Bun-
desländer bei der Übertragung der Aufgabe auf die Kommunen in der Pflicht, die Mehraus-
gaben zu erstatten.  
 
Zentrale Elemente des Referentenentwurfs sind:  
 

  Die Erlaubnispflicht für Betreibende eines Prostitutionsgewerbes sowie deren Stell-
vertretende; umfasst unter anderem die Darlegung eines Betriebskonzepts sowie 
eine Zuverlässigkeitsprüfung der Betreibenden und der zur Stellvertretung einge-
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setzten Personen (unter anderem Einholung eines behördlichen Führungszeugnis-
ses);  

 

  Verbot menschenunwürdiger (z.B. ausbeuterischer) Betriebskonzepte, die mit der 
Wahrnehmung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmungsrecht unvereinbar sind 
oder der Ausbeutung von Prostituierten Vorschub leisten; 

 

  gesetzlich festgelegte Mindeststandards für Prostitutionsbetriebe; dies betrifft 
räumliche, hygienische, sicherheitstechnische sowie gesundheitsbezogene Min-
destanforderungen, unter anderem Ausstattung mit einem Notrufsystem und Ver-
bot der Nutzung des Arbeitsraums als Wohn-/ Schlafraum; 

 

  Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz; 
 

  Kontrollrechte zur Prostitutionsüberwachung in Form von Betretungs- und Durch-
suchungsrechten während der Geschäftszeiten; 

 

  Möglichkeit der Erteilung behördlicher Auflagen und Anordnungen für Prostituti-
onsbetriebe bzw. der Untersagung des Betriebs bei Verstößen (Entzug der Erlaub-
nis); 

 

  detaillierter Bußgeldkatalog für Verstöße gegen das ProstSchG; 
 

  Anmeldepflicht für Prostituierte: umfasst behördliches Informations- und Bera-
tungsgespräch unter anderem über die Rechtslage; Erteilen einer Anmeldebeschei-
nigung; regelmäßige Verlängerung der Anmeldung; 

 

  Anmeldung im Bundesland des Steuerwohnsitzes unter Angabe der Kommunen  
oder Bundesländer, in denen die/der Prostituierte tätig werden möchte; 

 

  Bundeseinheitliches Verfahren mit einheitlichen Standards (z.B. Musterformulare) 
und zentralen Abweichungsmöglichkeiten; 

 

  Anmeldung ist bundesweit gültig mit der Möglichkeit abweichender landesrechtli-
cher Regelungen; 

 

  Gesundheitliche Beratung als Voraussetzung für die Anmeldung als Prostituierte/r;  
 

  Insbesondere den besonders schutzbedürftigen 18- bis 21-jährigen Prostituierten 
soll ein konstanter Zugang zu Beratung und Unterstützung angeboten werden. Jun-
ge Menschen sind besonders empfänglich für Beeinflussungen durch ihre Umwelt 
und können möglicherweise die Risiken ihrer Entscheidungen noch nicht umfassend 
einschätzen. Deshalb ist es umso wichtiger, sie über die Risiken und Gefahren, die 
mit der Prostitution verbunden sind, neutral aufzuklären und ihnen in regelmäßigen 
persönlichen Kontakten die Gelegenheit zu geben, sich Beratung und Unterstützung 
zu nehmen; 

 

  besondere Schutzvorschriften für 18-21-jährige Prostituierte (unter anderem ver-
kürzte Intervalle für Verlängerung der Anmeldebescheinigung und Wiederholung 
der gesundheitlichen Beratung); 

 

  Einführung der Kondompflicht; 
 



S. 3 v. 3  

   
S.2 v. 2 TOP 8 der 40. Sitzung des Gleichstellungsausschusses am 12.04.2016 in Düsseldorf  

 

  Das Gesetz soll zum 01.07.2017 (Verkündung: allerfrühestens am 30.09.2016) in 
Kraft treten. Für bereits tätige Betreibende eines Prostitutionsgewerbes und für be-
reits tätige Prostituierte soll eine Übergangsfrist nach Inkrafttreten für die Erlaub-
nisbeantragung beziehungsweise Anmeldung normiert werden. Für ab Inkrafttreten 
(01.07.2017) neu hinzukommende Betreibende beziehungsweise Prostituierte gilt 
die Pflicht zur Erlaubnisbeantragung beziehungsweise Anmeldung mit sofortiger 
Wirkung ab Inkrafttreten (keine Übergangsfrist); 



    

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 

A. Problem und Ziel 

Mit dem 2002 eingeführten Prostitutionsgesetz (ProstG) wurde klargestellt, dass die zwi-
schen den Prostituierten und ihren Kunden und Kundinnen geschlossenen Vereinbarun-
gen nicht mehr sittenwidrig und damit nicht mehr zivilrechtlich unwirksam sind. Rechtliche 
Benachteiligungen für die Prostituierten wie der Ausschluss aus der Sozialversicherung 
sollten behoben werden. Die Evaluation des Gesetzes im Jahre 2007 sowie Berichte aus 
der Praxis haben allerdings ergeben, dass sich nur ein Teil der mit dem Prostitutionsge-
setz verknüpften Erwartungen erfüllt hat und dass weitere gesetzliche Schritte zur Ver-
besserung der Situation von Prostituierten erforderlich sind. 

Prostitution ist zum einen ein Wirtschaftszweig, in dem erhebliche Umsätze erzielt werden 
und der wie andere Bereiche unternehmerischen Handelns den Eigengesetzlichkeiten der 
Marktwirtschaft folgt. Zum anderen ist Prostitution ein Bereich, in dem Grundrechte wie 
die sexuelle Selbstbestimmung, persönliche Freiheit, Gesundheit sowie Persönlichkeits-
rechte der Beteiligten faktisch in besonderer Weise gefährdet sind. Anders als andere 
Gewerbezweige ist die gewerbliche Betätigung im Bereich sexueller Dienstleistungen je-
doch bislang keiner auf ihre spezifischen Risiken zugeschnittenen fachgesetzlichen Regu-
lierung unterworfen. Es fehlt an verbindlichen Mindestvorgaben zum Schutz von Sicher-
heit und Gesundheit der dort Tätigen und an Rechtsgrundlagen, mit denen die Zuverläs-
sigkeit der Betreiber vorab geprüft und unzuträgliche Auswüchse des Gewerbes unter-
bunden werden können. Das Fehlen behördlicher Aufsichtsinstrumente führt zu Intranspa-
renz und begünstigt kriminelle Strukturen, die sich dieses Defizit zunutze machen. 

Zugleich muss berücksichtigt werden, dass Prostitution nicht selten von Personen ausge-
übt wird, die sich in einer besonders verletzlichen oder belastenden Situation befinden 
und die deshalb nicht in der Lage sind, selbstbestimmt für ihre Rechte einzutreten. Viele 
von ihnen fürchten zudem Benachteiligungen in ihrem sozialen Umfeld, wenn ihre Tätig-
keit als Prostituierte oder Prostituierter bekannt wird. Prostitution ist insofern gerade kein 
„Beruf wie jeder andere“. 

Diese Besonderheiten des Prostitutionsgewerbes bilden eine Herausforderung für eine 
wirksame und ausgewogene Ausgestaltung der Regulierung des Prostitutionsgewerbes. 
Es geht um gesetzliche Maßnahmen, die effektiv und praxistauglich sind, um die in der 
Prostitution Tätigen besser zu schützen und ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken, um 
fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen und 
zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution Tätigen zu schaffen und um Krimi-
nalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen Prostituierte und Ausbeu-
tung von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen. Dies soll das Prostituiertenschutz-
gesetz leisten. 

B. Lösung 
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Durch das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituierten-
schutzgesetz – ProstSchG), das Artikel 1 dieses Gesetzes bildet, werden erstmals umfas-
sende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen. 

Kernelement ist die Einführung einer Erlaubnispflicht für alle Prostitutionsgewerbe. Die 
Erteilung der Erlaubnis ist an die Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen und an die 
Zuverlässigkeit des Betreibers gekoppelt. 

Die Ausübung der Prostitution selbst bleibt weiterhin erlaubnisfrei, Prostituierte müssen 
ihre Tätigkeit jedoch anmelden. Die ausgestellte Anmeldebescheinigung ist für zwei Jahre 
gültig und kann verlängert werden. Prostituierte sind verpflichtet, vor Aufnahme der Tätig-
keit und anschließend in jährlichem Rhythmus eine gesundheitliche Beratung beim Öffent-
lichen Gesundheitsdienst oder einer anderen nach Landesrecht bestimmten Behörde 
wahrzunehmen; diese ist bei der Anmeldung durch Vorlage einer Bescheinigung nachzu-
weisen. Über die Anmeldung wird ebenfalls eine Bescheinigung ausgestellt. Für Personen 
unter 21 Jahren sind eine kürzere Gültigkeitsdauer der Anmeldung von einem Jahr und 
eine halbjährliche Wiederholung der gesundheitlichen Beratung vorgesehen. Die Anmel-
dung ist an ein persönlich wahrzunehmendes Informations- und Beratungsgespräch ge-
koppelt. 

Insgesamt wird der Zugang von Frauen und Männern in der Prostitution zu Unterstüt-
zungs- und Beratungsangeboten nachhaltig gestärkt. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Gemeinden durch 
den Entwurf nicht zu erwarten. 

E. Erfüllungsaufwand 

Das Gesetz führt erstmals umfassende Vorgaben für Betreiber von Prostitutionsgewerben 
und für Prostituierte ein. Darunter fallen etwa die Betriebserlaubnis für Prostitutionsge-
werbe und die persönliche Anmeldung der Tätigkeit als Prostituierte. 

Die bisherige Verwaltungspraxis in den Ländern und Kommunen ist uneinheitlich. Diese 
Anforderungen betreffen allerdings ausschließlich die Branche des Prostitutionsgewerbes 
und die Personen, die sich in diesem Bereich wirtschaftlich als Anbietende von Dienstleis-
tungen betätigen. Betroffen ist damit lediglich ein gesamtwirtschaftlich recht schmaler 
Sektor der Wirtschaft, der überwiegend dem Bereich der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) zuzurechnen sein dürfte. Geeignete Regelungsalternativen oder 
unterstützende Maßnahmen, die zur Entlastung von KMU beitragen könnten, bieten sich 
nicht an. Für das Prostitutionsgewerbe, das überwiegend in Form von KMU geführt wird, 
stellt das Prostituiertenschutzgesetz eine besondere Belastung dar. Durch das neue Ge-
setz werden erstmals umfassende Vorgaben für Betreiber von Prostitutionsgewerben ein-
geführt, vor allem die Erlaubnispflicht sowie Anzeige,- Kontroll-, Hinweis,- Aufbewah-
rungs- und Aufzeichnungspflichten. Die Prostitutionsgewerbetreibenden sind von den Re-
gelungen des Prostituiertenschutzgesetzes besonders betroffen, weil ihnen die Routine 
bei der Umsetzung des Regelungsvorhabens fehlt und sie sich selbst das nötige Wissen 
aneignen müssen. Zudem entsteht Sachaufwand in Form von Investitionen zur Schaffung 
der Mindestanforderungen an Prostitutionsstätten und -fahrzeuge (z. B. Notrufsystem, 
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geeignete Pausen- und Aufenthaltsräume). Da der erwartete jährliche Erfüllungsaufwand 
bei über eine Million Euro für die gesamte Wirtschaft bzw. bei über 100 Euro pro Unter-
nehmen liegt, erfolgte für das Regelungsvorhaben eine Prüfung der Belange von KMU.  

Aufgrund der Intention der Regelungen im Prostituiertenschutzgesetz - Schaffung einer 
einheitlichen Grundlage zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen, zum 
Schutz der Gesundheit der in der Prostitution tätigen Personen und zur Verbesserung der 
ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung des Prostitutionsgewerbes - sind Re-
gelungsalternativen, wie Ausnahmeregelungen für Kleinstbetriebe, Reduzierung der 
Pflichten oder späteres Inkrafttreten, nicht zielführend. Darüber hinaus betrifft dieses Re-
gelungsvorhaben vor allem KMU und konkurriert somit nicht direkt mit großen Unterneh-
men, weshalb ein direktes ins Verhältnissetzen der Regelungswirkung nicht aussagekräf-
tig ist. 

Die Wirtschaft insgesamt und die Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger werden nicht 
belastet. 

Bisher wurden keine statistischen Merkmale im Prostitutionsgewerbe erhoben. Zudem 
sind nur wenige Schätzungen von Fallzahlen verfügbar. Dies ist bedingt durch die bisheri-
ge Situation des Prostitutionsgewerbes in einem juristischen Graubereich und einem Mili-
eu gesellschaftlicher Stigmatisierung. Durch die somit stark eingeschränkte Datenlage ist 
eine Abschätzung des Erfüllungsaufwands deutlich erschwert. Die Schätzung beruht da-
her auf zahlreichen Annahmen und zum Teil auf divergierenden Schätzungen zu Fallzah-
len. Teils ist aufgrund der Datenlage gar keine Einschätzung zum Erfüllungsaufwand 
möglich. Generell können somit die angegebenen Zahlen stark nach unten oder oben 
abweichen. 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Schätzung des Erfüllungsauf-
wands 

Erfüllungsaufwand 

Normadressat 

Bürgerinnen und Bür-
ger 

Wirtschaft Verwaltung 

Einmalig 0 Euro circa 64,9 Millionen Euro circa 11,3 Millionen Euro 

Jährlich 0 Euro circa 71,6 Millionen Euro circa 13,4 Millionen Euro 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für Betreiber eines Prostitutionsgewerbes führt das Gesetz 49 neue Vorgaben ein, die 
sowohl einmaligen als auch fortlaufenden Erfüllungsaufwand verursachen. Erfüllungsauf-
wand entsteht auch für die in der Prostitution tätigen Personen. 

Der Erfüllungsaufwand für beide Gruppen ist im Folgenden unter der Kategorie Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft zusammengefasst. 

Für die Wirtschaft entstehen einmalige Kosten von circa 64,9 Millionen Euro und ein jähr-
licher Aufwand von circa 71,6 Millionen Euro. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 



 - 4 -   

Davon entfallen circa 1,1 Millionen Euro einmalig und circa 30,4 Millionen Euro jährlich auf 
27 Informationspflichten. 

„One in, one out“-Regel 

Die „One in, one out“-Regel muss auch auf das in der Koalitionsvereinbarung festgelegte 
Prostituiertenschutzgesetz angewendet werden. Das Prostituiertenschutzgesetz führt zu 
einem zusätzlichen laufenden Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von 71,6 Millionen 
Euro. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erkennt inner-
halb des Ressorts keine Kompensationsmöglichkeiten und kann aus früheren Vorhaben 
keinen Überschuss an Entlastungen in der notwendigen Höhe nachweisen. Da die Um-
setzung dieser konkreten Einzelmaßnahme des Koalitionsvertrages die Kompensations-
fähigkeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übersteigt, 
aber die Umsetzung von Vorhaben der Koalitionsvereinbarung durch die „One in, one 
out“-Regel weder inhaltlich noch zeitlich be- oder verhindert werden darf, ist vorgesehen, 
zeitnah eine ressortübergreifende Kompensation anzufragen bzw. den Staatssekretärs-
ausschuss Bürokratieabbau einzuschalten. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Verwaltung entsteht ein jährlicher Aufwand von circa 13,4 Millionen Euro. Dieser ent-
fällt vollständig auf die Länder und Kommunen. Der einmalige Umstellungsaufwand von 
circa 11,3 Millionen Euro entfällt zu rund 33 Tausend Euro auf den Bund, der Rest entfällt 
auf die Länder und Kommunen.  

F. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
einzelne Betreiber von Prostitutionsgewerben die Kosten ihres Erfüllungsaufwands an 
Kundinnen und Kunden weitergeben. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes 
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen 

(Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG) 

Inhaltsübersicht 

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

A b s c h n i t t  2  

P r o s t i t u i e r t e  

§ 3 Anmeldepflicht für Prostituierte 

§ 4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise 

§ 5 Anmeldebescheinigung; Gültigkeit 

§ 6 Inhalt der Anmeldebescheinigung und der Aliasbescheinigung 

§ 7 Informationspflicht der Behörde; Informations- und Beratungsgespräch 

§ 8 Ausgestaltung des Informations- und Beratungsgesprächs 

§ 9 Maßnahmen bei Beratungsbedarf 

§ 10 Gesundheitliche Beratung 

§ 11 Anordnungen gegenüber Prostituierten 

A b s c h n i t t  3  

E r l a u b n i s  z u m  B e t r i e b  e i n e s  P r o s t i t u t i o n s g e w e r b e s ;  a n l a s s b e -

z o g e n e  A n z e i g e p f l i c h t e n  

§ 12 Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe; Verfahren über einheitliche Stelle 

§ 13 Stellvertretungserlaubnis 

§ 14 Versagung der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis 
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§ 15 Zuverlässigkeit einer Person 

§ 16 Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe; Veranstaltungskonzept 

§ 17 Auflagen und Anordnungen 

§ 18 Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen 

§ 19 Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge 

§ 20 Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung 

§ 21 Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs; Untersagung 

§ 22 Erlöschen der Erlaubnis 

§ 23 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis 

A b s c h n i t t  4  

P f l i c h t e n  d e s  B e t r e i b e r s  

§ 24 Sicherheit und Gesundheitsschutz 

§ 25 Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; Beschäftigungsverbote 

§ 26 Pflichten gegenüber Prostituierten; Einschränkung von Weisungen und Vorgaben 

§ 27 Kontroll- und Hinweispflichten 

§ 28 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

A b s c h n i t t  5  

Ü b e r w a c h u n g  

§ 29 Überwachung des Prostitutionsgewerbes 

§ 30 Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung 

§ 31 Überwachung und Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für die Ausübung der Prostitution 

A b s c h n i t t  6  

V e r b o t e ;  B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  

§ 32 Kondompflicht; Werbeverbot 

§ 33 Bußgeldvorschriften 

A b s c h n i t t  7  

P e r s o n e n b e z o g e n e  D a t e n ;  B u n d e s s t a t i s t i k  

§ 34 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung; Datenschutz 

§ 35 Bundesstatistik 

A b s c h n i t t  8  

S o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

§ 36 Verordnungsermächtigung 

§ 37 Übergangsregelungen 
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§ 38 Evaluation 

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  

§ 1 

Anwendungsbereich  

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Ausübung der Prostitution durch Personen 
über 18 Jahre sowie auf das Betreiben eines Prostitutionsgewerbes. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Eine sexuelle Dienstleistung ist eine sexuelle Handlung mindestens einer Person 
an oder vor mindestens einer anderen unmittelbar anwesenden Person gegen Entgelt 
oder das Zulassen einer sexuellen Handlung an oder vor der eigenen Person gegen Ent-
gelt. Keine sexuellen Dienstleistungen sind Vorführungen mit ausschließlich darstelleri-
schem Charakter, bei denen keine weitere der anwesenden Personen sexuell aktiv einbe-
zogen ist. 

(2) Prostituierte sind Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen. 

(3) Ein Prostitutionsgewerbe betreibt, wer gewerbsmäßig Leistungen im Zusammen-
hang mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person 
anbietet oder Räumlichkeiten hierfür bereitstellt, indem er 

1. eine Prostitutionsstätte betreibt, 

2. ein Prostitutionsfahrzeug bereitstellt, 

3. eine Prostitutionsveranstaltung organisiert oder durchführt oder 

4. eine Prostitutionsvermittlung betreibt. 

(4) Prostitutionsstätten sind Gebäude, Räume und sonstige ortsfeste Anlagen, die 
als Betriebsstätte zur Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt werden. 

(5) Prostitutionsfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, Fahrzeuganhänger und andere mobi-
le Anlagen, die zur Erbringung sexueller Dienstleistungen bereitgestellt werden. 

(6) Prostitutionsveranstaltungen sind für einen offenen Teilnehmerkreis ausgerichte-
te Veranstaltungen, bei denen von mindestens einer der unmittelbar anwesenden Perso-
nen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. 

(7) Prostitutionsvermittlung ist die Vermittlung mindestens einer anderen Person zur 
Erbringung sexueller Dienstleistungen außerhalb von Prostitutionsstätten des Betreibers. 
Dies gilt auch, wenn sich lediglich aus den Umständen ergibt, dass zu den vermittelten 
Dienstleistungen auch sexuelle Handlungen gehören. 
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A b s c h n i t t  2  

P r o s t i t u i e r t e  

§ 3 

Anmeldepflicht für Prostituierte 

(1) Wer eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter ausüben will, hat dies 
vor Aufnahme der Tätigkeit persönlich bei der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich 
die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt werden soll, anzumelden.  

(2) Soweit ein Land nach § 5 Absatz 3 Satz 1 eine abweichende Regelung zur räum-
lichen Gültigkeit der Anmeldebescheinigung getroffen hat, ist die Tätigkeit in diesem Land 
auch bei der dort zuständigen Behörde anzumelden. 

(3) Die Anmeldepflicht besteht unabhängig davon, ob die Tätigkeit selbständig oder 
im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt wird. 

§ 4 

Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise 

(1) Bei der Anmeldung hat die anmeldepflichtige Person zwei Lichtbilder abzugeben 
und folgende Angaben zu machen: 

1. den Vor- und Nachnamen, 

2. das Geburtsdatum und den Geburtsort, 

3. die Staatsangehörigkeit,  

4. die alleinige Wohnung oder Hauptwohnung im Sinne des Melderechts, hilfsweise eine 
Zustellanschrift und 

5. die Länder oder Kommunen, in denen die Tätigkeit geplant ist. 

(2) Bei der Anmeldung ist der Personalausweis, der Reisepass, ein Passersatz oder 
ein Ausweisersatz vorzulegen. Ausländische Staatsangehörige, die nicht freizügigkeitsbe-
rechtigt sind, haben bei der Anmeldung nachzuweisen, dass sie berechtigt sind, eine Be-
schäftigung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit auszuüben.  

(3) Bei der ersten Anmeldung ist der Nachweis einer innerhalb der vorangegange-
nen drei Monate erfolgten gesundheitlichen Beratung nach § 10 Absatz 1 vorzulegen. Der 
bei der ersten Anmeldung vorgelegte Nachweis gilt während der Gültigkeitsdauer der ers-
ten Anmeldebescheinigung auch als Nachweis bei weiteren Anmeldungen, soweit sie 
nach § 3 Absatz 2 erforderlich sind. Die Verpflichtung zur gesundheitlichen Beratung nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 3 und 4 bleibt hiervon unberührt. 

(4) Für eine Verlängerung der Anmeldung haben Prostituierte ab 21 Jahren Nach-
weise über die mindestens einmal jährlich erfolgten gesundheitlichen Beratungen nach 
§ 10 Absatz 1 vorzulegen. Prostituierte unter 21 Jahren haben Nachweise über mindes-
tens alle sechs Monate erfolgte gesundheitliche Beratungen vorzulegen.  
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(5) Die oder der Prostituierte hat Änderungen in den Verhältnissen nach Absatz 1 
Nummer 1 und 3 bis 5 innerhalb von 14 Tagen bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

§ 5 

Anmeldebescheinigung; Gültigkeit 

(1) Zum Nachweis über die erfolgte Anmeldung stellt die zuständige Behörde der 
anmeldepflichtigen Person innerhalb von fünf Werktagen eine Anmeldebescheinigung 
aus.  

(2) Die Anmeldebescheinigung darf nicht erteilt werden, wenn  

1. die nach § 4 erforderlichen Angaben und Nachweise nicht vorliegen,  

2. die Person unter 18 Jahre alt ist, 

3. die Person als werdende Mutter bei der Anmeldung in den letzten sechs Wochen vor 
der Entbindung steht,  

4. die Person unter 21 Jahren ist und Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie durch Drit-
te zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution gebracht wird oder werden soll, 
oder 

5. wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Person von Dritten durch Ausnutzung 
einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land 
verbunden ist oder ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitu-
tion gebracht wird oder werden soll oder diese Person von Dritten ausgebeutet wird 
oder werden soll. 

(3) Die Anmeldebescheinigung ist örtlich unbeschränkt gültig, soweit die Länder kei-
ne abweichenden Regelungen zur räumlichen Geltung getroffen haben. In die Anmelde-
bescheinigung ist ein Hinweis auf die Möglichkeit abweichenden Landesrechts aufzuneh-
men.  

(4) Die Anmeldebescheinigung gilt für anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren für 
zwei Jahre. Für anmeldepflichtige Personen unter 21 Jahren gilt die Anmeldebescheini-
gung für ein Jahr. 

(5) Wird die Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer fortgesetzt, so ist die Anmeldebescheinigung zu verlängern. Für eine Verlänge-
rung der Anmeldebescheinigung haben Prostituierte ab 21 Jahren Nachweise über die 
mindestens einmal jährlich erfolgten gesundheitlichen Beratungen vorzulegen. Prostituier-
te unter 21 Jahren haben Nachweise über mindestens alle sechs Monate erfolgte ge-
sundheitliche Beratungen vorzulegen. Im Übrigen gelten für die Verlängerung der Anmel-
debescheinigung die Regelungen zur Anmeldung. 

(6) Auf Wunsch der anmeldepflichtigen Person stellt ihr die Behörde zusätzlich eine 
pseudonymisierte Anmeldebescheinigung (Aliasbescheinigung) aus. Die Gültigkeitsdauer 
der Aliasbescheinigung entspricht der Gültigkeitsdauer der Anmeldebescheinigung. So-
weit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Aliasbescheinigung die Regelungen für die 
Anmeldebescheinigung. Stellt die Behörde eine Aliasbescheinigung aus, so dokumentiert 
sie den Alias zusammen mit den personenbezogenen Daten und bewahrt eine Kopie der 
Aliasbescheinigung bei den Anmeldedaten auf. 
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(7) Die oder der Prostituierte hat bei der Ausübung der Tätigkeit die Anmeldebe-
scheinigung oder die Aliasbescheinigung mitzuführen. 

§ 6 

Inhalt der Anmeldebescheinigung und der Aliasbescheinigung 

(1) Die Anmeldebescheinigung enthält ein Lichtbild sowie die folgenden Angaben: 

1. den Vor- und Nachnamen der Person, 

2. das Geburtsdatum und den Geburtsort der Person, 

3. die Staatsangehörigkeit der Person, 

4. die bei der Anmeldung angegebenen Länder oder Kommunen, 

5. die Gültigkeitsdauer und 

6. die ausstellende Behörde. 

Das Lichtbild ist untrennbar mit der Anmeldebescheinigung zu verbinden. 

(2) Die Aliasbescheinigung enthält ein Lichtbild sowie die folgenden Angaben: 

1. den für die Prostitutionstätigkeit gewählten Alias, 

2. das Geburtsdatum der Person, 

3. die Staatsangehörigkeit der Person, 

4. die bei der Anmeldung angegebenen Länder oder Kommunen, 

5. die Gültigkeitsdauer und 

6. die ausstellende Behörde. 

Das Lichtbild ist untrennbar mit der Anmeldebescheinigung zu verbinden. 

(3) In einer Anmeldebescheinigung, die auf Grundlage einer nach § 5 Absatz 3 Satz 
1 getroffenen landesrechtlichen Regelung ergeht, ist der räumliche Gültigkeitsbereich der 
Anmeldebescheinigung anzugeben. 

§ 7 

Informationspflicht der Behörde; Informations- und Beratungsgespräch 

(1) Bei der Anmeldung ist ein Informations- und Beratungsgespräch zu führen.  

(2) Das Informations- und Beratungsgespräch muss mindestens umfassen:  

1. Grundinformationen zur Rechtslage nach diesem Gesetz, nach dem Prostitutionsge-
setz sowie zu weiteren zur Ausübung der Prostitution relevanten Vorschriften, die im 
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Behörde für die Prostitutionsausübung gelten, 
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2. Grundinformationen zur Absicherung im Krankheitsfall und zur sozialen Absicherung 
im Falle einer Beschäftigung, 

3. Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Beratungsangeboten einschließlich 
Beratungsangeboten zur Schwangerschaft,  

4. Informationen zur Erreichbarkeit von Hilfe in Notsituationen und 

5. Informationen über die bestehende Steuerpflicht der aufgenommenen Tätigkeit und 
die in diesem Zusammenhang zu erfüllenden umsatz- und ertragsteuerrechtlichen 
Pflichten. 

(3) Die zuständige Behörde stellt der oder dem Prostituierten während des Bera-
tungsgesprächs Informationen zur Ausübung der Prostitution in geeigneter Form zur Ver-
fügung. Die Informationen sollen in einer Sprache verfasst sein, die die oder der Prostitu-
ierte versteht. 

§ 8 

Ausgestaltung des Informations- und Beratungsgesprächs 

(1) Die persönliche Anmeldung und das Informations- und Beratungsgespräch sollen 
in einem vertraulichen Rahmen durchgeführt werden. 

(2) Die zuständige Behörde kann mit Zustimmung der anmeldepflichtigen Person ei-
ne nach Landesrecht anerkannte Fachberatungsstelle für Prostituierte oder eine mit Auf-
gaben der gesundheitlichen Beratung betraute Stelle zu dem Informations- und Bera-
tungsgespräch hinzuziehen. Dritte können mit Zustimmung der Behörde und der anmel-
depflichtigen Person zum Gespräch hinzugezogen werden. Zum Zwecke der Sprachmitt-
lung kann die Behörde Dritte auch ohne Zustimmung der anmeldepflichtigen Person hin-
zuziehen.  

§ 9 

Maßnahmen bei Beratungsbedarf 

(1) Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass bei einer oder einem Prosti-
tuierten Beratungsbedarf hinsichtlich der gesundheitlichen oder sozialen Situation besteht, 
so soll die zuständige Behörde auf die Angebote entsprechender Beratungsstellen hin-
weisen und nach Möglichkeit einen Kontakt vermitteln. 

(2) Die zuständige Behörde hat unverzüglich die zum Schutz der Person erforderli-
chen Maßnahmen zu veranlassen, wenn sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass 

1. eine Person unter 21 Jahren durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prosti-
tution gebracht wird oder werden soll oder 

2. eine Person von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die 
mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder ihrer persönlichen 
oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitution gebracht wird oder werden soll o-
der diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder werden soll. 
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§ 10 

Gesundheitliche Beratung 

(1) Für Personen, die als Prostituierte oder als Prostituierter tätig sind oder eine sol-
che Tätigkeit aufnehmen wollen, wird eine gesundheitliche Beratung durch eine für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst zuständige Behörde angeboten. Die Länder können be-
stimmen, dass eine andere Behörde für die Durchführung der gesundheitlichen Beratung 
zuständig ist.  

(2) Die gesundheitliche Beratung erfolgt angepasst an die persönliche Lebenssitua-
tion der beratenen Person und soll insbesondere Fragen der Krankheitsverhütung, der 
Empfängnisregelung, der Schwangerschaft und der Risiken des Alkohol- und Drogenge-
brauchs einschließen. Die beratene Person ist auf die Vertraulichkeit der Beratung hinzu-
weisen und erhält Gelegenheit, eine etwaig bestehende Zwangslage oder Notlage zu of-
fenbaren. Dritte können mit Zustimmung der Behörde und der anmeldepflichtigen Person 
zum Gespräch nur zum Zwecke der Sprachmittlung hinzugezogen werden.  

(3) Personen, die eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter ausüben wol-
len, müssen vor der erstmaligen Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung 
wahrnehmen. Die gesundheitliche Beratung erfolgt bei der am Ort der Anmeldung für die 
Durchführung der gesundheitlichen Beratung nach Absatz 1 zuständigen Behörde. Nach 
der Anmeldung der Tätigkeit haben Prostituierte ab 21 Jahren die gesundheitliche Bera-
tung mindestens alle zwölf Monate wahrzunehmen. Prostituierte unter 21 Jahren haben 
die gesundheitliche Beratung mindestens alle sechs Monate wahrzunehmen. 

(4) Die nach Absatz 1 zuständige Behörde stellt der beratenen Person eine Be-
scheinigung über die durchgeführte gesundheitliche Beratung aus. Auf der Bescheinigung 
müssen angegeben sein: 

1. der Vor- und Nachname der beratenen Person,  

2. das Geburtsdatum der beratenen Person,  

3. die ausstellende Stelle und  

4. das Datum der gesundheitlichen Beratung. 

Die Bescheinigung kann auf Wunsch der beratenen Person auch auf den in einer gültigen 
Aliasbescheinigung nach § 6 Absatz 2 verwendeten Alias ausgestellt werden. 

(5) Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung gilt auch als Nachweis, 
soweit nach § 3 Absatz 2 weitere Anmeldungen erforderlich sind. 

(6) Die oder der Prostituierte hat bei der Ausübung der Tätigkeit die Bescheinigung 
über die gesundheitliche Beratung mitzuführen. 

§ 11 

Anordnungen gegenüber Prostituierten 

(1) Liegen der zuständigen Behörde tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Person der Prostitution nachgeht, ohne diese Tätigkeit zuvor angemeldet zu haben, so 
fordert die zuständige Behörde die Person auf, ihre Tätigkeit als Prostituierte oder als 
Prostituierter innerhalb einer angemessenen Frist anzumelden und der zuständigen Be-
hörde die Anmeldebescheinigung vorzulegen. 
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(2) Liegen der zuständigen Behörde tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
Person der Prostitution nachgeht, ohne die Pflicht zur gesundheitlichen Beratung wahrge-
nommen zu haben, so fordert die zuständige Behörde die Person auf, innerhalb einer 
angemessenen Frist die gesundheitliche Beratung wahrzunehmen und der zuständigen 
Behörde die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung vorzulegen. 

(3) Die zuständige Behörde kann gegenüber Prostituierten jederzeit Anordnungen 
zur Ausübung der Prostitution erteilen, soweit dies erforderlich ist 

1. zum Schutz der Kundinnen und Kunden oder anderer Personen vor Gefahren für Le-
ben, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung oder Gesundheit, 

2. zum Schutz der Jugend oder 

3. zur Abwehr anderer erheblicher Beeinträchtigungen oder Gefahren für sonstige Be-
lange des öffentlichen Interesses, insbesondere zum Schutz von Anwohnerinnen und 
Anwohnern, von Anliegern oder der Allgemeinheit vor Lärmimmissionen, verhaltens-
bedingten oder sonstigen Belästigungen. 

(4) Die zuständige Behörde kann weitere Maßnahmen treffen, wenn 

1. die oder der Prostituierte gegen Anordnungen nach Absatz 3 verstoßen hat und 

2. die Erteilung von weiteren Anordnungen nach Absatz 3 zum Schutz der dort genann-
ten Rechtsgüter nicht ausreichend wäre. 

(5) Vorschriften und Anordnungen, die auf einer nach Artikel 297 des Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch ergangenen Verordnung beruhen, sowie Maßnahmen 
nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

A b s c h n i t t  3  

E r l a u b n i s  z u m  B e t r i e b  e i n e s  P r o s t i t u t i o n s g e w e r b e s ;  
a n l a s s b e z o g e n e  A n z e i g e p f l i c h t e n  

§ 12 

Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe; Verfahren über einheitliche Stelle 

(1) Wer ein Prostitutionsgewerbe betreiben will, bedarf der Erlaubnis der zuständi-
gen Behörde. Die Erlaubnis kann befristet werden. Die Erlaubnis ist auf Antrag zu verlän-
gern, wenn die für die Erteilung der Erlaubnis maßgeblichen Voraussetzungen fortbeste-
hen. 

(2) Die Erlaubnis für das Betreiben einer Prostitutionsstätte wird zugleich für ein be-
stimmtes Betriebskonzept und für bestimmte bauliche Einrichtungen, Anlagen und darin 
befindliche Räume erteilt. 

(3) Die Erlaubnis für die Organisation oder Durchführung von Prostitutionsveranstal-
tungen wird für ein bestimmtes Betriebskonzept erteilt. Sie kann als einmalige Erlaubnis 
oder als Erlaubnis für mehrere gleichartige Veranstaltungen erteilt werden. 

(4) Die Erlaubnis für das Bereitstellen eines Prostitutionsfahrzeugs wird für ein be-
stimmtes Betriebskonzept und für ein bestimmtes Fahrzeug mit einer bestimmten Ausstat-
tung erteilt. Sie ist auf höchstens drei Jahre zu befristen und kann verlängert werden. 
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(5) Die Erlaubnis ist bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Dem Antrag sind 
beizufügen: 

1. das Betriebskonzept, 

2. die weiteren erforderlichen Unterlagen und Angaben zum Nachweis des Vorliegens 
der Erlaubnisvoraussetzungen sowie 

3. bei einer natürlichen Person Name, Geburtsdatum und Anschrift derjenigen Person, 
für die die Erlaubnis beantragt wird, bei einer juristischen Person oder Personenver-
einigung deren Firma, Anschrift, Nummer des Registerblattes im Handelsregister so-
wie deren Sitz. 

(6) Verwaltungsverfahren nach diesem Abschnitt oder nach einer aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung können über eine einheitliche Stelle nach den 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

(7) Erlaubnis- oder Anzeigepflichten nach anderen Vorschriften, insbesondere nach 
den Vorschriften des Gaststätten-, Gewerbe-, Bau-, Wasser- oder Immissionsschutz-
rechts, bleiben unberührt. 

§ 13 

Stellvertretungserlaubnis 

(1) Wer ein Prostitutionsgewerbe durch eine als Stellvertretung eingesetzte Person 
betreiben will, bedarf hierfür einer Stellvertretungserlaubnis. 

(2) Die Stellvertretungserlaubnis wird dem Betreiber für die als Stellvertretung einge-
setzte Person erteilt. Sie kann befristet werden. 

(3) Wird das Prostitutionsgewerbe nicht mehr durch die als Stellvertretung eingesetz-
te Person betrieben, so hat der Betreiber dies unverzüglich der zuständigen Behörde an-
zuzeigen. 

§ 14 

Versagung der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. die antragstellende Person oder eine als Stellvertretung oder Betriebsleitung vorge-
sehene Person unter 18 Jahre alt ist oder 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die antragstellende Person oder eine als 
Stellvertretung, Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes vorgesehene Person 
nicht die für den Betrieb eines Prostitutionsgewerbes erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzt.  

(2) Die Erlaubnis ist auch zu versagen, wenn 

1. aufgrund des Betriebskonzepts, aufgrund der Angebotsgestaltung, aufgrund der vor-
gesehenen Vereinbarungen mit Prostituierten oder aufgrund sonstiger tatsächlicher 
Umstände Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Art des Betriebes mit der Wahr-
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nehmung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung unvereinbar ist oder der Aus-
beutung von Prostituierten Vorschub leistet, 

2. aufgrund des Betriebskonzepts oder sonstiger tatsächlicher Umstände Anhaltspunkte 
für einen Verstoß gegen § 26 Absatz 2 oder 4 vorliegen, 

3. die Mindestanforderungen nach den §§ 18 und 19 oder nach einer aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht erfüllt sind, soweit die Behörde keine 
Ausnahme von der Einhaltung der Mindestanforderungen zugelassen hat und die Er-
füllung der Mindestanforderungen nicht durch eine der antragstellenden Person auf-
zuerlegenden Auflage gewährleistet werden kann, 

4. aufgrund des Betriebskonzepts oder sonstiger tatsächlicher Umstände erhebliche 
Mängel im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen nach § 24 Absatz 1 für den 
Gesundheitsschutz und für die Sicherheit der Prostituierten oder anderer Personen 
bestehen, soweit die Beseitigung dieser Mängel nicht durch eine der antragstellenden 
Person aufzuerlegende Auflage behoben werden kann, 

5. das Betriebskonzept oder die örtliche Lage des Prostitutionsgewerbes dem öffentli-
chen Interesse widerspricht, insbesondere wenn sich dadurch eine Gefährdung der 
Jugend oder schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes oder Gefahren oder sonstige erhebliche Nachteile oder Belästigun-
gen für die Allgemeinheit befürchten lassen, oder 

6. das Betriebskonzept oder die örtliche Lage einer nach Artikel 297 des Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch ergangenen Verordnung widerspricht. 

(3) Die Stellvertretungserlaubnis ist zu versagen, wenn 

1. die als Stellvertretung vorgesehene Person unter 18 Jahre alt ist oder 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die als Stellvertretung vorgesehene Per-
son nicht die für den Betrieb eines Prostitutionsgewerbes erforderliche Zuverlässig-
keit besitzt. 

§ 15 

Zuverlässigkeit einer Person 

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt in der Regel nicht, 

1. wer innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung rechtskräftig verurteilt 
worden ist  

a) wegen eines Verbrechens,  

b) wegen eines Vergehens gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die kör-
perliche Unversehrtheit oder gegen die persönliche Freiheit,  

c) wegen Erpressung, Betrug, Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte, Bestechung, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 
oder Urkundenfälschung,  

d) wegen eines Vergehens gegen das Aufenthaltsgesetz, das Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz oder das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder 
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e) wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren, 

2. wem innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung die Erlaubnis zur Ausübung 
eines Prostitutionsgewerbes entzogen wurde oder wem die Ausübung eines Prostitu-
tionsgewerbes versagt wurde oder 

3. wer Mitglied in einem Verein ist, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unan-
fechtbar verboten wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach 
dem Vereinsgesetz unterliegt, oder Mitglied in einem solchen Verein war, wenn seit 
der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen sind. 

(2) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung folgende 
Erkundigungen einzuholen: 

1. ein Führungszeugnis für Behörden (§ 30 Absatz 5, § 31 und 32 Absatz 3 und 4 des 
Bundeszentralregistergesetzes) und 

2. eine Stellungnahme der für den Wohnort zuständigen Behörde der Landespolizei, ob 
Tatsachen bekannt sind, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen können. 

Bei Verurteilungen, die länger als fünf Jahre zurückliegen, oder bei Vorliegen sonstiger 
Erkenntnisse ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob sich daraus Zweifel an der Zuver-
lässigkeit der Person ergeben. 

(3) Die zuständige Behörde überprüft die Zuverlässigkeit des Betreibers und der als 
Stellvertretung, Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes eingesetzten Personen in 
regelmäßigen Abständen erneut, spätestens jedoch nach drei Jahren. 

§ 16 

Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe; Veranstaltungskonzept 

(1) Im Betriebskonzept sind die wesentlichen Merkmale des Betriebes und die Vor-
kehrungen zur Einhaltung der Verpflichtungen nach diesem Gesetz zu beschreiben. 

(2) Im Betriebskonzept sollen dargelegt werden 

1. die typischen organisatorischen Abläufe sowie die Rahmenbedingungen, die die an-
tragstellende Person für die Erbringung sexueller Dienstleistungen schafft, 

2. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass im Prostitutionsgewerbe der antrag-
stellenden Person zur Erbringung sexueller Dienstleistungen keine Personen tätig 
werden, die  

a) unter 18 Jahre alt sind,  

b) als Personen unter 21 Jahren oder als Opfer einer Straftat des Menschenhandels 
durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution gebracht werden,  

3. Maßnahmen, die dazu dienen, das Übertragungsrisiko sexuell übertragbarer Infektio-
nen zu verringern, 

4. sonstige Maßnahmen im Interesse der Gesundheit von Prostituierten und Dritten,  

5. Maßnahmen, die dazu dienen, die Sicherheit von Prostituierten und Dritten zu ge-
währleisten sowie  
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6. Maßnahmen, die geeignet sind, die Anwesenheit von Personen unter 18 Jahren zu 
unterbinden. 

(3) Vor jeder einzelnen Prostitutionsveranstaltung hat der Betreiber ein Veranstal-
tungskonzept zu erstellen, das die räumlichen, organisatorischen und zeitlichen Rahmen-
bedingungen der jeweiligen Veranstaltung beschreibt und die Darlegungen des Betriebs-
konzepts konkretisiert. 

§ 17 

Auflagen und Anordnungen 

(1) Die Erlaubnis kann inhaltlich beschränkt oder mit Auflagen verbunden werden, 
soweit diese erforderlich sind 

1. zum Schutz der Sicherheit, der Gesundheit oder der sexuellen Selbstbestimmung der 
im Prostitutionsgewerbe tätigen Prostituierten, der Beschäftigten sowie der Kundin-
nen und Kunden, 

2. zum Schutz der in Nummer 1 genannten Personen vor Ausbeutung oder vor Gefah-
ren für Leben oder Freiheit, 

3. zum Schutz der Jugend oder 

4. zur Abwehr anderer erheblicher Beeinträchtigungen oder Gefahren für sonstige Be-
lange des öffentlichen Interesses, insbesondere zum Schutz von Anwohnerinnen und 
Anwohnern, von Anliegern oder der Allgemeinheit vor Lärmimmissionen, verhaltens-
bedingten oder sonstigen Belästigungen. 

Unter denselben Voraussetzungen ist die nachträgliche Aufnahme, Ergänzung und Ände-
rung von Auflagen zulässig. 

(2) Die Erlaubnis kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 insbesondere mit 
einer Begrenzung der Anzahl der in diesem Prostitutionsgewerbe regelmäßig tätig wer-
denden Prostituierten oder der Anzahl der für sexuelle Dienstleistungen vorgesehenen 
Räume versehen werden sowie auf bestimmte Betriebszeiten beschränkt werden. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können jederzeit selbständige An-
ordnungen erteilt werden. 

(4) Vorschriften und Anordnungen, die auf der Grundlage einer nach Artikel 297 des 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch ergangenen Verordnung beruhen, bleiben 
unberührt. 

§ 18 

Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen 

(1) Prostitutionsstätten müssen nach ihrem Betriebskonzept sowie nach ihrer Lage, 
Ausstattung und Beschaffenheit den Anforderungen genügen, die erforderlich sind 

1. zum Schutz der im Prostitutionsgewerbe tätigen Prostituierten, der Beschäftigten, 
anderer dort Dienstleistungen erbringenden Personen sowie zum Schutz der Kundin-
nen und Kunden,  
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2. zum Schutz der Jugend und 

3. zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner, der Anlieger oder der Allgemeinheit.  

(2) Insbesondere muss in Prostitutionsstätten mindestens gewährleistet sein, dass 

1. die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume von außen nicht einsehbar sind, 

2. die einzelnen für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume über ein sachgerechtes 
Notrufsystem verfügen, 

3. die Türen der einzelnen für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume jederzeit von 
innen geöffnet werden können, 

4. die Prostitutionsstätte über eine angemessene Ausstattung mit Sanitäreinrichtungen 
für Prostituierte, Beschäftigte und Kundinnen und Kunden verfügt, 

5. die Prostitutionsstätte über geeignete Aufenthalts- und Pausenräume für Prostituierte 
und für Beschäftigte verfügt, 

6. die Prostitutionsstätte über individuell verschließbare Aufbewahrungsmöglichkeiten 
für persönliche Gegenstände der Prostituierten und der Beschäftigten verfügt und 

7. die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume nicht zur Nutzung als Schlaf- oder 
Wohnraum bestimmt sind. 

(3) Die zuständige Behörde kann für Prostitutionsstätten in Wohnungen im Einzelfall 
Ausnahmen von Absatz 2 Nummer 2 und 4 bis 7 zulassen, wenn die Erfüllung dieser An-
forderungen mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre und die schützenswerten 
Interessen von Prostituierten, von Beschäftigten und von Kundinnen und Kunden auf an-
dere Weise gewährleistet werden.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend auf für Prostitutionsveranstaltungen ge-
nutzte Gebäude, Räume oder sonstige ortsfeste Anlagen anzuwenden. 

(5) Der Betreiber einer Prostitutionsstätte ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 und 2 während des Betriebes eingehal-
ten werden. 

§ 19 

Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge 

(1) Prostitutionsfahrzeuge müssen über einen für das vorgesehene Betriebskonzept 
ausreichend großen Innenraum und über eine hierfür angemessene Innenausstattung 
verfügen sowie nach Ausstattung und Beschaffenheit den zum Schutz der dort tätigen 
Prostituierten erforderlichen allgemeinen Anforderungen genügen. 

(2) Prostitutionsfahrzeuge müssen so ausgestattet sein, dass die Türen des für die 
Ausübung der Prostitution verwendeten Bereichs jederzeit von innen geöffnet werden 
können. Der Betreiber hat durch technische Vorkehrungen zu gewährleisten, dass wäh-
rend des Aufenthalts im Innenraum jederzeit Hilfe erreichbar ist. 

(3) Prostitutionsfahrzeuge müssen über eine angemessene sanitäre Ausstattung 
verfügen. 
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(4) Prostitutionsfahrzeuge müssen über eine gültige Betriebszulassung verfügen und 
in technisch betriebsbereitem Zustand sein.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf für Prostitutionsveranstaltungen genutzte Pros-
titutionsfahrzeuge anzuwenden. 

(6) Der Betreiber eines Prostitutionsfahrzeugs ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 bis 4 während des Betriebs einge-
halten werden.  

§ 20 

Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung 

(1) Wer eine Prostitutionsveranstaltung organisieren oder durchführen will, hat dies 
der am Ort der Veranstaltung zuständigen Behörde vier Wochen vor Beginn der Veran-
staltung anzuzeigen. Der Anzeige sind folgende Angaben und Nachweise beizufügen: 

1. der vollständige Name des Betreibers und eine Kopie der Erlaubnis zur Organisation 
oder Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen, 

2. falls Personen als Stellvertretung des Betreibers eingesetzt werden sollen, deren Vor- 
und Nachnamen und eine Kopie der Stellvertretungserlaubnis, 

3. das der Erlaubnis zugrundeliegende Betriebskonzept, 

4. das auf die jeweilige Veranstaltung bezogene Veranstaltungskonzept, 

5. Ort und Zeit der Veranstaltung, 

6. der vollständige Name des Eigentümers der für die Veranstaltung genutzten Gebäu-
de, Räume oder sonstigen ortsfesten oder mobilen Anlagen sowie dessen Einver-
ständnis, 

7. die zum Nachweis der Mindestanforderungen nach § 18 Absatz 4 in Verbindung mit 
§ 18 Absatz 2 oder nach § 19 Absatz 5 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 bis 3 erfor-
derlichen Unterlagen über die Beschaffenheit der zum Prostitutionsgewerbe genutz-
ten Anlage,  

8. Kopien der Anmeldebescheinigungen oder Aliasbescheinigungen der Prostituierten, 
die bei der Veranstaltung voraussichtlich tätig werden, und 

9. Kopien der mit den Prostituierten geschlossenen Vereinbarungen. 

(2) Der Betreiber einer Prostitutionsveranstaltung ist verpflichtet, die für die vorgese-
hene Betriebsstätte jeweils geltenden Mindestanforderungen nach § 18 Absatz 4 in Ver-
bindung mit § 18 Absatz 2 oder nach § 19 Absatz 5 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 bis 3 
während der Durchführung der Prostitutionsveranstaltung einzuhalten. Die Prostitutions-
veranstaltung muss vor Ort durch den Betreiber oder durch die in der Anzeige als Stellver-
tretung benannten Personen geleitet werden. 

(3) Die zuständige Behörde prüft nach Erstattung der Anzeige, ob die geplante Ver-
anstaltung aufgrund des Veranstaltungskonzeptes, aufgrund der dafür vorgesehenen Be-
triebsstätte oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte gegen die in 
§ 14 Absatz 2 geregelten Voraussetzungen verstößt. Die zuständige Behörde kann unter 
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den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 jederzeit Anordnungen erlas-
sen. § 17 Absatz 2 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Durchführung der Prostitutionsveranstaltung ist zu untersagen, wenn deren 
Durchführung gegen § 14 Absatz 2 verstößt. Werden der zuständigen Behörde Umstände 
bekannt, die die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis rechtfertigen würden, so ist 
die zuständige Erlaubnisbehörde hiervon zu unterrichten.  

(5) Die Durchführung der Prostitutionsveranstaltung kann untersagt werden, wenn 
die Anzeige nicht, nicht rechtzeitig, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig erstattet 
wurde. 

§ 21 

Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs; Untersagung 

(1) Wer ein Prostitutionsfahrzeug an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen o-
der mehrmals in einem Monat im örtlichen Zuständigkeitsbereich einer Behörde zum Be-
trieb aufstellen will, hat dies der zuständigen Behörde zwei Wochen vor der Aufstellung 
anzuzeigen. Der Anzeige sind die folgenden Angaben und Nachweise beizufügen: 

1. der Vor- und Nachname des Fahrzeughalters und der vollständigen Name des Be-
treibers des Prostitutionsfahrzeugs, 

2. eine Kopie der Erlaubnis zur Bereitstellung des Prostitutionsfahrzeugs, 

3. das Kraftfahrzeug- oder Schiffskennzeichen des Prostitutionsfahrzeugs, 

4. die genaue Angabe des Aufstellungsortes, 

5. die Dauer der Aufstellung, 

6. die Betriebszeiten, 

7. Kopien der Anmeldebescheinigungen oder Aliasbescheinigungen der Prostituierten, 
die im Prostitutionsfahrzeug tätig werden, und 

8. Kopien der mit den Prostituierten geschlossenen Vereinbarungen. 

(2) Prostitutionsfahrzeuge dürfen nur in der Weise zum Betrieb aufgestellt werden, 
dass sie nach dem Betriebsort und nach den Betriebszeiten den Anforderungen genügen  

1. zum Schutz der im Prostitutionsfahrzeug tätigen Prostituierten sowie der Kundinnen 
und Kunden,  

2. zum Schutz der Jugend und 

3. zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner, der Anlieger oder der Allgemeinheit. 

(3) Die zuständige Behörde prüft nach Erstattung der Anzeige, ob die Aufstellung 
gegen die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 verstößt. Die zuständige Behörde kann 
unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 Satz 1 jederzeit Anordnungen für die Auf-
stellung des Prostitutionsfahrzeugs und dessen Betrieb erlassen. § 17 Absatz 2 und 4 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Die Aufstellung des Prostitutionsfahrzeugs ist zu untersagen, wenn dessen Be-
trieb gegen § 14 Absatz 2 verstößt. Werden der zuständigen Behörde Umstände bekannt, 
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die die Rücknahme oder den Widerruf der zugrunde liegenden Erlaubnis rechtfertigen 
würden, so ist die zuständige Erlaubnisbehörde hiervon zu unterrichten. 

(5) Die zuständige Behörde kann die Aufstellung des Prostitutionsfahrzeugs unter-
sagen, wenn dessen Betrieb gegen Absatz 2 verstößt oder wenn die Anzeige nach Ab-
satz 1 nicht, nicht rechtzeitig, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig abgegeben 
wurde. 

(6) Die Vorschriften des Straßen- und Wegerechtes bleiben unberührt. 

§ 22 

Erlöschen der Erlaubnis 

Die Erlaubnis erlischt, wenn die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber den 
Betrieb des Prostitutionsgewerbes nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Er-
laubnis aufgenommen hat oder den Betrieb seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat. Die 
Fristen können auf Antrag verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

§ 23 

Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bekannt wird, dass bei ihrer Erteilung 
Versagungsgründe nach § 14 Absatz 1 vorlagen. Die Stellvertretungserlaubnis ist zurück-
zunehmen, wenn bekannt wird, dass bei ihrer Erteilung Versagungsgründe nach 
§ 14 Absatz 3 vorlagen. 

(2) Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn  

1. nachträglich Tatsachen eintreten, die die Versagung nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 
rechtfertigen würden, oder 

2. die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber oder eine von ihr oder ihm im Rah-
men der Betriebsorganisation eingesetzte Person Kenntnis davon hat oder hätte ha-
ben müssen, dass Personen unter 18 Jahren sexuelle Dienstleistungen erbringen. 

(3) Die Erlaubnis soll insbesondere widerrufen werden, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber oder eine 
von ihr oder ihm als Stellvertretung, Betriebsleitung oder -beaufsichtigung eingesetzte 
Person Kenntnis davon hat oder hätte haben müssen, dass in dem Prostitutionsgewerbe 
eine Person der Prostitution nachgeht oder für sexuelle Dienstleistungen vermittelt wird, 
die 

1. als Person unter 21 Jahren durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitu-
tion gebracht wird oder werden soll oder 

2. von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die mit ihrem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder ihrer persönlichen oder wirtschaft-
lichen Abhängigkeit zur Prostitution gebracht wird oder werden soll oder von Dritten 
ausgebeutet wird oder werden soll. 

(4) Im Übrigen gelten für Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und Stellvertre-
tungserlaubnis die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 
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A b s c h n i t t  4  

P f l i c h t e n  d e s  B e t r e i b e r s  

§ 24 

Sicherheit und Gesundheitsschutz 

(1) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Belange der Sicherheit und Gesundheit von Prostituierten und anderen im Rahmen sei-
nes Prostitutionsgewerbes tätigen Personen gewahrt werden. Die räumlichen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen für die Erbringung sexueller Dienstleistungen sind so zu 
gestalten, dass eine Gefährdung für die Sicherheit und Gesundheit der Personen, die in 
der Prostitutionsstätte, in dem Prostitutionsfahrzeug oder bei der Prostitutionsveranstal-
tung tätig sind, möglichst vermieden wird und die verbleibende Gefährdung möglichst ge-
ring gehalten wird. Der Betreiber einer Prostitutionsstätte, eines Prostitutionsfahrzeugs 
oder einer Prostitutionsveranstaltung hat diejenigen Schutzmaßnahmen zu treffen, die 
unter Berücksichtigung der Anzahl der dort tätigen Personen, der Dauer ihrer Anwesen-
heit und der Art ihrer Tätigkeit angemessen und zur Erreichung der Zwecke nach Satz 2 
förderlich sind. 

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, auf eine Verringerung 
des Übertragungsrisikos sexuell übertragbarer Infektionen hinzuwirken; insbesondere hat 
er auf die Einhaltung der Kondompflicht durch Kunden und Kundinnen und Prostituierte 
hinzuwirken. Der Betreiber einer Prostitutionsstätte, eines Prostitutionsfahrzeugs oder 
einer Prostitutionsveranstaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass in den für sexuelle 
Dienstleistungen genutzten Räumen während der Betriebszeiten eine angemessene Aus-
stattung mit Kondomen, Gleitmitteln und Hygieneartikeln jederzeit bereitsteht. 

(3) Der Betreiber einer Prostitutionsstätte ist verpflichtet, den zuständigen Behörden 
oder den von diesen beauftragten Personen auf deren Verlangen die Durchführung von 
Beratungen zu gesundheitserhaltenden Verhaltensweisen und zur Prävention sexuell 
übertragbarer Krankheiten in der Prostitutionsstätte zu ermöglichen. 

(4) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, Prostituierten jederzeit 
die Wahrnehmung von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 sowie das Aufsuchen von 
Untersuchungs- und Beratungsangeboten insbesondere der Gesundheitsämter und von 
weiteren Angeboten gesundheitlicher und sozialer Beratungsangebote ihrer Wahl wäh-
rend deren Geschäftszeiten zu ermöglichen. 

(5) Die zuständige Behörde kann den Betreiber eines Prostitutionsgewerbes zur 
Aufstellung und Durchführung von Hygieneplänen verpflichten. Maßnahmen nach dem 
Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

§ 25 

Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; Beschäftigungsverbote 

(1) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes darf eine Person nicht als Prostituierte 
oder Prostituierter in seinem Prostitutionsgewerbe tätig werden lassen, wenn für ihn er-
kennbar ist, dass  

1. diese Person unter 18 Jahre alt ist, 
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2. diese Person unter 21 Jahre alt ist und durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung 
der Prostitution gebracht wird oder werden soll, 

3. diese Person von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit, die 
mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder ihrer persönlichen 
oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitution gebracht wird oder werden soll o-
der diese Person von Dritten ausgebeutet wird oder werden soll oder 

4. diese Person nicht über eine gültige Anmelde- oder Aliasbescheinigung verfügt. 

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes darf für Aufgaben der Stellvertretung, 
der Betriebsleitung und -beaufsichtigung, für Aufgaben im Rahmen der Einhaltung des 
Hausrechts oder der Hausordnung, der Einlasskontrolle und der Bewachung nur Perso-
nen einsetzen, die über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Dies gilt auch, wenn 
die entsprechenden Personen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Betreiber des 
Prostitutionsgewerbes stehen. 

(3) Dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes kann von der zuständigen Behörde 
die Beschäftigung einer Person oder deren Tätigkeit in seinem Prostitutionsgewerbe un-
tersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person nicht die 
für ihre Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. § 15 Absatz 1 ist entsprechend an-
zuwenden. 

§ 26 

Pflichten gegenüber Prostituierten; Einschränkung von Weisungen und Vorgaben 

(1) Die Ausgestaltung sexueller Dienstleistungen wird ausschließlich zwischen den 
Prostituierten und deren Kunden und Kundinnen in eigener Verantwortung festgelegt.  

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes sowie die für den Betreiber handeln-
den Personen dürfen Prostituierten keine Weisungen im Sinne des § 3 Absatz 1 des Pros-
titutionsgesetzes erteilen. Ebenso unzulässig sind sonstige Vorgaben zu Art oder Ausmaß 
sexueller Dienstleistungen.  

(3) Vereinbarungen über Leistungen des Betreibers eines Prostitutionsgewerbes ge-
genüber Prostituierten und über Leistungen von Prostituierten gegenüber dem Betreiber 
sind in Textform abzufassen. Der oder die Prostituierte kann verlangen, dass die Verein-
barung unter Verwendung des in einer gültigen Aliasbescheinigung nach § 6 Absatz 2 
verwendeten Alias abgeschlossen wird. Der Betreiber ist verpflichtet, der oder dem Prosti-
tuierten eine Ausfertigung der Vereinbarung zu überlassen oder elektronisch zu übermit-
teln. 

(4) Dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist es verboten, sich von Prostituier-
ten, die in seinem Prostitutionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen oder erbrin-
gen wollen, für die Vermietung von Räumen, für eine sonstige Leistung oder für die Ver-
mittlung einer Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren zu lassen, die in 
einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder zu deren Vermittlung stehen. 

(5) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, Prostituierten, die in 
seinem Prostitutionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen oder erbringen wollen, 
auf deren Verlangen Einsicht in das Betriebskonzept zu geben. Im Falle einer Prostituti-
onsveranstaltung hat der Betreiber den Prostituierten auf Verlangen auch Einsicht in das 
Veranstaltungskonzept zu geben. 



 - 24 -   

(6) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, Prostituierten, die in 
seinem Prostitutionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen, einen Nachweis in 
Textform über die durch die Prostituierte oder den Prostituierten an den Betreiber ergan-
genen Zahlungen zu überlassen oder elektronisch zu übermitteln. Dies gilt auch für Zah-
lungen des Betreibers an die oder den Prostituierten. 

(7) Die Vorschriften des Prostitutionsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 27 

Kontroll- und Hinweispflichten  

(1) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat Personen, die in seinem Prostitu-
tionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen wollen, vor Aufnahme der Tätigkeit auf 
ihre Anmeldepflicht und auf das Erfordernis der regelmäßigen Wahrnehmung der ge-
sundheitlichen Beratung hinzuweisen. 

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, sich von Personen, die 
in seinem Prostitutionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen wollen, vor Aufnahme 
der Tätigkeit eine gültige Anmelde- oder Aliasbescheinigung und einen gültigen Nachweis 
über die erfolgte gesundheitliche Beratung vorlegen zu lassen. 

§ 28 

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten  

(1) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, folgende Angaben über 
die Prostituierten, die in seinem Prostitutionsgewerbe sexuelle Dienstleistungen erbrin-
gen, gemäß Absatz 3 aufzuzeichnen: 

1. den Vor- und Nachnamen oder bei Vorlage einer gültigen Aliasbescheinigung den 
darin benannten Alias,  

2. die aus der Anmelde- oder Aliasbescheinigung ersichtlichen Angaben zu deren Gül-
tigkeitsdauer und zu der ausstellenden Behörde sowie die aus der Bescheinigung 
über die gesundheitliche Beratung ersichtlichen Angaben zum Datum der Ausstellung 
und der ausstellenden Behörde und 

3. die einzelnen Tätigkeitstage der Prostituierten in seinem Prostitutionsgewerbe.  

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, Zahlungen von Prosti-
tuierten, die im Rahmen seines Prostitutionsgewerbes sexuelle Dienstleistungen erbrin-
gen, mit der Angabe des Vor- und Nachnamens, des Datums und des Betrages gemäß 
Absatz 3 aufzuzeichnen. Dies gilt auch für Zahlungen des Betreibers an die Prostituierten. 
Bei Vorlage einer gültigen Aliasbescheinigung hat der Betreiber anstelle des Vor- und 
Nachnamens den Alias und die aus der Aliasbescheinigung ersichtlichen Angaben zu 
deren Gültigkeitsdauer und der ausstellenden Behörde aufzuzeichnen. 

(3) Die Aufzeichnungen sind für jeden Tätigkeitstag am gleichen Tag vorzunehmen. 

(4) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, die Aufzeichnungen 
den zuständigen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind in 
der jeweiligen Betriebsstätte aufzubewahren. Führt der Betreiber Aufzeichnungen in Erfül-
lung anderer gesetzlicher Verpflichtungen, so genügen diese Aufzeichnungen den Anfor-
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derungen, wenn sie die in den Absätzen 1 und 2 geforderten Angaben enthalten und den 
zuständigen Behörden auf Verlangen vorgelegt werden. 

(5) Aufzeichnungen, die personenbezogene Daten enthalten, sind so aufzubewah-
ren, dass Unberechtigte keinen Zugriff haben. Personenbezogene Daten sind nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen zu löschen. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach 
anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

(6) Übt der Betreiber mehr als ein Prostitutionsgewerbe aus, so sind für jedes dieser 
Gewerbe gesonderte Aufzeichnungen zu führen. 

(7) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat die Aufzeichnungen vom Tag der 
Aufzeichnung an zwei Jahre lang aufzubewahren. 

A b s c h n i t t  5  

Ü b e r w a c h u n g  

§ 29 

Überwachung des Prostitutionsgewerbes 

(1) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind befugt, zum Zwecke der Über-
wachung  

1. Grundstücke und Geschäftsräume der betroffenen Person während der für Prostituti-
onsgewerbe üblichen Geschäftszeiten zu betreten,  

2. dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,  

3. Einsicht in die geschäftlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu nehmen und 

4. zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Orten, an denen Prostitution ausgeübt wird, 
jederzeit Personenkontrollen vorzunehmen. 

(2) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
können die Grundstücke, Geschäftsräume und die für sexuelle Dienstleistungen genutz-
ten Räume auch außerhalb der für Prostitutionsgewerbe üblichen Geschäftszeiten betre-
ten werden. Dies gilt auch dann, wenn sie zugleich Wohnzwecken dienen. Die betroffene 
Person oder Dritte, die Hausrecht an den jeweiligen Räumen haben, haben die Maßnah-
men nach Satz 1 zu dulden; das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
Absatz 1 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.  

§ 30 

Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung 

(1) Betreiber eines Prostitutionsgewerbes, als Stellvertretung oder als Betriebslei-
tung eingesetzte Personen sowie Prostituierte sind verpflichtet, der zuständigen Behörde 
und den von ihr Beauftragten auf deren Verlangen die für die Überwachung des Ge-
schäftsbetriebes erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(2) Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 
deren Beantwortung sie selbst oder eine oder einen der in § 52 der Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§ 31 

Überwachung und Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für die Ausübung der Pros-
titution 

(1) Die in § 29 geregelten Befugnisse stehen der zuständigen Behörde auch zu, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

1. ein Prostitutionsgewerbe ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeübt wird oder 

2. eine Wohnung oder sonstige Räumlichkeiten oder ein Fahrzeug für die Erbringung 
sexueller Dienstleistungen durch eine Prostituierte oder einen Prostituierten genutzt 
wird. 

(2) Die Vorschriften über die Auskunftspflicht nach § 30 sind entsprechend anzu-
wenden. 

A b s c h n i t t  6  

V e r b o t e ;  B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  

§ 32 

Kondompflicht; Werbeverbot 

(1) Kunden und Kundinnen von Prostituierten sowie Prostituierte haben dafür Sorge 
zu tragen, dass beim Geschlechtsverkehr Kondome verwendet werden. 

(2) Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, auf die Kondompflicht 
in Prostitutionsstätten, in sonstigen regelmäßig zur Prostitution genutzten Räumen und in 
Prostitutionsfahrzeugen durch einen gut sichtbaren Aushang hinzuweisen. 

(3) Es ist verboten, durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Daten-
speichern, Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu sexuellen Dienstleistungen 
anzubieten, anzukündigen oder anzupreisen oder Erklärungen solchen Inhaltes bekannt 
zu geben 

1. unter Hinweis auf die Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom, auch 
wenn der Hinweis in mittelbarer oder sprachlich verdeckter Form erfolgt, oder 

2. in einer Weise, die nach Art der Darstellung, nach Inhalt oder Umfang oder nach Art 
des Trägermediums und seiner Verbreitung geeignet ist, schutzbedürftige Rechtsgü-
ter der Allgemeinheit, insbesondere den Jugendschutz, konkret zu beeinträchtigen. 

Dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder das sonsti-
ge öffentliche Zugänglichmachen gleich.  
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§ 33 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. entgegen § 3 Absatz 1 eine dort genannte Tätigkeit nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig anmeldet, 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 11 Absatz 1, 2 oder 3 zuwiderhandelt oder  

3. entgegen § 32 Absatz 1 als Kunde oder Kundin nicht dafür Sorge trägt, dass ein 
Kondom verwendet wird. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Erlaubnis nach § 12 Absatz 1 Satz 1 oder § 13 Absatz 1 ein Prostitutionsgewer-
be betreibt, 

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 17 Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Absatz 3, 
§ 20 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5, 
§ 21 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 oder § 25 Absatz 3 Satz 
1 zuwiderhandelt, 

4. entgegen § 18 Absatz 5 nicht dafür Sorge trägt, dass eine in § 18 Absatz 2 genannte 
Anforderung eingehalten wird, 

5. entgegen § 19 Absatz 6 nicht dafür Sorge trägt, dass eine in § 19 Absatz 2 bis 4 ge-
nannte Anforderung eingehalten wird, 

6. entgegen § 20 Absatz 1 Satz 1 oder § 21 Absatz 1 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

7. entgegen § 25 Absatz 1 eine dort genannte Person in seinem Prostitutionsgewerbe 
tätig werden lässt, 

8. entgegen  

a) § 27 Absatz 1 oder 

b) § 32 Absatz 2  

einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,  

9. entgegen § 27 Absatz 2 sich ein dort genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig 
vorlegen lässt,  

10. entgegen § 28 Absatz 1 Satz 1oder Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig fertigt,  

11. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

12. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 2, Absatz 6 Satz 1 oder Absatz 7 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 
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13. entgegen § 30 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt oder 

14. entgegen § 32 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine sexuelle Dienst-
leistung anbietet, ankündigt oder anpreist oder eine dort genannte Erklärung bekannt 
gibt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 5, 7, 8 
Buchstabe b und Nummer 14 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 8 Buchstabe a und Nummer 9 bis 12 mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro ge-
ahndet werden. 

A b s c h n i t t  7  

P e r s o n e n b e z o g e n e  D a t e n ;  B u n d e s s t a t i s t i k  

§ 34 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung; Datenschutz 

(1) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Daten von Prostituierten, von 
Betreibern eines Prostitutionsgewerbes sowie von solchen Personen, auf die es für die 
Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis ankommt, erheben, verarbeiten und nut-
zen, soweit die Daten für die Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere zur Beurtei-
lung der Zuverlässigkeit, erforderlich sind. § 11 der Gewerbeordnung ist entsprechend 
anzuwenden auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Da-
ten der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes und der Personen, auf die es für die Ertei-
lung der Erlaubnis ankommt. 

(2) Nach diesem Gesetz erhobene personenbezogene Daten dürfen nur für die 
Überwachung der Ausübung eines Prostitutionsgewerbes oder einer Prostitutionstätigkeit 
verwendet werden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 

(3) Die im Zusammenhang mit der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Da-
ten von Prostituierten sowie die Art der durch die Prostituierten angezeigte Tätigkeit dür-
fen auch innerhalb der zuständigen Behörden nur weitergegeben werden, soweit dies für 
die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecke erforderlich ist. Die Anmel-
dedaten sind spätestens drei Monate nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Anmeldebe-
scheinigung zu löschen, sofern kein Fall des § 9 Absatz 2 vorliegt oder eine Anordnung 
nach § 11 Absatz 3 ergangen ist. Die Empfänger personenbezogener Daten sind über die 
Löschung unverzüglich zu informieren und auf ihre Pflicht zur Löschung hinzuweisen. 

(4) Personenbezogene Daten von Prostituierten dürfen nicht an nichtöffentliche Stel-
len weitergegeben werden. Die Zulässigkeit der Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten von Prostituierten in anonymisierter oder pseudonymisierter 
Form zum Zwecke der Forschung und Statistik richtet sich nach den einschlägigen Ge-
setzen des Bundes und der Länder. 

(5) Öffentlichen Stellen dürfen der Zweckbindung nach Absatz 2 unterliegende per-
sonenbezogene Daten übermittelt werden, soweit  
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1. die Kenntnis der Daten für Maßnahmen nach § 7 oder nach § 9 Absatz 2 erforderlich 
ist, 

2. die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit oder erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl erforderlich ist oder 

3. die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach Abschnitt 2 oder Abschnitt 5 
erforderlich ist. 

Für die Weitergabe von Daten innerhalb der zuständigen öffentlichen Stellen gelten die 
Übermittlungsregelungen nach Satz 1 entsprechend. Unter den Voraussetzungen nach 
Satz 1 Nummer 1 ist eine Übermittlung auch zulässig an nichtöffentliche Stellen, soweit 
diese durch Landesrecht mit der Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Gesetz be-
traut worden sind. Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für den Zweck verar-
beiten oder nutzen, zu dem sie ihm übermittelt werden oder übermittelt werden dürften. 

(6) Die zuständige Behörde übermittelt die Daten aus der Anmeldung an die an den 
angemeldeten Tätigkeitsorten der oder des Prostituierten für Aufgaben nach Abschnitt 2 
oder Abschnitt 5 zuständigen Behörden.  

(7) Im Rahmen der gesundheitlichen Beratung dürfen personenbezogene Daten von 
Prostituierten nur für Zwecke der Beratung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Sie 
dürfen nur mit Einwilligung der oder des Prostituierten nach Maßgabe der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes an eine andere Stelle übermittelt werden. 

(8) Die zuständige Behörde hat das nach § 19 Absatz 1 der Abgabenordnung zu-
ständige Finanzamt unverzüglich, möglichst auf elektronischem Wege, von dem Inhalt der 
Anmeldung nach § 3 unter zusätzlicher Mitteilung der Daten nach § 4 Absatz 1 Nummer 
1, 2 und 4 sowie über die erstmalige Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitu-
tionsgewerbes nach § 12 unter Mitteilung der Daten nach § 12 Absatz 5 Nummer 3 zu 
unterrichten. § 138 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 

(9) Übermittlungen der nach diesem Gesetz erhobenen personenbezogenen Daten 
sind im Übrigen nur zulässig, soweit die Kenntnis der Daten zur Verfolgung von Straftaten 
oder von Ordnungswidrigkeiten wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz erforderlich 
ist oder eine besondere Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

§ 35 

Bundesstatistik 

(1) Für Zwecke dieses Gesetzes werden jährlich über folgende Sachverhalte Erhe-
bungen als Bundesstatistik durchgeführt: 

1. Erteilung einer Anmeldebescheinigung, 

2. Ablehnung der Erteilung einer Anmeldebescheinigung, 

3. Verlängerung einer Anmeldebescheinigung, 

4. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes, 

5. Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes, 

6. Versagung der Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes, 

7. Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung, 
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8. Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs, 

9. Untersagung der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs und 

10. Rücknahme und Widerruf einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes. 

(2) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die für die 
Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten Sachverhalte zuständigen Behörden. 

(3) Die zuständige Behörde darf personenbezogene Angaben nur in anonymisierter 
Form an die statistischen Ämter der Länder übermitteln. 

(4) Für die Zwecke dieser Bundesstatistik dürfen personenbezogene Daten nur in 
anonymisierter Form verarbeitet und genutzt werden. 

A b s c h n i t t  8  

S o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  

§ 36 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnungen 
nähere Vorschriften erlassen 

1. zur näheren Bestimmung der nach § 18 Absatz 1 und 2 erforderlichen Mindestanfor-
derungen an Prostitutionsstätten und für Prostitutionsveranstaltungen genutzte Be-
triebsstätten, 

2. zur näheren Bestimmung der Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge nach 
§ 19 Absatz 1 bis 3 oder 

3. zur näheren Bestimmung der nach § 24 für den Betrieb von Prostitutionsgewerben 
geltenden Anforderungen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Prostituier-
ten und Dritten. 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnungen nähere Vorschriften erlassen 

1. zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Anmeldepflicht einschließ-
lich der Verwendung von Vordrucken zur Anmeldung einer Tätigkeit als Prostituierte 
oder Prostituierter, 

2. zur Ausgestaltung der Anmeldebescheinigung und Aliasbescheinigung nach 
§ 6 Absatz 1 und 2, 

3. zu den nach § 12 Absatz 5 durch die antragstellende Person vorzulegenden Nach-
weisen und Unterlagen oder 

4. zur Regelung der Datenübermittlung nach § 34. 
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(3) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erlässt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und mit Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung nähere Vorschriften zur Führung der Bundesstatistik. Die 
Rechtsverordnung bestimmt auch, welche Daten als Erhebungs- und Hilfsmerkmale für 
die Bundesstatistik an die statistischen Ämter der Länder zu übermitteln sind. 

§ 37 

Übergangsregelungen 

(1) Personen, die bereits vor dem 1. Juli 2017 der Prostitution nachgegangen sind, 
haben ihre Tätigkeit bis zum 31. Dezember 2017 erstmals anzumelden. 

(2) Wer vor dem 1. Juli 2017 ein Prostitutionsgewerbe betrieben hat, hat dies der zu-
ständigen Behörde bis zum 1. Oktober 2017 anzuzeigen und einen Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2017 vorzulegen. Die zuständige Behörde hat dem 
Betreiber eine Bescheinigung über die Anzeige und den Antrag zu erteilen. 

(3) Der Betreiber hat den nach § 25 Absatz 1 Nummer 4 und den nach §§ 27 und 28 
bestehenden Verpflichtungen ab dem 31. Dezember 2017 nachzukommen. 

(4) Bis zur Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gilt die Fort-
führung des Prostitutionsgewerbes als erlaubt, wenn die Antragsfrist nach Absatz 2 ein-
gehalten wurde. Die zuständige Behörde kann auch bereits vor der Entscheidung über 
den Antrag Anordnungen und Auflagen nach § 17 treffen. Die Fortführung des Prostituti-
onsgewerbes kann unter den Voraussetzungen des § 23 Absatz 2 und 3 untersagt wer-
den. 

(5) Für Prostitutionsstätten, die bereits vor dem Tag der Verkündung betrieben wor-
den sind, kann die Behörde bei Erteilung der Erlaubnis Ausnahmen von den Anforderun-
gen nach § 18 Absatz 2 Nummer 2 und 4 bis 7 zulassen, wenn die Erfüllung dieser Anfor-
derungen mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre und die schützenswerten 
Interessen von Prostituierten und anderen Personen auf andere Weise gewährleistet wer-
den. 

(6) Für anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren, die die Tätigkeit erstmalig bis zum 
31. Dezember 2017 anmelden, gelten abweichend von § 5 Absatz 4 die erste Anmelde-
bescheinigung für drei Jahre; für die darauffolgenden Anmeldebescheinigungen gilt 
§ 5 Absatz 4. 

(7) Anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren, die die Tätigkeit erstmalig bis zum 31. 
Dezember 2017 anmelden, haben abweichend von § 10 Absatz 3 erstmals nach zwei 
Jahren eine weitere gesundheitliche Beratung wahrzunehmen; für die darauffolgenden 
gesundheitlichen Beratungen gilt § 10 Absatz 3. 

(8) Anmeldepflichtige Personen ab 21 Jahren, die die Tätigkeit erstmalig bis zum 31. 
Dezember 2017 anmelden, haben für die erste Verlängerung der Anmeldebescheinigung 
abweichend von § 4 Absatz 4 Nachweise über die mindestens zwei Jahre nach der erst-
maligen Anmeldung erfolgte gesundheitliche Beratung vorzulegen; für die darauffolgen-
den Verlängerungen gilt § 4 Absatz 4. 
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§ 38 

Evaluation 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend evaluiert die Aus-
wirkungen dieses Gesetzes auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbeziehung der 
Erfahrungen der Anwendungspraxis und eines wissenschaftlichen Sachverständigen, der 
im Einvernehmen mit dem Deutschen Bundestag zu bestellen ist. Die Evaluation setzt am 
[einsetzen: Angabe des Tages und Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie die 
Jahreszahl des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] ein. Der Evaluationsbericht 
ist dem Deutschen Bundestag spätestens am [einsetzen: Datum desjenigen Tages des 
96. auf den Monat des Inkrafttretens folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit der des 
Tages des Inkrafttretens übereinstimmt, oder, wenn es einen solchen Tag nicht gibt, Da-
tum des ersten darauffolgenden Kalendermonats] vorzulegen. 

Artikel 2 

Änderung des Prostitutionsgesetzes 

§ 3 des Prostitutionsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983) wird wie 
folgt gefasst: 

„§ 3 

(1) Weisungen, die das Ob, die Art oder das Ausmaß der Erbringung sexueller 
Dienstleistungen vorschreiben, sind unzulässig. 

(2) Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer ab-
hängigen Tätigkeit nicht der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversiche-
rungsrechts entgegen.“ 

Artikel 3 

Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 

§ 2a Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1842), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 
1922) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

2. Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

10. „ im Prostitutionsgewerbe.“ 
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Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

§ 120 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. 
Mai 2015 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden das Semikolon und die Wörter „Werbung für Prostitution“ 
gestrichen. 

2. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Ordnungswidrig handelt, wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen 
Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten überhaupt oder zu bestimmten Tages-
zeiten nachzugehen, zuwiderhandelt.“ 

Artikel 5 

Änderung der Gewerbeordnung 

In § 6 Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes 
vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, werden nach dem Wort 
„Rechtsanwälte“ das Wort „, Patentanwälte“ eingefügt, wird das Wort „Rechtsbeistände“ 
durch die Wörter „nach § 16 des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Rechtsdienstleis-
tungsregister eingetragene Personen“ ersetzt, wird nach dem Wort „Auswandererberater“ 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach dem Wort „Seelotswesen“ die 
Wörter „und die Tätigkeit der Prostituierten“ eingefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

§ 28a Absatz 4 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No-
vember 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 28 des Ge-
setzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

2. Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

10. „ im Prostitutionsgewerbe.“ 
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Artikel 7 

Inkrafttreten 

(1) In Artikel 1 tritt § 36 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Juli 2017 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (ProstG) vom 20. 
Dezember 2001 wurde der rechtliche Rahmen zur Ausübung legaler Prostitution Erwach-
sener neu geregelt. Rechtlich wurde durch das Prostitutionsgesetz klargestellt, dass die 
zwischen den Prostituierten und ihren Kunden und Kundinnen geschlossenen Vereinba-
rungen nicht mehr zivilrechtlich unwirksam sind. Rechtliche Benachteiligungen der Be-
troffenen der bis dahin maßgeblichen Einstufung der Prostitution als sittenwidrig, wie der 
Ausschluss aus der Sozialversicherung, sollten behoben werden. 

Der im Jahr 2007 vorgelegte Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des 
Prostitutionsgesetzes (BT-Drs. 16/4146) hat allerdings ergeben, dass sich nur ein Teil der 
mit dem Prostitutionsgesetz verknüpften Erwartungen erfüllt hat; das Prostitutionsgesetz 
konnte insbesondere die vom Gesetzgeber intendierten Zielsetzungen, den Zugang zur 
Sozialversicherung zu erleichtern, kriminellen Begleiterscheinungen der Prostitution den 
Boden zu entziehen, den Ausstieg aus der Prostitution zu erleichtern und bessere Ar-
beitsbedingungen zu schaffen, nur zu einem begrenzten Teil erreichen. 

Gegenwärtig stehen einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle des Prostitutions-
gewerbes nur geringe und kaum ausdifferenzierte gewerbe- und ordnungsrechtliche An-
forderungen an die Betreiber von Bordellen, bordellähnlichen Betrieben, Saunaclubs, 
Escort-Services etc. gegenüber. Besorgniserregend ist in den letzten Jahren nach Be-
obachtungen aus Fachkreisen das vermehrte Auftreten neuer und problematischer Er-
scheinungsformen und Auswüchse, denen mit den bestehenden rechtlichen Instrumenta-
rien kaum adäquat begegnet werden kann. 

Anders als einige andere Geschäftsfelder ist die gewerbliche Betätigung im Bereich sexu-
eller Dienstleistungen bisher keiner auf ihre spezifischen Risiken zugeschnittenen Regu-
lierung unterworfen. Insbesondere fehlt es an spezifischen Maßstäben, die eine adäquate 
ordnungsbehördliche Kontrolle der gewerblichen Betätigung im Umfeld der Prostitution 
ermöglichen. 

Die fehlenden gesetzlichen Maßstäbe für Prostitutionsstätten und andere Erscheinungs-
formen des Prostitutionsgewerbes sowie das bestehende Defizit an behördlichen Auf-
sichtsinstrumenten begünstigen insgesamt die Erhaltung intransparenter und kriminoge-
ner Strukturen, sie erschweren die Bekämpfung von Menschenhandel und behindern die 
Implementierung gesundheits-, arbeitsschutz- und sicherheitsbezogener Mindestanforde-
rungen. 

Nicht alle Prostituierten sind von Ausbeutung, Gewalt und unzumutbaren gesundheitli-
chen Bedingungen tatsächlich betroffen. Die für sie bestehenden Risiken und Gefahren 
hängen jedoch in starkem Maße von den Bedingungen ab, unter denen Prostitution aus-
geübt wird und sind damit einer Regulierung zugänglich. Ohne behördlich durchsetzbare 
fachgesetzliche Vorgaben und deren überprüfbare Implementierung in der Praxis ist eine 
Verbesserung der Situation der in der Prostitution Tätigen nicht zu erwarten. Es gilt, die 
problematischen Aspekte des Tätigkeitsfeldes dadurch zu begrenzen, dass die Bedingun-
gen, unter denen Prostitution praktiziert wird, in rechtsstaatlicher Weise geregelt und kon-
trolliert werden. 
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Auch zum Schutz der Allgemeinheit bedarf es verbesserter Instrumente, um besonders 
unzuträgliche Auswüchse oder mit besonderen Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit 
verbundene Geschäftsmodelle unterbinden zu können. 

Deshalb müssen weitere gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die in der Prosti-
tution Tätigen besser zu schützen, ihr Selbstbestimmungsrecht zu stärken und um Krimi-
nalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prosti-
tuierten und Zuhälterei zu bekämpfen. Dies soll das Prostituiertenschutzgesetz leisten. 

Das Gesetz verfolgt die Zielsetzung, 

– das (sexuelle) Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution zu stärken, 

– fachgesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen 
und zum Schutz der Gesundheit für die in der Prostitution Tätigen zu schaffen, 

– die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Überwachung der gewerblich ausgeübten 
Prostitution und der Prostitutionsgewerbebetriebe zu verbessern, 

– die Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu verbessern, 

– gefährliche Erscheinungsformen der Prostitution und sozial unverträgliche oder ju-
gendgefährdende Auswirkungen der Prostitutionsausübung auszuschließen bzw. zu 
verdrängen und 

– Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen und Ausbeutung 
von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen. 

Dem (sexuellen) Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution als besonders 
sensiblem Schutzgut kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: 

Die individuelle Entscheidung, sexuelle Kontakte gegen Entgelt anzubieten oder solche 
Kontakte gegen Entgelt nachzufragen, wird als Ausdruck des Rechts auf sexuelle Selbst-
bestimmung und des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit auch weiterhin recht-
lich respektiert; die Ausübung der Prostitution sowie die gewerbliche Betätigung im Um-
feld der Prostitution fallen zugleich in den Schutzbereich der Berufswahl- und Berufsaus-
übungsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes. 

Zugleich ist daran festzuhalten, dass Prostitution kein „Beruf wie jeder andere“ ist. So hält 
bereits der Bericht der Bundesregierung zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes 
(BT-Drs. 16/4146, S. 6) fest, dass empirische Befunde nicht außer Acht bleiben dürfen, 
wonach die in diesem Bereich Tätigen belegbar erheblichen psychischen und physischen 
Gefährdungen ausgesetzt sind, und dass diese Tätigkeit nicht selten von Personen aus 
besonders vulnerablen Gruppen ausgeübt wird. Es ist darüber hinaus eine soziale Reali-
tät, dass viele Prostituierte sich in einer sozialen und psychischen Situation befinden, in 
der es fraglich ist, ob sie sich wirklich frei und autonom für oder gegen diese Tätigkeit ent-
scheiden können. 

Vor diesem Hintergrund ist ein differenzierter rechtlicher Umgang mit Prostitution geboten, 
der die Spannbreite der verschiedenen Erscheinungsformen der Prostitution berücksich-
tigt. Auch den Abstufungen von autonomer, aufgeklärter Entscheidung für diese Tätigkeit 
über Fälle eines unreflektierten Abgleitens in die Prostitution aufgrund mangelnder Le-
benserfahrung, aufgrund bestehender Abhängigkeiten oder fehlender Erwerbsalternativen 
bis hin zur Zwangsprostitution, bei der sich die betroffene Person aus einer durch Gewalt, 
Drohung oder Ausbeutung geprägten Situation heraus in einer subjektiv alternativlosen 
Lage befindet, gilt es gerecht zu werden. 



 - 37 -   

Für die Verbesserung der Situation von Menschen in der Prostitution ist es von besonde-
rer Bedeutung, dass an ihre jeweiligen individuellen Bedarfe und ihre Lebenssituation 
anknüpfende Beratungs- und Unterstützungsangebote vorhanden sind und dass Perso-
nen dann, wenn sie solche Angebote brauchen, auch über diese informiert sind, denn nur 
so können sie Zugang zum Hilfesystem finden. Das Vorhandensein entsprechender Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote fällt in den Aufgabenkreis von Ländern und Kommu-
nen. Der Gesetzentwurf macht es sich jedoch zur Aufgabe, die Betroffenen zu informieren 
und ihre Erreichbarkeit für die diversifizierten Unterstützungsangebote zu verbessern, 
indem er unter anderem Anlässe zur Kontaktaufnahme und Kontaktvermittlung in Hilfsan-
geboten schafft, und in dem er ein verbindliches Mindestmaß an Beratungskontakten für 
den Bereich Gesundheit normiert. 

Dem Schutzzweck entsprechend wird für dieses Gesetz ein weiter Begriff der Prostitution 
zugrunde gelegt, der nahezu alle Formen bezahlter sexueller Kontakte umfasst.  

Nicht erfasst werden sexuell konnotierte oder pornografische Darstellungen und Vorfüh-
rungen wie Table-Dance, Peepshows etc., die bereits der Erlaubnispflicht nach § 33a der 
Gewerbeordnung unterliegen. 

Ebenfalls ausgenommen sind Formen sexueller Dienstleistungen, bei denen kein unmit-
telbares Gegenüber räumlich anwesend ist, also z. B. sexuelle Handlungen einer einzel-
nen Person vor einer Internetkamera gegen Bezahlung. Im Bereich prostitutionsnaher 
Internetangebote beschreiben Fachkreise einen raschen Wandel und eine hohe Dynamik. 
Nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch Personen, die sich in diesem Bereich be-
tätigen, durch organisierte Formen der sexuellen Ausbeutung betroffen sind. Dieser Be-
reich ist jedoch für eine rechtliche Regulierung zum einen aus tatsächlichen Gründen weit 
weniger zugänglich als die hergebrachten Formen der Prostitution; zum anderen liegen 
noch keine ausreichenden Erfahrungen mit dieser Thematik vor, aus denen sich konkrete 
Regulierungsansätze entwickeln lassen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Durch das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituierten-
schutzgesetz – ProstSchG), das Artikel 1 dieses Gesetzes bildet, werden erstmals umfas-
sende Regelungen für Prostitutionsgewerbe getroffen. Der Regelungsbereich des Ent-
wurfs umfasst alle typischen Ausprägungsformen der gewerblichen Prostitution und sieht 
Rechte und Pflichten für Prostituierte und für Gewerbetreibende im Bereich der Prostituti-
on vor. Weitere Artikel enthalten flankierende Änderungen bestehender Gesetze, insbe-
sondere des Prostitutionsgesetzes, der Gewerbeordnung, des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten sowie des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes. 

Elemente von Artikel 1 - Prostituiertenschutzgesetz - sind: 

– Einführung einer Anmeldepflicht für Prostituierte, daran anknüpfend Maßnahmen zur 
umfassenden Verbesserung des niedrigschwelligen Zugangs von Frauen und Män-
nern in der Prostitution zu Beratung und Unterstützung: 

– Bereitstellung von Informationen zur Rechtsstellung von Prostituierten, zu Bera-
tungs- und Unterstützungsangeboten, zur Absicherung im Krankheitsfall u. a. 
durch die Behörden im Rahmen eines persönlichen Informations- und Bera-
tungsgesprächs, in einer Sprache, die die oder der Prostituierte verstehen kann, 

– Verpflichtende gesundheitliche Beratung, die bei der Anmeldung der Tätigkeit 
nachzuweisen und jährlich, für Heranwachsende halbjährlich, zu wiederholen ist, 

– Erteilung einer Anmeldebescheinigung mit zweijähriger, für Heranwachsende ein-
jähriger Laufzeit, optional Ausstellung einer Aliasbescheinigung, die für alle Zwe-
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cke des Nachweises der erfolgten Anmeldung, z. B. gegenüber Bordellbetrei-
bern, verwendet werden kann, 

– Verpflichtung der Behörden, bei erkennbarem Beratungsbedarf einer Person an-
gemessene Maßnahmen zu ergreifen und dadurch bessere Chancen für den Zu-
gang zu Hilfe und Unterstützung zu eröffnen und 

– Verweigerung der Anmeldebescheinigung u. a., wenn Personen erkennbar als 
Heranwachsende durch Dritte zur Prostitution gebracht werden sollen oder wenn 
sie durch Ausnutzung einer Zwangslage, ihrer Hilflosigkeit in einem fremden 
Land, oder ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit zur Prostitution 
gebracht oder diese Personen von Dritten ausgebeutet werden sollen. 

– Einführung einer Kondompflicht für Prostituierte und deren Kunden beim Ge-
schlechtsverkehr, daran anknüpfend Verbot der Werbung für entgeltlichen Ge-
schlechtsverkehr ohne Kondom  

– Einführung einer Erlaubnispflicht für die Ausübung eines Prostitutionsgewerbes sowie 
daran anknüpfend 

– Zuverlässigkeitsprüfung für Betreiber von Prostitutionsgewerbebetrieben sowie 
der als Stellvertretung eingesetzten Personen 

– Ausschluss von Formen des Prostitutionsgewerbes, die aufgrund ihrer Ausgestal-
tung mit der sexuellen Selbstbestimmung von Prostituierten und anderen Perso-
nen unvereinbar sind, oder deren Konzept erkennbar der Ausbeutung von Prosti-
tuierten Vorschub leistet 

– Bindung der Erlaubnis an ein vom Betreiber vorgelegtes Betriebskonzept  

– Gesetzlich festgelegte, einheitliche Mindestanforderungen an für Zwecke der 
Prostitution genutzte Betriebsstätten zum Schutze der Beschäftigten, anderer 
dort Dienstleistungen erbringender Personen, der Kundinnen und Kunden, der 
Anwohnerinnen und Anwohner, der Anlieger, der Jugend und der Allgemeinheit 
als Voraussetzung für die Erlaubniserteilung 

– Pflichten für die Betreiber von Prostitutionsgewerben im Hinblick auf Gesundheit 
und Sicherheit von Prostituierten sowie von Dritten 

– Pflicht der Betreiber, gesundheitliche Beratungen durch Angebote des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes oder Fachberatungsstellen in der Prostitutionsstätte 
jederzeit zu ermöglichen 

– Sorgfaltspflichten der Betreiber bei der Auswahl der in ihrem Gewerbebetrieb tä-
tigen Prostituierten sowie des von ihnen eingesetzten Personals 

– Verpflichtung der Betreiber, nur Prostituierte mit gültiger Anmelde- bzw. Aliasbe-
scheinigung in ihrem Prostitutionsgewerbe tätig werden zu lassen und Hinweis-
pflicht auf die Pflicht zu wiederkehrenden gesundheitlichen Beratungen 

– Beschränkung von Weisungen und Vorgaben der Betreiber gegenüber Prostitu-
ierten 

– Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten der Betreiber 

– Überwachungsbefugnisse, Kontroll- und Betretensrechte der zuständigen Behörden 

– Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten 



 - 39 -   

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Heranwachsende aufgrund ihrer noch gerin-
gen Lebenserfahrung und der in der Regel noch in der Entwicklung befindlichen persönli-
chen Reife besonders schutzbedürftig sind, wenn es um die Ausübung gefahrgeneigter 
Tätigkeiten wie der Prostitution geht, sieht Artikel 1 des Entwurfs eine Reihe besonderer 
Vorschriften für die Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen vor. Heranwachsende sind in der 
entwicklungspsychologisch beschriebenen „Zwischenphase“ von der Jugend zum Er-
wachsenwerden vielfach noch nicht in der Lage, die Tragweite einer Tätigkeit als Prostitu-
ierte und die damit verbundenen Risiken einer solchen Tätigkeit richtig einzuschätzen. Bei 
Heranwachsenden besteht nicht zuletzt ein gesteigertes Risiko, dass sie als Prostituierte 
ausgebeutet oder durch Ausnutzung von Naivität, durch Täuschung oder Fremdbestim-
mung in eine subjektiv ausweglose Lage geraten, in der scheinbar keine Alternative zur 
Prostitution besteht. Die besonderen Schutzvorschriften sind daher notwendig, um dieser 
besonderen Lebensphase unter Abwägung aller möglichen Risiken und Gefahren ausrei-
chend Rechnung zu tragen. 

So ist im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Anmeldepflicht und der Gesund-
heitsberatung vorgesehen, dass die Anmeldebescheinigung für Heranwachsende nur ein 
Jahr lang gültig ist, und dass sie jedes halbe Jahr eine gesundheitliche Beratung wahr-
nehmen müssen. Dies führt dazu, dass sie doppelt so häufig Anlässe zu Behördenkontak-
ten haben und damit auch doppelt so oft Anlässe zur Vermittlung von Kontakten zu Unter-
stützungsangeboten bestehen. Mit der kürzeren Gültigkeitsdauer der Anmeldebescheini-
gung ist auch eine kürzere Frist bis zur Löschung der im Zusammenhang mit der Anmel-
dung anfallenden personenbezogenen Daten verknüpft, so dass auch das Risiko, dass 
sich das Bekanntwerden einer früheren Prostitutionstätigkeit bei einer späteren Umorien-
tierung als biographischer Belastungsfaktor herausstellt, geringer wird. Ohnehin sieht der 
Entwurf für den Umgang mit personenbezogenen Daten besonders strenge Maßstäbe 
vor.  

Im Kontakt mit Heranwachsenden sind die zuständigen Behörden zudem verpflichtet, Er-
kenntnisse darüber, dass eine Heranwachsende oder ein Heranwachsender durch Dritte 
in die Prostitution gebracht wird, zu berücksichtigen und die zum Schutz der betroffenen 
Personen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die besondere Anfälligkeit von Heran-
wachsenden für Ausbeutung durch Dritte spiegelt sich auch in der Formulierung der Sorg-
faltspflichten der Betreiber hinsichtlich der Auswahl der in ihrem Betrieb tätigen Personen 
wider. Heranwachsende, die für den Betreiber erkennbar durch Dritte zur Aufnahme oder 
zur Fortsetzung der Prostitution gebracht werden, darf der Betreiber nicht in seinem Ge-
werbebetrieb als Prostituierte tätig werden lassen. Insoweit knüpft der Entwurf an die 
strafrechtlichen Kriterien des Menschenhandels nach § 232 Absatz 1 Satz 1 des Strafge-
setzbuches an. 

Mit Artikel 1 dieses Gesetzes, dem Prostituiertenschutzgesetz, wird der Weg über ein ei-
genständiges, auf die branchenspezifischen Regelungsnotwendigkeiten zugeschnittenes 
Fachgesetz gewählt und diese Materie erstmals einer umfassenden Regelung zugeführt. 
Für die Anmeldung der Prostituierten (Abschnitt 2 des ProstSchG) war aus den oben ge-
nannten Gründen die Schaffung einer Anmeldepflicht „sui generis“ geboten.  

Artikel 2 enthält eine Ergänzung des Prostitutionsgesetzes zur ausdrücklichen Beschrän-
kung des Direktionsrechts für Arbeitgeber von Prostituierten. Weisungen zu Art oder 
Ausmaß sexueller Dienstleistungen sind danach ganz klar unzulässig. 

Artikel 5 stellt das Verhältnis zu den Regelungen der Gewerbeordnung klar. 

III. Alternativen 

Keine. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 
(Recht der Wirtschaft), Nummer 19 (Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder über-
tragbare Krankheiten bei Menschen), Nummer 7 (öffentliche Fürsorge) sowie Nummer 1 
(Bürgerliches Recht, Strafrecht) und Nummer 12 (Arbeitsrecht) des Grundgesetzes. 
Überwiegend ist die geregelte Materie dem Recht der Wirtschaft zuzurechnen, da die Re-
gelungen zentral auf eine Regulierung des Prostitutionsgewerbes abzielen. Das Gesetz 
erfasst die von diesem Wirtschaftszweig ausgehenden spezifischen Risiken und führt sie 
einer Regulierung zu. Spezifische Risiken ergeben sich insbesondere für Personen, die 
sich in diesem Bereich betätigen, sowie für die Allgemeinheit. Durch eine Regulierung der 
Branche wird eine stärkere Abgrenzung der rechtlich und gesellschaftlich tolerierten, lega-
len Formen dieses Gewerbes von den Auswüchsen, die wegen ihrer Gefahren für wichti-
ge Individualrechtsgüter nicht hinnehmbar sind, erreicht. Hierzu dienen neben der Einfüh-
rung einer Erlaubnispflicht und anlassbezogener Anzeigepflichten für Prostitutionsgewer-
betreibende sowie einer Anmeldepflicht für Prostituierte auch behördliche Überwachungs-
befugnisse. Da sexuelle Kontakte gegen Entgelt nach bisherigem Verständnis gerade 
nicht Regelungsgegenstand des Rechts der Gaststätten oder der Schaustellung von Per-
sonen sind, fallen die Regelungen des Prostituiertenschutzgesetzes nicht in die nach 
Nummer 11 der Landesgesetzgebung zugeordneten Bereiche. Das mit der Anmeldung 
verknüpfte Instrumentarium der behördlichen Information und Beratung von Prostituierten 
einschließlich der Verpflichtung der Behörde, bei Beratungsbedarf entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen, sind zugleich Regelungselemente, die der öffentlichen Fürsorge 
nach Nummer 7 zuzurechnen sind; dies gilt insbesondere für die auf Heranwachsende 
zielenden Sonderregelungen. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 (Maßnahmen gegen ge-
meingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen) ist einschlägig für die Ver-
pflichtung zur Verwendung von Kondomen sowie die zu deren Absicherung vorgesehenen 
Regelungen (Aushangpflicht, Werbeverbot für entgeltlichen, ungeschützten Geschlechts-
verkehr). Dem gleichen Ziel dienen die Einführung einer verpflichtenden gesundheitlichen 
Beratung sowie weitere Regelungen, die auf die Erleichterung des Zugangs zu Angeboten 
der gesundheitlichen Untersuchung und Beratung im Hinblick auf die Verbreitung sexuell 
übertragbarer Krankheiten dienen. Dem bürgerlichen Recht sowie teilweise dem Arbeits-
recht zuzurechnen sind die Regelungen, die das Rechtsverhältnis zwischen Prostituierten 
und Prostitutionsgewerbetreibenden betreffen, wie die vorgesehene Präzisierung der 
Grenzen der Zulässigkeit von Weisungen und Vorgaben. Unter Nummer 1 (Strafrecht) 
fallen die vorgesehenen Bußgeldregelungen. 

Die Bundeskompetenz für die Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
in Ausführung dieses Gesetzes anfallenden personenbezogenen Daten von Prostituierten 
und Gewerbetreibenden sowie für die Regelung einer Bundesstatistik ergibt sich als An-
nexkompetenz aus den genannten Kompetenzgrundlagen sowie aus Artikel 73 Absatz 1 
Nummer 11 (Statistik für Bundeszwecke) des Grundgesetzes. 

Nach Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes hat der Bund für die Kompetenztitel des 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 und 11 Grundgesetz die Gesetzgebungskompetenz, wenn 
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die 
Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-
desgesetzliche Regelung erfordern.  

Die Voraussetzungen von Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes über die Erforderlichkeit 
einer bundeseinheitlichen Regelung sind erfüllt. Sowohl zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet als auch zur Wahrung der Rechts- und Wirtschafts-
einheit besteht ein gesamtstaatliches Interesse, das es erforderlich macht, die Regulie-
rung des Prostitutionsgewerbes durch ein Bundesgesetz bundeseinheitlich auszugestal-
ten. 
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Dadurch kann zum Schutz von Personen vor den spezifischen Risiken des Prostitutions-
gewerbes das Betreiben von Prostitutionsstätten bundesweit an einheitliche, auf dieses 
Geschäftsfeld zugeschnittene Voraussetzungen geknüpft und im Interesse der dort täti-
gen Personen die Einhaltung von Mindestanforderungen überprüfbar ausgestaltet wer-
den. Gegenwärtig stehen einer Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle des Prostitu-
tionsgewerbes keine fachrechtlichen Anforderungen an die Betreiber von Prostitutionsge-
werbebetrieben gegenüber. Insbesondere fehlt es an spezifischen Maßstäben, die eine 
adäquate ordnungsbehördliche Kontrolle der gewerblichen Betätigung im Umfeld der 
Prostitution ermöglichen. Die fehlenden gesetzlichen Maßstäbe für Prostitutionsstätten 
und andere Erscheinungsformen des Prostitutionsgewerbes sowie das bestehende Defizit 
an behördlichen Aufsichtsinstrumenten behindern die Implementierung gesundheits-, ar-
beitsschutz- und sicherheitsbezogener Mindestanforderungen. Ohne behördlich durch-
setzbare fachgesetzliche Vorgaben und deren überprüfbare Implementierung in der Pra-
xis ist außerdem eine Verbesserung der Situation von in der Prostitution tätigen Personen 
nicht erreichbar. 

Mit der Einführung einer bundesweit einheitlich geregelten Erlaubnispflicht für Prostituti-
onsgewerbe sowie einer bundesweit einheitlich geregelten Anmeldepflicht für Prostituierte 
werden unmittelbar die erforderlichen institutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen, 
die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit sicherzustellen und einer Zersplitterung 
der Rechtslage mit erheblichen Nachteilen für die Gesamtwirtschaft vorzubeugen. Indem 
für das gesamte Bundesgebiet einheitliche bundesgesetzliche Regelungen zur Überwa-
chung des Prostitutionsgewerbes aufgestellt werden, wird die notwendige Grundlage für 
Transparenz innerhalb dieses nicht unbedeutenden Wirtschaftszweiges geschaffen. 

Unterschiedliche Regelungen zur Erteilung von Erlaubnissen für die Ausübung eines 
Prostitutionsgewerbes sowie zur Erteilung von Anmeldebescheinigungen für die Aus-
übung der Prostitution bergen die konkrete Gefahr einer nicht hinnehmbaren Rechtszer-
splitterung: 

Das Prostitutionsgewerbe zeichnet sich insbesondere bezüglich der persönlichen Aus-
übung der Prostitution durch eine hohe länderübergreifende Mobilität aus. Eine bundes-
weit einheitliche Regelung der Voraussetzungen für die Anmeldung der Prostitution stellt 
sicher, dass jede anmeldepflichtige Person eine persönliche Beratung über ihre beste-
henden Rechte und Pflichten erhält und dass diese elementare Beratungsleistung nicht 
vom Bundesland des Tätigkeitsortes abhängt; gleiches gilt für die bundeseinheitlich aus-
gestaltete Erlaubnis zur Ausübung eines Prostitutionsgewerbes. Unterschiedliche Rege-
lungen durch die einzelnen Länder würden zu Problemen bei Kontrollen sowie zu Wett-
bewerbsverzerrungen führen. Im Interesse der gleichmäßigen Überwachung und des ein-
heitlichen Schutzes der Gesundheit von Prostituierten sowie zur gleichmäßigen Wahrung 
der Interessen der Allgemeinheit sind bundeseinheitliche Regelungen unverzichtbar. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf soll Handlungssicherheit und klare Rechtsgrundlagen für Behörden, 
für Prostituierte und für Gewerbetreibende schaffen, indem er z. B. das Betreiben eines 
Prostitutionsgewerbes an klare Voraussetzungen knüpft und Befugnisnormen für die Tä-
tigkeit der Überwachungsbehörden schafft. So wird beispielsweise die Weitergabe von 
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personenbezogenen Daten eindeutig geregelt. Eine Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung geht damit in der Gesamtbewertung im Übrigen nicht einher. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf berührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Gemeinden durch 
den Entwurf nicht zu erwarten. 

4. Erfüllungsaufwand 

Für natürliche und juristische Personen, die sich im Prostitutionsgewerbe wirtschaftlich 
betätigen, entsteht Erfüllungsaufwand insbesondere durch die Einführung einer Anmelde-
pflicht für Prostituierte sowie einer Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe und durch die 
damit einhergehenden Antrags-, Melde-, Nachweis- und Dokumentationspflichten. Teil-
weise dürfte dieser Erfüllungsaufwand mit bereits bestehenden Dokumentationspflichten 
für steuerliche Zwecke zusammenfallen. 

Durch die Einführung von Anmelde- und Beratungspflicht sowie Erlaubnispflicht für Ange-
bote sexueller Dienstleistungen und den dazugehörigen Überwachungs- und Implemen-
tierungsaufwand entstehen den Länderhaushalten Verfahrens- und Vollzugskosten. De-
ren genaue Höhe lässt sich derzeit nicht exakt beziffern, da es kaum gesicherte Zahlen zu 
dem Tätigkeitsfeld der Prostitution gibt. 

Vorbemerkung zu Fallzahlen und Lohnsätzen 

Im Anwendungsbereich des Gesetzes gibt es nur wenige gesicherte Daten zu Fallzahlen. 
Daher beruhen die zugrunde gelegten Fallzahlen auf bereits in der Presse oder Wissen-
schaft bestehenden Schätzungen sowie auf Hochrechnungen und Schätzungen des Sta-
tistischen Bundesamtes. 

Zur Zahl der Prostituierten liegen Schätzungen zwischen 150000 0F

1) und 700000 1F

2) Perso-
nen vor. HYDRA e.V., ein Verein, der sich für die rechtliche und soziale Gleichstellung 
von Sexarbeiterinnen mit anderen Erwerbstätigen einsetzt, geht von 400000 Prostituierten 
aus 2F2F2F2F2F

3). Da dieser Wert aus den 1980er-Jahren stammt, scheint er nicht zur Verwendung 
geeignet. Auch in der Studie „Prostitution in Deutschland: Eckdaten und Veränderungen 
durch das Internet“ 3F3F3F3F3F

4) von 2014 wird diese Zahl als zu hoch eingeschätzt. Die Zeitung „Die 
Welt“ geht von etwa 200000 Prostituierten in Deutschland aus. Diese Zahl beruht auf ei-
ner Hochrechnung anhand von Auskünften von Städten zur Prostituiertenzahl4F4F4F4F4F

5). Dies be-
stätigt auch der Abschlussbericht des Runden Tisches Prostitution Nordrhein-Westfalen 
aus dem Jahre 2014 5F5F5F5F5F

6). Im weiteren Verlauf der vorliegenden Ex-ante-Schätzung wird die-
se Zahl daher als Grundlage zur Bestimmung der Zahl der in der Prostitution Tätigen ver-
wendet. 

                                                 
1) http://www.emma.de/artikel/deutschlands-sonderweg-266085, abgerufen am 29.4.2015. 
2) http://www.emma.de/sites/default/files/upload/pdf/appell_emma_6_2013.pdf, abgerufen am 

29.4.2015. 
3) http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/root,did=132012,textfragment=131998.html, abgerufen am 29.4.2015. 
4) Döring, Nicola (2014): Prostitution in Deutschland: Eckdaten und Veränderungen durch das Internet. 

Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 
5) http://www.welt.de/politik/deutschland/article121480296/Augsburg-mit-hoechster-Dichte-von-

Prostituierten.html, abgerufen am 29.4.2015. 
6) Der Runde Tisch Prostitution Nordrhein-Westfalen: Abschlussbericht (2014), 

http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/emanzipation/frauen/RTP_Abschlussbericht.pdf, abgerufen 
am 17.6.2015. 
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Da keine Daten zur Zahl der jährlich erstmalig oder erneut eine Tätigkeit als Prostituierte 
oder Prostituierter aufnehmenden Personen vorliegen, muss eine Schätzung vorgenom-
men werden. Der Abschlussbericht des Runden Tisches Prostitution Nordrhein-Westfalen 
aus 2014 bestätigt, dass es sich um einen „sehr dynamischen Markt“ handelt6F6F6F6F6F

7). Deshalb 
wird angenommen, dass die jährliche Fluktuation bei 25 Prozent, das heißt bei 50000 
Prostituierten, liegt. 

Laut der Untersuchung „Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes“ 7F7F7F7F7F

8) sind etwa drei Viertel 
der Prostituierten selbständig tätig; circa 10 Prozent haben einen Arbeitsvertrag, der je-
doch nicht zwangsläufig über die tatsächliche Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter 
ausgestellt ist, sondern oftmals über andere Tätigkeiten wie Hostess oder Barfrau. Die 
restlichen Prozente wurden nicht gesondert ausgewiesen. Von dem hohen Anteil selb-
ständig tätiger Prostituierter übt ein Großteil die Tätigkeit im Rahmen eines Prostitutions-
gewerbes mit einem mehr oder weniger starken Maß an betrieblicher Eingliederung aus. 
Die Annahme lautet, dass insgesamt etwa 90 Prozent = 180000 Prostituierte entweder in 
Prostitutionsgewerben im Sinne von § 2 des Prostituiertenschutzgesetzes oder selbstän-
dig außerhalb einer Prostitutionsstätte, z. B. in der eigenen Wohnung, tätig sind; rund 10 
Prozent entfallen auf den Straßenstrich. 

Die Zahl der Prostitutionsgewerbe wurde anhand von Daten der Polizeibehörden in Nie-
dersachsen auf Deutschland hochgerechnet 8F8F8F8F8F

9). So ergibt sich eine Zahl von rund 1700 
Prostitutionsfahrzeugen und etwa 10000 sonstigen bestehenden Prostitutionsgewerben 
(62 Prozent Wohnungsbordelle, 14 Prozent Clubs, Bars und Saunen, 12 Prozent Bordell-
betriebe, 1 Prozent Sonstige und weniger als 1 Prozent Escort-Agenturen). Unter die 
sonstigen Prostitutionsgewerbe fallen nach dieser Einteilung auch solche Formen der 
Wohnungsprostitution, die nach diesem Gesetz nicht erlaubnispflichtig und damit kein 
Prostitutionsgewerbe sind; dabei handelt es sich um die Konstellation, dass eine Woh-
nung ausschließlich durch die Inhaberin oder den Inhaber der Wohnung zur Ausübung 
der Prostitution genutzt wird, ohne dass eine dritte Person aus dieser Nutzung Gewinn 
zieht. Da dieser Anteil sich mangels verfügbarer Daten nicht abschätzen lässt, wird hierzu 
im Weiteren keine Differenzierung vorgenommen. Dies führt sehr wahrscheinlich zu einer 
Überschätzung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft und für die Verwaltung, da die-
se Kleinstformen der Prostitution hinsichtlich der bürokratischen Aufwände nunmehr ge-
nauso in die Berechnung eingehen wie größere Prostitutionsbetriebe. Die vereinfachende 
Aufteilung der Prostitutionsgewerbeformen in Prostitutionsfahrzeuge und sonstige Prosti-
tutionsgewerbe ist für die Berechnung des Erfüllungsaufwands dennoch ausreichend. 

Da keine Zahlen zur Anzahl der Neugründungen von Prostitutionsgewerben vorliegen, 
wird die Neugründungsrate auf 2,4 Prozent geschätzt. Grundlage für die Hochrechnung 
sind Daten zur Prostitutionsentwicklung in der Stadt München. Da es sich hierbei um das 
reine Wachstum der Branche handelt, muss die Fluktuation hinzugerechnet werden. Es 
wird geschätzt, dass diese etwa im gleichen Rahmen liegt. So ergibt sich eine Rate von 
rund 5 Prozent. Übertragen bedeutet dies etwa 500 neue erlaubnispflichtige Prostitutions-
gewerbe und 85 neue Prostitutionsfahrzeuge jährlich. 

Da die Verdienste schwer einzuschätzen und sehr heterogen sind, wird für die Wirtschaft 
(Prostituierte, Betreiber) hilfsweise der durchschnittliche Lohnsatz für Sonstige Dienstleis-
tungen gemäß Lohnkostentabelle des Statistischen Bundesamtes in Höhe von 34,60 Euro 
je Stunde angesetzt. 

                                                 
7) Runder Tisch Prostitution Nordrhein-Westfalen, a.a.O. 
8) Sozialwissenschaftliches Frauenforschungsinstitut und Kontaktstelle praxisorientierte Forschung der 

Evangelischen Fachhochschule Freiburg (2005): Abschlussbericht zur Untersuchung „Auswirkungen 
des Prostitutionsgesetzes“, 
http://www.bmfsfj.de/doku/Publikationen/prostitutionsgesetz/0302010403.html, abgerufen am 
27.4.2015. 

9) Runder Tisch Prostitution Niedersachsen (2015): Abschlussbericht. 
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Für die Verwaltung wird überwiegend der Lohnsatz der Kommunen für den mittleren 
Dienst in Höhe von 27,90 Euro je Stunde angesetzt. Bei der gesundheitlichen Beratung 
wurde je zur Hälfte der Lohnsatz der Kommunen für den gehobenen Dienst und für den 
höheren Dienst angesetzt. 

Soweit die Erledigung von Pflichten explizit postalisch oder elektronisch möglich ist, wird 
davon ausgegangen, dass im Normalfall diese Wege anstatt des persönlichen Weges 
gewählt werden.  

Erfüllungsaufwand nach Normadressat und Vorgabe9F9F9F9F9F

10)  

Von dem Gesetz sind sämtliche Normadressaten betroffen. Im Folgenden wird die Schät-
zung des Erfüllungsaufwands für die einzelnen Vorgaben differenziert nach den Normad-
ressaten tabellarisch dargestellt. Eine ausführliche Ex-ante-Schätzung des Erfüllungsauf-
wandes liegt vor. Die Berechnungen zum Erfüllungsaufwand wurden in Zusammenarbeit 
mit dem Statistischen Bundesamt erstellt.  

a) Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger wird in Gestalt der Kondompflicht nach § 31 Absatz 1 eine 
neue Vorgabe eingeführt. Diese verursacht jedoch keinen quantifizierbaren Zeit- oder 
Sachaufwand, da davon auszugehen ist, dass Kunden und Kundinnen von Prostituierten 
entweder von Kondomen Gebrauch machen, die in Prostitutionsgewerbebetrieben oder 
von Prostituierten bereitgestellt werden, oder dass sie ohnehin unabhängig von der ge-
setzlichen Pflicht schon aus Eigeninteresse und zum gesundheitlichen Selbstschutz für 
die Bereitstellung von Kondomen Sorge tragen. 

b) Wirtschaft 

Für die Prostitutionsgewerbetreibenden und Prostituierten werden insgesamt 49 Vorga-
ben eingeführt, sonstige Bereiche der Wirtschaft sind nicht betroffen. Es entsteht ein jähr-
licher Aufwand von circa 71,6 Millionen Euro und einmalige Kosten von circa 64,9 Millio-
nen Euro. Davon entfallen circa 1,1 Millionen Euro einmalig und circa 30,4 Millionen Euro 
jährlich auf 27 Informationspflichten.  

                                                 
10) Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Paragraphen auf das ProstSchG.  
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Tabelle 1: Erfüllungsaufwand der Wirtschaft 

Lf
d. 
-
Nr
. 

Art der Vor-
gabe 

Para-
graph 

Bezeichnung 
der Vorgabe 

Jährlicher Per-
sonalaufwand 

in Euro 

Jährli-
che 

Sach-
kosten 
in Euro 

Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand in 

Euro 

Einmaliger 
Personal-

aufwand in 
Euro 

Einma-
lige 

Sach-
kosten 
in Euro 

Einmaliger 
Erfüllungs-
aufwand in 

Euro 

1 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 3 i. V. 
m. § 4 

Anmeldung 
der Tätigkeit 

als Prostituier-
te/r 

1.557.000 0 1.557.000 6.228.000 0 6.228.000 

2 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 4 Ab-
satz 4 

Anzeige von 
Änderungen 
der Anmel-

dung der Tä-
tigkeit als 

Prostituierte/r 

288.333 0 288.333 0 0 0 

3 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 5 Ab-
satz 5 i. 
V. m. § 4 
Absatz 4 

Verlängerung 
der Anmel-

dung der Tä-
tigkeit als 

Prostituierte/r 
bei unter 21-

Jährigen 

259.500 0 259.500 0 0 0 

4 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 5 Ab-
satz 5 i. 
V. m. § 4 
Absatz 4 

Verlängerung 
der Anmel-

dung der Tä-
tigkeit als 

Prostituierte/r 
bei ab 21-
Jährigen  

519.000 0 519.000 0 0 0 

5 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 5 Ab-
satz 7 

Mitführen der 
Anmeldebe-
scheinigung 

0 0 0 0 0 0 

6 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 
§ 10 

Wahrnehmung 
gesundheitli-
che Beratung 

3.979.000 0 3.979.000 3.460.000 0 3.460.000 
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7 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 10 Abs. 
5 

Mitführen der 
Bescheinigung 

über die ge-
sundheitliche 

Beratung 

0 0 0 0 0 0 

8 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 12 Ab-
satz 1 bis 
5 i. V. m. 

§§ 16 
Absatz 1 
und 2, 17 

und 18 

Beantragung 
der Erlaubnis 
zum Betrieb 

eines Prostitu-
tionsgewerbes

10.121 0 10.121 202.410 0 202.410 

9 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 12 Ab-
satz 1 bis 
5 i.V.m. 
§§ 16 

Absatz 1 
und 2, 18 

und 19 

Beantragung 
der Verlänge-
rung der Er-
laubnis zum 
Betrieb eines 
Prostitutions-

gewerbes 

38.060 0 38.060 0 0 0 

10 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 12 Ab-
satz 5 

Erstellen An-
gaben, Nach-
weise, Unter-
lagen durch 

Betreiber 

0 0 0 0 0 0 

11 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 12 Ab-
satz 5 

Aktualisierung 
Angaben, 

Nachweise, 
Unterlagen 

durch Betrei-
ber vor Ver-

längerungsan-
trag 

0 0 0 0 0 0 
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12 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 13 Ab-
satz 1 

Beantragung 
des Betriebs 

des Prostituti-
onsgewerbes 
durch Stellver-

tretung 

5.536 0 5.536 0 0 0 

13 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 13 Ab-
satz 1 
und 2 

Beantragung 
der Verlänge-
rung der Er-
laubnis zum 
Betrieb Be-
triebs des 

Prostitutions-
gewerbes 

durch Stellver-
tretung 

2.768 0 2.768 0 0 0 

14 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 13 Ab-
satz 3 

Anzeige der 
Beendigung 
des Betriebs 

des Prostituti-
onsgewerbes 
durch Stellver-

tretung 

1.384 0 1.384 0 0 0 

15 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 16 Ab-
satz 1 
und 2 

Erstellen eines 
Betriebskon-
zepts für das 
Prostitutions-

gewerbe 

60.723 0 60.723 1.214.460 0 1.214.460 

16 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 16 Ab-
satz 1 
und 2 

Aktualisierung 
des Betriebs-
konzepts vor 

Verlänge-
rungsantrag 

76.120 0 76.120 0 0 0 

17 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 16 Ab-
satz 3 

Erstellung 
eines Veran-
staltungskon-
zepts durch 

259.500 0 259.500 0 0 0 
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den Betreiber 

18 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 
§ 18 

Schaffung von 
Mindestanfor-
derungen für 
zum Prostitu-
tionsgewerbe 
genutzte An-

lagen 

30.275 
2.500.00

0 
2.530.275 605.500 

50.000.0
00 

50.605.500 

19 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 
§ 18 

Überprüfung 
der Mindest-

anforderungen 
für zum Prosti-
tutionsgewer-
be genutzte 
Anlagen vor 
Verlänge-

rungsantrag 

28.839 0 28.839 0 0 0 

20 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 
§ 19 

Schaffung von 
Mindestanfor-
derungen für 
Prostitutions-

fahrzeuge 

3.676 42.500 46.176 73.525 850.000 923.525 

21 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 
§ 19 

Überprüfung 
der Mindest-

anforderungen 
für Prostituti-
onsfahrzeuge 

4.905 0 4.905 0 0 0 

22 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 20 Ab-
satz 1 

Anzeige einer 
Prostitutions-
veranstaltung 

144.167 0 144.167 0 0 0 

23 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 20 Ab-
satz 2 

Leitung der 
Prostitutions-
veranstaltung 

vor Ort 

0 0 0 0 0 0 
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24 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 21 Ab-
satz 1 

Anzeige der 
Aufstellung 

eines Prostitu-
tionsfahrzeugs

20.587 0 20.587 0 0 0 

25 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 21 Ab-
satz 2 

Anforderun-
gen zur Auf-
stellung von 
Prostitutions-
fahrzeugen 

0 0 0 0 0 0 

26 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 22 

Verlängerung 
der Frist zum 
Beginn bezie-
hungsweise 

zur Ausübung 
des Prostituti-
onsgewerbes 

398 0 398 0 0 0 

27 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 24 Ab-
satz 1 
und 2 

Verpflichtun-
gen des Be-
treibers hin-
sichtlich Si-
cherheit und 
Gesundheits-

schutz 

0 0 0 0 0 0 

28 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 24 Ab-
satz 2 
Satz 2 

Bereitstellung 
von Kondo-

men, Gleitmit-
teln und Hygi-

eneartikeln  

202.410 
29.250.0

00 
29.452.410 0 0 0 

29 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 24 Ab-
satz 3 

Ermöglichung 
der Durchfüh-
rung von Be-
ratungen in 

der Betriebs-
stätte 

0 0 0 0 0 0 

30 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 24 Ab-
satz 4 

Ermöglichung 
der Wahr-

nehmung von 
0 0 0 0 0 0 



 - 50 -   

Beratungen 

31 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 24 Ab-
satz 5 

Aufstellung 
und Durchfüh-
rung von Hy-
gieneplänen 

6.488 0 6.488 64.875 0 64.875 

32 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 25 Ab-
satz 1 

Prüfung vor 
Aufnahme 

Tätigkeit als 
Prostituierte 

778.500 0 778.500 0 0 0 

33 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 25 Ab-
satz 2 

Zuverlässig-
keitsprüfung 
von Mitarbei-

tern 

57.667 0 57.667 0 0 0 

34 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 26 Ab-
satz 3 

Vereinbarun-
gen zwischen 

Betreiber 
Prostitutions-
gewerbe und 
Prostituierten 

1.297.500 45.000 1.342.500 1.946.250 67.500 2.013.750 

35 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 26 Ab-
satz 5 

Ermöglichen 
der Einsicht in 
das Betriebs-

konzept 

129.750 0 129.750 0 0 0 

36 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 26 Ab-
satz 5 

Ermöglichen 
der Einsicht in 
das Veranstal-
tungskonzept 

2.883 0 2.883 0 0 0 

37 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 26 Ab-
satz 6 

Aushändigung 
des Zahlungs-

nachweises 
3.736.800 

1.080.00
0 

4.816.800 0 0 0 

38 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 27 Ab-
satz 1 

Hinweis auf 
Anmelde- und 
gesundheitli-

che Bera-
tungspflicht 

51.900 0 51.900 77.850 0 77.850 
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39 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 27 Ab-
satz 2 

Kontrolle der 
Anmelde- oder 
Aliasbeschei-

nigung 

51.900 0 51.900 77.850 0 77.850 

40 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 28 Ab-
satz 1 
und 6 

Aufzeichnung 
von Daten 
durch den 
Betreiber – 
persönliche 

Daten 

10.524.167 0 10.524.167 0 0 0 

41 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 28 Ab-
satz 2 
und 6 

Aufzeichnung 
von Daten 
durch den 
Betreiber 

10.524.167 0 10.524.167 0 0 0 

42 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 28 Ab-
satz 5 
und 7 

Aufbewahrung 
der Aufzeich-
nungen durch 
den Betreiber 

0 0 0 0 0 0 

43 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 28 Ab-
satz 5 
und 7 

Schutz der 
aufgezeichne-
ten Daten und 

Löschen 

103.800 0 103.800 0 0 0 

44 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 30 

Auskunfts-
pflicht gegen-
über den Be-

hörden 

1.490.683 0 1.490.683 0 0 0 

45 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 31 

Auskunfts-
pflicht gegen-
über den Be-
hörden bei 

Betrieb ohne 
Erlaubnis 

0 0 0 0 0 0 

46 
Weitere Vor-
gabe Wirt-

schaft 

§ 32 Ab-
satz 1 

Kondompflicht 
für Prostituier-

te 
189.435 

2.190.00
0 

2.379.435 0 0 0 

47 
Informati-
onspflicht 

§ 32 Ab-
satz 2 

Aushang über 
die Kondom-

4.723 585 5.308 47.229 5.850 53.079 
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Wirtschaft pflicht  

48 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

§ 2a 
Schwarz

ArbG 

Mitführung 
eines Identi-
tätsnachwei-

ses  

0 0 0 0 0 0 

49 
Informati-
onspflicht 
Wirtschaft 

2a Absatz 
2 

Schwarz
ArbG 

Hinweispflicht 
auf die Pflicht 
zur Mitführung 
von Ausweis-
dokumenten 

0 0 0 0 0 0 

Summe 36.442.663 
35.108.0

85 71.550.748 13.997.949 
50.923.3

50 64.921.299 

davon aus Informationspflichten 29.363.826 
1.080.58

5 30.444.411 6.633.339 5.850 6.639.189 
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c) Verwaltung 

Für die Verwaltung werden 33 neue Vorgaben eingeführt. Es entsteht ein jährlicher Auf-
wand von circa 13,4 Millionen Euro. Dieser entfällt vollständig auf Länder und Kommunen. 
Der einmalige Umstellungsaufwand von circa 11,3 Millionen Euro entfällt zu rund 33 Tau-
send Euro auf den Bund und im Übrigen auf die Länder und Kommunen. Die ausgewie-
senen Personalkosten entsprechen den Vorgaben des Bundesministeriums der Finanzen 
für Kostenberechnungen in der Bundesverwaltung; die Sachkosten entstehen durch Ar-
beitsplatzpauschalen10F10F10F10F10F

11). 

                                                 
11) Personalkosten in der Bundesverwaltung für Kostenberechnungen 
Abrufbar unter (Zuletzt abgerufen am 29.04.2015): 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/
Bundeshaushalt/personalkostensaetze-2013-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=10. 
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Tabelle 2: Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Lfd
. -
Nr. 

Para-
graph 

Bezeichnung der Vor-
gabe 

Jährlicher Per-
sonalaufwand 

in Euro 

Jährliche 
Sachkos-
ten in Eu-

ro 

Jährlicher Erfül-
lungsaufwand in 

Euro 

Einmaliger 
Personalauf-
wand in Euro 

Einmalige 
Sachkos-
ten in Eu-

ro 

Einmaliger Er-
füllungsauf-

wand in Euro 

1 

§§ 3, 5, 
6, 7, 8, 9 
und 12 

Absatz 1 
bis 5 und 

7 

Einrichtung der neuen 
Verfahren und Erarbei-
tung von Informationen, 
Formularen und Nach-

weisen 

6.989 2.178 9.167 67.558 21.054 88.612 

2 

§ 3 i. V. 
m. §§ 4, 
5, 6, 7, 8 

und 9 

Bearbeitung der Anmel-
dung von Prostituierten 

813.750 330.859 1.144.609 3.255.000 1.323.438 4.578.438 

3 
§ 4 Ab-
satz 4 i. 
V. m. § 5

Bearbeitung der Anzeige 
von Änderungen der 

Anmeldung der Tätigkeit 
als Prostituierte/r 

186.000 75.625 261.625 0 0 0 

4 

§ 5 Ab-
satz 5 i. 
V. m. §§ 
4 Absatz 

4 

Bearbeitung der Verlän-
gerung der Anmeldung 

der Tätigkeit als Prostitu-
ierte/r 

418.500 170.156 588.656 0 0 0 

5 § 10 
Gesundheitliche Bera-

tung 
5.686.750 1.304.531 6.991.281 4.959.000 1.134.375 6.093.375 
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6 
§ 10 Ab-

satz 1 
und 4 

Einrichtung neues Ver-
fahren zur gesundheitli-

chen Beratung von Pros-
tituierten 

6.989 2.178 9.167 60.570 18.876 79.446 

7 § 11 
Erlass von Anordnungen 
gegenüber Prostituierten

65.100 26.469 91.569 0 0 0 

8 

§ 12 Ab-
satz 1 S. 
1 und 2 

i.V.m. §§ 
14 Ab-
satz 1 

und 2, §§ 
15, 16, 
17, 18, 
19 und 

24 

Bearbeitung des Antrags 
auf Erlaubnis zum Be-

trieb eines Prostitutions-
gewerbes 

13.057 5.309 18.366 261.144 106.178 367.322 

9 

§ 12 Ab-
satz 1 S. 
3 i.V.m. 
§§ 14 

Absatz 1 
und 2, §§ 

15, 16, 
17, 

18und 19 

Verlängerung der Er-
laubnis zum Betrieb ei-
nes Prostitutionsgewer-

bes bei Befristung 

30.690 12.478 43.168 0 0 0 

10 
§ 12 Ab-

satz 6 

Einrichtung eines Ver-
fahrens über eine ein-

heitliche Stelle 
4.659 1.452 6.111 18.637 5.808 24.445 
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11 

§ 13 Ab-
satz 1 
und 2 

i.V.m. §§ 
14 Ab-
satz 3 
und 14 

Bearbeitung des Antrags 
auf Betrieb des Prostitu-

tionsgewerbes durch 
Stellvertretung 

12.276 4.991 17.267 0 0 0 

12 

§ 13 Ab-
satz 1 

und 2 i. 
V. m. §§ 
14 Ab-
satz 3 
und 15 

Bearbeitung des Antrags 
auf Verlängerung des 
Betriebs des Prostituti-

onsgewerbes durch 
Stellvertretung 

3.720 1.513 5.233 0 0 0 

13 
§ 13 Ab-

satz 3 

Anzeige der Beendigung 
des Betriebs des Prosti-
tutionsgewerbes durch 

Stellvertretung 

930 378 1.308 0 0 0 

14 
§ 15 Ab-
satz 2 Nr. 

1 

Ausgabe des Führungs-
zeugnisses für Behörden 
zur Zuverlässigkeitsprü-

fung 

69.987 28.456 98.443 0 0 0 

15 
§ 15 Ab-
satz 1 Nr. 

2 

Stellungnahme der zu-
ständigen Behörde der 
Landespolizei im Rah-
men der Zuverlässig-

keitsprüfung 

169.951 71.139 241.090 0 0 0 
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16 
§ 15 Ab-

satz 3 
Zuverlässigkeitsprüfung 12.276 4.991 17.267 0 0 0 

17 
§ 17 Ab-

satz 3 

Erteilung selbstständiger 
Anordnungen für Betrei-

ber 
6.138 2.496 8.634 0 0 0 

18 
§ 20 Ab-
satz 3 bis 

5 

Bearbeitung der Anzeige 
von Prostitutionsveran-

staltungen 
162.750 66.172 228.922 0 0 0 

19 
§ 20 Ab-

satz 3 
Satz 2 

Festsetzung von Aufla-
gen bei Prostitutionsver-

anstaltungen 
581 236 818 0 0 0 

20 
§ 21 Ab-
satz 3 bis 

5 

Bearbeitung der Anzeige 
der Aufstellung von 

Prostitutionsfahrzeugen 
24.901 10.124 35.025 0 0 0 

21 
§ 21 Ab-

satz 3 

Festsetzung von Aufla-
gen bei Prostitutions-

fahrzeugen 
791 321 1.112 0 0 0 

22 
§ 22 Satz 

2 

Verlängerung der Frist 
zum Beginn oder zur 

Ausübung Prostitutions-
gewerbe 

84 34 118 0 0 0 
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23 § 23 

Rücknahme und Wider-
ruf der Erlaubnis zum 

Betrieb eines Prostituti-
onsgewerbes 

1.395 567 1.962 0 0 0 

24 
§ 24 Ab-

satz 3 

Beratungen zu gesund-
heitserhaltenden Verhal-
tensweisen und zur Prä-

vention sexuell über-
tragbarer Krankheiten 

0 0 0 0 0 0 

25 
§ 24 Ab-

satz 5 
Hygienepläne 2.558 1.040 3.597 25.575 10.398 35.973 

26 
§ 25 Ab-

satz 3 
Beschäftigungsverbote 6.510 2.647 9.157 0 0 0 

27 § 29 

Überwachung der Prosti-
tutionsgewerbe durch 

die zuständigen Behör-
den 

2.404.050 977.453 3.381.503 0 0 0 

28 § 31 

Überwachung bei An-
haltspunkten für die 

Ausübung der Prostituti-
on 

139.500 56.719 196.219 0 0 0 

29 § 34 
Einrichtung Datenerhe-
bung und Verarbeitung 

6.989 2.178 9.167 30.285 9.438 39.723 
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30 § 35 
Einrichtung Bundessta-

tistik 
0 0 0 0 0 0 

31 
§ 35 Ab-

satz 1 
und 3 

Zulieferung der Daten 
für die Bundesstatistik 

0 0 0 0 0 0 

32 
§ 35 Ab-

satz 1 
und 3 

Erstellung der Bundesta-
tistik 

0 0 0 0 0 0 

33 § 38 Evaluation 0 0 0 27.744 5.445 33.189 

Summe 10.257.870 3.162.691 13.420.561 8.705.513 2.635.009 11.340.522 
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5. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
einzelne Betreiber von Prostitutionsgewerben die Kosten ihres Erfüllungsaufwands an 
Kunden weitergeben.  

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Prostitution ist ein Wirtschaftsbereich, der in einem sehr hohen Maße durch Asymmetrien 
im Geschlechterverhältnis geprägt ist. Prostituierte sind zu einem weit überwiegenden 
Anteil weiblich; dies gilt sowohl für diejenigen Prostituierten, die ihre Tätigkeit weitgehend 
selbstbestimmt und freiwillig unter günstigen Rahmenbedingungen ausüben als auch für 
diejenigen Prostituierten, die fremdbestimmt, unter ausbeuterischen Umständen oder in 
besonders problematischen Segmenten der Prostitution tätig sind. Männliche Prostituierte 
bilden eine weitaus kleinere, aber ebenfalls nicht zu vernachlässigende Gruppe, die ins-
gesamt weniger sichtbar ist. In nicht unerheblichem Umfang sind als Prostituierte auch 
transsexuelle, transgender, transidente oder intersexuelle Personen tätig, für die sich teil-
weise eigene Marktsegmente gebildet haben. Auf Seiten der Nachfrage dominieren 
männliche Kunden und bestimmen den Markt, jedoch ohne für die Situation der Prostitu-
ierten Verantwortung zu übernehmen. Frauen fragen demgegenüber, soweit bekannt, in 
verschwindend geringem Maße professionelle sexuelle Dienstleistungen nach; auch sind 
Angebote, die auf Frauen als Kundinnen zielen, die Ausnahme. Dementsprechend ist das 
Gesetz mit seiner Zielsetzung, Prostituierte in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu stärken, 
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und ausbeuterische Formen der Prostitution zu-
rückzudrängen, auch gleichstellungspolitisch bedeutsam. Es trägt dazu bei, Nachteile der 
geschlechterasymmetrischen Ausprägungen der Prostitution zumindest teilweise zu kom-
pensieren. Zu erwarten ist auch, dass durch die Umsetzung des Gesetzes Unterstüt-
zungs- und Beratungsbedarfe von männlichen wie weiblichen Prostituierten stärker auf-
gedeckt werden und dass ggf. bislang eher nicht im Fokus stehende Zielgruppen bei-
spielsweise aus der männlichen Prostitution stärker sichtbar werden.  

VII. Befristung; Evaluation 

Eine Evaluation der Gesetzesfolgen durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ist gesetzlich vorgesehen. Sie soll fünf Jahre nach Inkrafttreten ein-
setzen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird bereits 
zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes einen ersten Zwischenbericht auf Grundlage 
der bis zu diesem Zeitpunkt durch die eingeführte Bundesstatistik erhobenen und verfüg-
baren Daten vorlegen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen) 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich ) 

Die Vorschrift umschreibt den Anwendungsbereich des Gesetzes. 

Das Gesetz formuliert rechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Aus-
übung der Prostitution sowie für den Betrieb von Prostitutionsstätten und anderen Prosti-
tutionsgewerben. 
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Dem Gesetz liegt grundsätzlich ein weites Verständnis von Prostitution zugrunde, das 
möglichst alle Angebotsformen entgeltlicher sexueller Kontakte und deren gewerbsmäßi-
ge Organisation dem Bereich der Prostitution zurechnet. Entsprechend seinem Schutz-
zweck wird damit das Ziel verfolgt, den Anwendungsbereich auf eine möglichst große 
Bandbreite an Geschäftsmodellen im Bereich der sexuellen Dienstleistung zu erstrecken. 

Der Begriff Prostitutionsgewerbe ist als umfassender Oberbegriff zu verstehen und erfasst 
neben Prostitutionsstätten in den unterschiedlichsten Ausprägungen auch die gewerbliche 
Vermittlung entgeltlicher sexueller Kontakte sowie das Betreiben von Prostitutionsfahr-
zeugen und die Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen. 

Die einzelnen Begrifflichkeiten werden in § 2 näher bestimmt. 

Minderjährige, die der Prostitution nachgehen, sind von den Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht betroffen, da die Inanspruchnahme sexueller Handlungen Minderjähriger gegen Ent-
gelt als sexueller Missbrauch nach § 182 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs strafbar ist; 
ebenso ist jede Förderung der Prostitution Minderjähriger und jede wirtschaftliche Betäti-
gung, die darauf abzielt, aus der Prostitution Minderjähriger Nutzen zu ziehen, umfassend 
unter Strafe gestellt. Durch die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes ist darüber hinaus 
ein umfassender Schutz von Minderjährigen sichergestellt. Insbesondere ist nach § 4 Ab-
satz 3 des Jugendschutzgesetzes Kindern und Jugendlichen der Aufenthalt in Nachtbars, 
Nachtclubs oder in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben und damit auch in Betrieben mit 
sexualbezogenen Vergnügungsangeboten, z. B. Animierbetrieben, Sex-Saunen, sog. 
Swinger-Clubs sowie Betrieben, die der Prostitution dienen, nicht gestattet. 

Für Personen in der Altersgruppe zwischen dem vollendeten 18. und 21. Lebensjahr ent-
hält das Gesetz einige Sondervorschriften, die der besonderen Vulnerabilität Heranwach-
sender Rechnung tragen. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Zu Absatz 1 

Mit dem Begriff „Sexuelle Dienstleistung“ wird der Gegenstand des Prostitutionsgewerbes 
beschrieben. Erfasst sind alle sexuellen Handlungen, die gegen Entgelt vorgenommen 
werden. Umfasst sind damit alle üblicherweise der Prostitution zugerechneten Formen 
sexueller Handlungen gegen Entgelt einschließlich sexualbezogener sadistischer oder 
masochistischer Handlungen, unabhängig davon, ob es dabei zu körperlichen Berührun-
gen oder zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs zwischen den beteiligten Personen 
kommt. Nicht alle dieser unter den Begriff der sexuellen Dienstleistung fallenden Erschei-
nungsformen werden im allgemeinen oder milieutypischen Sprachgebrauch durchgängig 
als „Prostitution“ bewertet. Für die Zwecke dieses Gesetzes und dieser Begründung wer-
den die Ausdrücke „sexuelle Dienstleistung“ und „Prostitution“ gleichbedeutend verwen-
det. 

Der Begriff der „sexuellen Handlung“ ist beispielsweise durch das Strafgesetzbuch eine 
eingeführte Begriffsbildung, die daher keiner näheren gesetzlichen Definition bedarf. 

Wie nach § 1 des Prostitutionsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983) sind 
auch Fallgestaltungen erfasst, bei denen sich eine Person für die Erbringung derartiger 
Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer bereit-
hält. Es kommt also weder darauf an, ob die Entgeltvereinbarung sich auf eine konkreti-
sierte einzelne Leistung oder pauschal auf einen Zeitraum bezieht, noch darauf, ob die 
Entgeltvereinbarung unmittelbar zwischen den an der Dienstleistung beteiligten Personen 
getroffen wird oder ob die Entgeltvereinbarung im Rahmen eines Vertragsverhältnisses 
mit dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes zustande kommt. Als „Entgelt“ kann dabei 
nicht alleine ein Geldbetrag angesehen werden, sondern jede im Rahmen eines wirt-
schaftlichen Tauschverhältnisses vereinbarte geldwerte Gegenleistung. 
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Unter Zugrundelegung des üblichen Sprachverständnisses ist unter einer sexuellen 
„Dienstleistung“ nicht jeder nur denkbare Einzelfall der Vornahme sexueller Handlungen 
im Gegenzug oder in Erwartung eines geldwerten Vorteils als Prostitution anzusehen. 
Wer sich im Rahmen privater Kontakte ohne gezielte Gewinnorientierung bei Gelegenheit 
auf einen Tausch Sex gegen Restaurant- oder Konzertbesuch einlässt, erbringt damit 
noch keine sexuelle „Dienstleistung“ im Sinne des § 2. Anders ist es hingegen zu bewer-
ten, wenn jemand solche Tauschgeschäfte anbietet, um damit gezielt den Erhalt oder die 
Steigerung des eigenen Lebensunterhalts zu sichern. 

Ausgenommen von der Definition der sexuellen Dienstleistung nach dieser Vorschrift sind 
solche sexuellen Handlungen, bei denen kein unmittelbares Gegenüber räumlich anwe-
send ist, sondern bei denen sich die sexuelle Dienstleistung an einen unbestimmten be-
ziehungsweise unbekannten Personenkreis richtet. Beispiele dafür sind sexuelle Hand-
lungen einer einzelnen Person vor einer Internetkamera, Telefonsex oder Peepshows. 

Vorführungen sexuell konnotierter oder pornografischer Art mit rein darstellerischem Cha-
rakter, die von einer oder mehreren Personen vor anderen anwesenden Personen ausge-
führt werden, fallen ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, wenn mit 
Ausnahme der Darstellerinnen oder Darsteller keine weiteren anwesenden Personen se-
xuell aktiv einbezogen sind. Ein Beispiel hierfür sind Table-Dance-Aufführungen, die nicht 
unter Absatz 1 fallen. Für solche Veranstaltungen können bei Vorliegen der Vorausset-
zungen weiterhin § 33a der Gewerbeordnung (Schaustellungen von Personen) sowie ggf. 
Bestimmungen der Bundesländer zu dieser Materie einschlägig sein. 

Zu Absatz 2 

Als Bezeichnung für Personen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten und persönlich 
erbringen, wird in diesem Gesetz der Begriff „Prostituierte“ oder „Prostituierter“ verwendet, 
auch wenn im milieutypischen Sprachgebrauch teilweise eine differenzierende Begriffsbil-
dung üblich ist. 

Von den Regelungen werden grundsätzlich alle Prostituierten erfasst, also auch Perso-
nen, die die Prostitution nur gelegentlich ausüben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 legt fest, wer als „Betreiber“ eines Prostitutionsgewerbes anzusehen ist. Erfasst 
werden alle Tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind, aus der Prostitution anderer einen 
wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Ein Prostitutionsgewerbe betreibt damit nicht, wer aus-
schließlich aus seiner eigenen Prostitutionstätigkeit Nutzen zieht; diese Personen sind 
hingegen als Prostituierte durch dieses Gesetz erfasst. 

Der Begriff „Prostitutionsgewerbe“ wird in diesem Gesetz als Oberbegriff für alle Betriebs-
arten und Geschäftsmodelle gewerblicher Tätigkeit im Bereich sexueller Dienstleistungen 
mit Ausnahme der eigentlichen Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter eingeführt. 
Darunter fallen Tätigkeiten im organisatorischen Umfeld genauso wie im Bereich der An-
bahnung der Prostitution, wie z. B. die Vermittlung sexueller Dienstleistungen, verschie-
dene Tätigkeiten der Kundenakquise, Veranstaltertätigkeiten, Fahr- und Begleitdienste 
sowie das Bereitstellen einer räumlichen Infrastruktur einschließlich von Nebenleistungen. 

Die unternehmerischen Aktivitäten der Gewerbetreibenden werden mit den Nummern 1 
bis 4 typisiert und den in Absatz 4 bis Absatz 7 beschriebenen Fallgruppen zugeordnet, 
um eine Verknüpfung zu den im Folgenden definierten Anforderungen an diese Betriebs-
formen zu schaffen. 
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Zu Absatz 4 

Der Begriff der Prostitutionsstätte setzt voraus, dass es sich um eine ortsfeste Anlage 
handelt, die dauerhaft zur Prostitutionsausübung genutzt wird und im weitesten Sinne 
einen baulichen Bezug aufweist. Erfasst werden danach jedenfalls alle bisher üblicher-
weise als Bordelle, bordellartige Einrichtungen, Wohnungsbordelle, Terminwohnungen, 
Modellwohnungen etc. qualifizierte, gewerbsmäßig betriebene Betriebsstätten.  

Im Unterschied zum Begriff der „baulichen Anlage“ aus dem Baurecht ist der Begriff der 
„ortsfesten Anlage“ weiter zu verstehen, weil es sich nicht zwangsläufig um eine Anlage 
handeln muss, die dauerhaft und fest mit dem Erdboden verbunden ist. 

Dadurch können auch See- oder Binnenschiffe unter Absatz 4 fallen; dies gilt in erster 
Linie für solche Schiffe, die dauerhaft fest mit dem Ufer verbunden sind und/oder aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zur Teilnahme am Schiffsverkehr geeignet 
sind. Ein Beispiel hierfür können Wohnboote oder Schwimmhäuser sein, die über keinen 
eigenen Antrieb verfügen. Diese quasi schwimmenden, aber dennoch ortsfesten Anlagen 
fallen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen aufgrund ihrer Immobilität unter den 
Begriff der Prostitutionsstätte. Hiervon zu unterscheiden sind für Prostitutionszwecke ge-
nutzte Schiffe, die nicht dauerhaft mit dem Ufer verbunden sind, sondern auch als Trans-
portmittel benutzt werden. Diese mobilen Anlagen sind aufgrund ihrer Beschaffenheit mit 
Wohnmobilen vergleichbar und fallen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen daher 
unter den Begriff des Prostitutionsfahrzeugs nach Absatz 5. 

Ob es sich bei der Nutzung eines See- oder Binnenschiffes um eine Prostitutionsstätte 
oder eine Prostitutionsveranstaltung handelt, ist danach zu entscheiden, ob das Schiff 
lediglich anlassbezogen im Rahmen eines vorher festgelegten Konzeptes zur Prostitution 
genutzt wird – dann Prostitutionsveranstaltung – oder ob das Schiff dauerhaft zum Zweck 
der Ausübung der Prostitution genutzt wird – dann Prostitutionsstätte. 

Die Aufnahme von See- und Binnenschiffen in den Anwendungsbereich des Gesetzes ist 
notwendig, um Umgehungsmöglichkeiten, insbesondere zur Einhaltung der an die Er-
laubnis geknüpften Mindestanforderungen an Betriebsstätten, zu verhindern. 

Für die Einordnung einer ortsfesten Anlage als Prostitutionsstätte kommt es nicht auf die 
Bezeichnung der Betriebsstätte oder die Betriebsart an; abzustellen ist vielmehr auf die 
erkennbare Ausrichtung des Geschäftsmodells auf entgeltliche sexuelle Kontakte und das 
Schaffen von Gelegenheiten für solche Kontakte in einem weitesten Sinne baulichen 
Rahmen. 

Bezeichnet sich ein Betrieb z. B. als „Saunaclub“, „FKK-Club“ oder „Swinger-Club“, so ist 
dies eine Prostitutionsstätte, wenn dort mit Wissen des Betreibers Prostituierte tätig wer-
den. Die Einordnung erfolgt unabhängig von der Rechtsbeziehung zwischen Betreiber 
und Prostituierten sowie zwischen Betreiber und Kunden. Die dort tätigen Prostituierten 
müssen daher nicht notwendigerweise in einer vertraglichen Beziehung zum Betreiber 
stehen; die Rechtsbeziehungen zwischen Betreiber und Prostituierten müssen nicht not-
wendigerweise anders ausgestaltet sein als die Rechtsbeziehungen zwischen Betreiber 
und Kunden der Prostituierten. In Zweifelsfällen kann auch der typische Erwartungshori-
zont szenekundiger Besucherinnen und Besucher herangezogen werden. 

Da unter dem Begriff des Prostitutionsgewerbes nur Tätigkeiten erfasst werden, die da-
rauf ausgerichtet sind, aus der Prostitution anderer einen wirtschaftlichen Nutzen zu zie-
hen, ist für den Bereich der Wohnungsprostitution wie folgt zu differenzieren: 

Stellt jemand eine oder mehrere Wohnungen gezielt an eine oder mehrere Personen zum 
Zwecke der Ausübung der Prostitution in dieser Wohnung zur Verfügung, so gilt die Woh-
nung bzw. die Wohnungen als Prostitutionsstätte und der Verfügungsberechtigte als ihr 
Betreiber. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Person, die die Wohnung gezielt an Prostitu-
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ierte überlässt, nach außen als Vermieter oder z. B. als (Haupt-)Mieter der Wohnung auf-
tritt. Es kommt lediglich darauf an, dass er die Nutzung der Wohnung maßgeblich steuert 
und damit einen wirtschaftlichen Nutzen aus der Prostitution anderer zieht, z. B. durch die 
Akquise von Prostituierten als Nutzerinnen, durch zeitliche Planung der Nutzung oder 
durch Festlegung von Betriebszeiten. Weitere auf die Nutzung für die Prostitution bezo-
gene Nebenleistungen, wie etwa die Gestaltung einer werbenden Außenansicht oder ei-
nes Eingangsbereichs, das Bereitstellen von Dienstleistungen oder der Arbeitsmaterialien, 
das Anwerben von Kunden oder andere Maßnahmen können hinzukommen und bilden 
ggf. ein Indiz bei der Entscheidung, wer als Betreiber der Prostitutionsstätte anzusehen 
ist; sie sind jedoch nicht Voraussetzung für die Einordnung als Prostitutionsstätte. Die 
Einordnung als Prostitutionsstätte gilt auch unabhängig davon, ob die Wohnung zugleich 
auch zum Zwecke des Wohnens oder Schlafens genutzt wird, sofern die Bereitstellung 
jedenfalls auch gezielt zur Ausübung der Prostitution erfolgt. Nicht entscheidend ist, wie 
viele Personen in der Wohnung tätig werden und wie das Rechts- bzw. Mietverhältnis 
zwischen Betreiber und Nutzerin bzw. Nutzer ausgestaltet ist. 

Mit dieser strikten Regelung soll eine Umgehung der Erlaubnispflicht vermieden werden. 
Wer sich professionell darauf ausrichtet, eine oder mehrere Wohnungen gezielt an Prosti-
tuierte zur Ausübung ihrer Tätigkeit zu vermieten, ist daher Gewerbetreibender im Sinne 
des Absatzes 3 und unterfällt folglich der Erlaubnispflicht und den daran anknüpfenden 
Regelungen für Prostitutionsstätten. 

Wird die Prostitution hingegen in einer Wohnung oder einem sogenannten Studio aus-
schließlich durch die Wohnungsinhaberin bzw. den -inhaber ausgeübt, ohne dass eine 
weitere Person als Betreiber wirtschaftlichen Nutzen aus der Prostitutionsausübung zieht, 
gilt eine solche Wohnung nicht als Prostitutionsstätte und folglich auch nicht als Prostituti-
onsgewerbe, da die Wohnungsinhaberin keinen Nutzen aus der Prostitution anderer zieht. 
Die Person unterliegt dann lediglich der Anmeldepflicht als Prostituierte.  

Nichtgewerbliche bauliche Vorrichtungen, wie die sogenannten Verrichtungsboxen, die 
von Kommunen bereitgestellt werden, um für die Ausübung der Prostitution außerhalb 
von Gebäuden eine geschütztere Umgebung bereitzustellen, fallen nicht unter Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Als Prostitutionsfahrzeuge werden in der Regel Kraftfahrzeuge, insbesondere Wohnmobi-
le, Wohnwagen oder ähnliche Fahrzeuge verwendet, die nach Berichten aus der Praxis 
nicht selten von wechselnden Prostituierten, teilweise quasi im Schichtbetrieb, für die Er-
bringung sexueller Dienstleistungen genutzt werden.  

Wer maßgeblich diese Nutzung steuert und damit einen wirtschaftlichen Nutzen aus der 
Prostitution anderer zieht, z. B. durch die zeitliche Planung der Belegung des Prostituti-
onsfahrzeugs, die Festlegung von Betriebszeiten und Standplatz, durch Akquise von 
Prostituierten als Nutzerin oder Nutzer, durch die Anwerbung von Kunden oder andere 
Maßnahmen, ist als Betreiber im Sinne von Absatz 3 anzusehen. Nutzt allein die Fahr-
zeughalterin bzw. -mieterin oder der Fahrzeughalter bzw. -mieter das Fahrzeug für die 
Erbringung sexueller Dienstleistungen, so ist diese Person kein Prostitutionsgewerbetrei-
bender im Sinne von Absatz 3. 

Mit der Aufnahme als eigene Betriebsart in das Gesetz wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass zum Schutz der dort tätigen Personen gewisse Mindestanforderungen auch 
für die Aufstellung und Ausstattung eines solchen Fahrzeugs gesetzlich formuliert werden 
müssen. 

Ein vom Kunden genutztes eigenes oder fremdes Fahrzeug, das zum Zweck der Prostitu-
tion genutzt wird, fällt nicht unter Absatz 5. 
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Auch See- und Binnenschiffe, die für die Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt 
und nicht dauerhaft mit dem Ufer verbunden sind, sondern auch als Transportmittel die-
nen können, können bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen aufgrund ihrer Ver-
gleichbarkeit mit Wohnmobilen als mobile Anlage unter den Begriff des Prostitutionsfahr-
zeugs fallen. In Abgrenzung zu Prostitutionsstätten ist das entscheidende Kriterium die 
tatsächlich gegebene Mobilität des Wasserfahrzeugs. 

Zu Absatz 6 

Prostitutionsveranstaltungen bilden eine Sonderform, die nicht an eine als Prostitutions-
stätte zu qualifizierende Betriebsstätte geknüpft sein muss. Zwar können hierfür teilweise 
Räume genutzt werden, die eine gewisse Nähe zum Prostitutionsmilieu im weiteren Sinne 
aufweisen, dies ist aber nicht Voraussetzung für die Einordnung als Prostitutionsveran-
staltung. Um auch für diese Art gewerblicher Prostitution die Zuverlässigkeit der Betreiber 
prüfen und anlassbezogen die Einhaltung gewisser Mindeststandards durchsetzen zu 
können, ist es erforderlich, eine besondere Fallgruppe zu bilden, an die bestimmte 
Rechtsfolgen geknüpft werden. 

Voraussetzung für die Einordnung als Prostitutionsveranstaltung ist, dass sexuelle Dienst-
leistungen im Sinne von Absatz 1 im Rahmen der Veranstaltung angeboten werden. Dies 
ist der Fall, wenn dort mit Wissen des für die Veranstaltung verantwortlichen Betreibers 
auch Prostituierte tätig werden. Absatz 6 schließt Veranstaltungen mit ein, bei denen Teil-
nehmende pauschal Eintritt gegen Entgelt erhalten und an Prostituierte ein pauschales 
Entgelt für die ganze Veranstaltung bezahlt wird. Nicht notwendig ist, dass die Veranstal-
tung so konzipiert ist, dass alle Veranstaltungsteilnehmende in die sexuellen Handlungen 
einbezogen werden. 

Ist – z. B. aus der Werbung für die Veranstaltung – nicht klar erkennbar, ob lediglich ein 
Rahmen für wechselseitige sexuelle Kontakte unter den Veranstaltungsteilnehmenden 
ohne Erwartung einer Gegenleistung geschaffen wird oder ob es sich um durch die Ver-
anstalterin oder den Veranstalter oder durch Teilnehmende bezahlte Dienstleistungen 
handelt, kann in Zweifelsfällen auch der typische Erwartungshorizont szenekundiger Ver-
anstaltungsteilnehmender herangezogen werden. 

Als Betreiber im Sinne des Absatzes 3 ist die Veranstalterin oder der Veranstalter anzu-
sehen. 

Zu Absatz 7 

Eine Prostitutionsvermittlung betreibt, wer in gewerblicher Form gezielt Personen mit dem 
Ziel der Erbringung sexueller Dienstleistungen vermittelt; darunter fällt gegenwärtig bei-
spielsweise der Betrieb eines Escortservice. Unter Einbindung in eine gewerbliche Ver-
mittlung bieten Prostituierte u. a. an, einen Abend unter Einschluss sexueller Kontakte in 
Begleitung des Kunden oder der Kundin zu verbringen oder sie werden z. B. in Hotels 
oder Wohnungen beim Kunden oder der Kundin als sogenannte Callgirls oder Callboys 
tätig. Nicht notwendig ist, dass bereits im Voraus feststeht, ob und welche sexuellen 
Handlungen mitvereinbart sind. Dabei ist anhand des Gesamtbilds der konkreten Um-
stände zu ermitteln, ob die Kunden oder Kundinnen der Vermittlung annehmen dürfen, 
dass zu den über die Vermittlung angebotenen Dienstleistungen der vermittelten Person 
auch sexuelle Handlungen gehören, falls sich dies nicht bereits aus der Beschreibung der 
zur Vermittlung angebotenen Dienstleistung ergibt. 

Zu Abschnitt 2 (Prostituierte) 

Zu § 3 (Anmeldepflicht für Prostituierte) 

Der weitaus größte Teil der Prostituierten übt die Prostitution in Form einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit aus. Sozialversicherungspflichtig in der Prostitution Beschäftigte machen 
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gegenwärtig nur einen verschwindend geringen Anteil der Marktteilnehmerinnen und 
Marktteilnehmer aus.  

Nach wohl überwiegender Auffassung ist die selbständige persönliche Ausübung der 
Prostitution kein „Beruf wie jeder andere“ und kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeord-
nung, sondern eine höchstpersönliche Dienstleistung. Auch wenn einzelne Kommunen 
Gewerbeanzeigen von Prostituierten entgegennehmen, besteht im Verwaltungsvollzug 
weitgehend Einigkeit darüber, dass Prostituierte kein nach § 14 Absatz 1 der Gewerbe-
ordnung anmeldepflichtiges Gewerbe ausüben. Angesichts der Besonderheiten der Pros-
titution kann dies auch als sachgerecht angesehen werden, da anderenfalls z. B. die 
Grunddaten des Gewerbes (Name, betriebliche Anschrift, angezeigte Tätigkeit) gemäß § 
14 Absatz 5 Satz 2 der Gewerbeordnung allgemein zugänglich gemacht werden dürften.  

Mit der Einführung einer eigenständigen Anmeldepflicht wird für Prostituierte nun ein ei-
gener Status „sui generis“ bereitgestellt, der den Besonderheiten der Ausübung der Pros-
titution Rechnung trägt. 

So scheuen viele Prostituierte noch immer vor einer Offenlegung ihrer Tätigkeit gegen-
über Behörden zurück, weil sie fürchten, gesellschaftliche Ausgrenzung zu erleben, wenn 
bekannt wird, dass sie als Prostituierte arbeiten. Diese Befürchtung wird zusätzlich ge-
nährt durch die vermeintliche Langlebigkeit der von öffentlichen Stellen erhobenen perso-
nenbezogenen Daten, möglicherweise auch noch lange nachdem konkrete Personen aus 
der Arbeit in der Prostitution ausgeschieden sind. Angesichts der weit verbreiteten Vorbe-
halte gegenüber Prostituierten und der damit einhergehenden möglichen Nachteile in an-
deren Lebensbereichen, z. B. wenn eine (frühere) Tätigkeit in der Prostitution ungewollt 
bekannt wird, besteht ein erhöhtes Datenschutzbedürfnis, dem durch eine besonders da-
tenschutzsensible Ausgestaltung der Anmeldepflicht Rechnung getragen werden musste. 

Als weitere Eigenarten der Prostitution spielen die hohe Mobilität sexueller Dienstleiste-
rinnen und Dienstleister und der große Anteil an Migrantinnen und Migranten eine prä-
gende Rolle. Beides trägt dazu bei, dass ein hoher Anteil der Prostituierten bürokratische 
Anforderungen teilweise aus Unkenntnis meidet und über die eigenen Rechte und Pflich-
ten sowie über bestehende Unterstützungsmöglichkeiten nicht ausreichend informiert ist. 
Die hohe Mobilität und Fluktuation von Prostituierten ist zugleich eines der Elemente, die 
zur eingeschränkten Transparenz des Rotlichtmilieus führen und dadurch Spielräume für 
Ausbeutung und Menschenhandel schaffen, und die letztlich auch die Unterstützung und 
Aufklärung von Prostituierten über ihre Rechte erschweren. 

Um auch und gerade diesem Personenkreis einen verlässlichen Zugang zu Grundinfor-
mationen über die eigenen Rechte und Pflichten und über die in Deutschland bestehen-
den Unterstützungsmöglichkeiten zu verschaffen, wird die Anmeldepflicht als Anknüp-
fungsmechanismus zur Übermittlung dieser Informationen und als Gelegenheit zur per-
sönlichen Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden und Beratungsangeboten 
ausgestaltet. 

Mit dem Prostituiertenschutzgesetz und insbesondere der Einführung einer Anmelde-
pflicht wird für Prostituierte ein fachrechtlicher Regelungsrahmen geschaffen. Für eine 
subsidiäre Anwendung der Gewerbeordnung und damit insbesondere der Anzeigepflicht 
nach § 14 der Gewerbeordnung auf Prostituierte besteht daher kein Bedürfnis. Durch die 
Ergänzung des § 6 Absatz 1 der Gewerbeordnung in Artikel 5 wird klargestellt, dass die 
Gewerbeordnung keine Anwendung auf die Tätigkeit als Prostituierte findet.  

Davon zu unterscheiden ist der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes. Für Prostitutionsge-
werbetreibende bleibt es bei der Anwendbarkeit der Gewerbeordnung, soweit dieses Ge-
setz keine spezielleren Regelungen bereitstellt, und damit bei der Verpflichtung zur Ge-
werbeanzeige nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung. 
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Zu Absatz 1 

Die Anmeldung hat persönlich zu erfolgen; denn nur durch die verbindlich ausgestaltete 
persönliche Abgabe der Anmeldung kann verlässlich sichergestellt werden, dass alle 
Prostituierten das in § 7 vorgeschriebene und an die Anmeldung geknüpfte Informations- 
und Beratungsgespräch und mindestens einmal vor Anmeldung der Tätigkeit und an-
schließend regelmäßig die gesundheitliche Beratung nach § 10 Absatz 1 wahrgenommen 
haben. Auch ermöglicht einzig das persönliche Erscheinen zur Anmeldung, dass sie für 
die im Falle von Beratungsbedarf in § 9 beschriebenen Schutzmaßnahmen oder Unter-
stützungsangebote unmittelbar erreichbar sind. 

Prostitution ist kein „Gewerbe wie jedes andere“ im gewerberechtlichen Sinne; deshalb 
bedarf es auf die Besonderheiten dieses Gewerbes zugeschnittene Regelungen. Mit der 
Pflicht zum persönlichen Erscheinen wird gerade Personen, die besonderen Schutz be-
dürfen, eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit milieufernen Dritten geboten und eine 
Chance, von der Existenz unterstützender Angebote zu erfahren. Dies gilt insbesondere 
für Personen, die entgegen den Zielen des Gesetzes weitgehend fremdgesteuert und 
uninformiert von Dritten in Prostitutionsbetriebe verbracht werden. Hier kann die persönli-
che Anmeldung in einem neutralen und vertraulichen Rahmen den Zugang zu Beratung 
und Unterstützung wesentlich erleichtern. Zugleich wird das Risiko verringert, dass An-
meldung und Information als bloße Formsache fremdgesteuert durch Mittelsmänner ab-
gewickelt werden. Die Vorgabe der persönlichen Anmeldung ist daher keine technische 
Vorgabe an das Verwaltungsverfahren für die Anmeldung, sondern ein materiell-rechtlich 
begründetes Erfordernis, das sich aus dem hohen Risiko des Missbrauchs bei einem Ab-
sehen vom persönlichen Erscheinen ergibt. 

Gäbe es die Möglichkeit, die Anmeldung in anderer Form, beispielsweise elektronisch, 
auch aus dem Ausland abzuwickeln, bestünde ein nicht zu unterschätzendes Risiko, dass 
unzuverlässige Dritte in die Formalien der Anmeldung eingebunden würden, die eine bloß 
formale Einhaltung der bürokratischen Erfordernisse ausnutzen würden, um weiterhin 
junge Frauen und Männer in legale Betriebsstätten einzuschleusen und auszubeuten. 
Diese Personengruppen werden gerade kein Interesse daran haben, dass Prostituierte 
eine realistische Vorstellung von den rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen 
der Tätigkeit als Prostituierte und von bestehenden Unterstützungsangeboten erhalten.  

Das erstrebte Regelungsziel kann folglich nur erreicht werden, wenn die Anmeldung ver-
bindlich mit einem persönlichen Kontakt verknüpft wird. Die Anmeldepflicht nach § 3 ver-
folgt damit als Bestandteil eines Schutzkonzepts für die in der Prostitution tätigen Perso-
nen andere und weitergehende Zwecke als beispielsweise eine Gewerbeanzeige. Die 
Eigenarten des Rotlichtmilieus rechtfertigen es, im Hinblick auf die Anmeldepflicht von 
den Erfordernissen und Maßstäben des Artikels 8 Absatz 1 der Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. Dezem-
ber 2006 (Richtlinie 2006/123/EG) abzusehen. Aus denselben Gründen ist auch die Ver-
längerung der Anmeldung persönlich von den Prostituierten vorzunehmen. Das dadurch 
erneut anfallende persönliche Informations- und Beratungsgespräch fördert auch das Ge-
setzesziel eines verbesserten Schutzes von Heranwachsenden in der Prostitution. 

Die Anmeldung ist bei der Behörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Tätigkeit vorwie-
gend ausgeübt werden soll, vorzunehmen. Mit dieser Anknüpfung wird berücksichtigt, 
dass Anmeldungen bei Behörden erfolgen, in deren Zuständigkeitsbereich Angebote se-
xueller Dienstleistungen bestehen, wo eher davon ausgegangen werden kann, dass ent-
sprechende Ressourcen zur Durchführung der Informations- und Beratungsgespräche 
nach § 7 vorhanden sind als beispielsweise bei einer Anknüpfung der Zuständigkeit an 
den Wohnort der Prostituierten. Mit der Anknüpfung an den geplanten Tätigkeitsschwer-
punkt ist eine Prognose verbunden, die die teilweise hohe Mobilität bei der Ausübung der 
Tätigkeit berücksichtigt. Die Entscheidung über die Zuständigkeit ist insoweit entspre-



 - 68 -   

chend der Darlegung der anmeldepflichtigen Person zu treffen, deren Angaben im Zweifel 
zu überprüfen sind. 

Zu Absatz 2 

Soweit ein Land gemäß § 5 Absatz 3 abweichende Regelungen zur räumlichen Geltung 
der Anmeldebescheinigung getroffen hat, hat zusätzlich auch eine persönliche Anmel-
dung der Tätigkeit in diesem Bundesland zu erfolgen. 

Zu Absatz 3 

Die Anmeldepflicht gilt unterschiedslos für selbständig erwerbstätige Prostituierte wie für 
abhängig beschäftigte Prostituierte. Dies dient der Entlastung dieser rechtlich häufig we-
nig versierten Personengruppe von der Klärung komplizierter Vorfragen und dem umfas-
senden Schutz von Prostituierten, der unabhängig von Vertragsverhältnissen gelten soll. 
Außerdem liegt es damit nicht mehr in der Hand von Dritten, durch die Wahl einer Rechts-
form zu steuern, von welchen Prostituierten die Behörden Anmeldedaten erhalten und von 
welchen nicht. 

Zu § 4 (Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 benennt die für die Anmeldung erforderlichen personenbezogenen Angaben. Die 
Angaben sind für die Zuordnung der Anmeldung zu der anmeldepflichtigen Person erfor-
derlich und werden daher bei der Anmeldung zum Zweck der Datenverarbeitung und Da-
tenspeicherung festgehalten. Die Angabe des Geburtsdatums dient zugleich der Prüfung, 
ob es sich um eine heranwachsende Person handelt, bei deren Anmeldung besondere 
Regelungen zu beachten sind, wie etwa die verkürzte Gültigkeitsdauer von einem Jahr. 
Bei der Angabe der Anschrift ist auf die melderechtliche Anmeldung der alleinigen Woh-
nung bzw. der Hauptwohnung abzustellen. Für Prostituierte, die über keinen Wohnsitz im 
Inland verfügen, soll anstelle der Meldeanschrift eine Zustelladresse aufgenommen wer-
den; dies kann beispielsweise die Adresse eines nahen Verwandten oder einer Hilfsein-
richtung sein. 

Zur Anmeldung müssen Angaben darüber gemacht werden, in welchen Ländern oder 
Kommunen die zur Anmeldung erschienene Person plant, die Prostitution künftig auszu-
üben. Die genannten Länder oder Kommunen werden in die Anmeldebescheinigung auf-
genommen. 

Die Ausweitung der Ausübung der Tätigkeit auf weitere Länder oder Kommunen, die bis-
her nicht in der Anmeldebescheinigung aufgeführt sind, bedarf grundsätzlich einer Ände-
rungsanzeige nach § 4 Absatz 5, es sei denn, es liegen abweichende landesrechtliche 
Regelungen nach § 5 Absatz 3 vor; in diesem Fall richtet sich die Entscheidung, ob bei 
Ausweitung der Tätigkeitsorte eine bloße Änderungsanzeige nach Absatz 5 oder eine 
erneute Anmeldung erforderlich wird, nach dem jeweiligen Landesrecht (näheres siehe 
Absatz 4). 

Zu Absatz 2 

Die Vorlage eines gültigen amtlichen Personaldokuments dient als Identitätsnachweis und 
der eindeutigen Zuordnung zwischen der zur persönlichen Anmeldung erschienenen Per-
son und der Person, für die eine Anmeldebescheinigung ausgestellt werden soll. Prostitu-
ierte sind daher verpflichtet, bei der Anmeldung einen Reisepass oder Personalausweis 
vorzulegen. Bei ausländischen Prostituierten ist außerdem der Nachweis der Berechti-
gung zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit beziehungsweise einer abhängi-
gen Beschäftigung erforderlich, sofern sie nicht freizügigkeitsberechtigt sind. Bürgerinnen 
und Bürger aus EU-Staaten sowie alle weiteren Personen, die etwa als Angehörige von 
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Bürgerinnen und Bürgern aus EU-Staaten innerhalb der EU freizügigkeitsberechtigt sind, 
benötigen neben dem vorzulegenden Personaldokument kein weiteres Nachweisdoku-
ment. 

Zu Absatz 3 

Bei der erstmaligen Anmeldung ist nachzuweisen, dass zuvor eine gesundheitliche Bera-
tung nach § 10 in Anspruch genommen worden ist. Die Beratung darf nicht länger als drei 
Monate zurückliegen. Für alle danach ggf. erforderlich werdenden Anmeldungen, die auf 
einer landesrechtlichen Regelung nach § 5 Absatz 3 beruhen, gilt die Bescheinigung, die 
bei der ersten Anmeldung vorgelegt wurde, als gültiger Nachweis über die wahrgenom-
mene gesundheitliche Beratung während der Gültigkeitsdauer der ersten Anmeldebe-
scheinigung. Die Verpflichtung nach § 10 Absatz 3 Satz 3 und 4 zur wiederkehrenden 
Wahrnehmung der gesundheitlichen Beratung bleibt hiervon unberührt. 

Zu Absatz 4 

Eine gesundheitliche Beratung nach § 10 ist während der angemeldeten Tätigkeit für 
Prostituierte ab 21 Jahren mindestens einmal jährlich und für Prostituierte bis 21 Jahren 
halbjährlich in Anspruch zu nehmen, solange die Prostitution ausgeübt wird. 

Eine regelmäßige gesundheitliche Beratung ist notwendig und sachgerecht, da sich so-
wohl die Lebensumstände, als auch die mit unterschiedlichen Tätigkeitsorten verbunde-
nen Gesundheitsrisiken im Prostitutionsgewerbe sehr schnell verändern können Dies gilt 
umso stärker, je jünger und in der Prostitutionstätigkeit unerfahrener die zu beratenden 
Personen sind. Im Verlauf einer mehrjährigen Prostitutionstätigkeit können sich sowohl 
das Risikoverhalten ändern als auch andere Gesundheitsrisiken, beispielsweise Suchtmit-
telmissbrauch, in den Vordergrund treten. Zudem zeigen Erfahrungen aus der Beratungs-
arbeit zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen, dass die Wissensvermitt-
lung zu sexuell übertragbaren Infektionen regelmäßig erneuert sowie Informationen zur 
Verringerung des Übertragungsrisikos und Empfehlungen zum Schutzverhalten regelmä-
ßig wiederholt werden sollten. Zusätzlich kann sich durch einen wiederholten Kontakt zu 
den Prostituierten eher eine Vertrauensbeziehung entwickeln. Eine Vertrauensbeziehung 
ist Voraussetzung dafür, auch Themen wie Gewalt, Drogenkonsum und Zwang anzuspre-
chen, die häufig zunächst verschwiegen werden. 

Zusätzlicher Grund für die erhöhte Frequenz der Beratung von Prostituierten unter 21 
Jahren ist, dass diese als noch junge Erwachsene durch eine besonders engmaschige 
Beratung besonders vor den Gefahren der Prostitution geschützt werden sollen. Dieser 
Zweck kann am besten durch eine halbjährliche Beratung erreicht werden. 

Die entsprechenden Nachweise sind Voraussetzung für die Erteilung der Anmeldebe-
scheinigung sowie für deren Verlängerung. Bei der Verlängerung ist nachzuweisen, dass 
im Zeitraum seit der letzten Anmeldung bzw. Verlängerung die gesundheitlichen Beratun-
gen in den vorgesehenen zeitlichen Abständen wahrgenommen wurden. Für die Beantra-
gung einer Verlängerung gilt daher für Prostituierte ab 21 Jahren bei einer grundsätzli-
chen Gültigkeit der Anmeldung von zwei Jahren und einer damit einhergehenden Pflicht 
zur jährlichen Gesundheitsberatung z. B. die Pflicht zum Nachweis von insgesamt zwei 
durchgeführten gesundheitlichen Beratungen.  

Etwas anderes gilt für Personen, die sich erstmalig bis zum 31. Dezember 2017 angemel-
det haben: Hier hat die erteilte Anmeldebescheinigung für Personen ab 21 Jahren einma-
lig eine verlängerte Gültigkeitsdauer von drei Jahren; entsprechend ist auch die gesund-
heitliche Beratung einmalig erst nach zwei Jahren wahrzunehmen. Für darauffolgende 
Verlängerungen gelten dann wieder die generellen Regelungen für Anmeldung und ge-
sundheitliche Beratung, also eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren für die Anmeldung 
sowie die Pflicht zur jährlichen Wiederholung der gesundheitlichen Beratung. 
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Zu Absatz 5 

Absatz 5 normiert eine Obliegenheit von Prostituierten, Änderungen an den bei der An-
meldung erhobenen, in § 4 Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 aufgezählten Angaben, wie 
beispielsweise Änderungen des Namens, der Staatsangehörigkeit oder des melderecht-
lich relevanten Wohnorts, die während der Gültigkeitsdauer einer Anmeldebescheinigung 
eintreten, der Behörde mitzuteilen, bei der die Anmeldung vorgenommen wurde.  

Soll die Tätigkeit auf andere als die bei der Anmeldung genannten Orte oder Bundeslän-
der ausgedehnt oder verlagert werden, liegt ein Fall der Änderungsmitteilung nach Absatz 
5 vor; die Gültigkeit der Anmeldebescheinigung bleibt hiervon grundsätzlich unberührt. 
Etwas anderes kann gelten, soweit ein Bundesland durch Landesrecht nach § 5 Absatz 3 
abweichende Vorschriften über die örtliche Gültigkeit der Anmeldebescheinigung erlassen 
hat: Bei einer abweichenden landesrechtlichen Regelung zur örtlichen Gültigkeit der An-
meldebescheinigung kann die Änderung oder Erweiterung der Tätigkeitsorte ggf. die 
Pflicht zur erneuten Anmeldung bei der zuständigen Behörde des vorgesehenen Tätig-
keitsortes erforderlich machen.  

Wechsel zwischen mehreren zuvor angemeldeten Tätigkeitsorten oder Unterbrechungen 
der Tätigkeit brauchen nicht mitgeteilt zu werden. 

Zu § 5 (Anmeldebescheinigung; Gültigkeit) 

Zu Absatz 1 

Über die Anmeldung erhalten die Prostituierten eine Bescheinigung, die in unterschiedli-
chen Kontexten, z. B. gegenüber Betreibern, bei behördlichen Terminen oder Kontrollen, 
als Nachweis verwendet werden kann. Für die Ausstellung der Anmeldebescheinigung 
durch die Behörde ist eine Frist von fünf Werktagen vorgesehen. 

Zu Absatz 2 

Um die mit dem Gesetz verfolgten Schutzzwecke zu erreichen, sieht Absatz 2 in bestimm-
ten Fällen auch Ausnahmen von der Erteilung der Anmeldebescheinigung vor. Allen Fall-
gruppen ist gemeinsam, dass hier im Falle einer Erteilung der Anmeldebescheinigung das 
Wohl der anmeldepflichtigen Person in so gravierender Weise gefährdet erscheint, dass 
auf behördlicher Seite eine Pflicht zur Veranlassung von Schutzmaßnahmen ausgelöst 
wird. Aus diesem Grund soll die Behörde zunächst die Möglichkeit erhalten, von einer 
Erteilung der Anmeldebescheinigung abzusehen und stattdessen Maßnahmen zum 
Schutz der zur Anmeldung erschienenen Person nach § 9 zu ergreifen. Die Behörde ist 
verpflichtet, entsprechenden konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten nachzugehen, wenn 
ihr solche bei der Anmeldung z. B. im Kontext des Informations- und Beratungsgesprächs, 
bekannt werden. Absatz 2 bildet jedoch keine Rechtsgrundlage oder Verpflichtung zur 
anlasslosen umfassenden Ausforschung des Sachverhalts durch die Anmeldebehörde.  

Die Verweigerung einer Anmeldebescheinigung ist ein Verwaltungsakt, der einer schriftli-
chen Begründung bedarf und gegen den die entsprechenden Rechtsmittel zulässig sind. 

Zu Nummer 1 

Die Erteilung der Anmeldebescheinigung ist davon abhängig, dass die nach § 4 erforderli-
chen Angaben und formalen Nachweise vorliegen, also dass insbesondere der Nachweis 
der geforderten gesundheitlichen Beratungen erbracht wird. 

Zu Nummer 2 

Die Behörde darf Personen unter 18 Jahren keine Anmeldebescheinigung ausstellen. 
Minderjährige, die der Prostitution nachgehen, sind von den Vorschriften dieses Gesetzes 
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grundsätzlich nicht betroffen, da die Inanspruchnahme sexueller Handlungen Minderjähri-
ger gegen Entgelt als sexueller Missbrauch nach § 182 Absatz 2 des Strafgesetzbuches 
strafbar ist; ebenso ist die Förderung der Prostitution Minderjähriger und jede wirtschaftli-
che Betätigung, die darauf abzielt, aus der Prostitution Minderjähriger Nutzen zu ziehen, 
umfassend unter Strafe gestellt. Eine deutliche Klarstellung in Form eines Verbots der 
Erteilung einer Anmeldebescheinigung nach Nummer 1 wurde mit dem Ziel aufgenom-
men, der Wertung der §§ 180 Absatz 2, 180a Absatz 2 Nummer 1 und 182 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuchs sowie des Jugendschutzgesetzes deutlich Rechnung zu tragen. Danach 
soll ein Abgleiten von Personen unter 18 Jahren in die Prostitution ausdrücklich verhindert 
werden. 

Zu Nummer 3 

Eine Ausnahme von der Erteilung der Anmeldebescheinigung gilt auch für Frauen, die 
sich bei der Anmeldung in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung befinden. Die 
Behörde ist daher berechtigt und verpflichtet, zur Anmeldung erscheinende Frauen über 
eine bestehende Schwangerschaft zu fragen. Die anmeldepflichtige Person ist verpflich-
tet, der Behörde wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.  

Grund für die Regelung ist die bei der Tätigkeit als Prostituierte typischerweise bestehen-
de, unverantwortbare Gefährdung des Wohls des ungeborenen Lebens des Kindes, bei-
spielsweise aufgrund der Möglichkeit einer erhöhten Exposition für spezifische Infektions-
risiken sowie den mit der Tätigkeit regelmäßig einhergehenden spezifischen körperlichen 
und psychischen Belastungen und gesundheitsbelastenden Arbeitszeiten. Das Ausmaß 
der Gefährdung hängt von Faktoren des Einzelfalls, wie den auszuübenden Sexualprakti-
ken und den örtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen in der Arbeitsstätte, ab; insge-
samt ist die Gefährdung in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung am höchsten. 
Analog der Regelungen im Mutterschutzgesetz, die nur auf Prostituierte in Beschäfti-
gungsverhältnissen Anwendung finden, ist es aus diesem Grund erforderlich, die Aus-
übung der Prostitution zugunsten des Schutzes des ungeborenen Lebens vorübergehend 
für den Zeitraum der vorgeburtlichen Mutterschutzfrist einzuschränken. Da die meisten 
Prostituierten ihre Tätigkeit nicht im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen ausüben, 
reicht es nicht aus, alleine auf die schützenden Vorschriften des Mutterschutzgesetzes zu 
verweisen. Vielmehr ist eine selbständige Verankerung im Prostituiertenschutzgesetz er-
forderlich, um den gebotenen Schutzzweck zu erreichen. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 knüpft an die Regelung des § 232 Absatz 1 Satz 2 des Strafgesetzbuches an 
und trägt, wie dieser, der gesteigerten Schutzbedürftigkeit von Heranwachsenden Rech-
nung. Werden der Anmeldebehörde im Kontext der Anmeldung tatsächliche Anhaltspunk-
te dafür bekannt, dass die oder der zur Anmeldung erschienene Heranwachsende durch 
Dritte zur Prostitution oder zu deren Fortsetzung gebracht wird, so hat die Behörde nach § 
9 Absatz 2 die zum Schutz der Person erforderlichen Schritte zu veranlassen, indem sie 
z. B. eine entsprechende Schutzeinrichtung und/ oder die Strafverfolgungsbehörden ein-
schaltet. 

Zu Nummer 5 

Eine Verweigerung der Anmeldebescheinigung nach Nummer 5 setzt voraus, dass der 
Anmeldebehörde im Kontext der Anmeldung tatsächliche Anhaltspunkte für eine der be-
schriebenen Situationen vorliegen, die darauf schließen lassen, dass die Prostitution sich 
für die betreffende Person als alternativlos präsentiert und der Entschluss, der Prostitution 
nachzugehen, in hohem Maße fremdbestimmt ist. Die Tatbestandsmerkmale der Nummer 
5 greifen Merkmale der Straftatbestände des Menschenhandels, der Zuhälterei und der 
Ausbeutung von Prostituierten auf. Der Prüfmaßstab der Nummer 5 führt nicht dazu, dass 
die Anmeldebehörde verpflichtet wäre, den Sachverhalt in allen Einzelheiten soweit aus-
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zuleuchten, wie dies im Falle einer strafrechtlichen Ermittlung erforderlich wäre; vielmehr 
reichen tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer solchen Lage aus. Eine An-
meldebescheinigung kann dann wie in den Konstellationen nach Nummer 2 nicht erteilt 
werden, weil nicht hingenommen werden kann, dass die Person gewissermaßen mit be-
hördlicher Billigung in der Prostitution ausgebeutet wird und für weitere Hilfe nicht mehr 
erreichbar ist. Die Behörde ist dann nach § 9 Absatz 2 verpflichtet, die erforderlichen 
Schritte zu ergreifen.  

Zu Absatz 3 

Die Anmelde- bzw. Aliasbescheinigung ist örtlich unbeschränkt für das gesamte Bundes-
gebiet gültig, soweit nicht Landesrecht nach § 5 Absatz 3 etwas anderes vorsieht. Unbe-
rührt von landesrechtlich abweichenden Vorschriften über die örtliche Geltung der Anmel-
debescheinigung bleibt es bei den im Gesetz getroffenen Regelungen zur zeitlichen Gül-
tigkeitsdauer der Anmeldebescheinigung sowie zu den gesetzlich vorgesehenen Interval-
len einer Wiederholung der gesundheitlichen Beratung.  

Trifft ein Bundesland abweichende Regelungen über die örtliche Gültigkeit der Anmelde-
bescheinigung, so wirkt sich dies weder auf die bundesweit einheitlich festgelegte zeitli-
che Gültigkeitsdauer einer Anmeldebescheinigung von zwei Jahren bzw. einem Jahr für 
Personen unter 21 Jahren noch auf die in diesem Gesetz festgelegten zeitlichen Abstän-
de zur Wahrnehmung der gesundheitlichen Beratung aus. Abweichende landesrechtliche 
Vorschriften können ggf. eine weitere Anmeldung in den Ländern, die eine abweichende 
landesrechtliche Regelung getroffen haben, erforderlich machen. In diesem Fall stellen 
die zuständigen Behörden dieser Länder als Nachweis eine eigene Anmeldebescheini-
gung aus. In der Anmeldebescheinigung ist der räumliche Gültigkeitsbereich der Anmel-
debescheinigung anzugeben. 

Zu Absatz 4 

Die Anmeldung hat ebenso wie die Aliasbescheinigung grundsätzlich eine zeitlich befriste-
te Gültigkeitsdauer von zwei Jahren für Personen ab 21 Jahren und von einem Jahr für 
Personen unter 21 Jahren. Etwas anderes gilt nur für Personen, die sich erstmalig bis 
zum 31. Dezember 2017 angemeldet haben: Hier hat die erteilte Anmeldebescheinigung 
für Personen ab 21 Jahren einmalig eine verlängerte Gültigkeitsdauer von drei Jahren und 
die gesundheitliche Beratung hat einmalig erst nach zwei Jahren zu erfolgen. Für darauf-
folgende Verlängerungen gelten die üblichen Regelungen zur Anmeldung und gesund-
heitlichen Beratung, also eine Gültigkeitsdauer der Anmeldung von zwei Jahren sowie die 
Pflicht zur jährlichen Wiederholung der gesundheitlichen Beratung. 

Die Aliasbescheinigung hat unabhängig vom Datum ihrer Ausstellung stets die gleiche 
Gültigkeitsdauer wie die Anmeldebescheinigung, für die sie als pseudonymisierte Ersatz-
bescheinigung ausgestellt wurde; ihre Ausstellung setzt keine eigene Gültigkeitsdauer in 
Gang.  

Aus der auf zwei Jahre befristeten Gültigkeit der Anmeldebescheinigung in Verbindung 
mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Verpflichtung zur Lö-
schung nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten, ergibt sich für Personen, die 
der Prostitution nachgegangen sind, ein „Recht auf Vergessen-Werden“ selbst dann, 
wenn sie die Beendigung der Prostitutionstätigkeit nicht eigens angezeigt haben. 

Zu Absatz 5 

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine persönliche Verlängerung der Anmelde- und 
ggf. der Aliasbescheinigung nach den Regelungen, die für die Anmeldung gelten, oder 
alternativ eine erneute Anmeldung erforderlich, sofern die Prostitution z. B. nach einer 
Unterbrechung wieder aufgenommen werden soll. Bei Verlängerungen der Anmeldung 
bzw. ab der zweiten Anmeldung der Tätigkeit ist ein Nachweis über die in den vorge-



 - 73 -   

schriebenen zeitlichen Abständen wahrzunehmenden verpflichtenden gesundheitlichen 
Beratungen zu erbringen.  

Bei Heranwachsenden, d. h. für Personen unter 21 Jahren, wird schon nach einem Jahr 
eine Verlängerung der Anmeldebescheinigung erforderlich, wenn die Prostitution weiter 
ausgeübt werden soll. Das führt zum einen dazu, dass für Personen aus dieser besonders 
vulnerablen Gruppe in kürzerem Zeitabstand ein erneutes Informations- und Beratungs-
gespräch durchzuführen ist und damit zusätzliche Chancen für einen Zugang zu Unter-
stützungsangeboten eröffnet werden. Zum anderen hat die kürzere Gültigkeit der Anmel-
debescheinigung die Konsequenz, dass auch die personenbezogenen Daten schneller zu 
löschen sind und damit das Risiko langfristiger biografischer Belastungen wegen Be-
kanntwerdens einer früheren Prostitutionstätigkeit verringert wird. 

Zu Absatz 6 

Die in Absatz 6 vorgesehene pseudonymisierte Anmeldebescheinigung (Aliasbescheini-
gung) wird nur auf ausdrücklichen Wunsch der Prostituierten ausgestellt. Mit einem sol-
chen Dokument liegen für Deutschland bislang keine Erfahrungen vor; deswegen hat die 
Einführung Erprobungscharakter und die Verwendung des Aliasdokuments ist freiwillig. 
Es verschafft Prostituierten eine Möglichkeit, ihr Gegenüber ohne Aufgabe der Anonymität 
über die Tatsache der ordnungsgemäßen Anmeldung als Prostituierte zu informieren. So 
sieht § 27 Absatz 2 vor, dass die Aliasbescheinigung zur Legitimierung gegenüber Betrei-
bern verwendet werden kann. Außerdem kann das Dokument z. B. im Rahmen ord-
nungsbehördlicher Kontrollen anstelle einer personalisierten Anmeldebescheinigung Ver-
wendung finden; es ersetzt aber nicht den Personalausweis beziehungsweise Pass. Mit 
der Möglichkeit der Aliasbescheinigung werden Prostituierte darin unterstützt, einer unnö-
tigen Offenbarung und ungesteuerten Verbreitung ihrer persönlichen Daten entgegenzu-
wirken. Der als Alias gewählte Name muss nicht so beschaffen sein, dass er über die Ge-
schlechtszugehörigkeit der Inhaberin oder des Inhabers zutreffende Auskunft gibt. Die 
Offenbarung der personenstandsrechtlichen Geschlechtszugehörigkeit ist für den Nach-
weis der erfolgten Anmeldung gegenüber Dritten nicht erforderlich, da sie aufgrund der 
Eigenarten des Prostitutionsgewerbes für die betroffenen Personen eine besonders sen-
sible Information sein kann. Da die für die Anmeldung zuständige Behörde verpflichtet ist, 
die wahren personenbezogenen Daten zusammen mit dem Aliasnamen und einer Kopie 
der Aliasbescheinigung aufzubewahren, ist eine Rückverfolgbarkeit in den wenigen Kons-
tellationen, in denen dies erforderlich wird, gewährleistet, z. B. für entsprechende polizeili-
che Auskunftsersuchen im Kontext der Strafverfolgung.  

Soweit nichts anderes bestimmt, gelten für die Aliasbescheinigung im Übrigen die Rege-
lungen zur Anmeldebescheinigung. 

Zu Absatz 7 

Prostituierte sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit entweder eine Anmeldebescheinigung 
nach § 6 Absatz 1 oder eine Aliasbescheinigung nach § 6 Absatz 2 mitzuführen. Die Tä-
tigkeit der Prostitution umfasst auch Vorbereitungs- und Anbahnungshandlungen, die un-
mittelbar auf die Vornahme sexueller Dienstleistungen gegen Entgelt abzielen, wie das 
Sich-Anbieten, Anwerben oder Verhandeln mit einem Freier. Verpflichtungen zum Mitfüh-
ren oder Vorlegen eines Identitätsnachweises zur Vorlage bei Behörden nach anderen 
Vorschriften bleiben unberührt, so z. B. die Verpflichtung nach § 2a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes. 

Zu § 6 (Inhalt der Anmeldebescheinigung und der Aliasbescheinigung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die notwendigen Inhalte der Anmeldebescheinigung. Da die Anmeldebe-
scheinigung als Nachweisdokument gegenüber Betreibern oder Behörden dienen kann, 
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muss sie alle relevanten Angaben enthalten, die in ihrer Gesamtheit Nachweis darüber 
führen können, dass die oder der Prostituierte die Anforderungen an die Ausübung der 
Tätigkeit nach diesem Gesetz einhält. Die personalisierte Ausstellung der Anmeldebe-
scheinigung ist insbesondere erforderlich, um Missbrauch etwa in Form der Weitergabe 
von Bescheinigungen an nicht angemeldete Dritte vorzubeugen und damit letztlich auf die 
Einhaltung der Anmeldepflicht hinzuwirken. Das Geburtsdatum gibt Aufschluss darüber, 
ob für die angemeldete Person etwa verkürzte Verlängerungsfristen gelten. Auch sind 
Betreiber und Behörden dazu angehalten, bei Personen unter 21 Jahren stärker auf Hin-
weise einer Fremdbestimmtheit zu achten. Durch die Aufnahme eines Lichtbildes dient die 
Anmeldebescheinigung gegenüber Betreibern als Nachweisdokument, ohne das darüber 
hinaus zusätzlich die Vorlage eines Ausweisdokuments erforderlich wird. Dadurch können 
Prostituierte sensible personenbezogene Daten, insbesondere ihre Wohnanschrift, schüt-
zen. Das Lichtbild ist fest mit der Anmeldebescheinigung zu verbinden. 

Zu Absatz 2 

Die Nummern 1 bis 6 regeln die in die Aliasbescheinigung aufzunehmenden Angaben. 
Diese Angaben sind notwendig, um eine hinreichend eindeutige Zuordnung zu einer Per-
son vorzunehmen. Diesem Zweck dient auch das verpflichtend vorgesehene und mit der 
Bescheinigung fest zu verbindende Lichtbild. Auch muss aus der Aliasbescheinigung die 
zeitliche Gültigkeitsdauer erkennbar sein. 

Zu Absatz 3 

Trifft ein Land nach § 5 Absatz 3 abweichende landesrechtliche Regelungen über die 
räumliche Gültigkeit der Anmeldebescheinigung und führt dies zur Notwendigkeit einer 
Anmeldung in diesem Land, so stellt die nach Landesrecht zuständige Behörde des Tä-
tigkeitsortes als Nachweis über die Anmeldung eine eigene Anmeldebescheinigung aus. 
In der Anmeldebescheinigung ist der räumliche Gültigkeitsbereich der Anmeldebescheini-
gung anzugeben. Gemäß § 5 Absatz 3 ist in die Anmeldebescheinigung ein Hinweis auf 
die Möglichkeit abweichenden Landesrechts aufzunehmen. 

Zu § 7 (Informationspflicht der Behörde; Informations- und Beratungsgespräch) 

Zu Absatz 1 

Die Informationspflicht der Behörde in Verbindung mit der Anmeldung als Prostituierte 
steht im Einklang mit dem Ziel des Gesetzes, Prostituierte in ihren Rechten zu stärken 
und sie vor Ausbeutung zu schützen und bildet eine wesentliche Neuerung gegenüber 
dem bisherigen Recht. Insbesondere ergibt sich aus dem mit der Anmeldung verknüpften 
Informations- und Beratungsgespräch die Notwendigkeit zum persönlichen Erscheinen 
der Prostituierten. 

Es besteht zwar kein Anspruch auf eine muttersprachliche Information und Beratung. Die 
Behörde hat aber sicherzustellen, dass ein kommunikativer Austausch mit der zur Anmel-
dung erschienenen Person tatsächlich stattfinden kann. Möglich wäre dies in der Praxis z. 
B. durch die anlassbezogene Hinzuziehung von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern 
oder Übersetzerinnen und Übersetzern. Die Hinzuziehung von Begleitpersonen der zur 
Anmeldung erschienenen Person zu Zwecken der Übersetzung sollte, außer wenn diese 
der Behörde als vertrauenswürdig bekannt sind, nicht erfolgen, um eine Einflussnahme 
Dritter, die möglicherweise auf die Prostituierte als Zuhälter oder Ähnliches einwirken, auf 
den Anmeldeprozess auszuschließen.  

Das Informations- und Beratungsgespräch bildet keine Alternative zu niedrigschwelligen 
zielgruppenspezifischen oder auf bestimmte Lebenslagen zielenden psychosozialen oder 
gesundheitlichen Beratungsangeboten; es kann diese nicht ersetzen, sondern allenfalls 
ergänzen, indem es auf diese Angebote hinweist und Personen ermutigt, dort Unterstüt-
zung zu suchen. 



 - 75 -   

Das Informations- und Beratungsgespräch nach Absatz 1 ist so angelegt, dass es min-
destens einmalig aus Anlass des persönlichen Kontakts bei der Erstanmeldung erfolgt. 
Aus der auf zwei Jahre bzw. ein Jahr befristeten Gültigkeit der Anmeldebescheinigung 
ergeben sich jedoch erneute Anlässe zur Übermittlung weiterer Informationen, z. B. im 
Rahmen der Verlängerung der Anmeldebescheinigung. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, welche Informationen im Rahmen des Informations- und Beratungsge-
sprächs mindestens weitergegeben werden sollen. Die Übermittlung von rechtlichen 
Grundinformationen, die die allgemeine Rechtsstellung zur Ausübung der Prostitution 
betreffen, dient der Stärkung von Prostituierten in der Wahrnehmung ihrer Rechte, denn 
nur wer seine Rechte kennt, ist auch in der Lage, sie gegenüber Dritten durchzusetzen. 
Die Behörde hat daher Informationen über die Rechtslage der Prostituierten nach diesem 
Gesetz und nach dem Prostitutionsgesetz zu übermitteln. Die Informationen sollen so 
gefasst sein, dass sie geeignet sind, auch rechtlich weniger versierte Personen in ihrer 
Handlungssicherheit gegenüber Kunden und Betreibern zu stärken und diese darin zu 
unterstützen, unrechtmäßige Einschränkungen ihrer sexuellen Selbstbestimmung und 
ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit zurückzuweisen. Übermittelt wer-
den sollen zusätzlich die im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Anmeldebehörde relevan-
ten Festsetzungen aus Sperrgebietsverordnungen und dergleichen.  

Mit den Grundinformationen zur Absicherung im Krankheitsfall sollen die betroffenen Per-
sonen über die Voraussetzungen zur Erlangung eines Krankenversicherungsschutzes in 
Deutschland informiert werden. So tritt beispielsweise mit Aufnahme eines Beschäfti-
gungsverhältnisses grundsätzlich Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ein. Darüber hinaus unterliegen Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland haben und über keine anderweitige Absicherung im Krankheits-
fall verfügen, der Versicherungspflicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversiche-
rung. Mit der Grundinformation sollen die betroffenen Personen in die Lage versetzt wer-
den, sich zur Festlegung ihres Krankenversicherungsschutzes rechtzeitig mit der maß-
geblichen gesetzlichen Krankenkasse oder einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen in Verbindung zu setzen. Da Prostituierte im Fall einer Beschäftigung dem Sozi-
alversicherungsschutz in allen Zweigen unterliegen, soll die Beratung auch Grundinforma-
tionen über die Melde- und Beitragspflicht von Arbeitgebern und die Mitwirkungspflichten 
und Rechte von Beschäftigten umfassen. 

Bei der Information über Hilfs- und Beratungsangebote ist es sinnvoll, regional erreichbare 
Beratungsangebote der Gesundheitsämter und regional erreichbare psychosoziale Bera-
tungsangebote unterschiedlicher Fachlichkeit zu benennen. Hierzu gehören speziell auf 
Prostituierte zielende Beratungsangebote sowie Angebote von Fachberatungsstellen für 
Opfer des Menschenhandels und zielgruppenspezifische Angebote zur Unterstützung des 
Ausstiegs aus der Prostitution bzw. zur beruflichen Neuorientierung. Sinnvoll ist außer-
dem der Hinweis auf Angebote der Alkohol- und Drogenberatung, der Migrationsberatung, 
der Schuldnerberatung, der Jugendhilfe sowie der Frauenhäuser und Frauennotrufe usw. 

Der Hinweis auf Beratungs- und Hilfeangebote zu Schwangerschaft soll die Prostituierte 
für das Thema sensibilisieren und es ihr im Falle einer Schwangerschaft ermöglichen, die 
Beratungsangebote schnell wahrnehmen zu können. Umfasst sind auch Informationen zu 
Beratungsangeboten von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. 

Neben örtlichen Angeboten sollten auch niedrigschwellige, z. B. über Telefon oder Inter-
net erreichbare, bundes- oder landesweite Beratungsangebote wie das bundesweite Hilfe-
telefon Gewalt gegen Frauen und das bundesweite Hilfetelefon Schwangere in Not be-
nannt werden.  



 - 76 -   

Außerdem sind Informationen über die bestehende Steuerpflicht der aufgenommenen 
Tätigkeit und die in diesem Zusammenhang zu erfüllenden umsatz- und ertragsteuer-
rechtlichen Pflichten zu vermitteln. In den Informationen zur Steuerpflicht ist auch darauf 
hinzuweisen, dass die Besteuerung nach § 15 des Einkommensteuergesetzes nicht rele-
vant ist für Prostituierte, die ihre Tätigkeit ausschließlich im Rahmen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses ausüben. Dies gilt nach den bisherigen Erfahrungen jedoch nur für 
einen verschwindend geringen Anteil der Prostituierten, so dass für die breite Mehrheit 
der selbständig tätigen Prostituierten die Information eine sinnvolle Unterstützung zur Ein-
haltung ihrer rechtlichen Pflichten ist. 

Zu Absatz 3 

Die Bereitstellung der Informationen in einer Sprache, die von der Person verstanden 
wird, ist besonders für viele Migrantinnen, die nur mit rudimentären Deutschkenntnissen 
und mangelhaften Informationen zur Rechtslage nach Deutschland einreisen, um hier als 
Prostituierte zu arbeiten, von großer Bedeutung. Der Sprachhürde soll in der Praxis durch 
die Bereitstellung von mehrsprachigen Informationsmaterialien begegnet werden. 

Die Informationen sind in Textform, d. h. in Papier- oder elektronischer Form auszuhändi-
gen, damit die zur Anmeldung erschienenen Personen zu einem späteren Zeitpunkt da-
rauf zurückgreifen können, so z. B. wenn sich ihre Bedarfssituation ändern sollte. 

Zu § 8 (Ausgestaltung des Informations- und Beratungsgesprächs) 

§ 8 regelt Aspekte der Ausgestaltung des Anmeldeverfahrens und des Informations- und 
Beratungsgesprächs, die dazu beitragen sollen, die gesetzgeberischen Ziele zu verwirkli-
chen. Insbesondere für das Ziel, den Zugang von Prostituierten zu sozialer Beratung zu 
verbessern, kann eine von klassischen behördlichen Organisationsformen abweichende 
Ausgestaltung hilfreich sein.  

Bislang liegen keine ausreichenden Erfahrungen darüber vor, wie ein gesetzlich ver-
pflichtendes Anmeldeverfahren so ausgestaltet werden kann, dass es auch von Perso-
nengruppen akzeptiert wird, die vor dem Hintergrund diskriminierender Vorerfahrungen 
wenig Vertrauen zu behördlichen Strukturen und Abläufen haben. Ein mit hohen Hürden 
und abschreckenden Modalitäten ausgestattetes Anmeldeverfahren könnte gerade bei 
solchen Personen dazu führen, dass sie eine Anmeldung umgehen und ihre Tätigkeit nur 
noch im Verborgenen ausüben. Dann wäre das gesetzliche Ziel, die Erreichbarkeit für 
helfende Angebote zu verbessern und Prostituierte durch objektive Information in ihren 
Rechten zu stärken, verfehlt. 

Die verfassungsrechtlich in Artikel 84 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes verankerte 
Möglichkeit der Länder zur abweichenden Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens wird 
durch § 7 und § 8 nicht eingeschränkt. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine an die örtlichen Anmeldebehörden adressierte Soll-Vorschrift. Die 
Anmeldung einschließlich des Informations- und Beratungsgesprächs erfordert die Kom-
munikation über sensible Sachverhalte und soll deshalb in einem vertrauensbildenden 
Umfeld stattfinden. Auch das Ziel, mit dem Informations- und Beratungsgespräch die 
Chancen für einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangebo-
ten zu verbessern, lässt sich besser erreichen, wenn schon der Rahmen bei der behördli-
chen Prozedur der Anmeldung möglichst niedrigschwellig und diskriminierungsfrei ausge-
staltet ist. Es bleibt der behördlichen Praxis vor Ort überlassen, die Anmeldung und das 
Informations- und Beratungsgespräch im Einzelnen unter Berücksichtigung der zuvor ge-
nannten Aspekte auszugestalten.  
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Zu Absatz 2 

Absatz 2 sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, zum Informations- und Beratungsge-
spräch eine Fachberatungsstelle für Prostituierte oder den mit Aufgaben der gesundheitli-
chen Beratung nach § 10 Absatz 1 betrauten öffentlichen Gesundheitsdienst hinzuziehen. 
Damit wird Raum geschaffen, um in Kommunen, in denen es eine funktionierende Koope-
ration zwischen Beratungsstellen und unterschiedlichen involvierten Behörden zum The-
ma Prostitution, z. B. über einen Runden Tisch, gibt, die Termine für Information und Be-
ratung z. B. regelmäßig in zeitlicher und organisatorischer Koordination mit einer örtlichen 
Beratungsstelle durchzuführen.  

Die Behörde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Vertraulichkeit und Offenheit des Ge-
sprächs uneingeschränkt gewährleistet ist. Deshalb sollte das Beratungsgespräch grund-
sätzlich in einem vertraulichen Rahmen zwischen beratender Behörde und der zur Bera-
tung erschienenen Person stattfinden. Mit Zustimmung der beratenen Person können 
auch andere Behörden oder Fachberatungsstellen zum Gespräch hinzugezogen werden. 
Ohne Zustimmung der beratenen Person können Dritte nur zum Zwecke der Sprachmitt-
lung beigezogen werden. Hierdurch wird der Gefahr Rechnung getragen, dass Prostituier-
te sich in Anwesenheit mitgebrachter Begleitpersonen ggf. nicht unbefangen äußern wür-
den oder einer fremdsteuernden Einflussnahme durch eine solche Person ausgesetzt 
wären. 

Zu § 9 (Maßnahmen bei Beratungsbedarf) 

Zu Absatz 1 

Das Gesetz verfolgt das Ziel, die Zugangsmöglichkeiten für Frauen und Männer aus dem 
Bereich der Prostitution zu Schutz, Unterstützung und Beratung umfassend zu verbes-
sern. Neben der Erstinformation nach § 7 aus Anlass der Anmeldung sind daher bei kon-
kretem Bedarf in § 9 weitere aktive Schritte der Behörden vorgesehen.  

Die persönliche Kontaktaufnahme mit der Behörde tritt dabei als ein weiterer Zugang ne-
ben andere, möglicherweise im Einzelfall erfolgversprechendere Zugänge zu Personen, 
die sich im Prostitutionsmilieu bewegen und sich möglicherweise in einer prekären Lage 
befinden. Zu berücksichtigen ist, dass bei im Prostitutionsmilieu tätigen Migrantinnen und 
Migranten nicht selten aufgrund negativer Vorerfahrungen im Herkunftsland ein Grund-
misstrauen gegenüber staatlichen Stellen besteht, das dem Aufbau eines vertrauensvol-
len Kontaktes entgegensteht.  

Die Möglichkeiten nach § 9 können und sollen daher zugehende Beratungsarbeit im „Mili-
eu“, die auf der Grundlage eines akzeptierenden Ansatzes mit adäquater Fachlichkeit 
erfolgt, nicht ersetzen. 

Chancen zur Aufdeckung von Hilfe- und Unterstützungsbedarf und zur Vermittlung von 
Kontakten zu Hilfsangeboten im Kontext von Behördenkontakten sollen jedoch künftig 
aktiver als bisher genutzt werden, indem Behörden aufgegeben wird, Anhaltspunkten, 
dass mit einer konkreten Person oder mit Verhältnissen an deren Arbeitsort „etwas nicht 
stimmt“, nachzugehen.  

Anhaltspunkte dafür, dass eine Person, die der Prostitution nachgeht, erheblichen Bera-
tungs- oder Unterstützungsbedarf hat, können sich für die zuständige Behörde in unter-
schiedlicher Weise ergeben, sei es bei der Anmeldung als Prostituierte in der Behörde, 
sei es aus Anlass von Nachschauterminen in Prostitutionsgewerben oder Kontrollgängen 
im Bereich des Straßenstrichs, sei es auf Hinweis von Dritten. 

Sprechen Hinweise dafür, dass bei einer Person Beratungsbedarf hinsichtlich ihrer ge-
sundheitlichen oder sozialen Situation besteht, so soll die Behörde über die Angebote 
entsprechender Beratungsstellen informieren und nach Möglichkeit einen Kontakt vermit-
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teln; in Betracht kommen dabei in Abhängigkeit von dem regional erreichbaren Hilfenetz 
z. B. Beratungsangebote der Gesundheitsämter sowie psychosoziale Beratungsangebote 
unterschiedlicher Fachlichkeit wie speziell auf Prostituierte zielende Beratungsangebote, 
zielgruppenspezifische Angebote zum Ausstieg aus der Prostitution und zur beruflichen 
Neuorientierung, Fachberatungsstellen für Opfer des Menschenhandels, Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen, Angebote der Alkohol- und Drogenberatung, der Migrati-
onsberatung, der Schuldnerberatung, der Jugendhilfe sowie Frauenhäuser und Frauen-
notrufe. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 erfasst Konstellationen, die zum Teil bereits in § 5 Absatz 2 als Ausnahme zur 
Erteilung der Anmeldebescheinigung geregelt sind, da hier das Wohl einer Person in so 
gravierender Weise gefährdet erscheint, dass auf behördlicher Seite eine Pflicht zur Ver-
anlassung von Schutzmaßnahmen ausgelöst wird. Ein bloß unverbindlicher Verweis der 
Betroffenen auf beratende Strukturen ist nicht ausreichend. In diesen Fällen hat die Be-
hörde zunächst unverzüglich zu prüfen, welche Maßnahmen zum Schutz der Person ge-
boten und möglich sind, und im Anschluss daran die erforderlichen Schritte zu ergreifen. 

Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständige Behörde muss nicht notwendiger-
weise selbst Schutzmaßnahmen ausführen; sie genügt ihrer Verpflichtung zur Einleitung 
geeigneter Schritte vielmehr auch dadurch, dass sie durch die Weitergabe von Informati-
onen Maßnahmen im Aufgabenkreis anderer Behörden initiiert. Dies kann in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Situation in Fällen der Nummer 1 etwa die Einschaltung eines sozial-
psychiatrischen Dienstes, des Jugendamtes, der Polizei oder anderer geeigneter und er-
reichbarer Institutionen bedeuten. In Fällen der Nummern 2 und 3 kann das behördliche 
Handeln Maßnahmen zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen beteiligte Dritte 
umfassen oder – aus dem eigenen Aufgabenkreis der Behörde - Maßnahmen gegen Be-
treiber auf Grundlage dieses Gesetzes implizieren. Als geeigneter Schritt zum unmittelba-
ren Schutz der betroffenen Person kann auch die Vermittlung eines Kontakts oder die 
aktive Unterstützung der Kontaktaufnahme zu einer qualifizierten Fachberatungsstelle 
oder Schutzeinrichtung in Betracht kommen. 

Dabei können sich Strukturen einer guten regionalen Kooperation zwischen Behörden 
und Nichtregierungsorganisationen, wie sie zu den Themen Prostitution oder Menschen-
handel in einigen Kommunen bereits bestehen, zur sachgerechten Bewältigung solcher 
Konstellationen als günstig erweisen. Der Aufbau solcher kooperativer Arbeitsansätze 
sowie die Existenz entsprechender Unterstützungsangebote liegen in der Verantwortung 
von Ländern und Kommunen. 

Aufgrund der personenbezogenen divergierenden Einzelfallumstände obliegt die konkrete 
Auswahl der Maßnahme bzw. Maßnahmen einer individuellen Entscheidung durch die 
zuständige Behörde; sie hängt sowohl von den konkreten Umständen des Einzelfalls als 
auch von den örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten des Zugangs zu geeigneten 
Institutionen ab. 

Zu § 10 (Gesundheitliche Beratung) 

Zu Absatz 1 

Die Erteilung der Anmeldebescheinigung ist an die vorherige Wahrnehmung der gesund-
heitlichen Beratung gekoppelt. Diese Aufgabe wird bei einer für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst zuständigen Behörde angebunden. Dies sollte in der Regel das zuständige 
Gesundheitsamt sein. Diese Beratung ist deshalb so wichtig, weil die Arbeitsbedingungen 
und/oder prekären Lebensverhältnisse ein erhöhtes Risiko gesundheitlicher Gefahren für 
Prostituierte mit sich bringen können. Diesen Gefahren und Risiken soll durch eine prä-
ventive gesundheitliche Beratung effektiv begegnet werden. Außerdem soll die Beratung 
Prostituierten, die sich in einer Not- oder Zwangslage befinden, die Gelegenheit geben, 
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dies ohne unmittelbare äußere Einflüsse gegenüber einer Vertrauensperson zu offenba-
ren. Damit eine Beratung im Sinne eines kommunikativen Austauschs stattfinden kann, ist 
es erforderlich, dass die Beratung in einer Sprache erfolgt, die die beratene Person ver-
steht. Die für die Anmeldung zuständige Behörde hat ausschließlich hoheitliche Aufgaben, 
die sich auf die Anmeldepflicht beziehen. Schon vom Wortlaut her erfolgt die gesundheitli-
che Beratung unter anderen Kriterien und bedarf einer spezifischen Expertise; eine An-
bindung beim öffentlichen Gesundheitsdienst erscheint daher als sachgerecht. Um den 
besonderen vertraulichen Rahmen der gesundheitlichen Beratung zu gewährleisten, soll-
ten die Aufgaben der gesundheitlichen Beratung und der Beratung im Rahmen der An-
meldung gemäß § 7 Absatz 1 möglichst in getrennter fachlicher Zuständigkeit wahrge-
nommen werden. 

Satz 2 räumt den Ländern eine Abweichungsmöglichkeit hinsichtlich der für die Aufgaben 
nach § 10 zu bestimmenden Behörden ein. 

Zu Absatz 2 

Die gesundheitliche Beratung kann dazu beitragen, Personen, die sich in einer sozialen 
und psychischen Situation befinden, die eine freie und selbstbestimmte Entscheidung 
über die Prostitutionsausübung ausschließt, weitergehende Hilfen zu vermitteln. Ferner 
kann die Regelung zur Bekämpfung von Kriminalität in der Prostitution wie Menschen-
handel, Gewalt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei beitragen. Die 
oder der Prostituierte wird zu Beginn der Beratung über die Vertraulichkeit informiert, so 
dass ein offenes Gespräch geführt werden kann. Der Datenschutz ist in § 34 Absatz 7 
speziell geregelt.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt den Ort der Wahrnehmung der gesundheitlichen Beratung und die Häufig-
keit, mit der Prostituierte die gesundheitliche Beratung nach Absatz 1 vorzunehmen ha-
ben. 

Prostituierte müssen die gesundheitliche Beratung bei einer dafür zuständigen Behörde 
im Zuständigkeitsbereich der Anmeldebehörde wahrnehmen, d. h. bei der Behörde, die 
für die gesundheitliche Beratung an dem Ort zuständig ist, an dem sie ihre Tätigkeit auch 
vorwiegend ausüben werden. Soweit am Ort der Anmeldung keine für die gesundheitliche 
Beratung zuständige Behörde vorhanden ist, ist die Behörde am nächstgelegenen Ort 
zuständig. 

Die regelmäßige Wiederholung der Beratung ist sachgerecht und erforderlich, da sich 
sowohl die Lebensumstände, als auch die mit unterschiedlichen Tätigkeitsorten verbun-
denen Gesundheitsrisiken im Prostitutionsgewerbe sehr schnell verändern können. Dies 
gilt umso stärker, je jünger die zu beratenden Personen sind. Im Verlauf einer mehrjähri-
gen Prostitutionstätigkeit können sich das eigene Risikoverhalten ändern oder andere 
Gesundheitsrisiken, beispielsweise Suchtmittelmissbrauch, in den Vordergrund treten. 
Zudem zeigen Erfahrungen aus der Beratungsarbeit zu HIV und anderen sexuell über-
tragbaren Infektionen, dass die Wissensvermittlung zu sexuell übertragbaren Infektionen 
erneuert sowie Informationen zur Verringerung des Übertragungsrisikos und Empfehlun-
gen zum Schutzverhalten regelmäßig wiederholt werden sollten.  

Darüber hinaus steht es Prostituierten frei, über regelmäßig zu wiederholende gesundheit-
liche Beratung hinaus weitere Termine wahrzunehmen. Unterstützt wird dieses Angebot 
durch eine entsprechende Pflicht der Betreiber nach § 24 Absatz 3 und 4, wonach diese 
Prostituierten jederzeit den Zugang zu gesundheitsbezogenen Untersuchungs- und Bera-
tungsangeboten ermöglichen müssen. 
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Zu Absatz 4 

Über die erfolgte gesundheitliche Beratung wird als Nachweis voraussetzungslos eine 
personalisierte Bescheinigung ausgestellt, die ebenso wie die Anmeldebescheinigung 
auch auf den bei der Anmeldung angegebenen Aliasnamen ausgestellt werden kann. 
Absatz 4 regelt die Inhalte der Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung. 

Zu Absatz 5 

Die von der am Ort der Anmeldung zuständigen Behörde erteilte Bescheinigung über die 
gesundheitliche Beratung ist als Nachweisdokument auch für weitere, ggf. nach § 3 Ab-
satz 2 erforderlich werdende Anmeldungen gültig.  

Zu Absatz 6 

Prostituierte sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die jeweils aktuelle auf ihren Namen oder 
den auf ihrer Aliasbescheinigung genannten Alias ausgestellte Bescheinigung über die 
erfolgte gesundheitliche Beratung mitzuführen. Die Pflicht zum Mitführen der Bescheini-
gung schafft die Voraussetzungen dafür, dass bei behördlichen Kontrollen der Nachweis 
erbracht werden kann, dass der vorgesehene Beratungsturnus eingehalten wurde. Die 
Kontrollmöglichkeit dient auch dem Schutz der Prostituierten. Da sich Gesundheitsgefah-
ren und -risiken, je nach Tätigkeitsort, im Prostitutionsgewerbe schnell verändern können, 
ist eine regelmäßige Wiederholung der Beratung sachgerecht. Zudem können Personen, 
die der Prostitution nachgehen, auch Fehleinschätzungen hinsichtlich der eigenen Risiken 
unterliegen, dies gilt umso mehr, je jünger und unerfahrener die Person ist. Die Pflicht 
zum Mitführen bezieht sich dabei auch auf räumlich und zeitlich der Anbahnung von Pros-
titution dienende Zusammenhänge, also z. B. beim Aufenthalt in einer für den Straßen-
strich genutzten Zone oder beim Aufenthalt in einer Prostitutionsstätte. 

Zu § 11 (Anordnungen gegenüber Prostituierten) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift konkretisiert das Vorgehen bei Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen die 
Anmeldepflicht nach § 3. Liegen der zuständigen Behörde tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vor, dass eine Person der Prostitution nachgeht, ohne diese Tätigkeit zuvor ange-
meldet zu haben, so soll die zuständige Behörde die Person zur Vorlage einer gültigen 
Anmeldebescheinigung binnen einer angemessenen Frist auffordern. Hiermit wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass insbesondere in den weniger formalisierten Berei-
chen der Prostitution, also z. B. auf dem Straßenstrich, in der Stricherszene etc., bislang 
häufig ein fließender Übergang von einem gelegentlichen Ausprobieren zu einem echten 
Einstieg in die Prostitution als Perspektive zur Sicherung des Lebensunterhalts besteht. 
Auch ist zu erwarten, dass insbesondere in der ersten Zeit nach Inkrafttreten des Geset-
zes noch erhebliche Informationsdefizite bei Personen bestehen, die sich im Prostituti-
onsmilieu bewegen. Durch die vorgesehene Anordnung zur Vorlage einer gültigen An-
meldebescheinigung wird mittelbar zugleich die Wahrnehmung des mit der Anmeldung 
verknüpften Informations- und Beratungsgesprächs gewährleistet, bei dem solche rechtli-
chen Informationsdefizite geschlossen werden, es wird ein Zugang zu Unterstützungsan-
geboten eröffnet und ein Anstoß zur Reflexion über die Konsequenzen dieser Tätigkeit 
gesetzt. Der Verstoß gegen die Anmeldepflicht oder gegen die Pflicht zum Mitführen einer 
(gültigen) Anmeldebescheinigung kann mit der Erteilung einer Verwarnung bzw. eines 
Bußgeldes geahndet werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt entsprechend der Regelung in Absatz 1 das Vorgehen bei Anhaltspunkten 
für einen Verstoß gegen die Pflicht zur Wahrnehmung der gesundheitlichen Beratung 
nach § 10. Liegen der Behörde danach tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine 
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Person der Prostitution nachgeht ohne die regelmäßig wiederkehrende gesundheitliche 
Beratung wahrzunehmen, so soll die Behörde die Person zur Vorlage der erteilten Bera-
tungsbescheinigung innerhalb einer angemessenen Frist auffordern. 

Wie auch in Absatz 1 soll Prostituierten durch die Möglichkeit der behördlich erteilten An-
ordnung ein Anstoß gegeben werden, den Zugang zu Unterstützungsangeboten in An-
spruch zu nehmen. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift ermöglicht es, Probleme, die von erlaubnisfreien Prostitutionsbetrieben 
ausgehen, jederzeit durch nachträgliche Anordnungen zu adressieren. Gemeint sind 
Kleinstbetriebe wie Wohnungsbordelle, Studios, Wohnmobile oder ähnliche Etablisse-
ments, die keiner Erlaubnis bedürfen, weil dort keine andere Person sexuelle Dienstleis-
tungen anbietet als die Inhaberin bzw. der Inhaber. Solche Etablissements sind im Sinne 
des § 2 Absatz 3 keine Prostitutionsgewerbe, weil sie nicht so betrieben werden, dass aus 
der Prostitution mindestens einer anderen Person Nutzen gezogen wird. Gleichwohl kann 
es zum Schutz des Umfeldes erforderlich sein, Anordnungen zu treffen, um beispielswei-
se verhaltensbedingte Belästigungen und vom Betrieb ausgehende Störungen zu begren-
zen. 

Dazu dient die Möglichkeit, unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Anordnungen 
gegenüber Prostituierten für den Betrieb dieser erlaubnisfreien Etablissements zu erlas-
sen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 gibt der zuständigen Behörde daneben die Möglichkeit an die Hand, weitere 
Maßnahmen zum Schutz der in Absatz 3 genannten Rechtsgüter zu treffen, wenn die 
Erteilung von Anordnungen nach Absatz 3 nicht mehr ausreichend wäre. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die bzw. der Prostituierte bereits zuvor wiederholt gegen 
Anordnungen verstoßen hat und daher die Erteilung weiterer Anordnungen zum Schutz 
der Rechtsgüter nicht geeignet erscheint. Nach Absatz 4 kann die zuständige Behörde 
schließlich als letztes Mittel die Fortsetzung der Ausübung der Prostitution ganz oder 
teilweise untersagen, sofern der Schutz der in Absatz 3 genannten Rechtsgüter nicht auf 
andere Weise ausreichend sichergestellt werden kann. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 dient der Klarstellung des Verhältnisses von Anordnungen nach § 11 zu Vor-
schriften und Anordnungen, die auf einer nach Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum 
Strafgesetzbuch ergangenen Verordnung beruhen sowie zu Maßnahmen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz. 

Zu Abschnitt 3 (Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes; 
anlassbezogene Anzeigepflichten) 

Zu § 12 (Erlaubnispflicht für Prostitutionsgewerbe; Verfahren über einheitliche 
Stelle) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 formuliert einen umfassenden Erlaubnisvorbehalt für das Betreiben eines Prosti-
tutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3. 

Im Umkehrschluss ergibt sich, welche Form der wirtschaftlichen Betätigung in der Prosti-
tution erlaubnisfrei ist:  
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Erlaubnisfrei bleiben lediglich die eigentliche Prostitutionsausübung einschließlich der 
Vermarktung und betriebswirtschaftlichen Organisation der eigenen Prostitution sowie die 
Nutzung einer Wohnung oder eines Fahrzeugs für Zwecke der eigenen Prostitution, so-
fern diese nicht auch durch weitere Prostituierte genutzt werden. 

So wäre z. B. die Studioinhaberin, die zeitweise ein Arbeitszimmer für sexuelle Dienstleis-
tungen an eine Kollegin vermietet, künftig der Erlaubnispflicht unterstellt, denn sie stellt 
einen organisatorischen Rahmen für die Prostitution mindestens einer weiteren Person 
bereit. 

Diese strikte und nahezu ausnahmslose Erstreckung der Erlaubnispflicht ist erforderlich 
im Hinblick auf die mit dem Gesetz verfolgten Ziele, gefährliche Erscheinungsformen der 
Prostitution zu verdrängen und Kriminalität in der Prostitution wie Menschenhandel, Ge-
walt gegen und Ausbeutung von Prostituierten und Zuhälterei zu bekämpfen: Die These, 
dass kleine Betriebsformen weniger anfällig für Menschenhandel oder Zuhälterei seien, 
lässt sich empirisch nicht stützen; vielmehr zeigt z. B. das Bundeslagebild Menschenhan-
del, dass auch der Bereich der Wohnungsprostitution in relevantem Maße betroffen ist. 
Zudem könnten sich kriminelle Netzwerke oder Einzeltäter auf die Nutzung erlaubnisfreier 
und weniger reglementierter Nischen verlegen. Eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht 
für kleine Betriebe ist aus diesem Grund nicht vorgesehen. Im Gegenzug profitieren auch 
kleinere Betriebe von der mit der Erteilung einer Erlaubnis verbundenen Rechtssicherheit.  

Liegen keine Versagungsgründe vor, so besteht ein Anspruch auf Erteilung einer Erlaub-
nis. 

Für die Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes ist eine Ausnahme von der 
Genehmigungsfiktion nach Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. De-
zember 2006 über Dienstleistungen am Binnenmarkt aus Gründen zwingenden öffentli-
chen Interesses erforderlich, da die Erlaubniserteilung an eine eingehende Prüfung be-
triebs- sowie personenbezogener Kriterien geknüpft ist, deren Einhaltung dem Schutz und 
der Sicherheit sowie der Gesundheit der in der Prostitution tätigen Personen, der im Be-
trieb beschäftigten Personen sowie der Kunden und Kundinnen und nicht zuletzt der All-
gemeinheit dient. Der Eintritt der Fiktionswirkung muss deshalb für die Erlaubnis zum Be-
trieb eines Prostitutionsgewerbes ausgenommen werden. 

Die Erlaubnis kann befristet erteilt werden. Der Behörde wird ein Ermessensspielraum 
eingeräumt. Die Befristungsmöglichkeit ist als solche ein notwendiges Instrument, um im 
Einzelfall auf die vorliegenden Umstände verhältnismäßig reagieren zu können. So ist sie 
beispielsweise dann sinnvoll, wenn das zur Prostitutionsausübung genutzte Gebäude 
über eine befristete Baugenehmigung verfügt oder auf einem Gelände angesiedelt ist, für 
das eine spätere mit der Ausübung der Prostitution unverträgliche Nutzung bereits zum 
Zeitpunkt der Erlaubniserteilung feststeht. Die Befristungsmöglichkeit steht im Einklang 
mit Artikel 11 der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen 
am Binnenmarkt, da die Verlängerung der Erlaubnis regelmäßig vom Fortbestehen der 
Voraussetzungen an Prostitutionsgewerbe zur Erteilung der Erlaubnis nach diesem Ge-
setz abhängt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 dient der Klarstellung: 

Die Erlaubnis für eine Prostitutionsstätte wird betreiberbezogen für eine natürliche oder 
juristische Person erteilt; sie ist zugleich an eine konkrete Betriebsstätte und ein bestimm-
tes Betriebskonzept gebunden.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, worauf sich die Erlaubnis für Prostitutionsveranstaltungen bezieht: 
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Für die Organisation und Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen wird eine betrei-
berbezogene Erlaubnis erteilt, die zugleich an ein bestimmtes Betriebskonzept für eine 
oder mehrere gleichartige Veranstaltungen gebunden ist, jedoch nicht schon auf konkrete 
Termine oder Veranstaltungsräume bezogen sein muss. Für konkret geplante Veranstal-
tungen bedarf es zusätzlich der vorherigen Anzeige nach § 20. Die am Veranstaltungsort 
zuständige Behörde ist dann in der Lage, vor der Veranstaltung die vor Ort relevanten 
konkreten Rahmenbedingungen der Veranstaltung zu prüfen und ggf. Auflagen zu ver-
hängen oder die Veranstaltung zu unterbinden. Eine erneute vollständige Prüfung der 
Zuverlässigkeit des Betreibers ist aufgrund der zuvor erteilten Erlaubnis nicht notwendig.  

Die Aufteilung zwischen betreiberbezogener Zuverlässigkeitsprüfung und Prüfung weite-
rer anlassunabhängiger Merkmale im Rahmen der Erlaubniserteilung einerseits und der 
Überprüfung konkreter anlassbezogener Kriterien auf Grundlage einer vorherigen Anzeige 
andererseits ist in Anlehnung an die Vorschriften zu Reisegewerben in Titel IV der Ge-
werbeordnung konzipiert. 

Zu Absatz 4 

Im Fall eines Prostitutionsfahrzeugs wird die Erlaubnis einem bestimmten Betreiber für ein 
bestimmtes Fahrzeug und für ein Betriebskonzept erteilt. Die Aufstellung an einem be-
stimmten Standplatz ist damit noch nicht abgedeckt; vielmehr ist der Betreiber verpflichtet, 
bei jeder Aufstellung an einem Standplatz eine Anzeige nach § 21 abzugeben. Die Er-
laubnis darf nur befristet erteilt werden, weil es angesichts der für Fahrzeuge abnutzungs-
bedingten Veränderungen geboten ist, die Einhaltung der ausstattungsbezogenen Min-
destanforderungen des § 19 regelmäßig zu überprüfen. Die Befristungsmöglichkeit steht 
im Einklang mit Artikel 11 der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen am Binnenmarkt, da die Verlängerung der Erlaubnis regelmäßig vom 
Fortbestehen der Voraussetzungen an Prostitutionsfahrzeuge zur Erteilung der Erlaubnis 
nach diesem Gesetz abhängt. 

Zu Absatz 5 

Die Erlaubniserteilung bedarf eines Antrags des Betreibers, aus dem die zur Erlaubniser-
teilung notwendigen Informationen ersichtlich sind, soweit sie von Gewerbetreibenden 
selbst zur Verfügung gestellt werden können. Zu den vom Betreiber bereitzustellenden 
Unterlagen gehört das Betriebskonzept, zu dessen Erstellung der Betreiber eines Prostitu-
tionsgewerbes nach § 16 verpflichtet ist, sowie bei natürlichen Personen Name, Geburts-
datum und Anschrift derjenigen Person, für die die Erlaubnis beantragt wird und bei juris-
tischen Personen oder Personenvereinigungen deren Firma, Anschrift, Nummer des Re-
gisterblattes im Handelsregister sowie dessen Sitz. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 setzt Artikel 6 der Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 über Dienst-
leistungen am Binnenmarkt um, wonach für einige Verwaltungsverfahren die Einrichtung 
eines einheitlichen Ansprechpartners vorgesehen ist. Dies betrifft auch die in §§ 12 ff. 
geregelten Erlaubnis- und Anzeigepflichten für Prostitutionsgewerbebetriebe. Auf das Ver-
fahren über einen einheitlichen Ansprechpartner finden die speziellen Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 stellt klar, dass die Erlaubnispflicht nach diesem Gesetz Erlaubnis- und Anzei-
gepflichten nach anderen Gesetzen nicht ersetzt. 
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Zu § 13 (Stellvertretungserlaubnis) 

§ 13 führt eine Stellvertretungserlaubnis für die zur Stellvertretung des Betreibers einge-
setzte Person ein. Die Erlaubnis wird dem Betreiber für diese Person erteilt und berechtigt 
ihn, sein Gewerbe durch diese Person stellvertretend ausüben zu lassen. 

Zu § 14 (Versagung der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis) 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Nach Nummer 1 darf ein Prostitutionsgewerbe nicht ausüben, wer noch nicht 18 Jahre alt 
ist. Damit richtet sich die Erlaubnis zur Ausübung eines Prostitutionsgewerbes nach den 
zivilrechtlichen Grundsätzen der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit. Mit diesem persönli-
chen Erfordernis wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Betreiber eines Prosti-
tutionsgewerbes in erheblichem Maße Verantwortung für den Schutz sehr sensibler Indi-
vidualrechtsgüter übernimmt. Hierfür ist ein erhöhtes Maß an persönlicher Reife erforder-
lich, die bei minderjährigen Personen regelmäßig nicht vorliegen kann. Nummer 1 bildet 
damit eine zulässige Beschränkung des nach Artikel 12 des Grundgesetzes geschützten 
Rechts auf freie Berufswahl. 

Zu Nummer 2 

Zentrales Erfordernis für die Erteilung einer Erlaubnis ist der Nachweis der Zuverlässigkeit 
des Betreibers. Angesichts der sensiblen Rechtsgüter der persönlichen Freiheit, der se-
xuellen Selbstbestimmung, der körperlichen Integrität und der persönlichen Sicherheit von 
Prostituierten und Kunden sind an die Zuverlässigkeit besonders hohe Anforderungen zu 
stellen. Der Ausschluss unzuverlässiger Personen aus verantwortlichen Positionen im 
Bereich des Prostitutionsgewerbes bildet ein entscheidendes Instrument zur Erreichung 
der gesetzlichen Ziele, Prostituierte vor Ausbeutung zu schützen und Kriminalität in der 
Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt gegen Prostituierte und Zuhälterei zu bekämp-
fen. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Nicht erlaubnisfähig sind solche Prostitutionsgewerbe, die aufgrund ihrer Ausgestaltung 
mit der Wahrnehmung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung durch Prostituierte o-
der andere Personen unvereinbar sind, oder deren Konzept erkennbar einer Ausbeutung 
von Prostituierten Vorschub leistet. 

Nummer 1 regelt damit anhand objektiver Merkmale eine abstrakt-generelle Grenze der 
öffentlich-rechtlich zulässigen Ausgestaltung von Prostitutionsgewerben und begrenzt die 
Freiheit kommerzieller wirtschaftlicher Betätigung zugunsten des Schutzes anderer 
Grundrechte und überragender Gemeinschaftsrechtsgüter. 

Generell gilt, dass die Beurteilung der Zulässigkeit gewerbsmäßiger Angebote nicht voll-
ständig wertneutral erfolgt, sondern anhand des grundgesetzlich gebotenen Vorverständ-
nisses und im Lichte der Schutzpflichten des Staates für die Wahrung der Freiheitsrechte 
und des Rechts auf persönliche und körperliche Integrität. Mit zivil-, wirtschafts-, arbeits- 
und öffentlich-rechtlichen Vorgaben schafft die Rechtsordnung insgesamt einen Rahmen, 
der den Individuen nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch im Verhältnis unterei-
nander und im Wirtschaftsverkehr Spielräume für die reale Ausübung ihrer Freiheitsrechte 
und ihrer persönlichen Autonomie sichert. 
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Der Versagungsgrund der Nummer 1 dient in diesem Sinne der Abgrenzung zwischen 
Formen der kommerziellen Sexualität, die grundsätzlich unter der Voraussetzung des 
Konsenses der Beteiligten von der Rechtsordnung zugelassen werden können, und sol-
chen Formen, die unter keinen Umständen als tolerabel angesehen werden können, weil 
sie in ihrer Ausgestaltung so angelegt sind, dass sie einer schweren Verletzung der Rech-
te der beteiligten Individuen Vorschub leisten. Erfasst werden mit dieser Vorschrift daher 
vor allem die Fälle, in denen die Ausübung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts der 
Prostituierten durch objektive Umstände derart erschwert oder eingeschränkt wird, dass 
es faktisch nicht mehr wahrgenommen werden kann sowie Fälle, in denen die Men-
schenwürde zum Beispiel dadurch verletzt wird, dass eine Person vollständig zum Objekt 
degradiert wird, oder Konstellationen, die der Ausbeutung von Prostituierten Vorschub 
leisten. So soll die Vorschrift zugleich einer ruinösen Negativspirale zugunsten immer ext-
remerer Angebote und zulasten von Prostituierten vorbeugen.  

Wie in den anderen Fällen des Absatzes 2 geht es bei Nummer 1 auf der Stufe der Er-
laubnisprüfung für ein geplantes Geschäftsmodell um eine Vorabprüfung der Rahmenbe-
dingungen, innerhalb derer später die sexuellen Dienstleistungen abgewickelt werden 
sollen.  

Darum spielt die Frage, ob die jeweiligen konkret beteiligten Prostituierten sich der Gefahr 
der Ausbeutung oder der Verletzung ihrer sexuellen Selbstbestimmung real ausgesetzt 
sehen oder ob es möglicherweise einzelne Prostituierte gibt, die für sich mit diesen Rah-
menbedingungen zufrieden wären oder die aufgrund ihrer selbstbewussten Persönlichkeit 
in der Lage wären, solche Gefährdungen abzuwehren, für die Beurteilung nach Nummer 1 
keine Rolle. 

Aus der im Prostitutionsgesetz verankerten Entscheidung für die rechtliche Anerkennung 
der Prostitution als (einseitig verbindliches) Rechtsgeschäft folgt gerade nicht, dass jed-
wede beliebige vorstellbare sexuelle Aktivität zwischen mündigen Individuen, solange 
zwischen allen Beteiligten Konsens über Preis und Gegenleistung herrscht, rechtswirk-
sam vereinbart werden könnte. Ebenso wenig gilt, dass jedweder kommerzielle Rahmen 
zur Ausgestaltung sexueller Aktivitäten rechtlich zuzulassen ist. 

Eine der Grundbedingungen für die rechtliche Anerkennung der Prostitution als ein 
Rechtsgeschäft, das auf sexuelle Dienstleistungen gerichtet ist, ist die im Prostitutionsge-
setz abgesicherte jederzeitige Rückholbarkeit der Bereitschaft zu sexuellen Handlungen. 
Ist ein Prostitutionsgewerbe so organisiert, dass diese Rückholbarkeit faktisch nicht ge-
währleistet ist, so ist es mit der Wahrnehmung der sexuellen Selbstbestimmung nicht ver-
einbar; einem solchen Betriebskonzept muss daher die rechtliche Anerkennung verwehrt 
bleiben. 

Nicht erlaubnisfähig sind daher – unabhängig davon, ob einzelne Beteiligte sich ggf. auf 
solche Bedingungen einlassen würden – beispielsweise kommerzielle Angebote wie sog. 
„(Rape-)Gang-Bang“- Veranstaltungen, bei denen einer Vielzahl sogenannter Freier ge-
gen ein Eintrittsgeld parallel oder in enger zeitlicher Folge die Gelegenheit zum Ge-
schlechtsverkehr mit einer Prostituierten oder einem Prostituierten eingeräumt wird und 
dabei Vergewaltigungen nachgestellt werden; denn dies kann zu einer Situation führen, in 
der die Person, die gegen Entgelt den Geschlechtsverkehr gestattet, die Möglichkeit ver-
liert, auf die Auswahl der Kunden, die eingesetzten Praktiken oder generell die weitere 
Ausübung sexueller Handlungen steuernd Einfluss nehmen zu können. 

Die Versagung der Erlaubnis beinhaltet dabei nicht zugleich ein Verbot einer bestimmten 
sexuellen Praxis an sich, es geht also nicht etwa um ein Verbot privater Sexparties. Die 
Vorschrift wirkt lediglich als Verbot, solche Praktiken als entgeltliche Angebote kommerzi-
ell zu organisieren. 
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Auch dann, wenn der Betrieb des Prostitutionsgewerbes der Ausbeutung von Prostituier-
ten erkennbar Vorschub leistet, ist die Erlaubnis zu versagen. 

Dies dürfte regelmäßig bei sog. Flat-Rate-Bordellen (auch als „Pauschal“-Club, „All-
Inclusive“-Angebot o. Ä. benannt) der Fall sein, wo zumindest nach außen der Anschein 
erweckt und damit geworben wird, dass die in einer Prostitutionsstätte anwesenden Pros-
tituierten unterschiedslos zu einem an den Betreiber zu entrichtenden Pauschalpreis je-
derzeit für jeden Kunden verfügbar sind. Dabei bildet es einen Verstoß gegen das Prosti-
tutionsgesetz, wenn Prostituierte sich für ein vorher festgesetztes Entgelt gegenüber ei-
nem Dritten – hier dem Betreiber – zur Vornahme einer unbestimmten Zahl sexueller Akte 
verpflichten. Für die Beurteilung, ob einer Ausbeutung Vorschub geleistet wird, ist dabei 
neben der Bewerbung des Angebots nach außen auch die Gestaltung des vertraglichen 
Binnenverhältnisses zwischen Prostituierten und Betreiber maßgeblich. Ebenfalls nach 
Nummer 1 von der Erteilung einer Erlaubnis ausgeschlossen sind Geschäftsmodelle, die 
Prostituierte z. B. durch wucherartige oder intransparente Vertragsbedingungen in eine 
Situation der Verschuldung gegenüber dem Betreiber bringen, sowie Prostitutionsgewer-
be, die konzeptionell auf einer Beschäftigung von Prostituierten als Scheinselbständige 
aufbauen. 

Da bei der Versagung der Erlaubnis auf das geplante Betriebskonzept und vergleichbare 
Umstände abgestellt wird, können auch Konstellationen erfasst sein, bei deren Umset-
zung sich das Verhalten der Betreiber und der Kunden unterhalb der Schwelle oder im 
Vorfeld einer strafrechtlich relevanten persönlichen Verantwortlichkeit bewegen würde. 

Zu Nummer 2 

Eine Erlaubnis ist außerdem zu versagen, wenn anhand des Betriebskonzepts oder tat-
sächlicher Umstände Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Betreiber Vertragskonditio-
nen zum Einsatz bringen möchte, bei denen Leistung und Gegenleistung für die Vermie-
tung von Räumen (Mietwucher), für eine sonstige Leistung oder für die Vermittlung einer 
Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen, oder wenn Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass der Betreiber oder eine für ihn handelnde Person gegenüber Prosti-
tuierten Weisungen über das erlaubte Maß hinaus erteilt. Dies kann beispielsweise dann 
der Fall sein, wenn aus einer mit dem Betriebskonzept eingereichten Hausordnung er-
sichtlich ist, dass Vorgaben an die Prostituierten geplant sind, die gegen die Vorgaben 
aus § 26 Absatz 2 und 4 verstoßen und damit in deren Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung eingreifen. 

Zu Nummer 3 

Die Erlaubnis für eine Prostitutionsstätte darf nur erteilt werden, wenn die Mindestanforde-
rungen nach § 18 erfüllt sind. Allerdings kann die Behörde unter den Voraussetzungen 
des § 18 Absatz 3 Ausnahmen hiervon zulassen. Für Prostitutionsfahrzeuge ergeben sich 
die Anforderungen aus § 19. Sind die Mindestanforderungen durch eine Rechtsverord-
nung nach § 36 Absatz 1 konkretisiert worden, so ist diese bei der Prüfung von Versa-
gungsgründen einzubeziehen. Vor Versagung einer Erlaubnis ist vorrangig zu prüfen, ob 
durch Erteilung von Auflagen die Einhaltung der für das beantragte Prostitutionsgewerbe 
erforderlichen Mindestanforderungen sichergestellt werden kann. 

Zu Nummer 4 

Vor Erlaubniserteilung ist auch zu prüfen, ob das beantragte Gewerbe erhebliche Mängel 
hinsichtlich der Maßstäbe des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes nach § 24 aufweist. 
Dabei hat die Behörde sowohl ausstattungsbezogene Merkmale, deren Einhaltung vor 
Betriebsaufnahme festgestellt werden kann, als auch Merkmale, die sich auf den laufen-
den Betrieb beziehen, einzubeziehen, soweit anhand des Betriebskonzepts oder anhand 
tatsächlicher Umstände eine gesicherte Prognose möglich ist. Eine Erfüllung der Anforde-
rungen durch Auflagen hat Vorrang vor einer Versagung. 
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Zu Nummer 5 

Eine Versagung der Erlaubnis hat auch zu erfolgen, wenn aufgrund des Betriebskonzepts 
des Prostitutionsgewerbes oder dessen örtlicher Lage eine Gefährdung der in Nummer 5 
genannten Schutzgüter zu befürchten ist. Die Vorschrift ist dem § 4 Absatz 1 Nummer 3 
des Gaststättengesetzes nachgebildet (vgl. zu dieser Vorschrift: BVerwG Urteil vom 
17.10.1989 – 1 C 18/87). 

Hier besteht von Seiten der Erlaubnisbehörde materieller Prüfungsbedarf, ob ein solcher 
Versagungsgrund vorliegt. Die Behörde kann sich zur Prüfung dabei gegebenenfalls bei 
den zuständigen Baubehörden informieren, und auf deren Prüfungen zu baunutzungs- 
und bauplanungsrechtlichen Belangen Bezug nehmen.  

Kann das Betriebskonzept beispielsweise durch eine Veränderung der Betriebszeiten, 
durch Lärmschutzmaßnahmen oder andere Auflagen so verändert werden, dass die be-
fürchtete Gefährdung der genannten Schutzgüter auszuschließen ist, so hat dies Vorrang 
vor einer Versagung der Erlaubnis. 

Zu Nummer 6 

Eine Erlaubnis darf auch nicht erteilt werden, wenn das vorgesehene Betriebskonzept 
oder die örtliche Lage einer nach Artikel 297 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch ergangenen Verordnung widerspricht; d. h., Betreiber, die z. B. eine Ansiedlung ih-
res Prostitutionsgewerbes in einem Sperrgebiet anstreben, erhalten hierfür keine Erlaub-
nis. Die Vorschrift hat lediglich klarstellenden Charakter. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 bestimmt, dass die Person, für die der Betreiber eine Stellvertretungserlaubnis 
beantragt, der gleichen Altersgrenze und den gleichen Zuverlässigkeitsanforderungen 
unterliegt wie der Betreiber selbst. 

Zu § 15 (Zuverlässigkeit einer Person) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 konkretisiert die für die antragstellende Person und deren als Stellvertretung 
einzusetzende Person sowie für die nach § 25 Absatz 2 im Prostitutionsgewerbe einzu-
setzenden Personen geltenden Zuverlässigkeitsanforderungen. Die Aufzählung der 
Nummern 1 bis 3 enthält Regelbeispiele, die jedoch nicht abschließend sind. Durch die 
Formulierung „in der Regel“ ist sichergestellt, dass die Behörde im Einzelfall zu einer an-
deren Beurteilung kommen kann. Zur Beurteilung der Zuverlässigkeitsanforderungen be-
nötigt die Behörde ein behördliches Führungszeugnis nach §§ 30 Absatz 5, 31, 32 Absatz 
3 und 4 des Bundeszentralregistergesetzes sowie eine Stellungnahme der örtlich zustän-
digen Behörde der Landespolizei; dies ist in Satz 2 geregelt. Anhand einer solchen poli-
zeilichen Stellungnahme können sich tatsächliche Hinweise für die Unzuverlässigkeit er-
geben, wie z. B. bestehende Strohmannverhältnisse oder auch eine Nähe zu kriminellen 
Gruppierungen. 

Zu Nummer 1 

Unzuverlässigkeit für die Ausübung eines Prostitutionsgewerbes ist regelmäßig anzu-
nehmen, wenn die antragstellende Person einschlägig vorbestraft ist. Mit Blick auf die 
gefährdeten Rechtsgüter sind vor allem Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 
Körperverletzungsdelikte sowie Delikte, die eine charakteristische Nähe zu Menschen-
handelsdelikten und zur organisierten Kriminalität aufweisen, relevant. 
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Zu Nummer 2 

Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt regelmäßig nicht, wer in den letzten fünf Jahren 
bereits einmal wegen Unzuverlässigkeit von der Ausübung eines Prostitutionsgewerbes 
ausgeschlossen worden ist. 

Zu Nummer 3 

Die Bestimmung ist ähnlichen Vorschriften nachgebildet, die z. B. im Bewachungsrecht 
oder im Waffenrecht geregelt sind. Unter die in den letzten Jahren nach Vereinsrecht ver-
botenen Vereine fallen unter anderem auch solche, die vor dem Verbot wegen einer in 
den Vereinsstrukturen verankerten Neigung zu Gewaltdelikten, auch im Bereich des so-
genannten Rotlichtmilieus, sowie wegen ihrer Nähe zur organisierten Kriminalität z. B. in 
Verbindung mit Menschenhandel aufgefallen sind. Dies rechtfertigt die regelhafte Annah-
me, dass Personen, die als Mitglieder einer solchen Vereinigung angehört haben, nicht 
die erforderliche Zuverlässigkeit zur Ausübung eines Prostitutionsgewerbes aufweisen. In 
Einzelfällen kann die zuständige Behörde zu einer anderen Beurteilung kommen; dies 
kann z. B. anzunehmen sein, wenn es sich bei dem verbotenen Verein nicht um einen 
Verein handelt, der für milieutypische Aktivitäten bekannt ist, wenn die Mitgliedschaft 
schon lange zurückliegt oder keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betreffende 
Person in die kriminellen Aktivtäten des Vereins aktiv einbezogen war. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 gibt der Behörde auf, für die Zuverlässigkeitsprüfung ein behördliches Füh-
rungszeugnis nach §§ 30 Absatz 5, 31, 32 Absatz 3 und 4 des Bundeszentralregisterge-
setzes sowie eine Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle hinzuzuziehen. Bei Ver-
urteilungen, die länger als fünf Jahre zurückliegen oder bei Vorliegen sonstiger Erkennt-
nisse ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob sich daraus Zweifel an der Zuverlässigkeit 
der antragstellenden Person ergeben. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt sicher, dass die Zuverlässigkeit des Betreibers und deren als Stellvertre-
tung eingesetzte Person spätestens mit Ablauf von drei Jahren erneut überprüft werden. 
Ergeben sich dabei Zweifel, ob der Betreiber bzw. deren als Stellvertretung eingesetzte 
Person die erforderliche Zuverlässigkeit weiterhin aufweist, so hat die zuständige Behörde 
den Widerruf beziehungsweise die Rücknahme der Erlaubnis zu prüfen. 

Zu § 16 (Betriebskonzept für Prostitutionsgewerbe; Veranstaltungskonzept) 

Zu Absatz 1 

§ 16 gibt Gewerbetreibenden, die ein Prostitutionsgewerbe aufnehmen wollen, die Ausar-
beitung eines Betriebskonzepts auf.  

Das Betriebskonzept dient der Schaffung von Transparenz im Hinblick auf die wesentli-
chen Merkmale des Betriebs, unter anderem im Hinblick auf die zu erwartenden Arbeits-
bedingungen, die nach den Vorstellungen der antragstellenden Person in ihrem Betrieb 
für die Prostituierten gewährleistet sein sollen. 

Damit bildet das Betriebskonzept eine wichtige Grundlage zur Beurteilung, ob die Ausge-
staltung des Prostitutionsgewerbes den gesetzlichen Anforderungen genügt. Das Be-
triebskonzept muss daher für den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis vorliegen. 

Die Vorlage eines Betriebskonzepts ist nicht nur für das Ausüben einer Prostitutionsstätte, 
sondern auch für das Ausüben einer Prostitutionsvermittlung, für die Organisation und 
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Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen und für das Bereitstellen eines Prostituti-
onsfahrzeugs erforderlich.  

Wird eine Erlaubnis für die Organisation und Durchführung von mehreren gleichartigen 
Prostitutionsveranstaltungen beantragt, ohne dass Ort und Zeit der Veranstaltungen von 
vorneherein feststehen, so sollten alle Faktoren, die zur Beurteilung der Erlaubnisfähigkeit 
notwendig sind und die das gemeinsame Konzept ausmachen, im Betriebskonzept nach 
Absatz 1 festgehalten sein. Diejenigen Merkmale, die dann anlassbezogen für jede Ver-
anstaltung wechseln, sind hingegen in einem konkreten Veranstaltungskonzept nach Ab-
satz 3 darzulegen. Dieses ist der jeweils örtlich zuständigen Behörde vor jeder Veranstal-
tung mit der Anzeige vorzulegen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 konkretisiert die Inhalte des Betriebskonzepts. Die Aufzählung der Nummern 1 
bis 6 ist nicht abschließend. 

Das Betriebskonzept sollte erkennen lassen, dass die antragstellende Person sich der 
betriebsartspezifischen Risiken ihres Gewerbes für Prostituierte, für Kunden und Kundin-
nen sowie für die Allgemeinheit bewusst ist.  

Durch das Betriebskonzept erhält die antragstellende Person die Gelegenheit darzulegen, 
welche Vorkehrungen sie trifft, um spezifischen Risiken, die besonders in Prostitutions-
gewerben auftreten, zu begegnen, und kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten Verantwor-
tung z. B. im Bereich der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten oder bei der Vor-
beugung gegen Menschenhandel übernehmen. 

Die einzelnen Nummern sprechen folglich vor allem Hinwirkens- und Präventionspflichten 
des Betreibers an, die die antragstellende Person erfüllen kann, indem sie beispielsweise 
für eine risikoadäquate Einweisung und Sensibilisierung der im Betrieb verantwortlichen 
Personen oder der dort tätigen Prostituierten Sorge trägt oder mit Angeboten des Ge-
sundheitssektors oder Beratungsstellen zusammenarbeitet. 

Mit der Fassung des Absatzes 2 als Soll-Vorschrift bleibt für den Betreiber ausreichend 
Spielraum zur Gestaltung einer auf die Verhältnisse seines Betriebes zugeschnittenen 
und entsprechend dimensionierten Fassung des Betriebskonzepts. 

Zu Absatz 3 

In Konkretisierung des Betriebskonzepts ist für einzelne Prostitutionsveranstaltungen 
auch jeweils ein Veranstaltungskonzept vorzulegen. Hintergrund ist, dass bei Veranstal-
tungen an wechselnden Orten je nach den räumlichen und organisatorischen Gegeben-
heiten auch unterschiedliche Überlegungen z. B. hinsichtlich der Sicherheit für die teil-
nehmenden Personen an der Veranstaltung oder z. B. hinsichtlich der Begrenzung stö-
render Auswirkungen auf das Umfeld der Veranstaltung angezeigt sein können. Im vorge-
zogenen Erlaubnisverfahren können diese anlassbezogenen Faktoren noch nicht berück-
sichtigt werden. Indem dem Betreiber entsprechende Darlegungen vor der Veranstaltung 
aufgegeben werden, wird mehr Transparenz geschaffen und die Klärung des Sachver-
halts für die zur Nachschau verpflichteten Behörden vereinfacht. Auch hier hat der Betrei-
ber einen weiten Gestaltungspielraum. 

Zu § 17 (Auflagen und Anordnungen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt, dass die Erlaubnis jederzeit inhaltlich beschränkt oder an Auflagen ge-
knüpft werden kann, soweit dies zum Schutz der in Nummern 1 bis 4 genannten Rechts-
güter erforderlich ist.  
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Als Besonderheit findet hier unter Nummer 1 Berücksichtigung, dass die in einem Prosti-
tutionsbetrieb tätigen Prostituierten in aller Regel weder abhängig Beschäftigte des Be-
treibers noch gewöhnliche Gäste oder Besucher sind, sondern dass sie selbständig in-
nerhalb eines vom Betreiber geschaffenen Rahmens Dienstleistungen an Dritte erbringen. 
Sie sind hier deshalb unter den zu schützenden Personenkreisen als eigene Gruppe ge-
nannt. 

Satz 2 stellt klar, dass auch die nachträgliche Erteilung von Auflagen jederzeit zulässig ist. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 greift aus dem Gesamtfeld möglicher Auflagen nach Absatz 1 zwei Beispiele von 
besonderer praktischer Relevanz heraus:  

Die Erlaubnis kann insbesondere mit einer Begrenzung der Zahl der im Prostitutionsge-
werbe tätigen Prostituierten oder der Zahl der für sexuelle Dienstleistungen genutzten 
Räume versehen werden, soweit dies für die aus den in Absatz 1 genannten Gründen 
erforderlich ist. Solche Gründe können sich im konkreten Fall z. B. aus den Verhältnissen 
im Innenraum des Gebäudes ergeben. Vorstellbar sind auch Konstellationen, in denen 
eine personelle Maximalgröße eines Bordells zum Schutz des Umfelds oder sonstiger 
öffentlicher Belange geboten erscheint.  

Die Erlaubnis kann auch auf bestimmte Betriebszeiten beschränkt werden. Der Betreiber 
muss daneben auch zeitliche und örtliche Vorgaben für die Ausübung der Prostitution 
beachten, die sich aus den Festsetzungen eventuell vorhandener Sperrbezirksverordnun-
gen ergeben. Die Festlegung von Sperrgebieten erfolgt je nach den landesrechtlichen 
Vorgaben in einem unterschiedlichen Verfahren. Die verschiedenen Regelungsebenen 
stehen nebeneinander. 

Zu Absatz 3 

Unter denselben Voraussetzungen, die in Absatz 1 geregelt sind, können auch selbstän-
dige Anordnungen gegenüber dem Betreiber zum Schutz der dort aufgeführten Rechtsgü-
ter erteilt werden. 

Zu Absatz 4 

Absatz 3 stellt klar, dass bestehende Beschränkungen für die Prostitutionsausübung, die 
sich aus Sperrgebietsverordnungen ergeben, neben Auflagen und Anordnungen nach § 
17 einzuhalten sind. 

Zu § 18 (Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt einen allgemeinen Maßstab der Anforderungen, die von Prostitu-
tionsstätten sowie von Gebäuden, Räumen und sonstigen Anlagen, die für Prostitutions-
veranstaltungen genutzt werden, eingehalten werden müssen; zu den Anforderungen 
hinsichtlich der örtlichen Lage siehe die Begründung zu § 14 Absatz 2 Nummer 5. 

Zu Absatz 2 

Mit Absatz 2 Nummern 1 bis 7 werden konkrete Mindestanforderungen benannt, die re-
gelmäßig erfüllt sein müssen. Ausnahmen können nach Absatz 3 im Einzelfall für Woh-
nungen zugelassen werden; dadurch wird eine ausreichende Flexibilität geschaffen, um 
auch für kleine Prostitutionsstätten, die mit den Schutzzwecken des Satzes 1 nicht in Wi-
derspruch stehen, eine praxisgerechte Handhabung zu ermöglichen. 



 - 91 -   

Zu Nummer 1 

Nummer 1 dient in erster Linie dem Schutz der Jugend sowie Dritter vor unfreiwilliger 
Konfrontation mit sexuell konnotierten Situationen. In der bestehenden behördlichen Pra-
xis zur Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse für Anbahnungsgaststätten, Swinger-
Clubs oder Ähnliches ist dies bereits eine übliche Auflage. 

Zu Nummer 2 

Die Ausrüstung der für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume mit einer Notruffunkti-
on soll zum Schutz vor Übergriffen durch Kunden und Kundinnen sowie zum schnellen 
Zugang zu Hilfe beitragen; neben der technischen Funktionalität kommt es auch darauf 
an, ob im Fall der Betätigung des Notrufs geeignete Maßnahmen ausgelöst werden, die 
dem Schutz der Prostituierten dienen. Die Eignung der Vorrichtung ist daher im Kontext 
des jeweiligen Betriebskonzepts zu beurteilen. Bei der jeweiligen technischen Lösung sind 
die konkreten Rahmenbedingungen des Betriebs zu berücksichtigen.  

Zu Nummer 3 

Nummer 3 dient ebenfalls der Wahrung berechtigter Interessen der im Betrieb tätigen 
Prostituierten, unter anderem im Interesse der Sicherheit und zur Schaffung von Rück-
zugsräumen. 

Zu Nummer 4 

Während für die üblichen gewerblichen Arbeitsstätten bereits differenzierte Maßstäbe zur 
Ausstattung mit Sanitärräumen für Betriebsangehörige und Kunden und Kundinnen be-
stehen und eingehalten werden, ist dies im Prostitutionsgewerbe bislang weit weniger 
selbstverständlich. Aufgrund der Eigenarten der Tätigkeit ist es jedoch angebracht, an 
Arbeitsplätzen in der Prostitution gesteigerte Rücksicht auf die Privat- und Intimsphäre, 
insbesondere die Bedürfnisse im Bereich Körperreinigung und Intimität, zu nehmen. Dem 
trägt Nummer 4 mit der Vorgabe angemessener Sanitäreinrichtungen Rechnung. 

Zu Nummer 5 

Unabhängig von der Frage, ob die in einer Prostitutionsstätte tätigen Dienstleistenden 
rechtlich zu den Beschäftigten eines Betriebs zu zählen sind, ist es sachgerecht, auch 
Arbeitsbedingungen in der Prostitution an den Grundkriterien für eine menschengerechte 
Gestaltung der Arbeitsplätze zu messen und hierfür den Betreiber in die Verantwortung zu 
nehmen. Dies kann die Beurteilung der räumlichen Ausstattung allein anhand der für eine 
Beherbergungsstätte oder für einen sonstigen der Gastronomie oder den Vergnügungs-
stätten zuzurechnenden Betrieb geltenden Maßstäbe nicht ausreichend widerspiegeln. 
Prostituierte halten sich häufig über längere Zeiten am Stück in Prostitutionsstätten auf 
und haben insbesondere zwischen den Kundenkontakten regelmäßig Wartezeiten, so 
dass - wie bei regulären Beschäftigten auch - die Notwendigkeit von Aufenthaltsräumen 
besteht. Die Aufenthaltsräume müssen nach Ausstattung und Größe für den Zweck ge-
eignet sein; dies schließt z. B. in der Regel Tageslichtzugang ein. Die Angemessenheit ist 
anhand der konkreten Ausgestaltung der Prostitutionsstätte sowie des Betriebskonzepts 
zu beurteilen. 

Zu Nummer 6 

Der Betreiber einer Prostitutionsstätte hat Vorkehrungen zu schaffen, damit Prostituierte 
eine geeignete Möglichkeit haben, ihre privaten Sachen während des Aufenthalts in der 
Prostitutionsstätte gegen unbefugten Zugriff geschützt aufzubewahren. Auch diese Vor-
schrift trägt der Tatsache Rechnung, dass Prostitutionsstätten von Prostituierten wie eine 
Arbeitsstätte genutzt werden, für deren Gestaltung der Betreiber die Verantwortung trägt. 
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Für die Umsetzung besteht ein weiter Spielraum, die Angemessenheit ist anhand der 
konkreten Ausgestaltung der Prostitutionsstätte und des Betriebskonzepts zu beurteilen. 

Zu Nummer 7 

Die funktionale Trennung von Räumen für Arbeiten, Wohnen sowie Schlafen ist in ande-
ren Bereichen der Arbeitswelt eine Selbstverständlichkeit. Analog dazu ist deshalb nun 
auch für Betriebsstätten, die der Erbringung sexueller Dienstleistungen dienen, vorgese-
hen, dass die Arbeitszimmer den Prostituierten grundsätzlich nicht zugleich auch zum 
Schlafen oder Wohnen dienen dürfen. Damit wird sichergestellt, dass das Arbeitszimmer 
weder zum Schlafen, das heißt als bloße Übernachtungsmöglichkeit, noch zum Wohnen, 
also zur freien räumlichen Entfaltung der Persönlichkeit, genutzt werden darf. Die Vor-
schrift dient unmittelbar der Gewährleistung von Privatsphäre und der Schaffung von Ru-
he- und Rückzugsmöglichkeiten. In einem weitergehenden Sinne dient sie auch dem 
Schutz von Prostituierten vor einer völligen Vereinnahmung durch das milieutypische Um-
feld. Die Vorschrift steht damit in einem Spannungsverhältnis zu manchen Erscheinungs-
formen. In der aktuellen Praxis kommt es zum Teil vor, dass insbesondere nach Deutsch-
land eingereiste Migrantinnen sich für einen vorübergehenden, aber oft doch recht langen 
Zeitraum in einer Prostitutionsstätte einmieten und dort in den Arbeitszimmern zugleich 
wohnen, um zusätzliche Miete für eine externe Übernachtungsmöglichkeit einzusparen. 
Diese Doppelnutzung der Arbeitszimmer soll nun aus den zuvor genannten Gründen ver-
hindert werden. In anlassbezogenen eng begrenzten Einzelfällen kann der Betreiber ohne 
Verstoß gegen Nummer 7 Ausnahmen zulassen; dies gilt z. B. für den Fall, dass eine 
Prostituierte nach ihrer Ankunft in Deutschland übergangsweise einmalig in ihrem Arbeits-
zimmer übernachtet, weil sie noch keine anderweitige Unterkunft gefunden hat. Ausnah-
men bedürfen aber einer Rechtfertigung durch einen besonderen Anlass und dürfen einen 
Zeitraum von ein bis zwei Tagen nicht überschreiten. Eine Umgehung von Nummer 7 und 
damit ein Versagungs- bzw. Widerrufsgrund für die Erlaubnis läge dagegen vor, wenn der 
Betreiber dies zur regelmäßigen Praxis machen würde. 

Zu Absatz 3 

Unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen kann die Behörde Ausnahmen von 
den Mindestanforderungen nach Absatz 2 Nummern 2 und 4 bis 7 vorsehen. Die Aus-
nahmeregelung findet dabei nur auf Wohnungsbordelle Anwendung. Für Prostitutionsstät-
ten, die bei Verkündung des Gesetzes bereits bestehen, ist eine parallele Ausnahmerege-
lung in den Übergangsbestimmungen nach § 37 Absatz 5 enthalten. Ausnahmslos müs-
sen in allen Prostitutionsstätten unabhängig von der Größe der Betriebsstätte die Min-
destanforderungen nach Absatz 2 Nummern 1 und 3 erfüllt sein: die zur Prostitution ge-
nutzten Räume dürfen nicht von außen einsehbar sein und die Türen der einzelnen Räu-
me müssen jederzeit von innen geöffnet werden können. Die zuständige Behörde darf 
von diesen beiden Anforderungen keine Ausnahmen erteilen; ihr Ermessen ist insoweit 
auf null reduziert. 

Zu Absatz 4 

Die Maßstäbe der Absätze 1 und 2 einschließlich der in Absatz 3 geregelten Ausnahme-
möglichkeit sind auch in Prostitutionsstätten einzuhalten, die für Prostitutionsveranstaltun-
gen genutzt werden. Die Einhaltung dieser Mindestanforderungen ist Gegenstand der auf 
eine Anzeige nach § 20 folgenden anlassbezogenen behördlichen Prüfung. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt klar, dass es die Pflicht des Betreibers einer Prostitutionsstätte bzw. einer 
Prostitutionsveranstaltung ist, während des Betriebs jederzeit die Einhaltung der gesetzli-
chen Mindestanforderungen zu gewährleisten. Verstöße gegen diese Pflicht werden nach 
§ 33 Absatz 2 Nummer 4 mit einem Bußgeld geahndet. 
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Zu § 19 (Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge) 

Zu Absatz 1 

Auch für Prostitutionsfahrzeuge gelten Mindestanforderungen, deren Einhaltung im Kon-
text der Erlaubniserteilung zu prüfen ist. Maßstab ist die Angemessenheit der Ausstattung 
für den vorgesehenen Zweck. Die Prüfung der Tauglichkeit im Hinblick auf die Nutzung zu 
Prostitutionszwecken ist nicht bereits Teil der regelmäßigen Hauptuntersuchung von 
Fahrzeugen und deshalb zusätzlich erforderlich. Dabei ist dem Umstand Rechnung zu 
tragen, dass das Fahrzeug für die dort tätigen Prostituierten während der Betriebszeiten in 
der Regel über Stunden und bei jedem Wetter sowohl Aufenthalts- als auch Arbeitsraum 
ist, und dass – je nach Standplatz – den Prostituierten oft kein anderer Rückzugsort für 
Pausen zur Verfügung steht. Die Fahrzeuge müssen daher so ausgestattet sein, dass sie 
bei längerem Aufenthalt im Innenraum auch in abgestelltem Zustand einen angemesse-
nen Schutz vor Extremtemperaturen, vor Niederschlägen und vor hoher Luftfeuchtigkeit 
bieten. Auch müssen Sitz- und Liegeflächen, Ablagen und Stauräume in angemessenem 
Zustand und angemessener Dimensionierung vorhanden sein. Mit der grundsätzlich vor-
geschriebenen Befristung der Erlaubnis wird der Tatsache Rechnung getragen, dass ein 
bei erstmaliger Erlaubniserteilung bestehender guter Zustand eines Fahrzeuginnenraums 
sich abnutzungsbedingt in einen untragbaren Zustand verändern kann. 

Zu Absatz 2 

Die Anforderungen des Absatzes 2 sollen der Sicherheit der Personen, die in dem Fahr-
zeug sexuelle Dienstleistungen anbieten, dienen, insbesondere soll die Chance verbes-
sert werden, sich bei Übergriffen durch Kundschaft oder Dritte aus einer Notlage zu be-
freien. Die vom Betreiber zu treffenden technischen Vorkehrungen zur Erreichbarkeit von 
Hilfe sind im Betriebskonzept darzulegen. 

Zu Absatz 3 

Weil nicht an jedem Standplatz angenommen werden kann, dass fließendes Wasser und 
eine Toilette für Prostituierte außerhalb des Fahrzeugs erreichbar sind, ist eine angemes-
sene sanitäre Ausstattung des Fahrzeugs vor Erlaubniserteilung nachzuweisen. Während 
des Betriebs ist für deren Betriebsbereitschaft und für eine angemessene Ausstattung mit 
Verbrauchsmaterialien Sorge zu tragen. 

Zu Absatz 4 

Prostitutionsfahrzeuge sind in einem betriebsbereiten und verkehrssicheren Zustand zu 
halten. Damit wird sichergestellt, dass sie im Bedarfsfall oder aufgrund einer behördlichen 
Verfügung jederzeit von einem aktuellen Standplatz weggefahren werden können. 

Zu Absatz 5 

Die Maßstäbe der Absätze 1 bis 4 sind auch in Prostitutionsfahrzeugen einzuhalten, die 
für Prostitutionsveranstaltungen genutzt werden. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt, dass der Betreiber eines Prostitutionsfahrzeugs verpflichtet ist, jederzeit 
für die Einhaltung der Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 bis 4 während des 
Betriebs Sorge zu tragen. Entsprechend der Regelung in § 18 Absatz 4 gelten die Anfor-
derungen der Absätze 1 bis 4 für Fahrzeuge, die für eine Prostitutionsveranstaltung ge-
nutzt werden. Auch Wasserfahrzeuge, die für eine Prostitutionsveranstaltung genutzt 
werden, unterliegen folglich den Mindestanforderungen nach den Absätzen 1 bis 4; zur 
Einhaltung verpflichtet ist der Betreiber der Prostitutionsveranstaltung. Verstöße werden 
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entsprechend den Regelungen zu Prostitutionsstätten nach § 33 Absatz 2 Nummer 5 mit 
einem Bußgeld geahndet. 

Zu § 20 (Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung) 

Zu Absatz 1 

Für die Organisation oder Durchführung von Prostitutionsveranstaltungen bedarf es ne-
ben der einem bestimmten Betreiber für ein bestimmtes allgemeines Betriebskonzept er-
teilten Erlaubnis auch einer Möglichkeit der behördlichen Vorabkontrolle der einzelnen 
Veranstaltungstermine, um Gefährdungen der beteiligten Personen, Verletzungen von 
Rechtsgütern Dritter oder schützenswerter Belange der Allgemeinheit anhand der konkre-
ten örtlichen, zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen auszuschließen. 
Hierzu dient die Anzeige nach § 20, die vier Wochen vor der Veranstaltung abzugeben ist. 
Bei der Anzeige sind die in Nummern 1 bis 9 genannten Angaben und Nachweise einzu-
reichen. Die Angaben sind erforderlich, um die am Veranstaltungsort zuständige Behörde 
mit den für die Prüfung nach Absatz 3 erforderlichen Informationen zu versehen. Eine 
Prostitutionsveranstaltung kann dabei sowohl in Gebäuden, Räumen oder sonstigen orts-
festen Anlagen als auch in mobilen Anlagen, wie einem fahrbereiten Schiff oder einer 
Yacht, stattfinden. Abhängig von der bei der Anzeige anzugebenden Betriebsstätte der 
Veranstaltung gelten entsprechende Mindestanforderungen, die in Absatz 2 näher gere-
gelt sind. 

Zu Absatz 2 

Die Mindestanforderungen an für eine Prostitutionsveranstaltung genutzte Räume richten 
sich nach der Art der dafür genutzten Betriebsstätte; es kommt also darauf an, ob es sich 
um eine ortsfeste oder um eine mobile Anlage handelt. Entsprechend kommen dann die 
Mindestanforderungen nach § 18 Absatz 4 oder § 19 Absatz 5 zur Anwendung. Die Pros-
titutionsveranstaltung darf vor Ort nur durch den Betreiber oder durch die in der Anzeige 
als Stellvertretung benannten Personen geleitet werden. Mit dieser Vorgabe wird sicher-
gestellt, dass eine verantwortliche Person zugegen ist, die den Kriterien der Zuverlässig-
keit nach § 15 genügt. Die Vorschrift ist an § 56a Absatz 1 Satz 2 der Gewerbeordnung 
angelehnt.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 verpflichtet die Behörde zu prüfen, ob die angezeigte Veranstaltung mit den 
durch dieses Gesetz geschützten Rechtsgütern in Konflikt steht, und gegebenenfalls 
durch Anordnungen oder durch eine Untersagung der Veranstaltung die zum Schutz die-
ser Rechtsgüter erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Prüfungsmaßstab sind dabei die 
in § 14 Absatz 2 genannten Anforderungen an für Prostitutionszwecke eingesetzte Be-
triebsstätten, zum anderen die in § 17 Absatz 1 genannten Rechtsgüter, zu deren Schutz 
Anordnungen erlassen werden dürfen. Der bereits im Rahmen der Erteilung einer Erlaub-
nis zum Ausüben von Prostitutionsveranstaltungen geprüfte Maßstab des § 14 Absatz 2 
wird hier anlassbezogen erneut geprüft, da die Erlaubnis sich nicht auf bestimmte, vorher 
festgelegte Gebäude, Räume oder sonstige ortsfeste Anlagen bezieht und auch das kon-
krete Veranstaltungskonzept für jede Veranstaltung anders aussehen kann. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 sieht vor, dass die vor Ort zuständige Behörde die Prostitutionsveranstaltung zu 
untersagen hat, wenn sie gegen die in § 14 Absatz 2 geregelten Mindestanforderungen 
verstoßen würde. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich zeigt, dass die konkret vorge-
sehenen Verträge mit Prostituierten der Ausbeutung von Prostituierten Vorschub leisten, 
oder aufgrund der räumlichen Verhältnisse eine Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit 
der beteiligten Personen besteht. Werden der am Ort der Veranstaltung zuständigen Be-
hörde Missstände bekannt, die so gravierend sind, dass sie die Rücknahme oder den 
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Widerruf der zugrunde liegenden Erlaubnis rechtfertigen würden, so ist die zuständige 
Erlaubnisbehörde hiervon zu unterrichten. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass sich häufig nur aus der Kenntnis der konkreten Umstände einer Veranstaltung Hin-
weise auf Regelverstöße oder auf die Unzuverlässigkeit des Betreibers ergeben dürften; 
diese Informationen würden die für die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis zu-
ständige Behörde sonst nicht erreichen. 

Zu Absatz 5 

Zeigt der Betreiber eine Prostitutionsveranstaltung nicht ordnungsgemäß an, so kann die 
zuständige Behörde die Prostitutionsveranstaltung untersagen.  

Zu § 21 (Anzeige der Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs; Untersagung) 

Zu Absatz 1 

Auch für Prostitutionsfahrzeuge sieht das Gesetz neben der betreiberbezogenen und an 
ein bestimmtes Fahrzeug gebundenen Erlaubnis Instrumente vor, die der Wahrung der 
Rechtsgüter der dort tätigen Personen sowie der schützenswerten Belange der im Umfeld 
betroffenen Personen anhand der konkreten örtlichen Rahmenbedingungen dienen sol-
len. Die Anzeige der beabsichtigten Aufstellung dient dabei auch dazu, Konflikte zwischen 
zu erwartenden Auswirkungen der Aufstellung in Form von Begleiterscheinungen der 
Prostitution und anderen Nutzungen im Umfeld von vorneherein möglichst gering zu hal-
ten. Ist die Anzeige ordnungsgemäß erfolgt, so kann das Fahrzeug am geplanten Ort in 
Übereinstimmung mit der Erlaubnis betrieben werden, es sei denn, es erfolgt eine behörd-
liche Untersagung nach den Absätzen 4 und 5 oder eine Einschränkung der Aufstellung 
durch Anordnungen nach Absatz 3. Bestehende örtliche Festsetzungen aus Sperrge-
bietsverordnungen sind einzuhalten. 

Bei der Anzeige sind die in Nummern 1 bis 8 aufgeführten Angaben und Nachweise ein-
zureichen, deren Kenntnis zur Durchführung der Überwachungsaufgaben für die Behör-
den notwendig ist. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 benennt die am konkreten Standplatz während der Aufstellung einzuhaltenden 
allgemeinen Anforderungsmaßstäbe. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass Anordnungen zum Schutz der in § 17 aufgeführten Rechtsgüter 
verhängt werden dürfen.  

Zu Absatz 4 

Die für die Überwachung zuständige Behörde hat die Aufstellung des Fahrzeugs zu un-
tersagen, wenn gegen die einschlägigen Anforderungen des § 14 Absatz 2 verstoßen 
wird. Werden der am Ort der Veranstaltung zuständigen Behörde Missstände bekannt, die 
so gravierend sind, dass sie die Rücknahme oder den Widerruf der zugrunde liegenden 
Erlaubnis rechtfertigen würden, so ist die zuständige Erlaubnisbehörde hiervon zu unter-
richten. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass sich häufig nur aus der 
Kenntnis der konkreten Umstände am Ort der Aufstellung Hinweise auf Regelverstöße 
ergeben dürften; diese Informationen würden die für die Rücknahme oder den Widerruf 
der Erlaubnis zuständige Behörde sonst nicht erreichen. 
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Zu Absatz 5 

Zeigt der Betreiber die Aufstellung nicht ordnungsgemäß an, so kann der Betrieb des 
Fahrzeugs an diesem Standplatz untersagt werden. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift stellt klar, dass Vorgaben aus dem Straßen- und Wegerecht unbeschadet 
der durch dieses Gesetz getroffenen Regelungen für das Aufstellen von Prostitutionsfahr-
zeugen gelten. 

Zu § 22 (Erlöschen der Erlaubnis) 

Nutzt die Erlaubnisinhaberin oder der Erlaubnisinhaber die ihr oder ihm erteilte Erlaubnis 
nicht, so erlischt diese regelmäßig nach einem Jahr. Nach dieser Frist kann nicht mehr 
ohne weiteres vom Fortbestand der Erlaubnisvoraussetzungen ausgegangen werden. Die 
Frist kann auf Antrag verlängert werden. 

Zu § 23 (Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis) 

§ 23 regelt Fälle, in denen nach diesem Gesetz eine Rücknahme der Erlaubnis oder der 
Stellvertretungserlaubnis (Absatz 1) beziehungsweise ein Widerruf der Erlaubnis zu erfol-
gen hat (Absatz 2) bzw. erfolgen soll (Absatz 3). Mit Einführung spezialgesetzlicher, ver-
pflichtender Rücknahme- und Widerrufsgründe in den Absätzen 1 und 2 geht die Vor-
schrift insoweit über die allgemeinen Regelungen der §§ 48, 49 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes hinaus, als bei gravierenden Verstößen des Betreibers das Ermessen der 
Behörde zur Entziehung der Erlaubnis reduziert wird. Auf die in § 23 nicht geregelten Fäl-
le von Rücknahme und Widerruf einer nach diesem Gesetz erteilten Erlaubnis finden da-
neben die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung. 

Fällt die Erlaubnis weg, so darf der Betrieb des Gewerbes nicht fortgesetzt werden. Die 
tatsächliche Ausübung des Gewerbes trotz fehlender Erlaubnis kann dann nach § 15 Ab-
satz 2 der Gewerbeordnung verhindert und die Fortsetzung des Betriebs gegebenenfalls 
mit Mitteln des Verwaltungszwangs und der Verwaltungsvollstreckung tatsächlich unter-
bunden werden. 

Zu Absatz 1 

Nach Absatz 1 hat eine Rücknahme der Erlaubnis zwingend zu erfolgen, wenn bekannt 
wird, dass bei Erteilung der Erlaubnis oder Stellvertretungserlaubnis Versagungsgründe 
vorlagen, die Erlaubnis oder Stellvertretungserlaubnis also gar nicht hätte erteilt werden 
dürfen. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 

Absatz 2 Nummer 1 sieht zwingend den Widerruf der Erlaubnis vor, wenn Tatsachen 
nachträglich eingetreten sind, aufgrund derer der Betreiber oder eine zur Stellvertretung, 
Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes eingesetzte Person nicht mehr als zuverläs-
sig angesehen werden kann. 

Zu Nummer 2 

Als besonders gravierender Umstand muss es bewertet werden, wenn der Betreiber oder 
die für ihn handelnden Personen es dulden, dass Minderjährige als Prostituierte im Ge-
werbe des Betreibers tätig werden. Nummer 2 stellt klar, dass dies den Widerruf der Er-
laubnis zur Folge haben muss.  
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Zu Absatz 3 

Der Widerruf soll in den Fällen des Absatzes 3 erfolgen, wenn Personen als Prostituierte 
oder als Prostituierter tätig werden, bei denen aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte an-
genommen werden muss, dass sie hinsichtlich der Prostitutionsausübung in ihrer Ent-
schließungsfreiheit beeinträchtigt sind, weil sie einer der in Nummern 1 und 2 benannten 
Fallgruppen zuzurechnen sind. Damit knüpft Absatz 3 an die Wertung aus § 6 Absatz 1 
und § 9 Absatz 2 an. Lässt ein Betreiber die Tätigkeit solcher Personen in seinem Gewer-
be zu, so verletzt er zugleich seine Pflichten nach § 25 Absatz 1; in aller Regel wird er 
dann auch als unzuverlässig anzusehen sein. Voraussetzung des Widerrufs ist, dass der 
Betreiber oder in seiner Verantwortung handelnde Personen positive Kenntnis von der 
Lage der oder des Prostituierten hatten oder haben mussten.  

Mit der Formulierung als „Soll“-Vorschrift wird es der Behörde im Rahmen ihrer Ermes-
sensausübung ermöglicht, von einem Widerruf aufgrund der Umstände des Einzelfalls 
abzusehen. Dies kann unter Umständen z. B. dann angezeigt sein, wenn ein Betreiber 
erst im Nachhinein erfährt, dass eine bei ihm tätige Prostituierte durch einen Zuhälter ge-
waltsam ausgebeutet wird und dennoch zunächst zulässt, dass diese Person weiter in 
seinem Betrieb arbeitet, weil sie ansonsten durch drohende Übergriffe ihres Zuhälters 
noch stärker gefährdet wäre. Das Tolerieren von Ausbeutung und Zuhälterei darf jedoch 
nicht dauerhaft hingenommen werden; ein Betreiber ist vielmehr verpflichtet, bestehende 
Handlungsalternativen zu nutzen. 

Zu Absatz 4 

Für alle nicht in den Absätzen 1 bis 3 spezialgesetzlich geregelten Fälle bleibt es bei der 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Verwaltungsrechts, insbesondere den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Rücknahme und den Widerruf von 
Verwaltungsakten. 

Zu Abschnitt 4 (Pflichten des Betreibers) 

Zu § 24 (Sicherheit und Gesundheitsschutz) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift beschreibt die Verantwortung des Betreibers eines Prostitutionsgewerbes 
im Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit der Prostituierten sowie Dritter und um-
schreibt den Maßstab seiner diesbezüglichen Sorgfaltspflichten. 

Da Prostitution bislang fast ausnahmslos in Form einer selbständigen Tätigkeit ausgeübt 
wird, finden die aus dem Arbeitsschutz- und Arbeitsstättenrecht bekannten Schutzstan-
dards auf Arbeitsplätze von Prostituierten regelmäßig keine Anwendung. Das führt dazu, 
dass ihre spezifischen Interessen nach Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
bisher nur ungenügend Berücksichtigung finden. Einzelne Prostituierte haben häufig 
kaum eine Möglichkeit, auf die in Prostitutionsbetrieben vorgefundenen Rahmenbedin-
gungen gestaltend zu ihrem eigenen Schutz Einfluss zu nehmen. Um unzumutbare Ar-
beitsbedingungen zu beseitigen, ist es folglich angemessen, den Betreiber hierfür ähnlich 
wie einen Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. 

Da bislang kein gesicherter fachlicher Diskussionsstand zu spezifischen Anforderungen 
für Arbeitsplätze in der Prostitution besteht, sollte anhand von Vergleichsbetrachtungen 
mit Regeln der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für Beschäftigte aus anderen 
Bereichen und unter Berücksichtigung der konkreten Bedingungen des jeweiligen Gewer-
bebetriebs ermittelt werden, welche Maßstäbe vernünftigerweise zur Anwendung kommen 
sollten. 
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Zu Absatz 2 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes wird durch Absatz 2 in eine Mitverantwortung 
genommen für die Einhaltung der Kondompflicht sowie darüber hinaus für die Schaffung 
eines Umfelds, in dem Safer-Sex-Praktiken möglichst selbstverständlich im Interesse des 
Eigenschutzes für Kunden und Prostituierte zum akzeptierten Standard gehören. Die 
Aushangpflicht nach § 32 Absatz 2 ist ebenfalls Ausdruck dieser Mitverantwortung des 
Betreibers. Die konkrete Ausgestaltung der sexuellen Dienstleistungen bleibt gleichwohl 
eine höchstpersönliche Angelegenheit, die zwischen Prostituierten und deren Kunden 
einvernehmlich zu regeln und damit dem Einflussbereich des Betreibers entzogen ist. 

Zu Absatz 3 

Nicht alle Prostituierten sind von sich aus ausreichend informiert und in der Lage, die 
vielerorts bestehenden kostenlosen und freiwilligen Untersuchungs- und Beratungsange-
bote insbesondere der Gesundheitsämter zu nutzen. Absatz 3 verpflichtet daher den Be-
treiber insoweit zur Kooperation mit Gesundheitsämtern, als er aufsuchende Beratungs-
angebote in seiner Betriebsstätte grundsätzlich ermöglichen muss. Durch diese Verpflich-
tung der Betreiber soll den zuständigen Stellen, z. B. Gesundheitsämtern und dort veran-
kerten Sexual-Transmitted-Diseases-Beratungsstellen, der Zugang zu einer wichtigen 
Zielgruppe erschlossen werden und umgekehrt soll Prostituierten, die aufgrund ihrer feh-
lenden Vertrautheit mit deutschen Behörden und Beratungsstellen nicht allein den Weg zu 
den für sie im Hinblick auf die Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen Informationen und 
Hilfeangeboten finden, dieser Zugang erleichtert werden. Die Gesundheitsämter können 
auch externe sachkundige Personen oder sachkundige Angehörige von zielgruppenspezi-
fischen Beratungsstellen mit der Durchführung entsprechender Beratungen betrauen. Die 
Vorschrift flankiert zugleich die Kondompflicht nach § 32 und ist zu deren effektiver Im-
plementierung erforderlich. 

Zu Absatz 4 

Da Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, aufgrund ihrer Tätigkeit nicht sel-
ten in hohem Maße psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt sind, kommt 
der Erreichbarkeit von externen Beratungsangeboten des Gesundheitswesens und der 
psychosozialen Unterstützung besondere Bedeutung zu. Die Regelung verdeutlicht die 
Bedeutung des Zugangs zu solchen Angeboten. Ein Betreiber, der z. B. durch zeitliche 
Vorgaben im Rahmen seiner Betriebsorganisation die Erreichbarkeit eines vor Ort beste-
henden Unterstützungsangebots unterläuft oder Prostituierte aktiv vom Aufsuchen solcher 
Angebote abhält, verstößt gegen seine Pflichten nach Absatz 4. 

Zu Absatz 5 

Zur Konkretisierung hygienebezogener Präventionspflichten des Betreibers kann die zu-
ständige Behörde Hygienepläne vorsehen. 

Zu § 25 (Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; Beschäftigungsverbote) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift formuliert ein Mindestmaß an Sorgfaltspflichten des Betreibers beim Ver-
tragsschluss und bei der Auswahl derjenigen Personen, die in seinem Betrieb sexuelle 
Dienstleistungen erbringen wollen. Durch die Formulierung „in seinem Prostitutionsge-
werbe“ sind alle Fälle erfasst, für die der Betreiber mit seinem Gewerbe einen Rahmen für 
die Tätigkeit als Prostituierte bereitstellt, sei es, indem er lediglich eine Vermittlungstätig-
keit übernimmt, sei es, indem er die Person in einer Prostitutionsstätte, bei einer Prostitu-
tionsveranstaltung oder in einem Prostitutionsfahrzeug tätig werden lässt. 
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Betreiber sind verpflichtet, keine Personen unter 18 Jahren zur Erbringung sexueller 
Dienstleistungen in ihrem Prostitutionsgewerbe tätig werden zu lassen. Das darin normier-
te Beschäftigungsverbot entspricht den Strafrechtsvorschriften, die ein solches Vorgehen 
nach §§ 180 Absatz 2, 180a Absatz 2 Nummer 1 und 182 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs 
unter Strafe stellen. Überdies darf der Betreiber aufgrund der Vorschriften des Jugend-
schutzgesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit auch die bloße Anwesenheit 
von Minderjährigen in einer Betriebsstätte des Prostitutionsgewerbes nicht tolerieren. Die 
Sicherstellung dieser Pflicht kann durch die Vorlage der Anmelde- oder Aliasbescheini-
gung oder eines Ausweisdokumentes, zu dem Betreiber nach § 27 Absatz 2 ohnehin ver-
pflichtet sind, gewährleistet werden. Das gleiche gilt für Personen, bei denen für den Be-
treiber erkennbar Merkmale für Menschenhandel, Zwangsprostitution oder Ausbeutung 
durch Dritte im Sinne von Nummer 3 vorliegen, oder für Personen, die als Heranwach-
sende erkennbar durch Dritte fremdgesteuert eine Tätigkeit als Prostituierte antreten – z. 
B. unter Einsatz der sogenannten „Loverboy“-Methode. Besonders bei heranwachsenden 
jungen Frauen und Männern ergibt sich hieraus ein Gebot für den Betreiber, „genauer 
hinzuschauen“ und sich nicht auf formelhafte Beteuerungen der Freiwilligkeit zu verlas-
sen. Betreiber dürfen außerdem keine Personen in ihrem Gewerbe tätig werden lassen, 
die nicht über eine gültige Anmelde- oder Aliasbescheinigung verfügen. Auch hier erfolgt 
die Sicherstellung in der Praxis durch die Pflicht der Betreiber, sich von Prostituierten, die 
in ihrem Betrieb tätig werden möchten, vor Aufnahme der Tätigkeit eine gültige Anmelde- 
bzw. Aliasbescheinigung sowie eine gültige Bescheinigung über die wahrgenommene 
gesundheitliche Beratung nach § 27 Absatz 2 vorlegen zu lassen.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 verpflichtet den Betreiber eines Prostitutionsgewerbes, mit Aufgaben der Stell-
vertretung, der Betriebsleitung und -beaufsichtigung, mit Aufgaben im Rahmen der Einhal-
tung des Hausrechts oder der Hausordnung, der Einlasskontrolle oder der Bewachung 
nur Personen zu betrauen, die über die notwendige Zuverlässigkeit verfügen. Dabei er-
scheint es geboten, die Zuverlässigkeitserfordernisse ausdrücklich auf einen über die Be-
triebsleitung hinausgehenden Kreis solcher Personen zu erstrecken, die in der Praxis von 
Prostituierten und Dritten als „verlängerter Arm“ des Betreibers wahrgenommen werden 
können. Maßgeblich sind dabei die Zuverlässigkeitskriterien des § 15 Absatz 1. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Möglichkeit der Behörde, die Tätigkeit unzuverlässiger Personen in 
einer erlaubnispflichtigen Betriebsstätte zu untersagen. Absatz 3 ist nicht auf Personen 
mit besonderer betrieblicher Verantwortung beschränkt, deren Zuverlässigkeit schon im 
Erlaubnisverfahren geprüft wird. Damit erhalten die Überwachungsbehörden ein Instru-
ment, um beispielsweise zu unterbinden, dass der Betreiber Hilfspersonen einsetzt, die 
wegen einschlägiger Gewaltdelikte vorbestraft sind. Bei der Beurteilung stehen der Be-
hörde die Zuverlässigkeitskriterien des § 15 Absatz 1 zur Verfügung. 

Zu § 26 (Pflichten gegenüber Prostituierten; Einschränkung von Weisungen und 
Vorgaben) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 hält klarstellend fest, dass das Ob und Wie sexueller Dienstleistungen nur im 
Rahmen einer konkreten Kundenbeziehung zwischen Prostituierten und Kunden in eige-
ner Verantwortung bestimmt werden kann. Daraus ergibt sich, dass auch die Preisgestal-
tung für die einzelne sexuelle Dienstleistung zwischen Prostituierten sowie Kunden und 
Kundinnen erfolgt. Auch dann bleibt es jedoch dabei, dass Prostituierte schuldrechtlich 
nicht zur Erfüllung einer Vereinbarung über sexuelle Dienstleistungen verpflichtet sind. 

Vereinbarungen über sexuelle Dienstleistungen führen nach § 1 des Prostitutionsgesetzes 
nicht zu einer durchsetzbaren, rechtlich verbindlichen Verpflichtung zur Ausführung einer 
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bestimmten sexuellen Dienstleistung, sondern lediglich dazu, dass die vereinbarte Gegen-
leistung geschuldet ist, wenn eine Dienstleistung auf der Grundlage einer Entgeltvereinba-
rung erbracht worden ist. Zusätzlich sieht § 2 des Prostitutionsgesetzes zugunsten von 
Prostituierten gegenüber der Entgeltforderung einen weitgehenden Einwendungsaus-
schluss vor. Diese untypische Ausgestaltung verfolgt das Ziel, das sexuelle Selbstbe-
stimmungsrecht möglichst weitgehend zu schützen und der schuldrechtlichen Dispositi-
onsfreiheit zu entziehen. 

Die Hervorhebung dieses Grundsatzes durch Absatz 1 dient der Stärkung von Prostituier-
ten in der Wahrnehmung ihrer Rechte. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 verweist auf das im neuen § 3 Absatz 1 des Prostitutionsgesetzes enthaltene 
Weisungsverbot des Arbeitgebers bezüglich Art oder Ausmaß sexueller Handlungen. Die-
ses nach dem Prostitutionsgesetz dienstvertragsrechtlich ausgestaltete Weisungsverbot 
ist hier nochmals in öffentlich-rechtlicher Ausprägung als Verpflichtung der Betreiber for-
muliert. Zugleich sollen durch die ausdrückliche Formulierung bisher entstandene Zweifel 
an der Reichweite des Prostitutionsgesetzes ausgeräumt und weitere Fallgruppen erfasst 
werden. 

So setzt § 3 des Prostitutionsgesetzes voraus, dass zwischen Prostituierter bzw. Prostitu-
iertem und Prostitutionsgewerbebetreibenden ein Arbeitsverhältnis besteht, denn nur in 
diesem Rechtsrahmen kann von einem Weisungsrecht im eigentlichen Sinne gesprochen 
werden.  

Absatz 2 zielt über diese Fälle des § 3 des Prostitutionsgesetzes hinaus auch auf solche 
Weisungen ab, die auf einer bloß angemaßten Weisungsbefugnis von Betreibern, deren 
Stellvertretern oder sonst als „verlängerter Arm“ des Betreibers in Erscheinung tretenden 
Personen beruhen, ohne dass ein Dienstvertrag oder ein Beschäftigungsverhältnis be-
stünde. Da bisher nur zu einem geringen Teil Beschäftigungsverhältnisse in der Prostituti-
on bestehen, dürfte der Fall der angemaßten Weisungsbefugnis praktisch von weitaus 
größerer Bedeutung sein. 

Ebenso erfasst sind Vorgaben, die vorgeblich z. B. auf die Durchsetzung des Hausrechts 
des Betreibers zielen. Es sind also auch z. B. Vorgaben durch Hausordnungen oder ähn-
liches sowie verbale Einzelfallanweisungen erfasst, die dazu dienen, die „Spielregeln“ des 
Betreibers gegenüber den Prostituierten durchzusetzen. 

Alle diese unterschiedlichen Formen von Vorgaben sind nun eindeutig als unzulässig 
markiert, soweit sie auf Art und Weise oder Ausmaß der Erbringung sexueller Dienstleis-
tungen abzielen. 

Neben den Weisungen zu Art und Ausmaß der Erbringung sexueller Dienstleistungen 
können auch Vorgaben, die nicht explizit die Verrichtung der sexuellen Dienstleistung 
betreffen, rechtswidrig sein. Dies gilt insbesondere für solche Vorgaben, die eine Straf-
barkeit nach § 181a Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs wegen der sog. dirigisti-
schen Zuhälterei begründen. Die Rechtsprechung legt § 181a Absatz 1 Nummer 2 des 
Strafgesetzbuchs dahingehend aus, dass eine Weisung strafbar ist, wenn sich die oder 
der Prostituierte den Weisungen aufgrund besonderer wirtschaftlicher oder persönlicher 
Abhängigkeit nicht entziehen kann. Anzeichen dafür können z. B. Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit durch die Wegnahme von Personalpapieren, Ausgangsbeschrän-
kungen oder Verstrickung in Schulden usw. sein. Prostituierte müssen aus strafrechtlicher 
Sicht das Recht haben, jederzeit zu kündigen bzw. die Vertragsbeziehung zum Betreiber 
zu beenden. Ferner müssen sie berechtigt sein, sexuelle Handlungen abzulehnen. Dar-
über hinaus dürfen sie keinem Direktionsrecht in der Weise unterliegen, dass sie be-
stimmte Kunden annehmen müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 1. August 2003 – 2 StR 
186/03 Rn. 13, zitiert nach Juris). Zulässig ist demgegenüber eine freiwillig getroffene 
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Vereinbarung über Ort und Zeit der Prostitutionsausübung, also ein einvernehmlich be-
gründetes rechtlich wirksames Beschäftigungs- oder sonstiges Vertragsverhältnis, das 
Prostituierten eine jederzeitige Selbstbefreiung bzw. Loslösung aus dieser vertraglichen 
Beziehung ermöglicht (vgl. BT-Drs. 14/5958, S. 5). Weisungen, denen lediglich die für 
Arbeitsverhältnisse typische persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit zugrunde liegt, 
werden von der dirigistischen Zuhälterei aber nicht erfasst. 

Ebenfalls als unzulässig gelten echte oder angemaßte Weisungen, wenn sie in ihrer Aus-
richtung und Intensität einen vergleichbaren Eingriff in die geschützte Intimsphäre der 
Prostituierten bewirken.  

So stellen Vorgaben des Betreibers, dass Prostituierte sich nur vollständig unbekleidet z. 
B. in einem „FKK-Club“ aufhalten oder präsentieren dürfen, einen Grenzfall dar, in dem 
die Anweisung so sehr in den Kernbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein-
greift, dass diese einer verbotenen Weisung über die Art und Weise sexueller Handlungen 
gleichkommt und damit unzulässig ist. 

Auch ist eine solche Anweisung in entsprechender Anwendung der Maßstäbe des § 106 
der Gewerbeordnung unbillig, da im Rahmen einer Abwägung zwischen dem grundrecht-
lich geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 2 des Grundgesetzes und der ebenfalls grundrechtlich geschützten unterneh-
merischen Betätigungsfreiheit aufgrund der Intensität des Eingriffs in die Intimsphäre der 
Prostituierten die Berufsfreiheit der Betreiber zurücktreten muss. Die Anweisung wirkt 
derart in den privaten Bereich hinein, dass sie weder mit dem Interesse des Betreibers am 
Erfolg des Betriebs noch mit der ausgeübten Funktion der Prostituierten gerechtfertigt 
werden kann.  

Vorgaben, die in den Bereich sexueller Dienstleistungen hineinreichen, sind nur dann 
ausnahmsweise zulässig, wenn sie im Betrieb ausschließlich zur Gewährleistung des Ar-
beits- oder Gesundheitsschutzes, aus Gründen der Sicherheit oder zur Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte Dritter oder sonstiger bedeutender Rechtsgüter erforderlich sind. So 
dürfte der Betreiber zum Beispiel sexuelle Verhaltensweisen in den sogenannten Arbeits-
zimmern, die mit gesteigerter Brandgefahr oder Sachschäden an der Einrichtung einher-
gehen, auch dann verbieten, wenn diese zwischen Prostituierten und Kunden als Teil ei-
ner sexuellen Dienstleistung verabredet würden. Ebenso dürfte er beispielsweise verbie-
ten, dass im Kontext sexueller Dienstleistungen heimlich Videoaufnahmen von Dritten 
erstellt werden oder Vorgaben zur Begrenzung von Lärmbelästigungen aufstellen. 

Zu Absatz 3 

Für Vereinbarungen über die Leistungen der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes an die 
Personen, die in ihrem Gewerbe sexuelle Dienstleistungen erbringen wollen, und über die 
von diesen zu erbringenden Gegenleistungen wird durch Absatz 3 die schriftliche oder 
elektronische Form angeordnet. Die Schriftform erstreckt sich grundsätzlich auch auf Ver-
einbarungen zu Nebenleistungen und Nebenbestimmungen. Die schriftliche oder elektro-
nische Form gehört zu den Grundlagen, die erforderlich sind, um einer Ausbeutung von 
Prostituierten durch die Betreiber wirksam vorbeugen und bei eventuellen Verstößen ge-
eignete Maßnahmen veranlassen zu können. Korrespondierend hierzu ist vorgesehen, 
dass Gewerbetreibende mit dem Antrag auf Erlaubnis auch Vertragsmuster für Vereinba-
rungen nach Absatz 3 einzureichen haben. Der oder die Prostituierte kann verlangen, 
dass die schriftliche Vereinbarung unter Verwendung des Aliasnamens aus einer gültigen 
Aliasbescheinigung abgeschlossen wird. Hierdurch verbessern sich für Prostituierte die 
Möglichkeiten, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie, wenn sie im Rechtsverkehr in 
ihrer Tätigkeit als Prostituierte auftreten, ihre personenbezogenen Daten offenbaren wol-
len oder nicht. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 formuliert in Form einer Betreiberpflicht ein Verbot überhöhter Forderungen der 
Betreiber für die Vermietung von Räumen einschließlich zugehöriger Nebenleistungen, für 
eine Vermittlungstätigkeit oder sonstige Leistungen. Das Verbot nach Absatz 4 kommt 
dann zum Zuge, wenn Leistung und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis 
zueinander stehen. Absatz 4 dient dazu, wucherähnliche Vertragskonstellationen der Be-
treiber gegenüber Prostituierten zu unterbinden und der Ausbeutung von Prostituierten 
vorzubeugen. 

Zu Absatz 5 

Der Betreiber ist verpflichtet, Prostituierten, die bei ihm tätig werden wollen oder dies be-
reits sind, auf deren Wunsch Einsicht in das Betriebskonzept und gegebenenfalls des 
jeweiligen Veranstaltungskonzepts zu geben. Auf diese Weise profitieren auch Prostituier-
te von der Transparenzwirkung des Betriebskonzepts und können beispielsweise die im 
Betriebskonzept angegebenen Arbeitskonditionen mit den realen Verhältnissen abglei-
chen. 

Zu Absatz 6 

Um es Prostituierten zu erleichtern, Zahlungen zu belegen, die der Betreiber von ihnen 
erhalten hat und umgekehrt, ist der Betreiber verpflichtet, den Prostituierten jeweils ent-
sprechende Nachweise auszuhändigen oder in elektronischer Form zu übermitteln. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift weist darauf hin, dass die Vorschriften des Prostitutionsgesetzes durch die-
se Vorschrift nicht berührt werden. 

Zu § 27 (Kontroll- und Hinweispflichten ) 

Zu Absatz 1 

Betreiber eines Prostitutionsgewerbes sind verpflichtet, Prostituierte vor Aufnahme der 
Tätigkeit in ihrem Gewerbe auf ihre Anmeldepflicht nach § 3 hinzuweisen. Außerdem ha-
ben sie Prostituierte darauf hinzuweisen, dass diese für die Anmeldung sowie für eine 
Verlängerung der Anmeldung nachweisen müssen, dass sie die nach § 10 vorgeschrie-
benen regelmäßigen Gesundheitsberatungen in Anspruch genommen haben. Hinweis-
pflichten nach anderen Gesetzen bleiben unberührt. So soll z. B. die Verpflichtung nach § 
2a Absatz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes künftig auch für das Prostitutions-
gewerbe gelten; Betreiber sind danach verpflichtet, die Prostituierten auf die Verpflichtung 
zum Mitführen eines Identitätsnachweises und zu dessen Vorlage auf Verlangen gegen-
über der Zollverwaltung hinzuweisen. 

Zu Absatz 2 

Betreiber haben sich die Anmelde- oder die Aliasbescheinigung sowie einen gültigen 
Nachweis über die erfolgte gesundheitliche Beratung vor Aufnahme der Prostitutionstätig-
keit in ihrem Gewerbe vorlegen zu lassen. Die Vorschrift dient der Durchsetzung der An-
meldepflicht sowie insbesondere der Absicherung, dass Prostituierte vor Aufnahme ihrer 
Tätigkeit das an die Anmeldung geknüpfte Informations- und Beratungsgespräch erhalten 
und eine gesundheitliche Beratung durchlaufen haben. Wenn Prostituierte statt der An-
meldebescheinigung eine gültige Aliasbescheinigung vorlegen, können sie mit dieser Ge-
staltungsmöglichkeit steuern, ob sie ihren wahren Namen dem Betreiber oder für ihn han-
delnden Personen offenbaren wollen. Nicht ausreichend ist der Nachweis einer Anmel-
dung, wenn deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist oder - soweit die örtliche Gültigkeit der 
Anmeldebescheinigung durch Landesrecht abweichend geregelt wurde - wenn die Prosti-
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tution in einer nicht auf der Anmelde- bzw. Aliasbescheinigung aufgeführten Kommune 
ausgeübt werden soll. 

Zu § 28 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten ) 

Die hier geregelten Aufzeichnungspflichten des Betreibers dienen der Sicherung der 
Schutzzwecke des Gesetzes; sie erleichtern die behördliche Nachschau und Überwa-
chung und dienen dazu, die Transparenz des legalen Prostitutionsgewerbes zu verbes-
sern und kriminelles Gebaren in Form von Schwarzarbeit, Menschenhandel, Ausbeutung 
zulasten von Prostituierten sowie verschiedene Formen von Vermögensdelikten zulasten 
von Kunden oder Prostituierten oder Delikte aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität 
(einschließlich Steuerhinterziehung und Unterschlagung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen) zu erschweren. Sie tragen damit auch zum Schutz der Prostituierten bei.  

Das Konzept der Aliasbescheinigung als von Prostituierten nutzbares Instrument zur Ein-
schränkung des Zugriffs Dritter auf ihre personenbezogenen Daten schlägt sich auch bei 
den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des Betreibers nieder, denn die Betrei-
ber sind nicht verpflichtet, Daten zur wahren Identität aufzubewahren, wenn sie stattdes-
sen die in einer Aliasbescheinigung aufgeführten Daten dokumentieren. Sofern die Auf-
zeichnungen von Betreibern zu den bei ihnen tätigen Personen beispielsweise im Zuge 
von Strafermittlungen ausgewertet werden sollen, ist eine Rückverfolgbarkeit der wahren 
Identität gleichwohl gesichert, weil die ermittelnde Behörde dann anlassbezogen unter 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen durch ein Ersuchen bei der aus-
stellenden Behörde die erforderlichen Auskünfte erhalten kann. 

Der Betreiber hat die Aufzeichnungen so aufzubewahren, dass sie bei einer Vor-Ort-
Kontrolle im Zuge behördlicher Überwachungsmaßnahmen eingesehen werden können. 
Soweit aus den aufzubewahrenden Unterlagen personenbezogene Daten hervorgehen, 
hat der Betreiber Vorkehrungen zum Schutz vor einem Zugriff durch unberechtigte Dritte 
zu treffen. Die aufgezeichneten Daten sind nach Aufzeichnung zwei Jahre lang aufzube-
wahren. Nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsdauer hat der Betreiber die personen-
bezogenen Daten unverzüglich zu löschen.  

Zu Abschnitt 5 (Überwachung) 

Zu § 29 (Überwachung des Prostitutionsgewerbes) 

Die Vorschrift regelt die Befugnisse der Überwachungsbehörden in Anlehnung an die 
Vorschriften zur Auskunft und Nachschau nach § 29 der Gewerbeordnung; die Vorschrift 
erstreckt die Befugnisse sowohl auf Betreiber, auf zu deren Stellvertretung, Leitung oder 
Beaufsichtigung eingesetzte Personen als auch auf Prostituierte. 

Ergänzend zu den Regelungen der Gewerbeordnung wurde in Absatz 2 ausdrücklich auf-
genommen, dass die Beauftragten der zuständigen Behörde befugt sind, zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz an Orten, an denen der Prostitution nachge-
gangen wird, auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten Personenkontrollen vorzu-
nehmen. Eine Befugnis zur Durchführung von Personenkontrollen ist z. B. erforderlich, um 
die Anwesenheit Minderjähriger oder die Einhaltung von Beschäftigungsverboten zu 
überprüfen sowie um stichprobenartig die Plausibilität der Aufzeichnungen des Betreibers 
bezüglich der in seinem Betrieb tätigen Prostituierten zu prüfen. Auf dem Straßenstrich 
ermöglichen Personenkontrollen ebenfalls die Durchsetzung der Anmeldepflicht von Pros-
tituierten sowie Maßnahmen, um Minderjährige von der Ausübung der Prostitution auszu-
schließen. Hinzu kommt die Möglichkeit der Abfrage der (dezentral gespeicherten) An-
meldedaten auf Grundlage von § 33 Absatz 5 bei der Anmeldebehörde, anhand derer die 
Echtheit/Richtigkeit der Anmelde- bzw. Aliasbescheinigung zusätzlich geprüft werden 
kann. 
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Zu § 30 (Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt die spiegelbildlich zu den Überwachungsbefugnissen der Behörde beste-
henden Auskunftspflichten. 

Zu Absatz 2 

Eine Auskunftspflicht besteht nicht, soweit sich die auskunftspflichtige Person dadurch 
dem Risiko einer Strafverfolgung oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aussetzen 
müsste. 

Zu § 31 (Überwachung und Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für die Ausübung 
der Prostitution) 

Die Vorschrift überträgt die Überwachungsbefugnisse der Behörden und die Auskunfts-
pflichten der betroffenen Personen auf Fallgestaltungen, in denen die Behörde Hinweise 
darauf hat, dass ein Prostitutionsgewerbe ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeübt wird 
oder dass eine Wohnung, sonstige Räume oder ein Fahrzeug zum Zweck der Erbringung 
sexueller Dienstleistungen durch einen oder eine Prostituierte genutzt wird. Auch in den 
Fällen des § 31 dienen die behördlichen Befugnisse der Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und sind an diese Zwecke gebunden. 

Zu Abschnitt 6 (Verbote; Bußgeldvorschriften) 

Zu § 32 (Kondompflicht; Werbeverbot) 

Zu Absatz 1 

Im Interesse der Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen und damit zum Schutz 
sowohl von Prostituierten als auch von deren Kunden oder Kundinnen sowie mittelbar 
betroffener Personen und der Allgemeinheit wird durch Absatz 1 eine Verpflichtung von 
Prostituierten und deren Kunden und Kundinnen zur Verwendung von Kondomen beim 
entgeltlichen Geschlechtsverkehr eingeführt. Unter Geschlechtsverkehr fallen neben dem 
vaginalen auch oraler und analer Geschlechtsverkehr. 

Der Begriff des Kondoms impliziert die Anwendung am Körper des Mannes und zielt in 
erster Linie auf ein verantwortungsbewusstes Verhalten des Mannes ab; männliche Kun-
den und männliche Prostituierte sind folglich beim Geschlechtsverkehr im Rahmen der 
Kundenbeziehung stets verpflichtet, ein Kondom zu verwenden. Weibliche Prostituierte 
und Kundinnen sind ebenfalls Adressatinnen der Norm; sie sind verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, dass beim Geschlechtsverkehr ein Kondom am Körper des männlichen Prosti-
tuierten oder Kunden zum Einsatz kommt. Daher sind auch sie als Verpflichtete des Kon-
domgebots aufgeführt. 

Aus Sicht von Prostituierten bildet die Vorschrift eine Berufsausübungsregel, die jedoch – 
wie auch schon die bereits in zwei Bundesländern bestehenden landesrechtlichen Vor-
schriften – zum Schutz der genannten Rechtsgüter gerechtfertigt ist. 

Mit der Vorschrift werden vor allem Prostituierte gegenüber Kunden, Betreibern und Per-
sonen ihres Umfeldes darin bestärkt, zum eigenen Schutz auf der Verwendung infektions-
schützender Sexualpraktiken zu bestehen und sich anderslautenden Kundenwünschen zu 
widersetzen, indem sie auf das Verbot verweisen. Die Vorschrift knüpft damit für ihre Im-
plementierung am eigenen Schutzinteresse der Prostituierten an. Verstöße gegen die 
Kondompflicht sind daher für Prostituierte nach diesem Gesetz nicht bußgeldbewehrt, 
jedoch für Kunden und Kundinnen. Für die von mancher Seite geäußerte Befürchtung, die 
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Kondompflicht solle durch Einsatz von „Scheinfreiern“ gegenüber Prostituierten mit Ord-
nungsmitteln durchgesetzt werden, ist damit kein Raum. 

Die Verwendung von Kondomen ist das effektivste und einfachste Mittel, um das Risiko 
für sexuell übertragbare Krankheiten zu senken. Gleichwohl sind für Prostituierte (und 
deren Kunden und Kundinnen) auch darüberhinausgehende Kenntnisse über die Ver-
wendung infektionsschützender Sexualpraktiken sinnvoll, denn allein durch eine Kondom-
verwendung beim Geschlechtsverkehr können einige Risiken sexuell übertragbarer Er-
krankungen nicht sicher ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, zu-
gleich den Zugang zu entsprechender zielgruppengerechter Beratung für Prostituierte zu 
erleichtern. Hierzu tragen u. a. entsprechende Informationen im Kontext der Anmeldung 
und der verpflichtenden Gesundheitsberatung nach § 10 sowie die Verpflichtung der Be-
treiber nach § 24 Absatz 3 bei, entsprechenden Beratungsangeboten Zugang zu ihrer 
Prostitutionsstätte zu gewähren. 

Zu Absatz 2 

Die in Absatz 2 vorgesehene Aushangpflicht dient dazu, die Einhaltung der Kondompflicht 
zusätzlich zu sichern. Nach § 24 Absatz 2 sind Betreiber verpflichtet, auf die Einhaltung 
der Kondompflicht hinzuwirken. 

Zu Absatz 3 

Zu Nummer 1 

Die mit der Kondompflicht verfolgte Präventionswirkung lässt sich nur erzielen, wenn sich 
bei weiblichen und männlichen Prostituierten eine möglichst durchgängige Verwendung 
von Kondomen etabliert. Allerdings ist es derzeit für viele Prostituierte auch in den Bun-
desländern, in denen bereits eine Kondompflicht besteht, schwierig, gegenüber ihren 
Kunden auf einer Kondomverwendung zu bestehen, insbesondere wenn die Kunden 
durch die Verbreitung offener oder verklausulierter Werbung den Eindruck gewinnen, 
dass ungeschützter Geschlechtsverkehr ein „ganz normales“ und leicht aufzufindendes 
Angebot sei. 

Zur Sicherung der Kondompflicht wird daher als selbständige Vorschrift ein explizites 
Werbeverbot eingeführt. Das Verbot erstreckt sich neben der expliziten Werbung für vagi-
nalen, oralen und analen Geschlechtsverkehr „ohne Kondom“ auch auf szenetypische 
Abkürzungen wie beispielsweise „AO“, „FO“ oder sprachliche Umschreibungen wie z. B. 
„naturgeil“, „tabulos“. 

Die Vorschrift schränkt auf Seiten der Prostituierten die Möglichkeit ein, im Wettbewerb 
Vorteile aus der Bereitschaft zu riskantem – und nach Absatz 1 verbotenem - Sexualver-
halten zu ziehen. Sie reduziert den von der Nachfrageseite ausgehenden Druck zum Ver-
zicht auf Kondome und dient damit zugleich der Stärkung von Prostituierten, die zum ei-
genen Schutz an der Kondomverwendung festhalten wollen. 

Nummer 1 verfolgt dabei ein anderes Ziel als Nummer 2, wonach in erster Linie auf einen 
Schutz der Jugend und der Allgemeinheit vor unerbetener Konfrontation mit sexualisierten 
Inhalten abgezielt wird. Zwar kann seit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes nicht mehr 
jede Form der Werbung für Prostitution als verboten angesehen und als Ordnungswidrig-
keit verfolgt werden, es muss jedoch grundsätzlich weiterhin möglich sein, aggressiven 
und ausufernden Formen der Werbung für sexuelle Dienstleistungen entgegenzutreten. 
Dies soll durch die Regelung in Nummer 2 sichergestellt werden. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 umfasst das bisher in § 120 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten normierte generelle Verbot, durch die dort genannten Medien für eine 
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Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen Handlungen zu werben oder Erklärungen solchen 
Inhalts bekanntzugeben. Durch die Formulierung in Nummer 2 wird der Entwicklung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung zu § 120 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten Rechnung getragen. 

Werbung oder Bekanntgabe sind insbesondere dann nach Nummer 2 verboten, wenn sie 
geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu ei-
ner eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. Nach 
den Urteilen des 1. Zivilsenats des BGH vom 13. Juli 2006 – I ZR 241/03 und I ZR 65/05 – 
ist aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten vom 20. Dezember 2001 am 1. Januar 2002 sowie dem gewandelten Ver-
ständnis in der Bevölkerung an einem generellen Verbot jeder Werbung für entgeltliche 
sexuelle Handlungen nach § 120 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten nicht mehr festzuhalten. Das Werbeverbot für Prostitution soll auf Fälle be-
schränkt werden, in denen durch die Werbung eine konkrete Beeinträchtigung von 
Rechtsgütern der Allgemeinheit, vor allem derjenigen von Kindern und Jugendlichen vor 
den mit der Prostitution generell verbundenen Gefahren und Belästigungen eintritt. Die 
Werbung muss nach Aufmachung, Inhalt oder Umfang nicht in der gebotenen zurückhal-
tenden Form erfolgen oder nach der Art des Werbeträgers und seiner Verbreitung geeig-
net sein, die schutzbedürftigen Rechtsgüter zu gefährden. Auf die Eignung der Werbung 
im Sinne des § 119 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, andere zu beläs-
tigen, oder ihre Äußerung in grob anstößiger Form soll es nicht ankommen. Die Novellie-
rung des Prostitutionsrechts gibt Gelegenheit, den Umfang des Werbeverbots für Prostitu-
tion, insbesondere im Interesse des Jugendschutzes, klarzustellen. 

Zu § 33 (Bußgeldvorschriften) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 belegt u. a. Verstöße von Prostituierten gegen Pflichten nach diesem Gesetz mit 
einem Bußgeld. Die Sanktionierung von Pflichtverstößen ist grundsätzlich erforderlich, um 
auf die Einhaltung der wesentlichen Pflichten der Anmeldung und gesundheitlichen Bera-
tung gegenüber Prostituierten wirksam hinzuwirken und ein Bewusstsein für die Bedeu-
tung dieser Schutzmaßnahmen zu schaffen. 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 dient dazu, die Einhaltung der Anmeldepflicht gegenüber Prostituierten durch-
zusetzen. Verstöße von Prostituierten gegen die Anmeldepflicht sollten grundsätzlich in 
einem gestuften Sanktionsverfahren geahndet werden. Prostituierte, die sich in einer Not- 
oder Zwangslage befinden oder deren widrige Lebensverhältnisse zur Ausübung bezie-
hungsweise Fortsetzung der Prostitution führen, sollen durch dieses Gesetz in erster Linie 
rechtlich verankerten Schutz und Unterstützung erfahren. Damit soll ein Drängen von 
Prostituierten in die Illegalität und letztlich ein Verlust der Schutzmöglichkeit vermieden 
werden. Das auf Schutz, Prävention und Beratung ausgerichtete Gesetz ermöglicht ein 
gestuftes Verfahren. Das Unterlassen der Anmeldung soll nach den Grundsätzen des 
Ordnungswidrigkeitenrechts zunächst mit der Erteilung einer Verwarnung geahndet wer-
den, insbesondere wenn es sich um einen Erstverstoß handelt. Dadurch wird zwar eine 
abschreckende Wirkung erreicht, die aber zugleich den möglichen Gründen für ein Unter-
lassen der Anmeldung angemessen Rechnung trägt. Der Behörde verbleibt dabei weiter-
hin nach Ordnungswidrigkeitenrecht ein weiter Ermessensspielraum. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 knüpft an das Zuwiderhandeln gegen eine Anordnung an, die die Behörde ge-
genüber der Prostituierten nach § 11 Absatz 3 festgesetzt hat, und belegt den Pflichtver-
stoß mit einem Bußgeld. 



 - 107 -   

Zu Nummer 3 

Eine Ordnungswidrigkeit begeht, wer als Kunde oder Kundin den Geschlechtsverkehr 
ohne Kondom ausübt. Kunden und Kundinnen können auch dann wegen eines Verstoßes 
gegen die Kondompflicht belangt werden, wenn nach der jeweiligen Art der Sexualpraktik 
das Kondom nicht am eigenen Körper, sondern am Körper des Prostituierten zum Einsatz 
kommen müsste. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt Verstöße von Betreibern, die wegen ihres Gewichts sowohl bei fahrlässi-
ger als auch bei vorsätzlicher Begehung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

Zu Nummer 1 

Eine Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 begeht, wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Pros-
titutionsgewerbe ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis betreibt oder wer vorsätzlich oder 
fahrlässig sein Prostitutionsgewerbe ohne die erforderliche Stellvertretererlaubnis durch 
einen Stellvertreter betreibt. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 betrifft Fälle der Zuwiderhandlung gegen vollziehbare Auflagen, die die zu-
ständige Behörde dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes nach § 17 Absatz 1 für den 
Betrieb seines Prostitutionsgewerbes erteilt hat. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 betrifft Fälle der Zuwiderhandlung gegen vollziehbare Anordnungen, die die 
zuständige Behörde dem Betreiber eines Prostitutionsgewerbes nach § 17 Absatz 3, § 20 
Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 oder Absatz 5 Satz 1, § 21 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 oder Ab-
satz 5 Satz 1 oder nach § 25 Absatz 3 Satz 1 erteilt hat. 

Zu Nummer 4 

Nummer 4 betrifft den Fall des Verstoßes gegen die Einhaltung der in § 18 Absatz 2 bis 4 
genannten Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen.  

Zu Nummer 5 

Nummer 5 betrifft den Fall des Verstoßes gegen die Einhaltung der für Prostitutionsfahr-
zeuge festgelegten Mindestanforderungen nach § 19. 

Zu Nummer 6 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig bei der örtlich zuständigen Be-
hörde die Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs oder die Durchführung einer geplanten 
Prostitutionsveranstaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an-
zeigt. 

Zu Nummer 7 

Nummer 7 bewehrt Verstöße gegen die in § 25 Absatz 1 normierte Pflicht des Betreibers, 
bestimmte Personen nicht in seinem Gewerbe tätig werden zu lassen, mit einem Bußgeld. 
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Zu Nummer 8 

Nummer 8 betrifft den Fall, dass der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes Personen, die 
bei ihm tätig werden wollen, nicht ordnungsgemäß auf ihre Anmeldepflicht sowie auf die 
Pflicht zur Wahrnehmung gesundheitlicher Beratung nach § 10 hinweist. Gleiches gilt, 
wenn der Betreiber gegen die Pflicht verstößt, nach § 32 Absatz 1 auf die Kondompflicht 
durch gut sichtbaren Aushang hinzuweisen. 

Zu Nummer 9 

Wer entgegen § 27 Absatz 2 als Betreiber eines Prostitutionsgewerbes Personen ohne 
die erforderliche Anmelde- oder Aliasbescheinigung bei sich tätig werden lässt, kann mit 
einem Bußgeld belegt werden. 

Zu Nummer 10 

Nummer 10 betrifft verschiedene Fälle des Verstoßes gegen Aufzeichnungspflichten des 
Betreibers nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1. 

Zu Nummer 11 

Nummer 11 erfasst Fälle, in denen der Betreiber gegen die Vorlagepflicht nach § 28 Ab-
satz 4 verstößt. 

Zu Nummer 12 

Nummer 12 erfasst Fälle, in denen der Betreiber gegen die Aufbewahrungspflicht nach § 
28 Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 1 und 7 verstößt. 

Zu Nummer 13 

Nummer 13 regelt Fälle, in denen der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes gegenüber 
den Behörden im Rahmen der Überwachung seines Betriebs nach § 30 Absatz 1 gegen 
seine Auskunftspflicht verstößt. 

Zu Nummer 14 

Nach Nummer 14 ist der Fall, dass entgegen § 32 Absatz 3 sexuelle Dienstleistungen 
unter Hinweis auf die Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom oder in einer 
den Jugendschutz oder den Schutz der Allgemeinheit konkret beeinträchtigenden Weise 
in den dort genannten Formen angeboten, angekündigt, angepriesen oder bekanntgege-
ben werden, bußgeldbewehrt.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die jeweiligen Bußgeldrahmen bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
oder Absatz 2 und orientiert sich bei den gesetzlichen Höchstwerten an den Rechtsgü-
tern, die mit den verletzten Vorschriften geschützt werden sollen. Aufgrund der immensen 
Bedeutung, die dem Rechtsgut der Gesundheit und damit des Schutzes von Körper und 
Leben zukommt, können Verstöße gegen die Kondompflicht mit sehr hohen Bußgeldern 
belegt werden. Absatz 1 Nummer 1 und 2 ahnden hingegen nur Verstöße gegen solche 
Pflichten von Prostituierten, die ihrem eigenen Schutz dienen, ohne dass es beispielswei-
se durch das Unterlassen der Anmeldung zu einer Gefährdung für Dritte kommen würde. 
Daher reichen hier geringere Bußgelder aus. Bei Verstößen von Betreibern gegen nach 
diesem Gesetz bestehende Pflichten erfolgt eine Differenzierung anhand der betroffenen 
Rechtsgüter sowie der Auswirkungen eines Verstoßes auf Rechtsgüter Dritter, so dass 
Verstöße gegen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten grundsätzlich mit geringe-
ren Bußgeldern einhergehen als Verstöße gegen die Einhaltung von Mindestanforderun-
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gen an Prostitutionsbetriebe, da diese regelmäßig auch immanente Rechtsgüter Dritter, 
wie z. B. die Gesundheit, gefährden. 

Über die Anwendbarkeit des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt bei der konkreten 
Festlegung der Bußgeldhöhe durch die zuständige Behörde der Grundsatz der Gewinn-
abschöpfung gemäß § 17 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Danach soll 
die Geldbuße jedenfalls den wirtschaftlichen Vorteil, der aus dem Pflichtverstoß gezogen 
wurde, übersteigen und damit ein spürbares Übel für den Täter darstellen. Sollte das in 
diesem Gesetz festgelegte gesetzliche Höchstmaß hierfür im Einzelfall nicht ausreichen, 
so kann es überschritten werden.  

Das Unterlassen der Anmeldung gilt nach Absatz 1 Nummer 1 als Ordnungswidrigkeit und 
kann als solche mit einem Bußgeld belegt werden. Die Behörde soll jedoch nach Möglich-
keit zunächst von dem in § 56 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gere-
gelten Instrument der Verwarnung Gebrauch machen. 

Zu Abschnitt 7 (Personenbezogene Daten; Bundesstatistik) 

Zu § 34 (Erhebung, Verarbeitung und Nutzung; Datenschutz) 

§ 34 enthält die bei der Ausführung dieses Gesetzes im Interesse des Datenschutzes 
einzuhaltenden Regelungen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten. Dabei sind für die Daten Prostitutionsgewerbetreibender neben den Vor-
schriften dieses Gesetzes auch die Datenerhebungs-, Datennutzungs- und Datenüber-
mittlungsregelungen der §§ 11, 14 der Gewerbeordnung maßgeblich, denn anders als 
Prostituierte unterliegen Prostitutionsgewerbetreibende der Anzeigepflicht nach § 14 der 
Gewerbeordnung. Für Betreiber eines Prostitutionsgewerbes waren daher besondere 
Vorschriften in diesem Gesetz in erster Linie dazu erforderlich, um die Verarbeitung und 
Übermittlung von Daten im Zusammenhang mit der Implementierung und Überwachung 
der Erlaubnispflicht zu regeln. 

Eine besonders sensible Ausgestaltung ist für den Umgang mit personenbezogenen Da-
ten von Prostituierten, die insbesondere im Kontext der Anmeldung sowie – in geringerem 
Ausmaß – auch im Kontext der gesundheitlichen Beratung anfallen, vorgesehen. 

Für die Ausgestaltung angemessener Datenschutzregeln für diese personenbezogenen 
Daten ist zunächst die Frage nach dem anzuwendenden datenschutzrechtlichen Standard 
von Bedeutung. Da es sich um Daten aus einer auf die berufliche Tätigkeit bezogenen 
Anmeldepflicht handelt, könnten diese zunächst bei oberflächlicher Betrachtung den glei-
chen Standards unterliegen wie beispielsweise Daten aus einer Gewerbeanzeige, denn 
es gehört zum Wesen jeder legalen gewerblichen Tätigkeit, dass diese bekannt wird. So 
sind auch Prostituierte darauf angewiesen, durch Werbung für ihr Angebot für Kunden 
auffindbar zu sein. Auch reklamieren einige Vertreterinnen von Prostituiertenselbstorgani-
sationen für sich, sie seien Gewerbetreibende wie alle anderen, sie wollten deshalb mit 
gleichen Rechten und Pflichten wie andere Gewerbetreibende versehen und keinen be-
sonderen branchenspezifischen Regelungen unterstellt werden. 

Diese Betrachtung greift indes als Ausgangspunkt für die Bestimmung des Datenschutz-
standards zu kurz, weil zu berücksichtigen ist, dass Personen, die sich in diesem Bereich 
betätigen, auch weiterhin in ihrem Alltagsleben zahlreichen diskriminierenden Erfahrun-
gen ausgesetzt sind, so dass Prostitution keineswegs in jeder Hinsicht ein „Beruf wie je-
der andere“ ist. Insofern besteht ein besonderes schützenswertes Interesse der Betroffe-
nen, die Offenbarung ihrer Tätigkeit selbst steuern zu können. 

Wenn Prostituierte einer Anmeldepflicht bei einer Behörde unterliegen, so ist damit ver-
bunden, dass die Behörde Kenntnis darüber erlangt, dass die betroffene Person sexuelle 
Dienstleistungen erbringt, also gegen Entgelt und vergleichsweise häufig sexuell aktiv ist. 
Dies könnte dafür sprechen, dass die Behörde damit Angaben über das Sexualleben der 
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Betroffenen erhebt. Aus Sicht des Datenschutzes sind Personen, die – obwohl sie unter 
Umständen lieber anonym blieben – zu Angaben über ihr (berufliches) Sexualleben ge-
zwungen sind, nicht weniger schutzbedürftig, als wenn es sich um eine nicht berufliche 
Tätigkeit handelt. Es liegt in der Natur des Sexuallebens, dass es – unabhängig von der 
Intention – einen sehr intimen Bereich des Persönlichkeitsrechts betrifft. Dabei ist es letzt-
lich unerheblich, dass die Angaben über das Sexualleben die berufliche Tätigkeit der be-
troffenen Prostituierten betreffen. 

Es erscheint daher gerechtfertigt, auf die personenbezogenen Daten von Prostituierten 
die Maßstäbe für die Verarbeitung besonderer (sensibler) personenbezogener Daten an-
zuwenden. 

Sowohl das europäische (Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG) als auch in dessen 
Umsetzung das nationale Datenschutzrecht (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) normie-
ren ein grundsätzliches Verbot der Verarbeitung besonderer (sensibler) personenbezoge-
ner Daten. § 13 des Bundesdatenschutzgesetzes zählt die Fälle enumerativ auf, in denen 
das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten zulässig ist. Dies ist nach § 13 
Absatz 2 Nummer 1 des Bundesdatenschutzgesetzes unter anderem der Fall, soweit eine 
Rechtsvorschrift dies vorsieht. Nach § 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sind 
unter anderem Angaben über das Sexualleben eine besondere Art personenbezogener 
Daten. Eine Definition des Sexuallebens enthält weder das nationale noch das europäi-
sche Recht. Insbesondere macht es keine Aussage dazu, ob auch die Information über 
das berufliche Anbieten sexueller Tätigkeiten zu den datenschutzrechtlich besonders 
schutzwürdigen Angaben über das Sexualleben gehört. Es muss daher Sinn und Zweck 
der datenschutzrechtlichen Regelung bei der Auslegung herangezogen werden.  

Unterstellt man sicherheitshalber, dass es bei der Anmeldung im europarechtlichen Sinne 
um die Angabe sensibler Daten geht, die von den Betroffenen offenbart werden müssen, 
ist eine Rechtsvorschrift erforderlich, die im Einklang mit Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG stehen muss. Nach dieser Vorschrift können die Mitgliedstaaten „vorbehaltlich 
angemessener Garantien aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses“ im Wege 
einer nationalen Rechtsvorschrift Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 1 vorsehen. Arti-
kel 8 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlaubt die Einführung zusätzlicher Ausnahmen 
vom grundsätzlichen Verbot der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten. Voraussetzung für eine solche Ausnahme ist, dass sie einem wichtigen öffentli-
chen Interesse dient, in einer nationalen Rechtsvorschrift vorgesehen ist und angemesse-
ne Garantien zum Schutz der Rechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht. Mit 
dieser Vorschrift macht das deutsche Recht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Ein wichti-
ges öffentliches Interesse besteht vorliegend in den mit dem Prostituiertenschutzgesetz 
verfolgten Zielen der Regulierung des Prostitutionsgewerbes durch Schaffung ordnungs-
rechtlicher Überwachungsinstrumentarien und der Verdrängung gefährlicher, sozial unver-
träglicher oder krimineller Auswüchse der Prostitution. Zugleich dient die Anmeldung wie 
auch die gesundheitliche Beratung dem Schutz der in der Prostitution tätigen Personen. 
Diese Ziele lassen sich ohne eine namentliche Anmeldung der Prostituierten und ohne 
eine eindeutige Zuordnung der Gesundheitsberatungsnachweise zu einer bestimmten 
Person nicht erreichen; insbesondere kann die anonyme Bereitstellung von Beratungs- 
und Untersuchungsangeboten nicht die erhofften Regelungserfolge erreichen. 

Der Gesetzentwurf sieht zudem umfangreiche Vorkehrungen vor, um die belastenden 
Eingriffe so gering wie möglich zu halten, und um die Grundrechte und die Privatsphäre 
der Betroffenen zu garantieren. 

Ein wesentliches Element, mit dem die Weiterverbreitung der offenbarten Daten einge-
schränkt und zum Teil in die Eigenverantwortung der Betroffenen gegeben wird, ist die 
vorgesehene Aliasbescheinigung, durch die eine angemeldete Person eigentlich nur ein-
mal, nämlich gegenüber der Anmeldebehörde, ihren wahren Namen, ihr Alter und ihre 
Adresse offenbaren und mit der Erbringung sexueller Dienstleistungen in Verbindung 
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bringen muss; für alle Folgeakte kann durchgängig auf die Legitimationswirkung der Ali-
asbescheinigung aufgebaut werden. 

Ein weiteres Element sind die Verpflichtungen der datenerhebenden und datenverarbei-
tenden Stellen zur zeitnahen Löschung der Daten nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der 
Anmeldung, sowie die für die Betreiber normierten Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Auf-
bewahrung der bei ihnen anfallenden personenbezogenen Daten. Schließlich sieht § 34 
auch eine auf die allernotwendigsten Konstellationen beschränkte Ausgestaltung der Be-
fugnisse zur Datenübermittlung vor. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die Grundbefugnis für das Erheben, Verarbeiten und Nutzen der perso-
nenbezogenen Daten, für die es zur Ausführung dieses Gesetzes ankommt. Für Prostitu-
tionsgewerbetreibende wird zusätzlich auf die einschlägigen Vorschriften der Gewerbe-
ordnung verwiesen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 führt eine enge Zweckbindung der Daten ein. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 formuliert die Voraussetzungen für die behördeninterne Bekanntgabe der Daten 
aus der Anmeldung und trifft Vorschriften für deren fristgebundene Löschung. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 grenzt die Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen auf Fälle der anonymisierten 
oder pseudonymisierten Weitergabe zu Forschungs- und Statistikzwecken ein. 

Zu Absatz 5 

Die Übermittlung an öffentliche Stellen ist auf Fallkonstellationen beschränkt, in denen sie 
für die Erfüllung der Aufgaben unerlässlich ist; sie ist nämlich nur dann vorgesehen, wenn 
die Kenntnis der Daten für Maßnahmen nach §§ 7 und 9 Absatz 2 erforderlich ist, wenn 
die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl erforderlich ist, oder wenn dies zur Erfül-
lung der Aufgaben nach Abschnitt 2 oder Abschnitt 5 dieses Gesetzes erforderlich ist..  

Zu Absatz 6 

Absatz 6 sieht eine regelmäßige Datenübermittlung nur an die zuständigen Behörden 
derjenigen Tätigkeitsorte vor, die von der bzw. dem Prostituierten bei der Anmeldung an-
gegeben wurden. Auf einen umfangreichen Katalog an regelmäßigen Datenübermittlun-
gen, wie beispielsweise in § 14 Absatz 8 der Gewerbeordnung vorgesehen, wurde ver-
zichtet, dies ist auch nicht erforderlich. Soweit einzelne öffentliche Stellen Daten von Pros-
tituierten überhaupt für ihre Aufgabenerfüllung brauchen – beispielsweise im Kontext von 
Strafermittlungsverfahren wegen Vorenthaltens der Sozialversicherungsbeiträge durch die 
Betreiber oder wegen Schwarzarbeit - können sie die notwendigen Daten, soweit sie kon-
kret erforderlich sind, einzelfallbezogen unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 oder 
des Absatzes 9 anfordern. 

Zu Absatz 7 

Für die bei der gesundheitlichen Beratung nach § 10 anfallenden Daten von Prostituierten 
ist angesichts der besonders hohen Sensibilität gesundheitsbezogener Daten eine be-
sonders strenge Zweckbindung vorgesehen: sie dürfen nur für Zwecke der Beratung ver-
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arbeitet werden, ansonsten dürfen sie nur mit Einwilligung der Prostituierten nach Maßga-
be der datenschutzrechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes an eine andere Stelle 
übermittelt werden. 

Zu Absatz 8 

Die zuständige Behörde hat das nach § 19 Absatz 1 der Abgabenordnung zuständige 
Finanzamt unverzüglich, möglichst auf elektronischem Wege, von der Anmeldung nach § 
3 unter Mitteilung der Daten nach § 4 Absatz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie über die erst-
malige Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 unter 
Mitteilung der Daten nach § 12 Absatz 5 Nummer 3 zu unterrichten. Diese Regelung dient 
einer gleichmäßigen Besteuerung. Satz 2 entspricht § 14 Absatz 8 Satz 3 der Gewerbe-
ordnung und hat wie dieser klarstellende Funktion.  

Zu Absatz 9 

Absatz 9 bestimmt, dass über die oben genannten Fälle hinaus Übermittlungen der nach 
diesem Gesetz erhobenen personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen nur zulässig 
sind, soweit die Kenntnis der Daten zur Verfolgung von Straftaten oder von Ordnungswid-
rigkeiten wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz erforderlich ist oder eine besonde-
re Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

Zu § 35 (Bundesstatistik) 

Das Fehlen von Daten und statistischen Erkenntnissen zur legalen Prostitution in ihren 
unterschiedlichen Ausprägungen und zur Zahl der in diesem Bereich tätigen Personen 
spielt in der fachlichen Diskussion der letzten Jahre eine große Rolle. Es ist zu erwarten, 
dass eine Bundesstatistik unter anderem einen wesentlichen Beitrag zu einer weiteren 
Versachlichung der Diskussion leisten kann. Verlässliche Daten können auch dazu beizu-
tragen, die notwendigen Unterstützungsangebote sachgerecht zu dimensionieren und zu 
planen. Die Vorschrift enthält die gesetzliche Grundlage zur Einführung einer Bundessta-
tistik; eine Ermächtigungsgrundlage für die weitere Konkretisierung durch Rechtsverord-
nung ist in § 36 Absatz 3 vorgesehen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt, dass über die in den Nummern 1 bis 10 genannten Sachverhalte 
Erhebungen als Bundesstatistik geführt werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Auskunftspflicht der zuständigen Behörde zur Erhebung der für die 
Führung der Bundesstatistik erforderlichen Daten. Insofern sind die zuständigen Behör-
den gegenüber den statistischen Ämtern der Länder auskunftspflichtig. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass die zuständige Behörde personenbezogene Daten nur in ano-
nymisierter Form an die statistischen Ämter der Länder übermitteln darf. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 stellt klar, dass personenbezogene Daten, die zum Zwecke der Bundesstatistik 
erforderlich sind, nur in anonymisierter Form verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
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Zu Abschnitt 8 (Sonstige Bestimmungen) 

Zu § 36 (Verordnungsermächtigung) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bündelt Verordnungsermächtigungen zum Erlass zustimmungspflichtiger 
Rechtsverordnungen für drei Bereiche von Mindestanforderungen an Prostitutionsgewer-
be: Durch Rechtsverordnung können die als Erlaubnisvoraussetzung relevanten Mindest-
anforderungen an Betriebsstätten nach § 18, die ebenfalls als Erlaubnisvoraussetzung 
relevanten Mindestanforderungen an die Ausstattung von Prostitutionsfahrzeugen nach § 
19 sowie die beim Betrieb von Prostitutionsgewerben einzuhaltenden Anforderungen zum 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit nach § 24 näher bestimmt werden.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält eine weitere Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von zustimmungs-
pflichtigen Rechtsverordnungen, und zwar solche zur näheren verwaltungsförmigen Aus-
gestaltung des Verfahrens der Anmeldepflicht und zur Ausgestaltung der Anmeldebe-
scheinigung sowie der Aliasbescheinigung nach § 6 Absatz 1 und 2, zu den bei einem 
Erlaubnisantrag vorzulegenden Nachweisen sowie zur Regelung der Datenübermittlung.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält die Verordnungsermächtigung zum Erlass einer zustimmungspflichtigen 
Rechtsverordnung zur näheren Ausgestaltung der Bundesstatistik. Durch Rechtsverord-
nung soll bestimmt werden, welche Daten als Erhebungs- und Hilfsmerkmale für die Bun-
desstatistik an die statistischen Ämter der Länder zu übermitteln sind. 

Zu § 37 (Übergangsregelungen) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt eine Übergangsfrist von sechs Monaten für die Anmeldung von Pros-
tituierten. Entsprechend müssen Betreiber ebenfalls erst sechs Monate nach Inkrafttreten 
des Gesetzes gewährleisten, dass alle in ihrem Gewerbe tätigen Prostituierten eine An-
meldebescheinigung vorlegen; dies ergibt sich aus Absatz 3. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift gestaltet eine schrittweise Anwendbarkeit der gesetzlichen Verpflichtungen 
für bereits bestehende Prostitutionsgewerbe. 

Die Fortführung dieser Gewerbe gilt zunächst weiterhin als erlaubt; dies ist allerdings da-
ran gebunden, dass der Betreiber spätestens innerhalb einer Frist von drei Monaten sein 
Gewerbe als Prostitutionsgewerbe bei der zuständigen Erlaubnisbehörde angezeigt hat 
und spätestens nach Ablauf von sechs Monaten einen Antrag auf Erteilung einer Erlaub-
nis vorgelegt hat. 

Auch an die wichtigsten sonstigen Betreiberpflichten ist der Betreiber spätestens nach 
drei Monaten gebunden. 

Zu Absatz 3 

In Übereinstimmung mit der für Prostituierte geltenden Übergangsfrist hat der Betreiber ab 
sechs Monaten nach Inkrafttreten gemäß § 27 auf die Einhaltung der Anmeldepflicht und 
der Pflicht zur gesundheitlichen Beratung hinzuweisen und sich entsprechende Anmelde- 
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oder Aliasbescheinigungen vorlegen zu lassen. Außerdem hat er ab diesem Zeitpunkt den 
in § 28 geregelten Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nachzukommen. 

Die übrigen Pflichten des Betreibers, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben der §§ 24 
bis 26 über Sicherheit und Gesundheitsschutz, über die Auswahl der im Betrieb tätigen 
Personen, über Pflichten gegenüber Prostituierten und die Einschränkung von Weisungen 
und Vorgaben sowie die Hinweispflicht nach § 32 müssen bereits ab Inkrafttreten einge-
halten werden. 

Zu Absatz 4 

Die zuständige Behörde kann auch vor der Entscheidung über den Antrag Anordnungen 
nach § 17 treffen; die Fortführung des Gewerbes kann unter den Voraussetzungen des § 
23 Absatz 2 und 3 untersagt werden. 

Zu Absatz 5 

Für Betriebsstätten des Prostitutionsgewerbes, die bereits vor Verkündung des Gesetzes 
bestanden haben, können Ausnahmen von den Mindestanforderungen nach § 18 Absatz 
2 gestattet werden, wenn die Erfüllung dieser Anforderungen mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden wäre und die schützenswerten Interessen von Prostituierten, von 
Beschäftigten und von Kundinnen und Kunden auf andere Weise in gleichem Maße ge-
währleistet werden. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift berücksichtigt, dass Prostituierte über 21 Jahre, die sich bis zum 31. De-
zember 2017 angemeldet haben, nach Absatz 8 erstmals nach zwei Jahren erneut eine 
gesundheitliche Beratung wahrzunehmen brauchen. Entsprechend muss auch der Nach-
weis einer solchen Bescheinigung erst nach zwei Jahren vorliegen. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift sieht für Prostituierte über 21 Jahre eine längere Gültigkeit der ersten An-
meldebescheinigung vor, wenn sie sich erstmals bis zum 31. Dezember 2017 angemeldet 
haben. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift führt dazu, dass Prostituierte über 21 Jahre, die sich bis zum 31. Dezember 
2017 angemeldet haben, erstmals nach zwei Jahren erneut eine gesundheitliche Bera-
tung nach § 10 wahrnehmen müssen. 

Zu § 38 (Evaluation) 

Eine Evaluation der Auswirkungen dieses Gesetzes ist gesetzlich vorgesehen. Die Evalu-
ierung erfolgt auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbeziehung eines wissenschaftli-
chen Sachverständigen. Die Sachverständigenauswahl erfolgt im Einvernehmen mit dem 
Deutschen Bundestag, dessen autonome Entscheidung es bleibt, welches Gremium dazu 
zu beteiligen ist. In der Vergangenheit hat bei entsprechenden Evaluationsklauseln der 
zuständige Fachausschuss des Deutschen Bundestages entschieden. 

Um eine aussagekräftige Einschätzung der Auswirkungen vornehmen zu können, ist es 
erforderlich, eine fünfjährige Anwendungspraxis als Erkenntnisgrundlage zugrunde zu 
legen; die Evaluation soll daher fünf Jahre nach Inkrafttreten einsetzen. Zur Bewertung 
der Auswirkungen des Gesetzes ist neben der Einbeziehung einschlägigen wissenschaft-
lichen Sachverstandes die Einbeziehung der auf Ebene der Bundesländer gesammelten 
Erfahrungen der Anwendungspraxis ebenso notwendig; empfehlenswert dürfte auch die 
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exemplarische Auswertung von Modellen guter örtlicher Praxis sein. Um bei der Erstel-
lung der externen wissenschaftlichen Grundlage für den Evaluationsbericht unterschiedli-
che fachliche Sichtweisen und unterschiedliche Ebenen praktischer Umsetzungserfahrung 
einzubeziehen, erscheint die Einsetzung eines Beirats bei der wissenschaftlichen Begut-
achtung als geeignetes Instrument. Ein Bericht über die Ergebnisse der Evaluation ist 
dem Bundestag durch die Bundesregierung in angemessener Frist vorzulegen. 

Daneben legt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bereits 
zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes einen ersten Zwischenbericht vor. Grundlage 
für diesen Zwischenbericht sind die bis zu diesem Zeitpunkt durch die eingeführte Bun-
desstatistik erhobenen und verfügbaren Daten.  

Zu Artikel 2 (Änderung des Prostitutionsgesetzes) 

Mit der Einfügung eines neuen Absatzes 1 in § 3 werden die Grenzen des Weisungs-
rechts von Arbeitgebern gegenüber Prostituierten präzisiert. 

Mit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes im Jahr 2002 ist es grundsätzlich möglich ge-
worden, Prostitution in Form von Arbeitsverhältnissen zu organisieren, wenngleich von 
dieser Möglichkeit bislang nur äußerst selten Gebrauch gemacht wird, weil eine arbeits-
vertragliche Ausgestaltung offenbar weder für Betreiber noch für die meisten Prostituier-
ten besonders attraktiv erscheint. Im Zuge strafrechtlicher Verfahren sind in der letzten 
Zeit jedoch in einigen Fällen die Beziehungen zwischen Betreibern von Pauschalclubs 
bzw. sog. Flat-Rate-Bordellen nachträglich durch die Gerichte als Beschäftigungsverhält-
nis eingeordnet worden, wofür – neben anderen Elementen – auch das Ausmaß der Wei-
sungen und Vorgaben der Betreiber gegenüber Prostituierten als Kriterium herangezogen 
wurde. 

Grundsätzlich findet auch auf Arbeitsverhältnisse in der Prostitution § 106 der Gewerbe-
ordnung Anwendung, wonach der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
nach billigem Ermessen näher bestimmen kann, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht 
durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren 
Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind; dies gilt auch hinsichtlich der 
Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. 

Bei Erlass des Prostitutionsgesetzes ist der Gesetzgeber jedoch davon ausgegangen, 
dass innerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses in der Prostitution keine Weisung des 
Arbeitgebers zulässig ist, die auf das Ob und Wie sowie das Ausmaß der Vornahme se-
xueller Dienstleistungen gerichtet ist. 

Dies ergibt sich als Konsequenz aus der Ausgestaltung des § 1 des Prostitutionsgesetzes 
als zivilrechtlich unvollkommene Verbindlichkeit, der auch auf Arbeitsverträge mit Prostitu-
ierten Anwendung findet. Durch schuldrechtlichen Vertrag kann eine Vereinbarung über 
die Erbringung sexueller Dienstleistungen zwar eingegangen werden, es besteht jedoch 
kein Anspruch des Vertragspartners auf Vornahme der sexuellen Handlungen, sondern 
lediglich ein Anspruch auf die Gegenleistung, wenn sexuelle Handlungen auf der Grund-
lage einer Vereinbarung erbracht worden sind. Folglich kann auch ein Arbeitgeber keinen 
Anspruch auf Befolgung einer Weisung haben, wenn sich diese auf sexuelle Dienstleis-
tungen im Einzelfall bezieht, also beispielsweise die Weisung zur Annahme eines be-
stimmten Kunden, zur Festlegung bestimmter Sexualpraktiken oder zur Häufigkeit sexuel-
ler Kontakte. 

Da aber das Bestehen eines Weisungsrechts allgemein als wichtiges Leitmerkmal für das 
Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses und damit auch für das vom damaligen Ge-
setzgeber erwünschte Ergebnis des Zugangs zur Sozialversicherung angesehen wurde, 
sah § 3 des Prostitutionsgesetzes eine Klarstellung vor, wonach bei Prostituierten das 
eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der Annahme einer 
Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht entgegensteht. 
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Diese Regelung wurde seitdem durch die Rechtsprechung auch herangezogen, um die 
Grenzen strafbaren Verhaltens von Bordellbetreibern gegenüber Prostituierten nach 
§ 181a des Strafgesetzbuches neu zu bestimmen. Als gesicherte Rechtsprechung kann 
heute angesehen werden, dass Weisungen, die Art oder Ausmaß der Prostitutionsaus-
übung betreffen, unter den weiteren Voraussetzungen der Norm immer nach § 181a Ab-
satz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches strafbar sind. Die übrigen Weisungen (z. B. in 
Bezug auf Ort oder Zeit) sind demgegenüber nur strafbar, wenn sich die Prostituierte der 
Weisung wegen wirtschaftlicher oder persönlicher Abhängigkeit nicht entziehen kann (vgl. 
BGH, Beschluss vom 1. August 2003 – 2 StR 186/03, siehe auch oben Begründung zu 
Artikel 1 § 26 Absatz 2). 

Das Fehlen einer eindeutigen Aussage zu den inhaltlichen Grenzen des Direktionsrechts 
im Text des Prostitutionsgesetzes wird seit dessen Inkrafttreten häufig als unbefriedigend 
bewertet, weil es wiederholt Anlass zu Missverständnissen gegeben hat. 

§ 3 Absatz 1 schränkt nun das Direktionsrecht nach § 106 der Gewerbeordnung für Ar-
beitsverhältnisse ein. Inhaltliche Bestimmungen der Arbeitsleistung sowie verhaltensbe-
zogene Weisungen gegenüber Prostituierten sind unzulässig, soweit sie Art oder Ausmaß 
sexueller Dienstleistungen betreffen. Umgekehrt können Weisungen zum Inhalt der Ar-
beitsleistung dann zulässig sein, wenn sie sich nicht auf sexuelle Dienstleistungen im Ein-
zelfall beziehen. Weisungen zu Zeit und Ort sowie zur Ordnung im Betrieb sind damit in 
den Grenzen des § 106 der Gewerbeordnung ebenfalls weiter zulässig; sie werden u. a. 
durch die Regeln des billigen Ermessens begrenzt. Die oder der Prostituierte muss jeder-
zeit das Recht haben, sexuelle Handlungen abzulehnen bzw. zu kündigen. Entscheidend 
ist, dass der oder die Prostituierte auch in Anbetracht von Weisungen immer eigenver-
antwortlich entscheiden kann. Dabei ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
sog. dirigistischen Zuhälterei gemäß § 181a Absatz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
berücksichtigen. Zulässig ist jedoch eine freiwillig getroffene Vereinbarung über Ort und 
Zeit der Prostitutionsausübung, also ein einvernehmlich begründetes rechtlich wirksames 
Beschäftigungsverhältnis, das Prostituierten eine jederzeitige Selbstbefreiung bzw. Loslö-
sung aus dieser vertraglichen Beziehung ermöglicht (BT Drs. 14/5958, S. 5). Arbeitsrecht-
lich besteht ein Übermaßverbot für Weisungen zu Ort, Zeit, Verhalten und Leistungsinhalt, 
die sexuelle Handlungen nicht betreffen. Unzulässige Weisungen brauchen arbeitneh-
merseitig nicht eingehalten zu werden, eine Abmahnung oder sonstige arbeitsrechtliche 
Reaktionen des Arbeitgebers wegen solcher Weisungsverstöße wären unwirksam. 

Weisungen unter Verstoß gegen den neuen Absatz 1 des § 3 erfüllen – bei Vorliegen der 
sonstigen Voraussetzungen – auch weiterhin den Straftatbestand des § 181a Absatz 1 
Nummer 2 des Strafgesetzbuches.  

Zu Artikel 3 (Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) 

Durch die Aufnahme des Prostitutionsgewerbes in die Liste des § 2a Absatz 1 wird der 
Tatsache Rechnung getragen, dass im Bereich der Prostitution ein mit anderen dort auf-
geführten Branchen vergleichbar hohes Risiko für die mit dem Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz zu bekämpfenden Missstände besteht. 

Die Vorschrift verpflichtet die Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, eines 
der in § 2a genannten Ausweispapiere als Identitätsnachweis mitzuführen und dieses den 
Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Für diese Zwecke reicht das Ali-
asdokument nach dem Prostituiertenschutzgesetz nicht aus. 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes wird durch § 2a verpflichtet, Prostituierte auf 
die Verpflichtung zum Mitführen eines amtlichen Identitätsnachweises hinzuweisen. 

Während ein Teil der dem Prostitutionsgewerbe zuzurechnenden Betriebe möglicher-
weise bereits bislang schon durch Nummer 2 oder ggf. auch durch Nummer 5 erfasst war, 
ist nun klargestellt, dass diese Verpflichtung die Prostitutionsbranche insgesamt betrifft. 
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Die Vorschrift erleichtert damit schon jetzt die bestehende Aufgabenwahrnehmung durch 
die Zollverwaltung. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) 

In § 120 Absatz 1 wird Nummer 2 gestrichen und sein Regelungsgehalt vollständig in Arti-
kel 1 § 32 Absatz 3 Nummer 2 des Prostituiertenschutzgesetzes überführt. Das in Num-
mer 2 normierte generelle Verbot, durch die dort genannten Medien für eine Gelegenheit 
zu entgeltlichen sexuellen Handlungen zu werben oder Erklärungen solchen Inhalts be-
kanntzugeben, war mit Inkrafttreten des Prostitutionsgesetzes durch die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs teleologisch auf Fälle reduziert worden, in denen durch die Wer-
bung eine konkrete Beeinträchtigung von Rechtsgütern der Allgemeinheit, vor allem der-
jenigen von Kindern und Jugendlichen, vor den mit der Prostitution generell verbundenen 
Gefahren und Belästigungen eintritt. Aus Anlass der Aufnahme eines konkreten Werbe-
verbotes für ungeschützten Geschlechtsverkehr in Artikel 1 wurde der daneben verblei-
bende Regelungsgehalt des § 120 Absatz 1 Nummer 2 ebenfalls in Artikel 1 aufgenom-
men, um den einheitlichen Sinngehalt der Regelungen beizubehalten. Gleichzeitig wird 
der Entwicklung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu § 120 Absatz 1 Nummer 2 
Rechnung getragen, indem vom Gesetzeswortlaut nur noch die von der Rechtsprechung 
anerkannten Fälle erfasst werden. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Gewerbeordnung) 

Nach wohl überwiegender Auffassung ist die persönliche Ausübung der Prostitution kein 
Beruf wie jeder andere und kein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung. Auch wenn 
einige Kommunen Gewerbeanzeigen von Prostituierten entgegennehmen, besteht im 
Verwaltungsvollzug weitgehende Übereinstimmung, dass Prostituierte kein nach § 14 
Absatz 1 der Gewerbeordnung anmeldepflichtiges Gewerbe ausüben. Angesichts der 
Besonderheiten der Prostitution ist dies auch sachgerecht, da anderenfalls z. B. die 
Grunddaten des Gewerbes (Name, betriebliche Anschrift, angezeigte Tätigkeit) gemäß § 
14 Absatz 5 Satz 2 der Gewerbeordnung allgemein zugänglich gemacht werden dürften. 
Gleichwohl besteht in der Praxis zum Teil Unsicherheit darüber, ob die Ausübung der 
Prostitution ein Gewerbe darstellt, das in den Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 
fällt. Mit der Änderung des § 6 Absatz 1 Satz 1 wird daher klargestellt, dass die Gewerbe-
ordnung auf die persönliche Ausübung der Prostitution keine Anwendung findet. Mit dem 
Prostituiertenschutzgesetz nach Artikel 1 wird ein spezialgesetzlicher Regelungsrahmen 
geschaffen, der auch Vorschriften für die persönliche Ausübung der Prostitution umfasst. 
Dazu gehören insbesondere die Einführung einer Anmeldepflicht nach § 3 des Prostituier-
tenschutzgesetzes sowie ordnungsrechtliche Kontroll- und Eingriffsinstrumentarien. Es 
besteht daher kein Bedürfnis für eine subsidiäre Anwendung der Gewerbeordnung auf 
Prostituierte. 

Davon zu unterscheiden ist der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes. Hier handelt es sich 
um ein Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung, so dass insbesondere auch eine Anzei-
gepflicht nach § 14 Absatz 1 der Gewerbeordnung besteht. 

Darüber hinaus erfolgt mit der Ersetzung des Wortes „Rechtsbeistände“ durch die Wörter 
„nach § 16 des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Rechtsdienstleistungsregister eingetra-
gene Person“ eine redaktionelle Änderung in Folge des Gesetzes über außergerichtliche 
Rechtsdienstleistungen vom 12. Dezember 2007 (Rechtsdienstleistungsgesetz; BGBl. I S. 
2840). Mit der Einführung des Wortes „Patentanwälte“ wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass Patentanwälte bisher nicht in § 6 Absatz 1 aufgeführt sind, gleichwohl es sich 
nicht um ein Gewerbe handelt und sie daher nicht der Gewerbeordnung unterliegen. Die-
se Änderungen haben inhaltlich keine Bezüge zum Regelungsgegenstand des Prostituier-
tenschutzgesetzes. 
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Zu Artikel 6 (Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) 

Es handelt sich hierbei um eine Folgeänderung zu Artikel 3. Um die Arbeit der Zollbehör-
den zu erleichtern und zu unterstützen, unterliegen die aufgezählten Gewerbe einer be-
sonderen Meldepflicht. Außerdem überprüfen die Rentenversicherungsträger in diesen 
Branchen auf Anzeige der Zollbehörde die Einhaltung der Melde- und Versicherungs-
pflichten in Sonderbetriebsprüfungen. Diese Zusammenarbeit hat sich insbesondere bei 
der Bekämpfung illegaler Beschäftigung bewährt und soll auch auf das Prostitutionsge-
werbe ausgedehnt werden. 

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1 

In Artikel 1 tritt § 36 mit Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. § 36 ist die Ermächti-
gungsgrundlage zur Schaffung konkretisierender Rechtsverordnungen. Durch das soforti-
ge Inkrafttreten von § 36 mit Verkündung wird der Vollzug des Gesetzes durch die Länder 
sichergestellt, indem bis zum Inkrafttreten des übrigen Gesetzes die konkretisierenden 
Rechtsverordnungen, insbesondere zur Ausgestaltung des Anmeldeverfahrens und der 
Anmelde- bzw. Aliasbescheinigung sowie zu den Mindestanforderungen an Prostitutions-
betriebe, erlassen sind.  

Zu Absatz 2 

Die übrigen Vorschriften des Artikels 1 sowie die übrigen Artikel dieses Gesetzes treten 
zum 1. Juli 2017 in Kraft. Der Zeitraum bis zum Inkrafttreten ist aufgrund des notwendigen 
organisatorischen Vorlaufs für den Vollzug der Neuregelungen erforderlich; unter ande-
rem benötigen die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Bundesländer ausrei-
chend Zeit für die Bestimmung der zuständigen Behörden und die Schaffung der hierzu 
jeweils erforderlichen landesrechtlichen Rechtsgrundlagen. Gleichzeitig erhalten die von 
der Anwendung des Gesetzes betroffenen Personen ausreichend Zeit, sich auf das In-
krafttreten vorzubereiten. 


	Anschreiben w-Vorberichte neu
	40-Sitzung-Verlegung des Ausschusses
	40-Sitzung Tagesordnung
	40Anmeldevordruck
	40-Sitzung-TOP 2 Wahl d.Vorsitzenden
	40-Sitzung-TOP 3-neu Landesgleichstellungsgesetz
	Anlage 1 TOP 3_Gesetzentwurf LGG
	Anlage 2 Top 3_Synopse LGG Gesetzentwurf
	Anlage 3 TOP 3_Entwurf § 19 Abs. 6 DRModG
	40-Sitzung-TOP 4 Frauen in der Feuerwehr
	40-Sitzung-TOP 5 EU-Charta für Gleichstellung
	Anlage TOP 5 EU-Charta für Gleichstellung
	40-Sitzung-TOP 6  Flüchtlinge - Unterbringung Betreuung
	40-Sitzung-TOP 7 KiBiz-Finanzierung
	40-Sitzung-TOP 7 Anlage
	40-Sitzung-TOP 8 Verschiedenes
	Anlage TOP 8 Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes

